
Dieser Text dient lediglich zu Informationszwecken und hat keine Rechtswirkung. Die EU-Organe übernehmen keine 
Haftung für seinen Inhalt. Verbindliche Fassungen der betreffenden Rechtsakte einschließlich ihrer Präambeln sind nur die 
im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten und auf EUR-Lex verfügbaren Texte. Diese amtlichen Texte sind über 

die Links in diesem Dokument unmittelbar zugänglich 

►B VERORDNUNG (EU) Nr. 806/2014 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 15. Juli 2014 

zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung 
von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

(ABl. L 225 vom 30.7.2014, S. 1) 

Geändert durch: 

Amtsblatt 

Nr. Seite Datum 

►M1 Verordnung (EU) 2019/877 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Mai 2019 

L 150 226 7.6.2019 

►M2 Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. November 2019 

L 314 1 5.12.2019 

►M3 Verordnung (EU) 2021/23 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2020 

L 22 1 22.1.2021 

►M4 Richtlinie (EU) 2024/1174 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 11. April 2024 

L 1174 1 22.4.2024 

►M5 Verordnung (EU) 2025/2088 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 8. Oktober 2025 

L 2088 1 21.10.2025 

Berichtigt durch: 

►C1 Berichtigung, ABl. L 101 vom 18.4.2015, S. 62 (806/2014) 

02014R0806 — DE — 10.11.2025 — 006.001 — 1

http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/877/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/877/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/877/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/877/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/877/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/877/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/877/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/23/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/23/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/23/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/23/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/23/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/23/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/23/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2088/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2088/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2088/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2088/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2088/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2088/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2088/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/corrigendum/2015-04-18/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/corrigendum/2015-04-18/oj/deu
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/corrigendum/2015-04-18/oj/deu


02014R0806 — DE — 10.11.2025 — 006.001 — 2 

VERORDNUNG (EU) Nr. 806/2014 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 15. Juli 2014 

zur Festlegung einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen 
Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und 
bestimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds 

sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

TEIL I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 

Gegenstand 

Diese Verordnung legt einheitliche Vorschriften und ein einheitliches 
Verfahren für die Abwicklung von Unternehmen gemäß Artikel 2 fest, 
die in den in Artikel 4 genannten teilnehmenden Mitgliedstaaten nieder­
gelassen sind. 

Diese einheitlichen Vorschriften und dieses einheitliche Verfahren wer­
den von dem gemäß Artikel 42 errichteten ►C1 Einheitlicher 
Abwicklungsausschuss ◄ (im Folgenden „Ausschuss“) in Zusammen­
arbeit mit dem Rat und der Kommission sowie den nationalen Abwick­
lungsbehörden im Rahmen des mit dieser Verordnung geschaffenen 
einheitlichen Abwicklungsmechanismus angewandt. Der einheitliche 
Abwicklungsmechanismus wird durch einen einheitlichen Abwicklungs­
fonds (im Folgenden „Fonds“) unterstützt. 

Die Inanspruchnahme des Fonds ist abhängig von dem Inkrafttreten 
eines Übereinkommens zwischen den teilnehmenden Mitgliedstaaten 
(im Folgenden „Übereinkommen“) über die Übertragung von auf na­
tionaler Ebene erhobenen Mitteln auf den Fonds sowie über eine schritt­
weise Zusammenführung der verschiedenen auf nationaler Ebene er­
hobenen Mittel, die nationalen Kammern des Fonds zuzuweisen sind. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

►M3 (1) ◄ Diese Verordnung gilt für folgende Unternehmen: 

a) in einem teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassene Kreditinstitute, 

b) Mutterunternehmen, einschließlich Finanzholdinggesellschaften und 
gemischter Finanzholdinggesellschaften, die in einem teilnehmenden 
Mitgliedstaat niedergelassen sind, wenn sie gemäß Artikel 4 Absatz 1 
Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 auf konsolidierter 
Basis von der EZB beaufsichtigt werden, 

c) in einem teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassene Wertpapierfir­
men und Finanzinstitute, wenn sie gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buch­
stabe g der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 in die Beaufsichtigung 
ihres Mutterunternehmens auf konsolidierter Basis durch die EZB 
einbezogen sind. 

▼M3 
(2) Diese Verordnung gilt nicht für Unternehmen, die auch gemäß 
Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassen sind. 

▼B 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

▼B
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1. „zuständige nationale Behörde“ eine zuständige nationale Be­
hörde im Sinne vom Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2013; 

2. „zuständige Behörde“ eine zuständige Behörde im Sinne von 
Artikel 4 Nummer 2 Buchstabe i der Verordnung (EU) 
Nr. 1093/2010; 

3. „nationale Abwicklungsbehörde“ eine gemäß Artikel 3 der Richt­
linie 2014/59/EU von einem teilnehmenden Mitgliedstaat be­
nannte Behörde; 

4. „betreffende nationale Abwicklungsbehörde“ die nationale Ab­
wicklungsbehörde eines teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem 
ein Unternehmen oder ein Unternehmen einer Gruppe nieder­
gelassen ist; 

5. „Voraussetzungen für eine Abwicklung“ die in Artikel 18 Ab­
satz 1 genannten Voraussetzungen; 

6. „Abwicklungsplan“ einen gemäß Artikel 8 oder 9 erstellten Plan; 

7. „Gruppenabwicklungsplan“ einen gemäß Artikel 8 oder 9 für eine 
Gruppenabwicklung erstellten Plan; 

8. „Abwicklungsziele“ die in Artikel 14 genannten Ziele; 

9. „Abwicklungsinstrumente“ ein in Artikel 22 Absatz 2 genanntes 
Abwicklungsinstrument; 

10. „Abwicklungsmaßnahme“ den Beschluss gemäß Artikel 18 über 
die Abwicklung eines Unternehmens im Sinne von Artikel 2, die 
Anwendung eines Abwicklungsinstruments oder die Ausübung 
einer oder mehrerer Abwicklungsbefugnisse; 

11. „gedeckte Einlagen“ Einlagen im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 
Nummer 5 der Richtlinie 2014/49/EU; 

12. „erstattungsfähige Einlagen“ erstattungsfähige Einlagen im Sinne 
von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 4 der Richtlinie 2014/49/EU; 

13. „Institut“ ein Kreditinstitut oder eine Wertpapierfirma, das bzw. 
die einer Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis gemäß Artikel 2 
Buchstabe c unterliegt; 

14. „in Abwicklung befindliches Institut“ ein Unternehmen im Sinne 
des Artikels 2, für das eine Abwicklungsmaßnahme eingeleitet 
worden ist; 

15. „Finanzinstitut“ ein Finanzinstitut im Sinne des Artikels 4 Ab­
satz 1 Nummer 26 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

16. „Finanzholdinggesellschaft“ eine Finanzholdinggesellschaft im 
Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 20 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013; 

17. „gemischte Finanzholdinggesellschaft“ eine gemischte Finanzhol­
dinggesellschaft im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 21 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

▼B
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18. „Unionsmutterfinanzholdinggesellschaft“ eine 
EU-Mutterfinanzholdinggesellschaft im Sinne des Artikels 4 Ab­
satz 1 Nummer 31 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

19. „Unionsmutterinstitut“ ein EU-Mutterinstitut im Sinne des Arti­
kels 4 Absatz 1 Nummer 29 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

20. „Mutterunternehmen“ ein Mutterunternehmen im Sinne des Arti­
kels 4 Absatz 1 Nummer 15 Buchstabe a der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013; 

▼M1 
21. „Tochterunternehmen“ ein Tochterunternehmen gemäß Nummer 6 

des Artikels 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und 
für die Zwecke der Anwendung des Artikels 8, des Artikels 10 
Absatz 10 sowie der Artikel 12 bis 12k, 21 und 53 dieser Ver­
ordnung auf Abwicklungsgruppen gemäß Nummer 24b Buch­
stabe b dieses Absatzes schließt die Bezugnahme auf Tochter­
unternehmen — falls und soweit angemessen — Kreditinstitute, 
die einer Zentralorganisation ständig zugeordnet sind, die Zentral­
organisation selbst und ihre jeweiligen Tochterunternehmen ein, 
wobei zu berücksichtigen ist, in welcher Weise diese Abwick­
lungsgruppen Artikel 12f Absatz 3 dieser Verordnung erfüllen; 

21a. „bedeutendes Tochterunternehmen“ ein Tochterunternehmen ge­
mäß Artikel 4 Absatz 1 Nummer 135 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013; 

▼B 
22. „Zweigstelle“ eine Zweigstelle im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 

Nummer 17 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

23. „Gruppe“ ein Mutterunternehmen und seine Tochterunternehmen, 
bei denen es sich um Unternehmen im Sinne des Artikels 2 
handelt; 

24. „grenzüberschreitende Gruppe“ eine Gruppe, zu der Unternehmen 
im Sinne des Artikels 2 gehören, die in mehr als einem teilneh­
menden Mitgliedstaat niedergelassen sind; 

▼M1 
24a. „Abwicklungseinheit“ eine in einem teilnehmenden Mitgliedstaat 

niedergelassene juristische Person, die vom Ausschuss nach Ar­
tikel 8 als ein Unternehmen identifiziert wurde, für das im Ab­
wicklungsplan Abwicklungsmaßnahmen vorgesehen sind; 

▼M4 
24aa. „Liquidationseinheit“ eine in einem teilnehmenden Mitgliedstaat 

niedergelassene juristische Person, für die im Gruppenabwick­
lungsplan oder — bei Unternehmen, die nicht Teil einer Gruppe 
sind, — im Abwicklungsplan vorgesehen ist, dass das Unterneh­
men im Wege eines regulären Insolvenzverfahrens zu liquidieren 
ist, oder ein Unternehmen innerhalb einer Abwicklungsgruppe, 
bei dem es sich nicht um eine Abwicklungseinheit handelt, für 
die im Gruppenabwicklungsplan die Ausübung von 
Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnissen nicht vorgese­
hen ist; 

▼M1 
24b. „Abwicklungsgruppe“ 

a) eine Abwicklungseinheit zusammen mit ihren Tochterunter­
nehmen, die nicht 

i) selbst Abwicklungseinheiten sind, 

▼B
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ii) Tochterunternehmen anderer Abwicklungseinheiten sind 
oder 

iii) in einem Drittland niedergelassene Unternehmen sind, die 
gemäß dem Abwicklungsplan nicht der Abwicklungs­
gruppe angehören, und deren Tochterunternehmen; oder 

b) Kreditinstitute, die einer Zentralorganisation ständig zugeord­
net sind, und die Zentralorganisation selbst, wenn mindestens 
eines dieser Kreditinstitute oder die Zentralorganisation eine 
Abwicklungseinheit ist, und ihre jeweiligen Tochterunterneh­
men; 

24c. „global systemrelevantes Institut“ oder „G-SRI“ ein G-SRI im 
Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 133 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013; 

▼B 
25. „auf konsolidierter Basis“ auf Basis der konsolidierten Lage im 

Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 47 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013; 

26. „konsolidierende Aufsichtsbehörde“ eine konsolidierende Auf­
sichtsbehörde im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 Nummer 41 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

27. „für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde“ die Abwick­
lungsbehörde in dem teilnehmenden Mitgliedstaat, in dem das 
Institut oder Mutterunternehmen, das der Beaufsichtigung auf 
konsolidierter Basis auf der höchsten Konsolidierungsebene in­
nerhalb des teilnehmenden Mitgliedstaats gemäß Artikel 111 
der Richtlinie 2013/36/EU unterliegt, niedergelassen ist; 

28. „institutsbezogenes Sicherungssystem“ eine Regelung, die den 
Anforderungen nach Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 genügt; 

29. „außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln“ 
eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 107 Absatz 1 AEUV — 
oder eine sonstige öffentliche finanzielle Unterstützung auf suprana­
tionaler Ebene, die, wenn sie auf nationaler Ebene geleistet würde, 
als staatliche Beihilfe gelten würde —, die zur Erhaltung oder Wie­
derherstellung der Existenzfähigkeit, Liquidität oder Solvenz eines 
Unternehmens im Sinne des Artikels 2 dieser Verordnung oder einer 
Gruppe, der ein solches Unternehmen angehört, gewährt wird; 

30. „Instrument der Unternehmensveräußerung“ den Mechanismus 
für die Durchführung einer Übertragung der von einem in Ab­
wicklung befindlichen Institut ausgegebenen Eigentumstitel oder 
der Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten eines in Ab­
wicklung befindlichen Instituts auf einen Erwerber, bei dem es 
sich nicht um ein Brückeninstitut handelt, gemäß Artikel 24 
durch eine Abwicklungsbehörde; 

31. „Instrument des Brückeninstituts“ den Mechanismus für die 
Durchführung einer Übertragung von Eigentumstiteln, die von 
einem in Abwicklung befindlichen Institut ausgegeben wurden, 
oder von Vermögenswerten, Rechten oder Verbindlichkeiten ei­
nes in Abwicklung befindlichen Instituts gemäß Artikel 25 auf 
ein Brückeninstitut; 

▼M1



 

02014R0806 — DE — 10.11.2025 — 006.001 — 6 

32. „Instrument der Ausgliederung von Vermögenswerten“ den Me­
chanismus für die Übertragung von Vermögenswerten, Rechten 
oder Verbindlichkeiten eines in Abwicklung befindlichen Instituts 
gemäß Artikel 26 auf eine für die Vermögensverwaltung gegrün­
dete Zweckgesellschaft; 

33. „Bail-in-Instrument“ den Mechanismus für die Ausübung der 
Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse gemäß Artikel 27 
in Bezug auf Verbindlichkeiten eines in Abwicklung befindlichen 
Instituts; 

34. „verfügbare Finanzmittel“ Barmittel, Einlagen, Vermögenswerte 
und unwiderrufliche Zahlungsverpflichtungen, die dem Fonds 
für die in Artikel 76 Absatz 1 genannten Zwecke zur Verfügung 
stehen; 

35. „Zielausstattung“ die gemäß Artikel 69 Absatz 1 sicherzustel­
lende Höhe der verfügbaren Finanzmittel; 

36. „Übereinkommen“ das Übereinkommen über die Übertragung 
von Beiträgen auf den Fonds und über die gemeinsame Nutzung 
dieser Beiträge; 

37. „Übergangszeitraum“ den Zeitraum von dem in Artikel 99 Ab­
sätze 2 und 6 festgelegten Geltungsbeginn dieser Verordnung bis 
zu dem Zeitpunkt, zu dem der Fonds die Zielausstattung erreicht, 
oder bis zum 1. Januar 2024, je nachdem, welcher Zeitpunkt 
vorher liegt;. 

38. „Finanzinstrument“ ein Finanzinstrument im Sinne des Artikels 4 Ab­
satz 1 Nummer 50 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

39. „Schuldtitel“ Anleihen und andere Formen übertragbarer Schuld­
titel, Instrumente, mit denen eine Schuld begründet oder an­
erkannt wird, und Instrumente, die einen Anspruch auf den Er­
werb von Schuldtiteln begründen; 

40. „Eigenmittel“ Eigenmittel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Num­
mer 118 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

41. „Eigenmittelanforderungen“: die Anforderungen nach den Arti­
keln 92 bis 98 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; 

42. „Liquidation“ die Veräußerung von Vermögenswerten eines Un­
ternehmens im Sinne von Artikel 2; 

▼B
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43. „Derivat“ ein Derivat im Sinne von Artikel 2 Nummer 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012; 

44. „Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse“ die in Arti­
kel 21 genannten Befugnisse; 

45. „Instrumente des harten Kernkapitals“: Kapitalinstrumente, die 
die Bedingungen nach Artikel 28 Absätze 1 bis 4, Artikel 29 
Absätze 1 bis 5 oder Artikel 31 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 erfüllen; 

▼M1 
45a. „hartes Kernkapital“ hartes Kernkapital, das gemäß Artikel 50 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechnet wurde; 

▼B 
46. „Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals“: Kapitalinstrumente, 

die die Bedingungen nach Artikel 52 Absatz 1 der Verord­
nung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen; 

47. „Instrumente des Ergänzungskapitals“: Kapitalinstrumente oder 
nachrangige Darlehen, die die Bedingungen nach Artikel 63 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen; 

48. „aggregierter Betrag“: der aggregierte Betrag, den die Abwick­
lungsbehörde bei der Entscheidung zugrunde legt, dass 
►M1 bail-in-fähige Verbindlichkeiten ◄ gemäß Artikel 27 Ab­
satz 13 herabzuschreiben oder umzuwandeln sind; 

▼M1 
49. „bail-in-fähige Verbindlichkeiten“ die Verbindlichkeiten und an­

dere Kapitalinstrumente als solche des harten Kernkapitals, des 
zusätzlichen Kernkapitals oder des Ergänzungskapitals eines Un­
ternehmens im Sinne von Artikel 2, die nicht aufgrund von Ar­
tikel 27 Absatz 3 vom Anwendungsbereich des Bail-in-Instru­
ments ausgenommen sind; 

49a. „berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten“ bail-in-fähige Ver­
bindlichkeiten, die die in Artikel 12c bzw. Artikel 12g Absatz 2 
Buchstabe a der vorliegenden Verordnung genannten Vorausset­
zungen erfüllen, sowie Instrumente des Ergänzungskapitals, die 
die in Artikel 72a Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 genannten Voraussetzungen erfüllen; 

49b. „nachrangige berücksichtigungsfähige Instrumente“ Instrumente 
die alle Bedingungen gemäß Artikel 72a der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 erfüllen, ausgenommen Artikel 72b Absätze 3 bis 5 
jener Verordnung; 

▼B
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50. „Einlagensicherungssystem“: ein Einlagensicherungssystem, das 
von einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 4 der Richtlinie 
2014/49/EU eingeführt und amtlich anerkannt wurde; 

51. „relevante Kapitalinstrumente“ Instrumente des zusätzlichen 
Kernkapital sowie des Ergänzungskapitals; 

52. „gedeckte Schuldverschreibung“ ein Instrument im Sinne von 
Artikel 52 Absatz 4 der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 1 ); 

53. „Einleger“ einen Einleger im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Num­
mer 6 der Richtlinie 2014/49/EU; 

54. „Anleger“ einen Anleger im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der 
Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Ra­
tes ( 2 ); 

▼M1 
55. „kombinierte Kapitalpufferanforderung“ Kapitalpufferanforderun­

gen gemäß Artikel 128 Nummer 6 der Richtlinie 2013/36/EU. 

▼B 
(2) In Ermangelung einer einschlägigen Begriffsbestimmung in Ab­
satz 1 dieses Artikels gelten die in Artikel 2 der Richtlinie 2014/59/EU 
genannten Begriffsbestimmungen. In Ermangelung einer einschlägigen 
Begriffsbestimmung in Absatz 1 dieses Artikels und in Artikel 2 der 
Richtlinie 2014/59/EU gelten die in Artikel 3 der Richtlinie 2013/36/EU 
genannten Begriffsbestimmungen. 

Artikel 4 

Teilnehmende Mitgliedstaaten 

(1) Teilnehmende Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 2 der Ver­
ordnung (EU) Nr. 1024/2013 gelten als teilnehmende Mitgliedstaaten 
für die Zwecke dieser Verordnung. 

(2) Wird die enge Zusammenarbeit zwischen einem Mitgliedstaat und 
der EZB gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 aus­
gesetzt oder beendet, fallen ab dem Geltungsbeginn des Beschlusses, 
die enge Zusammenarbeit auszusetzen oder zu beenden, in diesem Mit­
gliedstaat niedergelassene Unternehmen nicht mehr unter diese Verord­
nung. 

(3) Wird die enge Zusammenarbeit eines Mitgliedstaats, dessen Wäh­
rung nicht der Euro ist, mit der EZB gemäß Artikel 7 der Verord­
nung (EU) Nr. 1024/2013 beendet, so beschließt der Ausschuss binnen 
drei Monaten nach dem Zeitpunkt der Annahme des Beschlusses zur 
Beendigung der engen Zusammenarbeit im Einvernehmen mit diesem 
Mitgliedstaat die Modalitäten für die Rückerstattung der Beiträge, wel­
che der betreffende Mitgliedstaat auf den Fonds übertragen hat, und alle 
damit verbundenen Bedingungen. 

▼B 

( 1 ) Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 

( 2 ) Richtlinie 97/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 
1997 über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. L 84 vom 
26.3.1997, S. 22).
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Rückerstattungen enthalten den Teil der dem Mitgliedstaat entsprechen­
den Kammer, die nicht Gegenstand der gemeinsamen Nutzung ist. Falls 
während des im Übereinkommen festgelegten Übergangszeitraums die 
Rückerstattung des Teils, der nicht Gegenstand der gemeinsamen Nut­
zung ist, nicht ausreicht, um die Finanzierung des eigenen nationalen 
Finanzierungsmechanismus durch den Mitgliedstaat gemäß der Richt­
linie 2014/59/EU zu ermöglichen, ist bzw. sind in die Rückerstattung 
auch die Gesamtheit oder ein Teil der diesem Mitgliedstaat entsprechen­
den Kammer, die bzw. der Gegenstand der gemeinsamen Nutzung ge­
mäß dem Übereinkommen ist, oder anderenfalls — nach dem Über­
gangszeitraum — die Beiträge, die von dem Mitgliedstaat im Laufe 
der engen Zusammenarbeit übertragen wurden, insgesamt oder zum 
Teil in Höhe eines Betrags einzubeziehen, der ausreicht, um die Finan­
zierung dieses nationalen Finanzierungsmechanismus zu ermöglichen. 

Bei der Beurteilung der Frage, in welcher Höhe Finanzmittel aus dem 
Teil, der Gegenstand der gemeinsamen Nutzung ist, oder anderenfalls — 
nach dem Übergangszeitraum — aus dem Fonds in die Rückerstattung 
einzubeziehen sind, ist folgenden zusätzlichen Kriterien Rechnung zu 
tragen: 

a) Der Art und Weise, in der die Beendigung der engen Zusammen­
arbeit mit der EZB vorgenommen wurde, ob sie gemäß Artikel 7 
Absatz 6 der Verordnung 1024/2013 freiwillig erfolgt ist oder nicht; 

b) dem Vorhandensein von fortlaufenden Abwicklungsmaßnahmen zum 
Zeitpunkt der Beendigung; 

c) dem Konjunkturzyklus des von der Beendigung betroffenen Mit­
gliedstaats. 

Rückerstattungen werden auf begrenzte Zeit entsprechend der Dauer der 
engen Zusammenarbeit geleistet. Der Anteil des betroffenen Mitglied­
staats an den Finanzmitteln aus dem Fonds, die während des Zeitraums 
der engen Zusammenarbeit für Abwicklungsmaßnahmen verwendet wer­
den, ist von dieser Rückerstattung abzuziehen. 

(4) Für Abwicklungsverfahren, die zum Geltungsbeginn des in Ab­
satz 2 genannten Beschlusses noch laufen, gilt diese Verordnung weiter. 

Artikel 5 

Beziehung zur Richtlinie 2014/59/EU und zum anwendbaren 
nationalen Recht 

(1) Wenn der Ausschuss gemäß dieser Verordnung Aufgaben wahr­
nimmt oder Befugnisse ausübt, die gemäß der Richtlinie 2014/59/EU 
von der nationalen Abwicklungsbehörde wahrzunehmen oder auszuüben 
sind, tritt der Ausschuss für die Zwecke der Anwendung dieser Ver­
ordnung und der Richtlinie 2014/59/EU an die Stelle der betreffenden 
nationalen Abwicklungsbehörde oder -im Fall einer grenzüberschreiten­
den Gruppenabwicklung — an die Stelle der für die Gruppenabwick­
lung zuständigen Behörde. 

(2) Der Ausschuss, der Rat und die Kommission sowie gegebenen­
falls die nationalen Abwicklungsbehörden fassen Beschlüsse auf der 
Grundlage und unter Einhaltung des einschlägigen Unionsrechts und 
insbesondere aller Rechtsakte mit und ohne Gesetzescharakter, ein­
schließlich der Rechtsakte gemäß den Artikeln 290 und 291 AEUV. 

▼B
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Der Ausschuss, der Rat und die Kommission unterliegen den von der 
EBA ausgearbeiteten und von der Kommission gemäß den Artikeln 10 
bis 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 erlassenen verbindlichen 
technischen Regulierungs- und Durchführungsstandards sowie allen 
von der EBA gemäß Artikel 16 dieser Verordnung herausgegebenen 
Leitlinien und Empfehlungen. Sie bemühen sich nach Kräften, die Leit­
linien und Empfehlungen der EBA zu befolgen, die sich auf die Art der 
von diesen Gremien wahrzunehmenden Aufgaben beziehen. Wenn sie 
solche Leitlinien oder Empfehlungen nicht befolgen oder nicht zu be­
folgen beabsichtigen, ist die EBA hiervon gemäß Artikel 16 Absatz 3 
der genannten Verordnung zu unterrichten. Der Ausschuss, der Rat und 
die Kommission arbeiten bei der Anwendung der Artikel 25 und 30 der 
genannten Verordnung mit der EBA zusammen. Der Ausschuss unter­
liegt auch den Beschlüssen der EBA gemäß Artikel 19 der Verord­
nung (EU) Nr. 1093/2010, sofern in der Richtlinie 2014/59/EU solche 
Beschlüsse vorgesehen sind. 

Artikel 6 

Allgemeine Grundsätze 

(1) Keine Maßnahme, kein Vorschlag und keine Konzepte des Aus­
schusses, des Rates, der Kommission oder einer nationalen Abwick­
lungsbehörde darf zu einer Diskriminierung von in der Union nieder­
gelassenen Unternehmen, Einlegern, Anlegern oder anderen Gläubigern 
aufgrund ihrer Nationalität oder ihres Geschäftssitzes führen. 

(2) Alle Maßnahmen, Vorschläge oder Ansätze des Ausschusses, des 
Rates, der Kommission oder einer nationalen Abwicklungsbehörde im 
Rahmen des einheitlichen Abwicklungsmechanismus haben unter voll­
ständiger Achtung und Einhaltung der Sorgfaltspflicht hinsichtlich der 
Einheit und Integrität des Binnenmarkts zu erfolgen. 

(3) Bei Beschlüssen oder Maßnahmen, die sich in mehr als einem 
Mitgliedstaat auswirken können, insbesondere bei Beschlüssen, die in 
zwei oder mehr Mitgliedstaaten niedergelassene Gruppen betreffen, ist 
den Abwicklungszielen nach Artikel 14 sowie allen im Folgenden ge­
nannten Faktoren gebührend Rechnung zu tragen: 

a) den Interessen der Mitgliedstaaten, in denen eine Gruppe tätig ist, 
und insbesondere was die Auswirkungen einer Entscheidung oder 
Maßnahme oder eines Nichttätigwerdens auf die Finanzstabilität, 
die Finanzmittel, die Wirtschaft, die Finanzierungsvereinbarungen, 
das Einlagensicherungs- oder das Anlegerentschädigungssystem ei­
nes dieser Mitgliedstaaten und auf den Fonds betrifft; 

b) dem Ziel des Interessenausgleichs zwischen den verschiedenen be­
teiligten Mitgliedstaaten und der Vermeidung einer unfairen Bevor­
zugung oder Benachteiligung der Interessen eines Mitgliedstaats; 

c) der Notwendigkeit, negative Auswirkungen auf Teile einer Gruppe, 
der ein in Abwicklung befindliches Unternehmen im Sinne des Ar­
tikels 2 angehört, möglichst gering zu halten; 

(4) Im Rahmen der Fassung von Beschlüssen oder der Ergreifung 
von Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich Unternehmen oder Gruppen, 
die sowohl in einem teilnehmenden als auch in einem nicht teilneh­
menden Mitgliedstaat niedergelassen sind, werden die möglichen nega­
tiven Auswirkungen auf nicht teilnehmende Mitgliedstaaten, einschließ­
lich der in diesen Mitgliedstaaten niedergelassenen Unternehmen, in die 
Erwägungen einbezogen. 

▼B
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(5) Je nach Art und Umständen des Einzelfalls wägen der Ausschuss, 
der Rat und die Kommission die in Absatz 3 genannten Faktoren und 
die Abwicklungsziele gemäß Artikel 14 ab und kommen den Beschlüs­
sen der Kommission gemäß Artikel 107 AEUV und Artikel 19 dieser 
Verordnung, nach. 

(6) Beschlüsse oder Maßnahmen des Ausschusses, des Rates oder der 
Kommissiondürfen weder von den Mitgliedstaaten die Gewährung einer 
außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 
verlangen noch die Haushaltshoheit oder die haushaltspolitischen Zu­
ständigkeiten der Mitgliedstaatenbeeinträchtigen. 

(7) Fasst der Ausschuss einen Beschluss, der an eine nationale Ab­
wicklungsbehörde gerichtet ist, ist diese berechtigt, die näheren Einzel­
heiten der zu ergreifenden Maßnahmen festzulegen. Solche Festlegun­
gen müssen im Einklang mit dem jeweiligen Beschluss des Ausschusses 
stehen. 

Artikel 7 

Aufteilung der Aufgaben innerhalb des einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus 

(1) Der Ausschuss ist dafür verantwortlich, dass der einheitliche Ab­
wicklungsmechanismus wirkungsvoll und einheitlich funktioniert. 

(2) Der Ausschuss ist vorbehaltlich des Artikels 31 Absatz 1 zustän­
dig für die Erstellung der Abwicklungspläne und alle Beschlüsse im 
Zusammenhang mit einer Abwicklung: 

a) der Unternehmen im Sinne des Artikels 2, die nicht Teil einer 
Gruppe sind, und von Gruppen, 

i) die im Einklang mit Artikel 6 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2013 als bedeutend gelten oder 

ii) in Bezug auf welche die EZB gemäß Artikel 6 Absatz 5 Buch­
stabe b der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 beschlossen hat, 
sämtliche einschlägigen Befugnisse unmittelbar auszuüben, und 

b) anderer grenzüberschreitender Gruppen. 

(3) In Bezug auf andere Unternehmen oder Gruppen als die in Ab­
satz 2 genannten sind die nationalen Abwicklungsbehörden, unbescha­
det der Zuständigkeiten des Ausschusses für die ihm durch diese Ver­
ordnung übertragenen Aufgaben, zur Wahrnehmung der folgenden Auf­
gaben verpflichtet und für sie verantwortlich: 

a) Annahme von Abwicklungsplänen und Bewertung der Abwicklungs­
fähigkeit gemäß den Artikeln 8 und 10 und dem Verfahren nach 
Artikel 9; 

b) Maßnahmen während der Frühintervention gemäß Artikel 13 Ab­
satz 3; 

c) Anwendung vereinfachter Anforderungen oder Aufhebung der 
Pflicht, einen Abwicklungsplan zu erstellen, gemäß Artikel 11; 

▼M1 
d) Festlegung der Höhe der Mindestanforderung an Eigenmittel und 

berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten gemäß den Artikeln 12 
bis 12k; 

▼B



 

02014R0806 — DE — 10.11.2025 — 006.001 — 12 

e) Annahme von Abwicklungsbeschlüssen und Anwendung von in die­
ser Verordnung genannten Abwicklungsinstrumenten im Einklang 
mit den einschlägigen Verfahren und Schutzmechanismen unter der 
Voraussetzung, dass die Abwicklungsmaßnahme keine Inanspruch­
nahme des Fonds erfordert und ausschließlich durch die in den Ar­
tikeln 21 und 24 bis 27 genannten Instrumente und/oder durch das 
Einlagensicherungssystem finanziert wird, im Einklang mit Artikel 79 
und gemäß dem in Artikel 31 festgelegten Verfahren; 

f) Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten Kapitalinstru­
menten gemäß Artikel 21 nach dem in Artikel 31 festgelegten Ver­
fahren. 

Erfordert die Abwicklungsmaßnahme die Inanspruchnahme des Fonds, 
so nimmt der Ausschuss das Abwicklungskonzept an. 

Wenn die nationalen Abwicklungsbehörden einen Abwicklungs­
beschluss fassen, berücksichtigen und befolgen sie den Abwicklungs­
plan nach Artikel 9, es sei denn, sie gelangen unter Berücksichtigung 
der Sachlage zu der Einschätzung, dass die Abwicklungsziele mit Maß­
nahmen, die im Abwicklungsplan nicht vorgesehen sind, besser zu er­
reichen sind. 

Bei der Wahrnehmung der in diesem Absatz genannten Aufgaben wen­
den die nationalen Abwicklungsbehörden die einschlägigen Bestimmun­
gen dieser Verordnung an. Bezugnahmen auf den Ausschuss in Artikel 5 
Absatz 2, Artikel 6 Absatz 5, Artikel 8 Absätze 6, 8, 12 und 13, 
Artikel 10 Absätze 1 bis 10, Artikel 11 bis 14, Artikel 15 Absätze 1 
bis 3, Artikel 16, Artikel 18 Absatz 1 Unterabsatz 1, Artikel 18 Ab­
sätze 2 und 6, Artikel 20, Artikel 21 Absätze 1 bis 7, Artikel 21 Ab­
satz 8 Unterabsatz 2, Artikel 21 Absätze 9 und 10, Artikel 22 Absätze 1, 
3 und 6, Artikel 23 und 24, Artikel 25 Absatz 3 und Artikel 27 Ab­
sätze 1 bis 15, Artikel 27 Absatz 16 Unterabsatz 2 Satz 2, Unterabsatz 3, 
Unterabsatz 4 Sätze 1, 3 und 4 und Artikel 32 gelten als Bezugnahmen 
auf die nationalen Abwicklungsbehörden im Hinblick auf die in Unter­
absatz 1 dieses Absatzes genannten Gruppen und Unternehmen. Zu 
diesem Zweck üben die nationalen Abwicklungsbehörden ihre Befug­
nisse gemäß den nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der 
Richtlinie 2014/59/EU im Einklang mit den in ihrem nationalen Recht 
verankerten Bedingungen aus. 

Die nationalen Abwicklungsbehörden unterrichten den Ausschuss über 
die in diesem Absatz genannten zu treffenden Maßnahmen und stimmen 
sich eng mit dem Ausschuss ab, wenn sie diese Maßnahmen treffen. 

Die nationalen Abwicklungsbehörden legen dem Ausschuss die in Ar­
tikel 9 genannten Abwicklungspläne sowie etwaige Aktualisierungen 
zusammen mit einer begründeten Bewertung der Abwicklungsfähigkeit 
des betroffenen Unternehmens oder der betroffenen Gruppe gemäß Ar­
tikel 10 vor. 

(4) Wenn dies für die kohärente Anwendung hoher Abwicklungs­
standards nach dieser Verordnung notwendig ist, kann der Ausschuss 

a) auf die Unterrichtung über eine Maßnahme nach Absatz 3 durch eine 
nationale Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 31 Absatz 1 hin inner­
halb des geeigneten Zeitrahmens je nach der gebotenen Dringlichkeit 
eine Warnung an die betreffende nationale Abwicklungsbehörde he­
rausgeben, wenn der Ausschuss der Auffassung ist, dass der Entwurf 
eines Beschlusses in Bezug auf ein Unternehmen oder eine Gruppe 
nach Absatz 3 nicht im Einklang mit dieser Verordnung oder mit 
seinen allgemeinen Anweisungen nach Artikel 31 Absatz 1 Buch­
stabe a steht; 

▼B
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b) jederzeit von sich aus nach Anhörung der betroffenen nationalen 
Abwicklungsbehörde oder auf deren Ersuchen — insbesondere 
wenn seine unter Buchstabe a genannte Warnung nicht gebührend 
beachtet wird — entscheiden, alle dieser nationalen Abwicklungs­
behörde durch diese Verordnung übertragenen einschlägigen Befug­
nisse auch in Bezug auf ein Unternehmen oder eine Gruppe nach 
Absatz 3 unmittelbar auszuüben. 

(5) Unbeschadet des Absatzes 3 dieses Artikels können die teilneh­
menden Mitgliedstaaten entscheiden, dass der Ausschuss alle ihm durch 
diese Verordnung übertragenen einschlägigen Befugnisse und Zustän­
digkeiten in Bezug auf Unternehmen und andere Gruppen als die in 
Absatz 2 genannten, die in ihrem Hoheitsgebiet niedergelassen sind, 
auszuüben hat. In diesem Fall gelten die Absätze 3 und 4 dieses Ar­
tikels, Artikel 9, Artikel 12 Absatz 2 und Artikel 31 Absatz 1 nicht. 
Mitgliedstaaten, die von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, 
unterrichten den Ausschuss und die Kommission entsprechend. Die 
Unterrichtung wird am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union wirksam. 

TEIL II 

BESONDERE BESTIMMUNGEN 

TITEL I 

FUNKTIONEN INNERHALB DES EINHEITLICHEN ABWICKLUNGS­
MECHANISMUS UND VERFAHRENSVORSCHRIFTEN 

KAPITEL 1 

Abwicklungsplanung 

Artikel 8 

Vom Ausschuss erstellte Abwicklungspläne 

(1) Der Ausschuss erstellt für Unternehmen und Gruppen nach Artikel 7 
Absatz 2 sowie für Unternehmen und Gruppen nach Artikel 7 Absatz 4 
Buchstabe b und Absatz 5 Abwicklungspläne und nimmt sie an, sofern die 
Voraussetzungen für die Anwendung dieser Absätze erfüllt sind. 

(2) Der Ausschuss erstellt die Abwicklungspläne nach Anhörung der 
EZB oder der betreffenden nationalen zuständigen Behörden und der 
nationalen Abwicklungsbehörden, einschließlich der für die Gruppen­
abwicklung zuständigen Behörde, der teilnehmenden Mitgliedstaaten, 
in denen die Unternehmen niedergelassen sind, und der Abwicklungs­
behörden der nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten, in denen bedeutende 
Zweigstellen ansässig sind, sowie dies für die bedeutende Zweigstelle 
relevant ist. Hierzu kann der Ausschuss die nationalen Abwicklungs­
behörden auffordern, Entwürfe von Abwicklungsplänen zu erstellen und 
dem Ausschuss vorzulegen, sowie die für die Gruppenabwicklung zu­
ständige Behörde auffordern, den Entwurf eines Gruppenabwicklungs­
plans zu erstellen und dem Ausschuss vorzulegen. 

(3) Zur Sicherstellung einer wirkungsvollen und kohärenten Anwen­
dung dieses Artikels gibt der Ausschuss Leitlinien heraus und richtet An­
weisungen an die nationalen Abwicklungsbehörden zur Erstellung von 
Entwürfen von Abwicklungsplänen und Entwürfen von Gruppenabwick­
lungsplänen in Bezug auf bestimmte Unternehmen oder Gruppen. 

(4) Unbeschadet des Kapitels 5 dieses Titels legen die nationalen 
Abwicklungsbehörden dem Ausschuss für die Zwecke des Absatzes 1 
dieses Artikels alle zur Aufstellung und Umsetzung der Abwicklungs­
pläne notwendigen Informationen vor, die sie sich gemäß Artikel 11 
und Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU beschafft haben. 

▼B
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(5) In dem Abwicklungsplan werden Optionen für die Anwendung 
der in dieser Verordnung genannten Abwicklungsinstrumente und die 
Ausübung der in dieser Verordnung genannten Abwicklungsbefugnisse 
auf die in Absatz 1 genannten Unternehmen dargelegt. 

▼B 
(6) ►M1 Der Abwicklungsplan enthält die Abwicklungsmaßnah­
men, die der Ausschuss ergreifen kann, wenn ein in Absatz 1 genanntes 
Unternehmen die Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllt. 

Die in Absatz 9 Buchstabe a genannten Informationen sind dem betref­
fenden Unternehmen offenzulegen. ◄ 

Anlässlich der Erstellung und Aktualisierung des Abwicklungsplans 
zeigt der Ausschuss alle wesentlichen Hindernisse für die Abwicklungs­
fähigkeit auf und erläutert, sofern dies erforderlich und verhältnismäßig 
ist, die relevanten Maßnahmen, mit denen diese Hindernisse nach Maß­
gabe des Artikels 10 ausgeräumt werden können. 

Im Abwicklungsplan sind relevante Szenarien zu berücksichtigen, unter 
anderem auch die Fälle, dass das Ausfallereignis idiosynkratischer Natur 
ist oder in Zeiten allgemeiner finanzieller Instabilität oder systemweiter 
Ereignisse eintritt. 

In dem Abwicklungsplan darf nicht von Folgendem ausgegangen wer­
den: 

a) Gewährung einer außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus 
öffentlichen Mitteln über die Inanspruchnahme des nach Artikel 67 
geschaffenen Fonds hinaus, 

b) Notfallliquiditätshilfe der Zentralbank oder 

c) Liquiditätshilfe der Zentralbank auf der Grundlage nicht standardi­
sierter Bedingungen in Bezug auf Besicherung, Laufzeit und Zins­
sätze. 

(7) Im Abwicklungsplan ist zu analysieren, wie und wann ein Institut 
unter den in dem Plan genannten Voraussetzungen die Inanspruchnahme 
von Zentralbankfazilitäten beantragen kann, und es sind die Vermögens­
werte aufzuzeigen, die voraussichtlich als Sicherheiten in Betracht 
kommen. 

(8) Der Ausschuss kann verlangen, dass die Institute ihn bei der 
Erstellung und Aktualisierung der Pläne unterstützen. 

(9) Der Abwicklungsplan umfasst für jedes Unternehmen — soweit 
möglich und angezeigt mit quantifizierten Angaben — 

a) eine zusammenfassende Darstellung der Hauptbestandteile des 
Plans; 

b) eine zusammenfassende Darstellung der seit Vorlage des letzten 
Abwicklungsplans eingetretenen wesentlichen Veränderungen inner­
halb des Instituts; 

c) Ausführungen dazu, wie kritische Funktionen und Kerngeschäfts­
bereiche im erforderlichen Umfang rechtlich und wirtschaftlich 
von anderen Funktionen getrennt werden könnten, um ihre Fortfüh­
rung nach einem Ausfall des Instituts sicherzustellen; 

▼M1
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d) eine Schätzung des Zeitrahmens für die Durchführung jedes der 
wesentlichen Aspekts des Plans; 

e) eine detaillierte Darstellung der nach Artikel 10 vorgenommenen 
Bewertung der Abwicklungsfähigkeit; 

f) eine Beschreibung etwaiger nach Artikel 10 Absatz 7 verlangter 
Maßnahmen zum Abbau bzw. zur Beseitigung von Hindernissen 
für die Abwicklungsfähigkeit, die im Rahmen der nach Artikel 10 
vorgenommenen Bewertung festgestellt wurden; 

g) eine Beschreibung der Verfahren zur Ermittlung des Werts und der 
Marktfähigkeit der kritischen Funktionen, der Kerngeschäftsbereiche 
und der Vermögenswerte des Instituts; 

h) eine detaillierte Beschreibung der Vorkehrungen, durch die gewähr­
leistet wird, dass die gemäß Artikel 11 der Richtlinie 2014/59/EU 
beizubringenden Informationen auf dem aktuellen Stand sind und 
den Abwicklungsbehörden jederzeit zur Verfügung stehen; 

i) Erläuterungen dazu, wie die Abwicklungsoptionen finanziert werden 
könnten, wobei nicht von Folgendem ausgegangen werden darf: 

i) Gewährung einer außerordentlichen finanziellen Unterstützung 
aus öffentlichen Mitteln über die Inanspruchnahme des nach 
Artikel 67 geschaffenen Fonds hinaus, 

ii) Notfallliquiditätshilfe der Zentralbank oder 

iii) Liquiditätshilfe der Zentralbank auf der Grundlage nicht stan­
dardisierter Bedingungen in Bezug auf Besicherung, Laufzeit 
und Zinssätze; 

j) eine detaillierte Beschreibung der verschiedenen Abwicklungsstrate­
gien, die im Kontext der unterschiedlichen möglichen Szenarien und 
der Zeitrahmen angewandt werden könnten; 

k) Erläuterungen zu kritischen gegenseitigen Abhängigkeiten; 

l) eine Beschreibung der Optionen für die Aufrechterhaltung des Zu­
gangs zu Zahlungsverkehrs- und Clearingdiensten und anderen In­
frastrukturen und eine Bewertung der Übertragbarkeit von Kunden­
positionen; 

m) eine Analyse der Auswirkungen des Plans für die Mitarbeiter des 
Instituts einschließlich einer Bewertung damit verbundener Kosten 
und eine Beschreibung der vorgesehenen Verfahren zur Anhörung 
des Personals während des Abwicklungsprozesses, gegebenenfalls 
unter Berücksichtigung der nationalen Systeme zum Dialog mit 
Sozialpartnern; 

n) einen Plan für die Kommunikation mit den Medien und der Öffent­
lichkeit; 

▼B
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o) die Anforderungen nach den Artikeln 12f und 12g sowie einen 
Stichtag für das Erreichen dieses Niveaus gemäß Artikel 12k; 

p) sofern der Ausschuss Artikel 12c Absatz 4, 5 oder 7 anwendet, 
einen Zeitplan für die Einhaltung durch die Abwicklungseinheit 
gemäß Artikel 12k; 

▼B 
q) eine Beschreibung der wesentlichen Prozesse und Systeme zur Fort­

führung des Geschäftsbetriebs des Instituts; 

r) gegebenenfalls Stellungnahmen des Instituts zu dem Abwicklungs­
plan. 

▼M1 
(10) Gruppenabwicklungspläne umfassen den in Absatz 1 genannten 
Plan für die Abwicklung der Gruppe unter der Führung des in einem 
teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassenen Unionsmutterunterneh­
mens und zeigen auf, welche Maßnahmen zu ergreifen sind in Bezug 
auf 

a) das Unionsmutterunternehmen, 

b) die Tochterunternehmen, die der Gruppe angehören und in der 
Union niedergelassen sind, 

c) die Unternehmen, die in Artikel 2 Buchstabe b genannt werden und 

d) die Tochterunternehmen, vorbehaltlich des Artikels 33, die der 
Gruppe angehören und außerhalb der Union niedergelassen sind. 

Im Einklang mit den in Unterabsatz 1 genannten Maßnahmen sind im 
Abwicklungsplan für jede Gruppe die Abwicklungseinheiten und die 
Abwicklungsgruppen zu bestimmen. 

▼B 
(11) Im Gruppenabwicklungsplan 

▼M1 
a) werden die Abwicklungsmaßnahmen, die nach den in Absatz 6 ge­

nannten Szenarien in Bezug auf Abwicklungseinheiten zu treffen 
sind, sowie die Auswirkungen dieser Abwicklungsmaßnahmen auf 
andere Unternehmen der Gruppe, das Mutterunternehmen sowie 
Tochterinstitute im Sinne des Absatzes 1 dargelegt, 

aa) werden, sofern eine in Absatz 1 genannte Gruppe mehr als eine 
Abwicklungsgruppe umfasst, Abwicklungsmaßnahmen für die Ab­
wicklungseinheiten einer jeden Abwicklungsgruppe dargelegt, mit­
samt den Auswirkungen dieser Maßnahmen auf 

i) andere Unternehmen der Gruppe, die derselben Abwicklungs­
gruppe angehören, und 

ii) andere Abwicklungsgruppen, 

▼M1
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b) wird analysiert, inwieweit bei in der Union niedergelassenen Ab­
wicklungseinheiten in koordinierter Weise die Abwicklungsinstru­
mente angewandt und die Abwicklungsbefugnisse ausgeübt werden 
könnten — unter anderem durch Maßnahmen zur Erleichterung des 
Erwerbs der Gruppe als Ganzes, bestimmter abgegrenzter Ge­
schäftsbereiche oder -tätigkeiten, die von mehreren Unternehmen 
der Gruppe erbracht werden, bestimmter Unternehmen der Gruppe 
oder bestimmter Abwicklungsgruppen durch einen Dritten –, und 
werden etwaige Hindernisse für eine koordinierte Abwicklung 
aufgezeigt, 

▼B 
c) wird die nach Artikel 10 vorgenommene Bewertung der Abwick­

lungsfähigkeit detailliert beschrieben, 

d) werden, sofern einer Gruppe Unternehmen angehören, die in Dritt­
ländern eingetragen sind, geeignete Regelungen für die Zusammen­
arbeit und Koordinierung mit den jeweiligen Behörden dieser Dritt­
länder und die Auswirkungen für die Abwicklung innerhalb der 
Union aufgezeigt, 

e) werden Maßnahmen, einschließlich einer rechtlichen und wirtschaft­
lichen Trennung bestimmter Funktionen oder Geschäftsbereiche, 
aufgezeigt, die erforderlich sind, um eine Abwicklung auf Gruppen­
ebene zu erleichtern, sofern die Abwicklungsvoraussetzungen erfüllt 
sind, 

f) werden Angaben zur möglichen Finanzierung der Gruppenabwick­
lungsmaßnahmen gemacht und — wo der Fonds und die nach 
Artikel 100 der Richtlinie 2014/59/EU eingerichteten Finanzie­
rungsmechanismen aus nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten erfor­
derlich wären — Grundsätze für eine Aufteilung der Finanzierungs­
verantwortung zwischen Finanzierungsquellen in verschiedenen teil­
nehmenden und nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten festgelegt. In 
dem Plan darf nicht von Folgendem ausgegangen werden: 

i) Gewährung einer außerordentlichen finanziellen Unterstützung 
aus öffentlichen Mitteln über die Inanspruchnahme des nach 
Artikel 67 dieser Verordnung geschaffenen Fonds und der 
nach Artikel 100 der Richtlinie 2014/59/EU eingerichteten Fi­
nanzierungsmechanismen aus nicht teilnehmenden Mitgliedstaa­
ten hinaus, 

ii) Notfallliquiditätshilfe der Zentralbank oder 

iii) Liquiditätshilfe der Zentralbank auf der Grundlage nicht stan­
dardisierter Bedingungen in Bezug auf Besicherung, Laufzeit 
und Zinssätze. 

Diese Grundsätze müssen auf fairen und ausgewogenen Kriterien beru­
hen und insbesondere Artikel 107 Absatz 5 der Richtlinie 2014/59/EU 
und den Auswirkungen auf die Finanzstabilität in allen betroffenen Mit­
gliedstaaten Rechnung tragen. 

Der Gruppenabwicklungsplan darf keine unverhältnismäßigen Auswir­
kungen auf einen Mitgliedstaat haben. 

(12) Der Ausschuss bestimmt den Termin, zu dem die ersten Ab­
wicklungspläne erstellt werden müssen. Die Abwicklungspläne und 
Gruppenabwicklungspläne werden überprüft und gegebenenfalls aktua­
lisiert; dies erfolgt mindestens jährlich sowie nach wesentlichen Ände­
rungen der Rechts- oder Organisationsstruktur, der Geschäftstätigkeit 
oder der Finanzlage des Unternehmens oder — im Fall von Gruppen­
abwicklungsplänen — der Gruppe, einschließlich aller Unternehmen der 
Gruppe, die sich wesentlich auf die Effektivität des Plans auswirken 
könnten oder die anderweitig eine Überarbeitung des Abwicklungsplans 
erforderlich machen. 

▼M1
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Im Hinblick auf die Überarbeitung oder Aktualisierung der Abwick­
lungspläne gemäß Unterabsatz 1 teilen die Institute, die EZB oder die 
zuständigen nationalen Behörden dem Ausschuss unverzüglich jede Än­
derung mit, die eine solche Überarbeitung oder Aktualisierung erforder­
lich macht. 

▼M1 
Die in Unterabsatz 1 genannte Überprüfung erfolgt nach der Durchfüh­
rung der Abwicklungsmaßnahmen oder der Ausübung der Befugnisse 
nach Artikel 21. 

Bei Festlegung der Stichtage nach Absatz 9 Buchstaben o und p dieses 
Artikels unter den in Unterabsatz 3 des vorliegenden Absatzes genann­
ten Umständen berücksichtigt der Ausschuss die Frist für die Erfüllung 
der Anforderung nach Artikel 104b der Richtlinie 2013/36/EU. 

▼B 
(13) Der Ausschuss übermittelt die Abwicklungspläne mit allen Än­
derungen an die EZB oder die betreffenden nationalen zuständigen 
Behörden. 

Artikel 9 

Abwicklungspläne 

(1) Die nationalen Abwicklungsbehörden erstellen und verabschieden 
gemäß Artikel 8 Absätze 5 bis 13 Abwicklungspläne für andere Unter­
nehmen und Gruppen als diejenigen nach Artikel 7 Absatz 2, Absatz 4 
Buchstabe b und Absatz 5. 

(2) Die nationalen Abwicklungsbehörden erstellen Abwicklungspläne 
nach Anhörung der betreffenden nationalen zuständigen Behörden und 
der nationalen Abwicklungsbehörden der teilnehmenden und der nicht 
teilnehmenden Mitgliedstaaten, in denen bedeutende Zweigstellen ansäs­
sig sind, soweit dies für die bedeutende Zweigstelle relevant ist. 

Artikel 10 

Bewertung der Abwicklungsfähigkeit 

(1) Bei der Erstellung und Aktualisierung der Abwicklungspläne ge­
mäß Artikel 7 bewertet der Ausschuss nach Anhörung der zuständigen 
Behörden, einschließlich der EZB, und der Abwicklungsbehörden nicht 
teilnehmender Mitgliedstaaten, in denen sich bedeutende Zweigstellen 
befinden — soweit dies für die bedeutende Zweigstelle relevant ist —, 
inwieweit Institute und Gruppen abwicklungsfähig sind, wobei nicht 
von Folgendem ausgegangen werden darf: 

a) Gewährung einer außerordentlichen finanziellen Unterstützung aus 
öffentlichen Mitteln über die Inanspruchnahme des nach Artikel 67 
geschaffenen Fonds hinaus, 

b) Notfallliquiditätshilfe der Zentralbank oder 

c) Liquiditätshilfe der Zentralbank im Rahmen einer nicht standardisier­
ten Besicherung und nicht standardisierter Rückzahlungsmodalitäten 
und Zinsbedingungen. 

▼B
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(2) Die EZB oder die relevante nationale zuständige Behörde stellt 
dem Ausschuss einen Sanierungsplan oder Gruppensanierungsplan zur 
Verfügung. Der Ausschuss prüft den Sanierungsplan, um Maßnahmen 
in dem Sanierungsplan zu ermitteln, die sich nachteilig auf die Abwick­
lungsfähigkeit des Instituts oder der Gruppe auswirken können, und gibt 
der EZB oder der zuständigen nationalen Behörde diesbezüglich Emp­
fehlungen. 

(3) Bei der Erstellung von Abwicklungsplänen bewertet der Aus­
schuss, inwieweit ein solches Unternehmen gemäß dieser Verordnung 
abwicklungsfähig ist. Ein Unternehmen ist als abwicklungsfähig zu be­
trachten, wenn es aus Sicht des Ausschusses durchführbar und glaub­
würdig ist, das Unternehmen im Rahmen eines regulären Insolvenzver­
fahrens zu liquidieren oder esdurch Anwendung von Abwicklungsinstru­
menten und die Ausübung von Abwicklungsbefugnissen abzuwickeln, 
und zwar bei möglichst weitgehender Vermeidung erheblicher negativer 
Auswirkungen — auch im Kontext einer allgemeinen finanziellen In­
stabilität oder systemweiter Ereignisse — auf die Finanzsysteme des 
Mitgliedstaats, in dem das Unternehmen niedergelassen ist, oder der 
anderen Mitgliedstaaten oder der Union und in dem Bestreben, die 
Fortführung bestimmter von dem Unternehmen ausgeübter kritischer 
Funktionen sicherzustellen. 

Der Ausschuss informiert die EBA rechtzeitig, wenn er zu der Einschät­
zung gelangt, dass ein Institut nicht abwicklungsfähig ist. 

▼M1 
(4) Eine Gruppe ist als abwicklungsfähig zu betrachten, wenn es aus 
Sicht des Ausschusses durchführbar und glaubwürdig ist, die Unterneh­
men der Gruppe entweder im Rahmen eines regulären Insolvenzverfah­
rens zu liquidieren oder sie durch Anwendung der Abwicklungsinstru­
mente und Ausübung der Abwicklungsbefugnisse auf Abwicklungsein­
heiten dieser Gruppe abzuwickeln, und zwar unter möglichst weitgehen­
der Vermeidung erheblicher negativer Auswirkungen auf die Finanzsys­
teme der Mitgliedstaaten, in denen sich die Unternehmen der Gruppe 
befinden, oder der anderen Mitgliedstaaten oder der Union, einschließ­
lich allgemeiner finanzieller Instabilität oder systemweiter Ereignisse — 
und in dem Bestreben, die Fortführung der von diesen Unternehmen der 
Gruppe ausgeübten kritischen Funktionen sicherzustellen, wenn diese 
leicht rechtzeitig ausgegliedert werden können, oder durch andere Maß­
nahmen. 

Der Ausschuss informiert die EBA rechtzeitig, wenn er zu der Einschät­
zung gelangt, dass eine Gruppe nicht abwicklungsfähig ist. 

Setzt sich eine Gruppe aus mehr als einer Abwicklungsgruppe zusam­
men, so bewertet der Ausschuss die Abwicklungsfähigkeit einer jeden 
Abwicklungsgruppe gemäß diesem Artikel. 

Die in Unterabsatz 1 genannte Bewertung wird zusätzlich zu der Be­
wertung der Abwicklungsfähigkeit der gesamten Gruppe durchgeführt. 

▼B 
(5) Für die Zwecke der Absätze 3, 4 und 10 ist mit erheblichen 
negativen Auswirkungen auf das Finanzsystem und einer Bedrohung 
für die Finanzstabilität eine Situation gemeint, in der das Finanzsystem 
tatsächlich oder potenziell der Gefahr einer Störung ausgesetzt ist, wel­
che zu einer Finanzkrise führen kann, die das ordnungsgemäße Funk­
tionieren, die Effizienz und die Integrität des Binnenmarktes oder der 
Wirtschaft oder des Finanzsystems eines oder mehrerer Mitgliedstaaten 
gefährden könnte. Bei der Feststellung der erheblichen negativen Aus­
wirkungen berücksichtigt der Ausschuss die entsprechenden Warnungen 
und Empfehlungen des ESRB und die einschlägigen von der EBA auf­
gestellten Kriterien, die bei der Ermittlung und Messung des Systemri­
sikos anzulegen sind. 

▼B
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(6) Für die Zwecke der in diesem Artikel genannten Bewertung prüft 
der Ausschuss die in Abschnitt C des Anhangs der Richtlinie 
2014/59/EU genannten Aspekte. 

(7) Gelangt der Ausschuss nach einer gemäß Absatz 3 oder 4 durch­
geführten Bewertung der Abwicklungsfähigkeit eines Unternehmens 
oder einer Gruppe nach Anhörung der zuständigen Behörden, ein­
schließlich der EZB, zu der Feststellung, dass der Abwicklungsfähigkeit 
dieses Unternehmens oder dieser Gruppe wesentliche Hindernisse ent­
gegenstehen, erstellt der Ausschuss in Zusammenarbeit mit den zustän­
digen Behörden einen an das Institut oder das Mutterunternehmen ge­
richteten Bericht, in dem die wesentlichen Hindernisse für die effektive 
Anwendung von Abwicklungsinstrumenten und die Ausübung von Ab­
wicklungsbefugnisse analysiert werden. In dem Bericht werden die Aus­
wirkungen auf das Geschäftsmodell des Instituts beurteilt und Empfeh­
lungen für angemessene und zielgerichtete Maßnahmen formuliert, die 
nach Auffassung des Ausschusses erforderlich oder geeignet sind, um 
diese Hindernisse gemäß Absatz 10 zu beseitigen. 

(8) Der Bericht wird auch den zuständigen Behörden und den Ab­
wicklungsbehörden nicht teilnehmender Mitgliedstaaten übermittelt, in 
denen sich bedeutende Zweigstellen von Instituten, die nicht Teil einer 
Gruppe sind, befinden. Er muss die Gründe enthalten, die zu der Be­
wertung bzw. Feststellung geführt haben, und darlegen, inwiefern die 
Bewertung bzw. Feststellung dem in Artikel 6 niedergelegten Gebot der 
Verhältnismäßigkeit genügt. 

(9) Innerhalb von vier Monaten nach Eingang des Berichts schlägt 
das Unternehmen oder das Mutterunternehmen dem Ausschuss mögli­
che Maßnahmen vor, mit denen die im Bericht aufgezeigten wesentli­
chen Hindernisse abgebaut bzw. beseitigt werden können. Der Aus­
schuss unterrichtet die zuständigen Behörden, die EBA und, wenn be­
deutende Zweigstellen von Instituten, die nicht Teil einer Gruppe sind, 
in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten ansässig sind, die Abwicklungs­
behörden dieser Mitgliedstaaten über jede von dem Unternehmen oder 
Mutterunternehmen vorgeschlagene Maßnahme. 

▼M1 
Innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt eines nach Absatz 7 dieses 
Artikels erstellten Berichts schlägt das Unternehmen dem Ausschuss 
mögliche Maßnahmen und einen Zeitplan für deren Durchführung 
vor, um sicherzustellen, dass das Unternehmen oder dessen Mutterunter­
nehmen Artikel 12f oder 12g sowie der Anforderung einer kombinierten 
Kapitalpufferanforderung nachkommt, sofern ein wesentliches Hindernis 
für die Abwicklungsfähigkeit auf eine der folgenden Situationen zurück­
zuführen ist: 

i) Das Unternehmen erfüllt die kombinierte Kapitalpufferanforderung 
zwar, wenn sie zusätzlich zu jeder der Anforderungen nach Arti­
kel 141a Absatz 1 Buchstaben a, b und c der Richtlinie 2013/36/EU 
betrachtet wird, erfüllt die kombinierte Kapitalpufferanforderung je­
doch nicht, wenn sie zusätzlich zu den Anforderungen nach den 
Artikeln 12d und 12e der vorliegenden Verordnung — sofern nach 
Artikel 12a Absatz 2 Buchstabe a dieser Verordnung berechnet — 
betrachtet wird; oder 

ii) das Unternehmen erfüllt die Anforderungen nach den Artikeln 92a 
und 494 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder die Anforderungen 
nach den Artikeln 12d und 12e der vorliegenden Verordnung nicht. 

▼B
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Beim Vorschlag eines Zeitplanes für die Durchführung der gemäß Un­
terabsatz 2 vorgeschlagenen Maßnahmen trägt das Unternehmen den 
Gründen für das wesentliche Hindernis Rechnung. Der Ausschuss be­
wertet nach Anhörung der zuständigen Behörden, einschließlich der 
EZB, ob diese Maßnahmen geeignet sind, das infrage stehende wesent­
liche Hindernis effektiv abzubauen bzw. zu beseitigen. 

▼B 
(10) Der Ausschuss bewertet nach Anhörung der zuständigen Behör­
den, ob die in Absatz 9 genannten Maßnahmen geeignet sind, die in 
Frage stehenden wesentlichen Hindernisse effektiv abzubauen bzw. zu 
beseitigen. Werden die Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit durch 
die von dem Unternehmen oder Mutterunternehmen vorgeschlagenen 
Maßnahmen nicht wirkungsvoll abgebaut bzw. beseitigt, fasst der Aus­
schuss nach Anhörung der zuständigen Behörden sowie gegebenenfalls 
der für die Makroaufsicht benannten Behörde einen Beschluss, in dem 
er feststellt, dass die Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit durch die 
vorgeschlagenen Maßnahmen nicht wirkungsvoll abgebaut bzw. besei­
tigt werden, und die nationalen Abwicklungsbehörden anweist, das In­
stitut, das Mutterunternehmen oder ein Tochterunternehmen der betrof­
fenen Gruppe zur Einleitung einer der in Absatz 11 aufgeführten Maß­
nahmen zu verpflichten. 

Bei der Ermittlung alternativer Maßnahmen weist der Ausschuss nach, 
inwiefern die von dem Institut vorgeschlagenen Maßnahmen die Hinder­
nisse für die Abwicklungsfähigkeit nicht ausräumen konnten und inwie­
fern die vorgeschlagenen alternativen Maßnahmen im Hinblick auf die 
Ausräumung der Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit verhältnis­
mäßig sind. Der Ausschuss berücksichtigt die Bedrohung der Finanz­
stabilität durch diese Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit und die 
Auswirkungen der Maßnahmen auf die Geschäftstätigkeit des Instituts, 
seine Stabilität und seine Fähigkeit, einen Beitrag zur Wirtschaft zu 
leisten, auf den Binnenmarkt für Finanzdienstleistungen sowie auf die 
Finanzstabilität in anderen Mitgliedstaaten und in der Union insgesamt. 

Der Ausschuss berücksichtigt auch die Notwendigkeit, alle Auswirkun­
gen auf das Institut oder die Gruppe abzuwenden, die über das zur 
Ausräumung der Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit notwendige 
Maß hinausgehen würden oder unverhältnismäßig wären. 

(11) Für die Zwecke des Absatzes 10 weist der Ausschuss, soweit 
anwendbar, die nationalen Abwicklungsbehörden an, eine der folgenden 
Maßnahmen zu ergreifen: 

a) von dem Unternehmen zu verlangen, innerhalb der Gruppe beste­
hende Finanzierungsvereinbarungen zu ändern oder deren Fehlen zu 
überdenken oder Dienstleistungsvereinbarungen (innerhalb der 
Gruppe oder mit Dritten) über die Bereitstellung kritischer Funktio­
nen zu schließen; 

b) von dem Unternehmen zu verlangen, seine maximalen individuellen 
und aggregierten Risikopositionen zu begrenzen; 

c) besondere oder regelmäßige zusätzliche für Abwicklungszwecke re­
levante Informationspflichten vorzusehen; 

d) von dem Unternehmen die Veräußerung bestimmter Vermögenswerte 
zu verlangen; 

e) von dem Unternehmen zu verlangen, bestimmte bestehende oder 
geplante Tätigkeiten einzuschränken oder einzustellen; 

▼M1
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f) die Entwicklung neuer oder bestehender Geschäftsbereiche bzw. die 
Veräußerung neuer oder bestehender Produkte einzuschränken oder 
zu unterbinden; 

g) Änderungen der rechtlichen oder operativen Strukturen des Unter­
nehmens oder eines unmittelbar oder mittelbar ihrer Kontrolle unter­
stehenden Unternehmens der Gruppe zu verlangen, um die Komple­
xität zu reduzieren und dadurch sicherzustellen, dass kritische Funk­
tionen durch Anwendung der Abwicklungsinstrumente rechtlich und 
operativ von anderen Funktionen getrennt werden können; 

h) von einem Unternehmen zu verlangen, eine Mutterfinanzholdingge­
sellschaft in einem Mitgliedstaat oder eine Unionsmutterfinanzhol­
dinggesellschaft zu gründen; 

i) von einem Unternehmen zu verlangen, berücksichtigungsfähige Ver­
bindlichkeiten zu begeben, um die Anforderungen ►M1 der Artikel 12f 
und 12g ◄ zu erfüllen; 

j) von einem Unternehmen zu verlangen, andere Schritte zu unterneh­
men, um die Anforderungen nach ►M1 Artikel 12f und 12g ◄ zu 
erfüllen, und in diesem Zuge insbesondere eine Neuaushandlung von 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, von Instrumenten des 
zusätzlichen Kernkapitals oder von Instrumenten des Ergänzungs­
kapitals, die es ausgegeben hat, anzustreben, um dafür zu sorgen, 
dass Entscheidungen des Ausschusses, die jeweilige Verbindlichkeit 
oder das jeweilige Instrument herabzuschreiben oder umzuwandeln, 
nach dem Recht des Rechtsgebiets durchgeführt werden, das für die 
Verbindlichkeit oder das Instrument maßgeblich ist; 

▼M1 
k) von einem Unternehmen die Vorlage eines Plans zu verlangen, mit 

dem die erneute Einhaltung der in den Artikeln 12f und 12g dieser 
Verordnung genannten Anforderungen, ausgedrückt als Prozentsatz 
des nach Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
berechneten Gesamtrisikobetrag, sowie gegebenenfalls der kom­
binierten Kapitalpufferanforderung und der in Artikel 12f oder 12g 
dieser Verordnung genannten Anforderungen, ausgedrückt als Pro­
zentsatz der Gesamtrisikopositionsmessgröße nach den Artikeln 429 
und 429a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, erreicht werden soll; 

l) zur Gewährleistung der fortlaufenden Einhaltung des Artikels 12f 
oder 12g von einem Unternehmen zu verlangen, das Fälligkeitsprofil 
der folgenden Instrumente zu ändern: 

i) der Eigenmittelinstrumente, nach Einholung der Zustimmung der 
zuständigen Behörden, einschließlich der EZB, und 

ii) der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten nach Artikel 12c 
und Artikel 12g Absatz 2 Buchstabe a. 

▼B 
Soweit anwendbar, ergreifen die nationalen Abwicklungsbehörden die in 
Unterabsatz 1 Buchstaben a bis j genannten Maßnahmen unmittelbar. 

(12) Die nationalen Abwicklungsbehörden setzen die Weisungen des 
Ausschusses gemäß Artikel 29 um. 

(13) Ein Beschluss gemäß Absatz 10 oder Absatz 11 muss folgende 
Anforderungen erfüllen: 

a) Er muss Gründe für die jeweilige Bewertung bzw. Feststellung 
enthalten. 

▼B
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b) In ihm muss dargelegt werden, dass die Bewertung bzw. Feststellung 
dem Gebot der Verhältnismäßigkeit gemäß Absatz 10 genügt. 

▼M1 

Artikel 10a 

Befugnis, bestimmte Ausschüttungen zu untersagen 

(1) Befindet sich ein Unternehmen in der Situation, dass es die kom­
binierte Kapitalpufferanforderung zwar erfüllt, wenn sie zusätzlich zu 
jeder der Anforderungen nach Artikel 141a Absatz 1 Buchstaben a, b 
und c der Richtlinie 2013/36/EU betrachtet wird, die kombinierte Ka­
pitalpufferanforderung jedoch nicht erfüllt, wenn sie zusätzlich zu den 
Anforderungen nach den Artikeln 12d und 12e der vorliegenden Ver­
ordnung — sofern nach Artikel 12a Absatz 2 Buchstabe a dieser Ver­
ordnung berechnet — betrachtet wird, so hat der Ausschuss die Befug­
nis, einem Unternehmen zu untersagen, gemäß den Bedingungen der 
Absätze 2 und 3 des vorliegenden Artikels einen höheren Betrag als den 
nach Absatz 4 des vorliegenden Artikels berechneten ausschüttungsfähi­
gen Höchstbetrag („Maximum Distributable Amount“) in Bezug auf die 
Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Ver­
bindlichkeiten („M-MDA“) durch eine der folgenden Maßnahmen aus­
zuschütten: 

a) Vornahme einer mit hartem Kernkapital verbundenen Ausschüttung; 

b) Eingehen einer Verpflichtung zur Zahlung einer variablen Vergütung 
oder freiwilliger Altersvorsorgeleistungen oder Zahlung einer varia­
blen Vergütung, wenn die entsprechende Verpflichtung zu einer Zeit 
eingegangen wurde, in der das Unternehmen die kombinierte Kapi­
talpufferanforderung nicht erfüllte; oder 

c) Vornahme von Zahlungen in Bezug auf zusätzliche Kernkapital­
instrumente. 

Befindet sich ein Unternehmen in der in Unterabsatz 1 beschriebenen 
Situation, so teilt es der nationalen Abwicklungsbehörde und dem Aus­
schuss die Nichterfüllung unverzüglich mit. 

(2) In der in Absatz 1 beschriebenen Situation beurteilt der Aus­
schuss nach Anhörung der zuständigen Behörden, gegebenenfalls ein­
schließlich der EZB, unverzüglich, ob die Befugnis nach Absatz 1 aus­
zuüben ist, wobei er jedem der folgenden Aspekte Rechnung trägt: 

a) Ursache, Dauer und Ausmaß der Nichterfüllung und deren Auswir­
kungen auf die Abwicklungsfähigkeit; 

b) Entwicklung der Finanzlage des Unternehmens und Wahrscheinlich­
keit, dass es in absehbarer Zukunft die Voraussetzung nach Artikel 18 
Absatz 1 Buchstabe a erfüllt; 

c) Aussicht, dass das Unternehmen in der Lage sein wird sicherzustel­
len, dass die Anforderungen nach Absatz 1 innerhalb einer angemes­
senen Frist erfüllt werden; 

▼B
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d) wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, Verbindlichkeiten zu 
ersetzen, die die in den Artikeln 72b und 72c der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013, in Artikel 12c oder in Artikel 12g Absatz 2 der vor­
liegenden Verordnung festgelegten Kriterien für die Berücksichti­
gungsfähigkeit oder Laufzeit nicht mehr erfüllen, der Frage, ob die­
ses Unvermögen idiosynkratischer Natur oder auf generelle Markt­
störungen zurückzuführen ist; 

e) der Frage, ob die Ausübung der in Absatz 1 genannten Befugnis die 
geeignetste und angemessenste Vorgehensweise ist, um die Situation 
des Unternehmens anzugehen, unter Berücksichtigung ihrer mögli­
chen Auswirkungen sowohl auf die Finanzierungsbedingungen als 
auch auf die Abwicklungsfähigkeit des betreffenden Unternehmens. 

Der Ausschuss wiederholt mindestens einmal monatlich seine Beurtei­
lung der Frage, ob die Befugnis nach Absatz 1 auszuüben ist, während 
der Dauer der Nichterfüllung und solange sich das Unternehmen wei­
terhin in der in Absatz 1 beschriebenen Situation befindet. 

(3) Stellt der Ausschuss fest, dass sich das Unternehmen neun Mo­
nate nach dessen Mitteilung über seine Situation immer noch in der in 
Absatz 1 beschriebenen Situation befindet, so übt er nach Anhörung der 
zuständigen Behörden, gegebenenfalls einschließlich der EZB, die Be­
fugnis nach Absatz 1 aus, es sei denn, er stellt nach einer Beurteilung 
fest, dass mindestens zwei der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) die Nichterfüllung ist auf eine schwerwiegende Störung des Funk­
tionierens der Finanzmärkte zurückzuführen, die auf breiter Basis zu 
Spannungen in verschiedenen Finanzmarktsegmenten führt; 

b) die Störung nach Buchstabe a führt nicht nur zu erhöhter Preisvola­
tilität bei Eigenmittelinstrumenten und Instrumenten berücksichti­
gungsfähiger Verbindlichkeiten des Unternehmens oder zu erhöhten 
Kosten für das Unternehmen, sondern auch zu einer vollständigen 
oder teilweisen Marktschließung, was das Unternehmen daran hin­
dert, Eigenmittelinstrumente und Instrumente berücksichtigungsfähi­
ger Verbindlichkeiten an jenen Märkten zu begeben; 

c) die Marktschließung nach Buchstabe b ist nicht nur für das betref­
fende Unternehmen, sondern auch für mehrere andere Unternehmen 
zu beobachten; 

d) die Störung nach Buchstabe a hindert das betreffende Unternehmen 
daran, Eigenmittelinstrumente und Instrumente berücksichtigungs­
fähiger Verbindlichkeiten zu begeben, um die Nichterfüllung ab­
zustellen; oder 

e) eine Ausübung der Befugnis nach Absatz 1 führt zu negativen Aus­
strahlungseffekten auf Teile des Bankensektors, wodurch die Finanz­
stabilität untergraben werden könnte. 

Findet die Ausnahme nach Unterabsatz 1 Anwendung, so teilt der Aus­
schuss den zuständigen Behörden, gegebenenfalls einschließlich der 
EZB, seinen Beschluss mit und erläutert seine Bewertung schriftlich. 

Der Ausschuss wiederholt monatlich seine Bewertung, um zu beurteilen, 
ob die Ausnahme nach Unterabsatz 1 anwendbar ist. 

▼M1
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(4) Der „M-MDA“ wird berechnet durch Multiplikation der gemäß 
Absatz 5 berechneten Summe mit dem gemäß Absatz 6 bestimmten 
Faktor. Der „M-MDA“ wird durch alle Beträge, die aus den in Absatz 1 
Buchstabe a, b oder c aufgeführten Maßnahmen resultieren, reduziert. 

(5) Die gemäß Absatz 4 zu multiplizierende Summe umfasst 

a) Zwischengewinne, die gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Verord­
nung (EU) Nr. 575/2013 nicht dem harten Kernkapital zugerechnet 
wurden, abzüglich etwaiger Gewinnausschüttungen oder Zahlungen 
aufgrund der Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a, b oder c des 
vorliegenden Artikels, 

zuzüglich 

b) der Jahresendgewinne, die gemäß Artikel 26 Absatz 2 der Verord­
nung (EU) Nr. 575/2013 nicht dem harten Kernkapital zugerechnet 
wurden, abzüglich etwaiger Gewinnausschüttungen oder Zahlungen 
aufgrund der Maßnahmen nach Absatz 1 Buchstabe a, b oder c des 
vorliegenden Artikels, 

abzüglich 

c) der Beträge, die in Form von Steuern zu zahlen wären, wenn die 
Gewinne nach den Buchstaben a und b einbehalten würden. 

(6) Der in Absatz 4 genannte Faktor wird wie folgt bestimmt: 

a) Liegt das von einem Unternehmen vorgehaltene und nicht zur Un­
terlegung etwaiger Anforderungen nach Artikel 92a der Verord­
nung (EU) Nr. 575/2013 und nach den Artikeln 12d und 12e der 
vorliegenden Verordnung verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt 
als Prozentsatz des nach Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des ersten 
(d. h. des untersten) Quartils der kombinierten Kapitalpufferanforde­
rung, so ist der Faktor 0; 

b) liegt das von einem Unternehmen vorgehaltene und nicht zur Unter­
legung etwaiger Anforderungen nach Artikel 92a der Verord­
nung (EU) Nr. 575/2013 und nach den Artikeln 12d und 12e der 
vorliegenden Verordnung verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt 
als Prozentsatz des nach Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des zwei­
ten Quartils der kombinierten Kapitalpufferanforderung, so ist der 
Faktor 0,2; 

c) liegt das von einem Unternehmen vorgehaltene und nicht zur Unter­
legung der Anforderungen nach Artikel 92a der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 und nach den Artikeln 12d und 12e der vorliegenden 
Verordnung verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt als Prozent­
satz des nach Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
berechneten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des dritten Quartils der 
kombinierten Kapitalpufferanforderung, so ist der Faktor 0,4; 

▼M1
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d) liegt das von einem Unternehmen vorgehaltene und nicht zur Unter­
legung der Anforderungen nach Artikel 92a der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 und nach den Artikeln 12d und 12e der vorliegenden 
Verordnung verwendete harte Kernkapital, ausgedrückt als Prozent­
satz des nach Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
berechneten Gesamtrisikobetrags, innerhalb des vierten (d. h. des 
obersten) Quartils der kombinierten Kapitalpufferanforderung, so 
ist der Faktor 0,6. 

Die Ober- und Untergrenzen für jedes Quartil der kombinierten Kapi­
talpufferanforderung werden wie folgt berechnet: 

Quartiluntergrenze ¼ 
Kombinierte Kapitalpufferanforderung 

4 Ü ðQ n Ä 1Þ 

Quartilobergrenze ¼ 
Kombinierte Kapitalpufferanforderung 

4 Ü Q n 

wobei „Q n “ = die Ordinalzahl des betreffenden Quartils. 

▼B 

Artikel 11 

Vereinfachte Anforderungen für bestimmte Institute 

(1) Der Ausschuss kann auf eigene Initiative nach Anhörung einer 
nationalen Abwicklungsbehörde oder auf Vorschlag einer nationalen 
Abwicklungsbehörde für die Erstellung der in Artikel 8 genannten Ab­
wicklungspläne vereinfachte Anforderungen zugrunde legen oder von 
der Pflicht zur Erstellung solcher Pläne im Einklang mit den Absätzen 3 
bis 9 dieses Artikels absehen. 

(2) Nationale Abwicklungsbehörden können dem Ausschuss vor­
schlagen, bei Instituten oder Gruppen vereinfachte Anforderungen ge­
mäß den Absätzen 3 und 4 zugrunde zu legen oder gemäß Absatz 7 von 
der Pflicht zur Erstellung solcher Pläne abzusehen. Ein solcher Vor­
schlag muss begründet werden und von allen maßgeblichen Unterlagen 
begleitet sein. 

(3) Wenn der Ausschuss einen Vorschlag gemäß Absatz 2 dieses 
Artikels, vereinfachte Anforderungen zugrunde zu legen, erhält oder 
auf eigene Initiative tätig wird, unterzieht er das betroffene Institute 
oder die betroffene Gruppe einer Bewertung und legt vereinfachte An­
forderungen zugrunde, wenn nicht davon auszugehen ist, dass der Aus­
fall des Instituts oder der Gruppe erhebliche negative Auswirkungen auf 
das Finanzsystem oder eine Bedrohung für die Finanzstabilität im Sinne 
des Artikels 10 Absatz 5 hat bzw.darstellt. 

Hierbei berücksichtigt der Ausschuss Folgendes: 

a) die Art der Geschäftstätigkeit des Instituts oder der Gruppe, seine/ 
ihre Beteiligungsstruktur, seine/ihre Rechtsform, sein/ihr Risikopro­
fil, seine/ihre Größe und seinen/ihren Rechtsstatus sowie seine/ihre 
Verflechtung mit anderen Instituten oder dem Finanzsystem all­
gemein, den Umfang und die Komplexität seiner/ihrer Tätigkeiten, 

b) seine/ihre Mitgliedschaft in einem institutsbezogenen Sicherungssys­
tem bzw. anderen gemeinsamen Systemen der wechselseitigen Soli­
darität gemäß Artikel 113 Absatz 7 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013, 

▼M1
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c) eine etwaige Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder Aus­
übung von Anlagetätigkeiten im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Num­
mer 2 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates ( 1 ), 

d) die Frage, ob der Ausfall und die anschließende Liquidation im 
Wege eines regulären Insolvenzverfahrens wahrscheinlich erhebliche 
negative Auswirkungen auf die Finanzmärkte, auf andere Institute, 
die Finanzierungsbedingungen oder die Gesamtwirtschaft hätten. 

Der Ausschuss nimmt die in Unterabsatz 1 genannte Bewertung nach 
Anhörung der nationalen makroprudentiellen Behörde, falls dies sach­
gerecht ist, oder des ESRB, falls dies sachgerecht ist, vor. 

(4) Wenn der Ausschuss vereinfachte Anforderungen zugrunde legt, 
bestimmt er Folgendes: 

a) Inhalt und Detaillierungsgrad der Abwicklungspläne nach Artikel 7; 

b) den Zeitpunkt, zu dem die ersten Abwicklungspläne erstellt werden 
müssen, und die Häufigkeit der Aktualisierungen der Abwicklungs­
pläne, die geringer sein kann als die in Artikel 8 Absatz 12 vor­
gesehene Häufigkeit; 

c) Inhalt und Detaillierungsgrad der von Instituten verlangten Informa­
tionen nach Artikel 9 Absatz 9 dieser Verordnung und Abschnitt B 
des Anhangs der Richtlinie 2014/59/EU; 

d) Detaillierungsgrad dfür die Bewertung der Abwicklungsfähigkeit 
nach Artikel 10 dieser Verordnung und Abschnitt C des Anhangs 
der Richtlinie 2014/59/EU. 

(5) Wenn der Ausschuss vereinfachte Anforderungen zugrunde legt, 
berührt dies als solches nicht seine Befugnisse, Abwicklungsmaßnah­
men zu ergreifen. 

(6) Werden vereinfachte Anforderungen zugrunde gelegt, hat der 
Ausschuss jederzeit vollständige, nicht vereinfachte Anforderungen auf­
zuerlegen, sobald einer der Umstände, die die vereinfachten Umstände 
gerechtfertigt hatten, nicht mehr gegeben ist. 

(7) Unbeschadet der Artikel 9 und 31 sieht der Ausschuss nach Ein­
gang eines Vorschlags, von der Pflicht zur Erstellung von Abwicklungs­
plänen abzusehen, gemäß Absatz 2 dieses Artikels oder, wenn er aus 
eigener Initiative tätig wird, gemäß Absatz 3 dieses Artikels von der 
Anwendung der Pflicht zur Erstellung von Abwicklungsplänen auf In­
stitute ab, die aufgrund des Artikels 10 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 einer Zentralorganisation zugeordnet und ganz oder teil­
weise von den Aufsichtsanforderungen des nationalen Rechts aus­
genommen sind. 

Wird von der Pflicht, Abwicklungspläne zu erstellen, gemäß Unter­
absatz 1 abgesehen, so gilt diese Pflicht auf konsolidierter Basis für 
die Zentralorganisation und ihr zugeordnete Institute im Sinne des Ar­
tikels 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Für diesen Zweck schließt 
eine Bezugnahme auf eine Gruppe in diesem Kapitel eine Zentralorga­
nisation sowie die ihr zugeordneten Institute im Sinne von Artikel 10 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und deren Tochterunternehmen ein, 
und eine Bezugnahme auf Mutterunternehmen oder auf einer Beaufsich­
tigung auf konsolidierter Basis gemäß Artikel 111 der Richtlinie 
2013/36/EU unterliegende Institute schließt die Zentralorganisation ein. 

▼B 

( 1 ) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der 
Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 
S. 349).
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(8) Institute, die von der EZB gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Ver­
ordnung (EU) Nr. 1024/2013 direkt beaufsichtigt werden oder die einen 
beträchtlichen Anteil am Finanzsystem eines teilnehmenden Mitglied­
staats haben, unterliegen individuellen Abwicklungsplänen. 

Für die Zwecke dieses Absatzes haben die Geschäfte eines Instituts 
einen beträchtlichen Anteil am Finanzsystem dieses teilnehmenden Mit­
gliedstaats, wenn 

a) der Gesamtwert seiner Vermögenswerte liegt über 30 000 000 000 
EUR oder 

b) das Verhältnis seiner gesamten Vermögenswerte zum BIP des Nie­
derlassungsmitgliedstaats übersteigt 20 %, sofern der Gesamtwert 
seiner Vermögenswerte nicht weniger als 5 000 000 000 EUR be­
trägt. 

(9) Ist die nationale Abwicklungsbehörde, die gemäß Absatz 2 die 
vereinfachten Anforderungen oder die Ausnahmeregelung vorgeschla­
gen hat, der Auffassung, dass der Beschluss, vereinfachte Anforderun­
gen zugrunde zu legen oder die Ausnahmeregelung zu gewähren, auf­
gehoben werden muss, legt sie dem Ausschuss einen entsprechenden 
Vorschlag vor. Der Ausschuss fasst in diesem Fall einen Beschluss zu 
der vorgeschlagenen Aufhebung, in dem er den von der nationalen 
Abwicklungsbehörde genannten Gründen unter Berücksichtigung der 
in Absatz 3 oder den Absätzen 7 und 8 genannten Faktoren oder Um­
stände in vollem Umfang Rechnung trägt. 

(10) Der Ausschuss unterrichtet die EBA, wenn er diesen Artikel 
anwendet. 

▼M1 

Artikel 12 

Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten 

(1) Der Ausschuss legt nach Anhörung der zuständigen Behörden, 
einschließlich der EZB, vorbehaltlich seiner Herabschreibungs- und 
Umwandlungsbefugnisse die Anforderungen an Eigenmittel und berück­
sichtigungsfähige Verbindlichkeiten entsprechend den Artikeln 12a 
bis 12i fest, die Unternehmen und Gruppen nach Artikel 7 Absatz 2 
sowie Unternehmen und Gruppen nach Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b 
und nach Artikel 7 Absatz 5 jederzeit einhalten müssen, sofern die 
Voraussetzungen für die Anwendung dieser Bestimmungen erfüllt sind. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Unternehmen — einschließlich Unter­
nehmen, die einer Gruppe angehören — übermitteln der nationalen 
Abwicklungsbehörde des teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem sie nie­
dergelassen sind, die in Artikel 45i Absätze 1, 2, und 4 der Richt­
linie 2014/59/EU genannten Angaben. 

Die nationale Abwicklungsbehörde übermittelt dem Ausschuss unver­
züglich die Angaben nach Unterabsatz 1. 

(3) Bei der Erstellung von Abwicklungsplänen gemäß Artikel 9 legen 
die nationalen Abwicklungsbehörden nach Anhörung der zuständigen 
Behörden vorbehaltlich der Herabschreibungs- und Umwandlungsbefug­
nisse die Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten gemäß den Artikeln 12a bis 12i fest, die Unterneh­
men nach Artikel 7 Absatz 3 jederzeit einhalten müssen. Hierfür gilt das 
Verfahren nach Artikel 31. 

(4) Jede Festlegung des Ausschusses gemäß Absatz 1 dieses Artikels 
wird parallel zur Erstellung und Fortschreibung der Abwicklungspläne 
gemäß Artikel 8 vorgenommen. 

▼B
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(5) Der Ausschuss teilt seine Festlegung den nationalen Abwick­
lungsbehörden mit. Die nationalen Abwicklungsbehörden setzen die 
Weisungen des Ausschusses gemäß Artikel 29 um. Der Ausschuss ver­
pflichtet die nationalen Abwicklungsbehörden, sich zu vergewissern und 
sicherzustellen, dass Unternehmen und Gruppen stets über die in Ab­
satz 1 vorgesehenen Anforderungen an Eigenmittel und berücksichti­
gungsfähige Verbindlichkeiten verfügen. 

(6) Der Ausschuss teilt der EZB und der EBA mit, welche Anforde­
rungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten er 
gemäß Absatz 1 für jedes Unternehmen und jede Gruppe festgelegt hat. 

(7) Zur Sicherstellung einer wirkungsvollen und kohärenten Anwen­
dung dieses Artikels gibt der Ausschuss Leitlinien heraus und richtet 
Anweisungen an die nationalen Abwicklungsbehörden in Bezug auf 
bestimmte Unternehmen oder Gruppen. 

Artikel 12a 

Anwendung und Berechnung der Mindestanforderung an 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(1) Der Ausschuss und die nationalen Abwicklungsbehörden stellen 
sicher, dass die in Artikel 12 Absätze 1 und 3 genannten Unternehmen 
die Anforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Ver­
bindlichkeiten soweit in diesem Artikel und den Artikeln 12a bis 12i 
vorgeschrieben und gemäß diesen Artikeln jederzeit einhalten. 

(2) Die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Anforderung wird als 
Betrag der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 
gemäß Artikel 12d Absatz 3, 4 bzw. 6 berechnet und ausgedrückt als 
prozentualer Anteil 

a) des gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
berechneten Gesamtrisikobetrags des betreffenden in Absatz 1 des 
vorliegenden Artikels genannten Unternehmens und 

b) der gemäß den Artikeln 429 und 429a der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikopositionsmessgröße des 
betreffenden in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Unter­
nehmens. 

▼M2 
(3) Gemäß Artikel 65 der Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäi­
schen Parlaments und des Rates ( 1 ) sind Bezugnahmen auf Artikel 92 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in der vorliegenden Verordnung in 
Bezug auf die Eigenmittelanforderungen auf Einzelbasis an Wertpapier­
firmen nach Artikel 2 Buchstabe c der vorliegenden Verordnung, die 
nicht Wertpapierfirmen nach Artikel 1 Absatz 2 oder 5 der Verordnung 
(EU) 2019/2033 sind, wie folgt zu verstehen: 

a) Bezugnahmen auf Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 in Bezug auf die Gesamtkapitalquote in der vor­
liegenden Verordnung beziehen sich auf Artikel 11 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2019/2033; 

b) Bezugnahmen auf Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 
575/2013 in Bezug auf den Gesamtrisikobetrag in der vorliegenden 
Verordnung beziehen sich auf die geltende Anforderung in Artikel 11 
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2033, multipliziert mit 12,5. 

▼M1 

( 1 ) Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 27. November 2019 über Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen 
und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 
575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014 (ABl. L 314 vom 
5.12.2019, S. 1).
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Gemäß Artikel 65 der Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 1 ) gelten Bezugnahmen auf Artikel 104a 
der Richtlinie 2013/36/EU in der vorliegenden Verordnung in Bezug 
auf die zusätzliche Eigenmittelanforderung an Wertpapierfirmen nach 
Artikel 2 Buchstabe c der vorliegenden Verordnung, die nicht Wert­
papierfirmen nach Artikel 1 Absatz 2 oder 5 der Verordnung (EU) 
2019/2033 sind, als Bezugnahmen auf Artikel 40 der Richtlinie (EU) 
2019/2034. 

▼M1 

Artikel 12b 

Ausnahme von der Mindestanforderung an Eigenmittel und 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(1) Unbeschadet des Artikels 12a nimmt der Ausschuss durch ge­
deckte Schuldverschreibungen finanzierte Hypothekenkreditinstitute, 
die nach nationalem Recht keine Einlagen entgegennehmen dürfen, 
von der in Artikel 12a Absatz 1 festgelegten Anforderung aus, sofern 
alle folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Diese Institute werden nach nationalen Insolvenzverfahren oder an­
deren für diese Institute gemäß Artikel 38, 40 oder 42 der Richt­
linie 2014/59/EU vorgesehenen und umgesetzten Verfahren liqui­
diert, und 

b) jene Verfahren gemäß Buchstabe a stellen sicher, dass die von den 
Gläubigern dieser Institute und soweit relevant auch von den Inha­
bern der gedeckten Schuldverschreibungen getragenen Verluste den 
Abwicklungszielen entsprechen. 

(2) Die von den Anforderungen des Artikels 12 Absatz 1 ausgenom­
menen Institute werden nicht in die in Artikel 12f Absatz 1 genannte 
Konsolidierung einbezogen. 

Artikel 12c 

Berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten für Abwicklungseinheiten 

(1) Verbindlichkeiten dürfen im Betrag der Eigenmittel und berück­
sichtigungsfähigen Verbindlichkeiten von Abwicklungseinheiten nur 
dann enthalten sein, wenn sie die in den folgenden Artikeln der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Voraussetzungen erfüllen: 

a) Artikel 72a, 

b) Artikel 72b, mit Ausnahme von Absatz 2 Buchstabe d, und 

c) Artikel 72c. 

Abweichend von Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes gilt Folgen­
des: Wird in der vorliegenden Verordnung auf die Anforderungen des 
Artikels 92a oder 92b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Bezug ge­
nommen, so bestehen die berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 
für die Zwecke dieser Artikel aus berücksichtigungsfähigen Verbindlich­
keiten wie in Artikel 72k der genannten Verordnung definiert und ge­
mäß Teil Zwei Titel I Kapitel 5a der genannten Verordnung bestimmt. 

(2) Verbindlichkeiten aus Schuldtiteln mit eingebetteten Derivaten, 
wie etwa strukturierten Schuldtiteln, die die in Absatz 1 Unterabsatz 1 
genannten Voraussetzungen erfüllen, mit Ausnahme jener des Arti­
kels 72a Absatz 2 Buchstabe l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, 

▼M2 

( 1 ) Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. November 2019 über die Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 
2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU (ABl. L 314 vom 5.12.2019, 
S. 64).
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dürfen nur dann im Betrag der Eigenmittel und berücksichtigungsfähi­
gen Verbindlichkeiten enthalten sein, wenn eine der folgenden Voraus­
setzungen erfüllt ist: 

a) der Nennwert der aus dem Schuldtitel erwachsenden Verbindlichkeit 
ist zum Zeitpunkt der Emission bereits bekannt, fixiert oder steigt an 
und ist von keiner eingebetteten Derivatkomponente betroffen, und 
der Gesamtbetrag der aus dem Schuldtitel erwachsenden Verbind­
lichkeit einschließlich der eingebetteten Derivatkomponente, kann 
täglich mit Bezug auf einen aktiven und aus Käufer- und Verkäu­
fersicht liquiden Markt für ein gleichwertiges Instrument ohne Kre­
ditrisiko im Einklang mit den Artikeln 104 und 105 der Verord­
nung (EU) Nr. 575/2013 bewertet werden; oder 

b) der Schuldtitel enthält eine Vertragsklausel, in der festgelegt ist, dass 
der Wert der Forderung im Falle einer Insolvenz und einer Abwick­
lung des Emittenten fixiert ist oder ansteigt und nicht höher ist als 
der ursprünglich eingezahlte Betrag der Verbindlichkeit. 

Schuldtitel nach Unterabsatz 1, einschließlich ihrer eingebetteten Deri­
vate, dürfen keiner Saldierungsvereinbarung unterliegen und werden 
nicht nach Artikel 49 Absatz 3 der Richtlinie 2014/59/EU bewertet. 

Die in Unterabsatz 1 genannten Verbindlichkeiten dürfen nur für den 
Teil, der dem in Buchstabe a genannten Nennwert oder dem in Buch­
stabe b dieses Unterabsatzes genannten fixierten oder ansteigenden Be­
trag entspricht, im Betrag der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten enthalten sein. 

(3) Werden Verbindlichkeiten von einem in der Union niedergelas­
senen Tochterunternehmen, das Teil derselben Abwicklungsgruppe ist 
wie die Abwicklungseinheit, an einen seiner vorhandenen Anteilseigner, 
der nicht Teil derselben Abwicklungsgruppe ist, begeben, so dürfen 
diese Verbindlichkeiten im Betrag der Eigenmittel und berücksichti­
gungsfähigen Verbindlichkeiten dieser Abwicklungseinheit enthalten 
sein, wenn sämtliche nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Sie werden in Übereinstimmung mit Artikel 12g Absatz 2 Buch­
stabe a begeben, 

b) die Kontrolle der Abwicklungseinheit über das Tochterunternehmen 
wird durch die Ausübung der Befugnis zur Herabschreibung oder 
Umwandlung in Bezug auf diese Verbindlichkeiten nach Artikel 21 
nicht beeinträchtigt, 

c) jene Verbindlichkeiten übersteigen nicht einen Betrag, der sich ergibt 
nach Abzug: 

i) der Summe der Verbindlichkeiten, die an die Abwicklungseinheit 
begeben und von dieser erworben werden, entweder direkt oder 
indirekt über andere Unternehmen derselben Abwicklungsgruppe, 
und des Betrags der gemäß Artikel 12g Absatz 2 Buchstabe b 
begebenen Eigenmittel; von 

ii) dem Betrag, der gemäß Artikel 12g Absatz 1 erforderlich ist. 

(4) Unbeschadet der Mindestanforderung nach Artikel 12d Absatz 4 
oder Artikel 12e Absatz 1 Buchstabe a sorgt der Ausschuss nach An­
hörung der nationalen Abwicklungsbehörde auf eigene Initiative oder 
auf Vorschlag einer nationalen Abwicklungsbehörde dafür, dass ein Teil 
der in Artikel 12f genannten Anforderung in Höhe von 8 % der ge­
samten Verbindlichkeiten, einschließlich Eigenmitteln, durch Abwick­
lungseinheiten, die G-SRI sind, oder durch Abwicklungseinheiten, die 
Artikel 12d Absätze 4 oder 5 unterliegen, mit Eigenmitteln und mit 

▼M1



 

02014R0806 — DE — 10.11.2025 — 006.001 — 32 

nachrangigen berücksichtigungsfähigen Instrumenten, oder mit Verbind­
lichkeiten nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels erfüllt wird. Der 
Ausschuss kann zulassen, dass ein Niveau, das unter 8 % der gesamten 
Verbindlichkeiten, einschließlich Eigenmitteln, aber über dem Betrag 
liegt, der sich aus der Anwendung der Formel (1 -(X1 / X2)) × 8 % 
der gesamten Verbindlichkeiten, einschließlich Eigenmitteln, ergibt, 
durch Abwicklungseinheiten, die G-SRI sind, oder durch Abwicklungs­
einheiten, die Artikel 12d Absätze 4 oder 5 unterliegen, mit Eigenmit­
teln und mit nachrangigen berücksichtigungsfähigen Instrumenten oder 
mit Verbindlichkeiten nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels erfüllt 
wird, sofern alle Voraussetzungen nach Artikel 72b Absatz 3 der Ver­
ordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt sind, wobei hinsichtlich der gemäß 
Artikel 72b Absatz 3 jener Verordnung möglichen Reduzierung gilt: 

X1 = 3,5 % des gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags und 

X2 = die Summe aus 18 % des gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Ver­
ordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrags und dem 
Betrag der kombinierten Kapitalpufferanforderung. 

Ergibt sich durch die Anwendung von Unterabsatz 1 dieses Absatzes für 
Abwicklungseinheiten, die Artikel 12d Absatz 4 unterliegen, eine An­
forderung von mehr als 27 % des Gesamtrisikobetrags, so begrenzt der 
Ausschuss für die betreffende Abwicklungseinheit den Teil der Anfor­
derung nach Artikel 12f, der durch den Einsatz von Eigenmitteln, von 
nachrangigen berücksichtigungsfähigen Instrumenten, oder von Ver­
bindlichkeiten nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels zu erfüllen ist, 
auf einen Betrag in Höhe von 27 % des Gesamtrisikobetrags, wenn der 
Ausschuss zu der Einschätzung gelangt ist, dass 

a) der Zugang zum Fonds im Abwicklungsplan nicht als Option zur 
Abwicklung dieser betreffenden Abwicklungseinheit betrachtet wird 
und, 

b) wenn Buchstabe a nicht zutrifft, diese Abwicklungseinheit die An­
forderung nach Artikel 27 Absatz 7 durch die Anforderung nach 
Artikel 12f erfüllen kann. 

Bei der Durchführung dieser Einschätzung gemäß Unterabsatz 2 berück­
sichtigt der Ausschuss auch das Risiko unverhältnismäßiger Auswirkun­
gen auf das Geschäftsmodell der betreffenden Abwicklungseinheit. 

Unterabsatz 2 dieses Absatzes gilt nicht für Abwicklungseinheiten, die 
Artikel 12d Absatz 5 unterliegen. 

(5) Im Fall von Abwicklungseinheiten, die weder G-SRI sind noch 
Abwicklungseinheiten, die Artikel 12d Absatz 4 oder 5 unterliegen, 
kann der Ausschuss nach Anhörung der nationalen Abwicklungsbehörde 
entweder auf eigene Initiative oder auf Vorschlag einer nationalen Ab­
wicklungsbehörde beschließen, dass ein Teil der in Artikel 12f genann­
ten Anforderung bis zu einer Höhe von 8 % der gesamten Verbindlich­
keiten, einschließlich Eigenmitteln, des Unternehmens und dem Betrag, 
der sich anhand der Formel nach Absatz 7 dieses Artikels errechnet, — 
je nachdem, welcher Wert höher ist — mit Eigenmitteln und mit nach­
rangigen berücksichtigungsfähigen Instrumenten, oder mit Verbindlich­
keiten nach Absatz 3 des vorliegenden Artikels zu erfüllen ist, sofern 
die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die in den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels genannten nicht nach­
rangigen Verbindlichkeiten nehmen in der nationalen Insolvenzrang­
folge denselben Rang ein wie bestimmte Verbindlichkeiten, die ge­
mäß Artikel 27 Absatz 3 oder 5 von den Herabschreibungs- und 
Umwandlungsbefugnissen ausgenommen sind; 
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b) es besteht ein Risiko, dass aufgrund des geplanten Gebrauchs von 
Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnissen bei nicht nachran­
gigen Verbindlichkeiten, die nicht gemäß Artikel 27 Absatz 3 oder 5 
von der Anwendung dieser Befugnisse ausgenommen sind, Gläubi­
ger von aus diesen Verbindlichkeiten erwachsenden Forderungen 
größere Verluste zu tragen haben als bei einer Liquidation nach 
dem regulären Insolvenzverfahren; 

c) die Höhe der Eigenmittel und anderen nachrangigen Verbindlichkei­
ten übersteigt nicht den Betrag, der erforderlich ist, um zu gewähr­
leisten, dass die unter Buchstabe b genannten Gläubiger keine grö­
ßeren Verluste erleiden, als es bei einer Liquidation nach dem re­
gulären Insolvenzverfahren der Fall gewesen wäre. 

Stellt der Ausschuss fest, dass innerhalb einer Kategorie von Verbind­
lichkeiten, die berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten einschließt, 
der Betrag der Verbindlichkeiten, die gemäß Artikel 27 Absatz 3 oder 5 
von der Anwendung der Herabschreibungs- und Umwandlungsbefug­
nisse ausgeschlossen sind oder nach allgemeinem Ermessen aus­
geschlossen werden könnten, insgesamt über 10 % dieser Kategorie 
ausmacht, so bewertet der Ausschuss das in Unterabsatz 1 Buchstabe b 
dieses Absatzes genannte Risiko. 

(6) Für die Zwecke der Absätze 4, 5 und 7 umfassen die gesamten 
Verbindlichkeiten auch Derivatverbindlichkeiten auf der Grundlage, 
dass die Saldierungsrechte der Gegenpartei uneingeschränkt anerkannt 
werden. 

Die Eigenmittel einer Abwicklungseinheit, die zur Erfüllung der kom­
binierten Kapitalpufferanforderung verwendet werden, sind für die Zwe­
cke der Erfüllung der Anforderungen nach den Absätzen 4, 5 und 7 
berücksichtigungsfähig. 

(7) Abweichend von Absatz 3 dieses Artikels kann der Ausschuss 
beschließen, dass die Anforderung nach Artikel 12f der vorliegenden 
Verordnung von Abwicklungseinheiten, die G-SRI sind, oder von Ab­
wicklungseinheiten, die Artikel 12d Absätze 4 und 5 der vorliegenden 
Verordnung unterliegen, mit Eigenmitteln, mit nachrangigen berücksich­
tigungsfähigen Instrumenten, oder mit Verbindlichkeiten nach Absatz 3 
des vorliegenden Artikels zu erfüllen ist, soweit die Summe dieser 
Eigenmittel, Instrumente und Verbindlichkeiten aufgrund der Verpflich­
tung der Abwicklungseinheit, den kombinierten Kapitalpufferanforde­
rungen und den Anforderungen nach Artikel 92a der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013, Artikel 12d Absatz 4 und Artikel 12f der vorliegenden 
Verordnung nachzukommen, den höheren der folgenden Werte nicht 
übersteigt: 

a) 8 % der gesamten Verbindlichkeiten, einschließlich Eigenmitteln, des 
Unternehmens oder 

b) den Betrag, der sich anhand der Formel A × 2 + B × 2 + C er­
rechnet, wobei A, B und C die folgenden Beträge sind: 

A = der Betrag, der sich aufgrund der Anforderung nach Artikel 92 
Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
ergibt; 

B = der Betrag, der sich aufgrund der Anforderung nach Arti­
kel 104a der Richtlinie 2013/36/EU ergibt, und 

C = der Betrag, der sich aufgrund der kombinierten Kapitalpuffe­
ranforderung ergibt. 

(8) Der Ausschuss kann die in Absatz 7 dieses Artikels genannte 
Befugnis in Bezug auf Abwicklungseinheiten, die G-SRI sind oder 
die Artikel 12d Absatz 4 oder 5 unterliegen und die eine der Voraus­
setzungen nach Unterabsatz 2, dieses Absatzes erfüllen, ausüben, für bis 
zu höchstens 30 % aller Abwicklungseinheiten, die G-SRI sind oder die 
Artikel 12d Absatz 4 oder 5 unterliegen und für die der Ausschuss die 
Anforderung nach Artikel 12f festlegt. 
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Die folgenden Voraussetzungen werden vom Ausschuss berücksichtigt: 

a) In der vorangegangenen Bewertung der Abwicklungsfähigkeit wur­
den wesentliche Hindernisse für die Abwicklungsfähigkeit ermittelt 
und 

i) nach Ergreifung der Maßnahmen nach Artikel 10 Absatz 11 wur­
den innerhalb des vom Ausschuss vorgeschriebenen Zeitplans 
keine Abhilfemaßnahmen ergriffen oder 

ii) das ermittelte wesentliche Hindernis lässt sich durch keine der 
Maßnahmen nach Artikel 10 Absatz 11 beseitigen und die Aus­
übung der Befugnis nach Absatz 7 des vorliegenden Artikels 
würde die negativen Auswirkungen des wesentlichen Hindernis­
ses für die Abwicklungsfähigkeit teilweise oder vollständig 
aufwiegen; 

b) der Ausschuss ist der Auffassung, dass die Durchführbarkeit und Glaub­
würdigkeit der bevorzugten Abwicklungsstrategie der Abwicklungsein­
heit angesichts seiner Größe, seiner Verflechtungen, der Art, des Um­
fangs, des Risikos und der Komplexität seiner Tätigkeiten, seiner 
Rechtsform sowie seiner Beteiligungsstruktur beschränkt sind; oder 

c) in der Anforderung nach Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU 
wird berücksichtigt, dass die Abwicklungseinheit, die ein G-SRI ist 
oder Artikel 12d Absatz 4 oder 5 der vorliegenden Verordnung 
unterliegt, zu den 20 % der Institute mit dem höchsten Risiko gehört, 
für die der Ausschuss die Anforderung nach Artikel 12a Absatz 1 
der vorliegenden Verordnung festlegt. 

Für die Zwecke der Prozentsätze nach den Unterabsätzen 1 und 2 rundet 
der Ausschuss das berechnete Ergebnis auf die nächsthöhere ganze Zahl 
auf. 

(9) Der Ausschuss fasst die in den Absatz 5 oder 7 genannten Be­
schlüsse nach Anhörung der zuständigen Behörden, einschließlich der 
EZB. 

Bei diesem Beschluss berücksichtigt der Ausschuss zudem 

a) die Markttiefe für die Eigenmittelinstrumente der Abwicklungsein­
heit und die nachrangigen berücksichtigungsfähigen Instrumente, die 
Bepreisung solcher Instrumente, sofern vorhanden, und die Zeit, die 
für die Ausführung jeglicher zum Zweck der Einhaltung des Be­
schlusses erforderlicher Transaktionen benötigt wird; 

b) den Betrag der Instrumente berücksichtigungsfähiger Verbindlichkei­
ten, die allen in Artikel 72a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ge­
nannten Voraussetzungen genügen, mit einer Restlaufzeit von weni­
ger als einem Jahr ab dem Zeitpunkt, zu dem der Beschluss gefasst 
wird, um quantitative Anpassungen an den Anforderungen nach den 
Absätzen 5 und 7 des vorliegenden Artikels vorzunehmen; 

c) die Verfügbarkeit und den Betrag der Instrumente, die allen in Ar­
tikel 72a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Vorausset­
zungen — mit Ausnahme der in Artikel 72b Absatz 2 Buchstabe d 
jener Verordnung genannten Voraussetzungen — genügen; 

d) die Frage, ob der Betrag der gemäß Artikel 27 Absatz 3 oder 5 von 
der Anwendung der Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse 
ausgeschlossenen Verbindlichkeiten, die in regulären Insolvenzver­
fahren denselben Rang oder einen niedrigeren Rang einnehmen als 
die höchstrangigen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, er­
heblich ist, wenn er mit den Eigenmitteln und berücksichtigungs­
fähigen Verbindlichkeiten der Abwicklungseinheit verglichen wird. 
Übersteigt der Betrag der ausgeschlossenen Verbindlichkeiten 5 % 
des Betrags der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbind­
lichkeiten der Abwicklungseinheit nicht, so gilt der ausgeschlossene 
Betrag als nicht erheblich. Oberhalb dieses Schwellenwertes wird die 
Erheblichkeit der ausgeschlossenen Verbindlichkeiten vom Aus­
schuss bewertet; 
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e) das Geschäftsmodell, das Refinanzierungsmodell und das Risikopro­
fil der Abwicklungseinheit sowie seine Stabilität und seine Fähigkeit, 
einen Beitrag zur Wirtschaft zu leisten, und 

f) die Auswirkungen etwaiger Umstrukturierungskosten auf die Reka­
pitalisierung der Abwicklungseinheit. 

Artikel 12d 

Festlegung der Mindestanforderung an Eigenmittel und 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(1) Die in Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung wird vom 
Ausschuss nach Anhörung der zuständigen Behörden, einschließlich 
der EZB, anhand folgender Kriterien bestimmt: 

a) der Notwendigkeit, sicherzustellen, dass die Abwicklungsgruppe 
durch Anwendung der Abwicklungsinstrumente, gegebenenfalls 
auch des Bail-in-Instruments, auf die Abwicklungseinheit den Ab­
wicklungszielen entsprechend abgewickelt werden kann; 

b) der Notwendigkeit, gegebenenfalls sicherzustellen, dass die Abwick­
lungseinheit und ihre Tochterunternehmen, bei denen es sich um 
Institute oder die in Artikel 12 Absätze 1 und 3 genannten Unter­
nehmen, aber nicht um Abwicklungseinheiten handelt, über ausrei­
chende Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 
verfügen, damit für den Fall, dass bei ihnen von dem Bail-in-Instru­
ment bzw. den Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnissen 
Gebrauch gemacht wird, Verluste absorbiert werden können und 
die Gesamtkapitalquote und gegebenenfalls die Verschuldungsquote 
der betreffenden Unternehmen wieder auf ein Niveau angehoben 
werden können, das erforderlich ist, damit sie auch weiterhin den 
Zulassungsvoraussetzungen genügen und die Tätigkeiten, für die sie 
gemäß der Richtlinie 2013/36/EU oder der Richtlinie 2014/65/EU 
zugelassen sind, weiter ausüben können; 

c) der Notwendigkeit, sicherzustellen, dass in Fällen, in denen der Ab­
wicklungsplan bereits die Möglichkeit vorsieht, bestimmte Katego­
rien berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Artikel 27 
Absatz 5 dieser Verordnung vom Bail-in auszunehmen oder im 
Rahmen einer partiellen Übertragung vollständig auf einen überneh­
menden Rechtsträger zu übertragen, die Abwicklungseinheit über 
ausreichende Eigenmittel und andere berücksichtigungsfähige Ver­
bindlichkeiten verfügt, damit Verluste absorbiert werden können 
und die Gesamtkapitalquote und gegebenenfalls die Verschuldungs­
quote der Abwicklungseinheit wieder auf ein Niveau angehoben 
werden können, das erforderlich ist, damit sie auch weiterhin den 
Zulassungsvoraussetzungen genügt und die Tätigkeiten, für die sie 
gemäß der Richtlinie 2013/36/EU oder der Richtlinie 2014/65/EU 
zugelassen ist, weiter ausüben kann; 

d) Größe, Geschäftsmodell, Refinanzierungsmodell und Risikoprofil des 
Unternehmens; 

e) dem Umfang, in dem der Ausfall des Unternehmens die Finanzsta­
bilität beeinträchtigen würde, unter anderem durch Ansteckung an­
derer Institute oder Unternehmen aufgrund seiner Verflechtungen mit 
jenen anderen Instituten oder Unternehmen oder mit dem übrigen 
Finanzsystem. 

(2) Ist im Abwicklungsplan vorgesehen, dass gemäß dem entspre­
chenden in Artikel 8 Absatz 6 genannten Szenario Abwicklungsmaß­
nahmen zu treffen sind oder dass von Befugnissen relevante Kapital­
instrumente und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten im Einklang 
mit Artikel 59 Gebrauch zu machen ist, so muss die in Artikel 12a 
Absatz 1 genannte Anforderung hoch genug sein, um Folgendes zu 
gewährleisten: 
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a) Die erwarteten Verluste, die das Unternehmen zu tragen hat, werden 
vollständig absorbiert („Verlustabsorption“); 

b) die Abwicklungseinheit und ihre Tochterunternehmen, bei denen es 
sich um Institute oder die in Artikel 12 Absätze 1 und 3 genannten 
Unternehmen, aber nicht um Abwicklungseinheiten handelt, werden 
auf ein Niveau rekapitalisiert, das ihnen ermöglicht, weiterhin den 
Zulassungsvoraussetzungen zu genügen und die Tätigkeiten, für die 
sie gemäß der Richtlinie 2013/36/EU, der Richtlinie 2014/65/EU 
oder einem vergleichbaren Gesetzgebungsakt zugelassen sind, für 
einen angemessenen Zeitraum, der nicht länger als ein Jahr ist, wei­
ter auszuüben („Rekapitalisierung“). 

▼M4 __________ 

(2a) Der Ausschuss legt die in Artikel 12a Absatz 1 genannte An­
forderung nicht für Liquidationseinheiten fest. 

Abweichend von Unterabsatz 1 kann der Ausschuss bewerten, ob es 
gerechtfertigt ist, die in Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung für 
eine Liquidationseinheit auf Einzelbasis in Höhe eines Betrags festzule­
gen, der den Betrag, der im Hinblick auf die Verlustabsorption gemäß 
Absatz 2 Buchstabe a ausreicht, überschreitet. Der Ausschuss berück­
sichtigt im Rahmen seiner Bewertung insbesondere mögliche Auswir­
kungen auf die Finanzstabilität und das Ansteckungsrisiko für das Fi­
nanzsystem, auch im Hinblick auf die Finanzierungskapazität von Ein­
lagensicherungssystemen. Legt der Ausschuss die in Artikel 12a Ab­
satz 1 genannte Anforderung fest, so erfüllt die Liquidationseinheit 
diese Anforderung durch: 

a) Eigenmittel; 

b) Verbindlichkeiten, die die in Artikel 72a der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013, mit Ausnahme des Artikels 72b Absatz 2 Buchstaben b 
und d der genannten Verordnung, aufgeführten Kriterien für die 
Berücksichtigungsfähigkeit erfüllen; oder 

c) die in Artikel 12c Absatz 2 genannten Verbindlichkeiten. 

Artikel 77 Absatz 2 und Artikel 78a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
gelten nicht für Liquidationseinheiten, für die der Ausschuss die in 
Artikel 12a Absatz 1 der vorliegenden Verordnung genannte Anforde­
rung nicht festgelegt hat. 

Positionen in Eigenmittelinstrumenten und Instrumenten berücksichti­
gungsfähiger Verbindlichkeiten, die von Tochterinstituten begeben wer­
den, die Liquidationseinheiten sind, für die der Ausschuss die in Arti­
kel 12a Absatz 1 genannte Anforderung nicht festgelegt hat, werden 
nicht gemäß Artikel 72e Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
in Abzug gebracht. 
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Abweichend von Unterabsatz 4 bringt ein Institut oder Unternehmen im 
Sinne von Artikel 2, das selbst keine Abwicklungseinheit, sondern 
Tochterunternehmen einer Abwicklungseinheit oder eines Drittlandsun­
ternehmens ist, das — wenn es in der Union niedergelassen wäre — 
eine Abwicklungseinheit wäre, seine Positionen in Eigenmittelinstru­
menten in Tochterinstituten, die derselben Abwicklungsgruppe angehö­
ren und bei denen es sich um Liquidationseinheiten handelt, für die der 
Ausschuss die Anforderung nach Artikel 12a Absatz 1 nicht festgelegt 
hat, in Abzug, wenn der Gesamtbetrag dieser Positionen 7 % des Ge­
samtbetrags seiner Eigenmittel und Verbindlichkeiten entspricht oder 
übersteigt, die die in Artikel 12g Absatz 2 festgelegten Kriterien für 
die Berücksichtigungsfähigkeit erfüllen, bei einer jährlichen Berechnung 
zum 31. Dezember als Durchschnitt der vorangegangenen zwölf Mo­
nate. 

▼M1 
(3) Für Abwicklungseinheiten entspricht der in Absatz 2 Unter­
absatz 1 genannte Betrag 

a) für die Zwecke der Berechnung der Anforderung nach Artikel 12a 
Absatz 1 nach Maßgabe von Artikel 12a Absatz 2 Buchstabe a der 
Summe aus 

i) den bei der Abwicklung zu absorbierenden Verlusten, die den 
Anforderungen des Artikels 92 Absatz 1 Buchstabe c der Ver­
ordnung (EU) Nr. 575/2013 und des Artikels 104a der Richt­
linie 2013/36/EU an die Abwicklungseinheit auf konsolidierter 
Basis auf Ebene der Abwicklungsgruppe entsprechen, und 

ii) einem Rekapitalisierungsbetrag, der es der aus der Abwicklung 
hervorgehenden Abwicklungsgruppe ermöglicht, die für sie gel­
tende Anforderung an die Gesamtkapitalquote nach Artikel 92 
Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und 
die für sie geltende Anforderung nach Artikel 104a der Richt­
linie 2013/36/EU auf konsolidierter Basis auf Ebene der Abwick­
lungsgruppe nach Durchführung der bevorzugten Abwicklungs­
strategie wieder zu erfüllen, und 

b) für die Zwecke der Berechnung der Anforderung nach Artikel 12a 
Absatz 1 nach Maßgabe von Artikel 12a Absatz 2 Buchstabe b der 
Summe aus 

i) den bei der Abwicklung zu absorbierenden Verlusten, die der 
Anforderung an die Verschuldungsquote der Abwicklungseinheit 
nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 auf konsolidierter Basis auf Ebene der Abwick­
lungsgruppe entsprechen, und 

ii) einem Rekapitalisierungsbetrag, der es der aus der Abwicklung 
hervorgehenden Abwicklungsgruppe ermöglicht, die Anforderung 
an die Verschuldungsquote nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 auf konsolidierter Basis auf 
Ebene der Abwicklungsgruppe nach Durchführung der bevorzug­
ten Abwicklungsstrategie wieder zu erfüllen. 
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Für die Zwecke des Artikels 12a Absatz 2 Buchstabe a wird die in 
Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung als der gemäß Unterabsatz 1 
Buchstabe a des vorliegenden Absatzes berechnete Betrag dividiert 
durch den Gesamtrisikobetrag als Prozentwert ausgedrückt. 

Für die Zwecke des Artikels 12a Absatz 2 Buchstabe b wird die in 
Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung als der gemäß Unterabsatz 1 
Buchstabe b des vorliegenden Absatzes berechnete Betrag dividiert 
durch die Gesamtrisikopositionsmessgröße als Prozentwert ausgedrückt. 

Bei der Festlegung der individuellen Anforderung nach Unterabsatz 1 
Buchstabe b dieses Absatzes berücksichtigt der Ausschuss die Anforde­
rungen nach Artikel 27 Absatz 7. 

Bei der Festlegung der in den vorstehenden Unterabsätzen genannten 
Rekapitalisierungsbeträge verfährt der Ausschuss wie folgt: 

a) Er verwendet die jüngsten gemeldeten Werte für den relevanten 
Gesamtrisikobetrag oder die relevante Gesamtrisikopositionsmess­
größe nach Anpassung an jegliche Änderungen infolge der im Ab­
wicklungsplan vorgesehenen Abwicklungsmaßnahmen, und 

b) er passt nach Anhörung der zuständigen Behörden, einschließlich der 
EZB, den Betrag, der der geltenden in Artikel 104a der Richt­
linie 2013/36/EU genannten Anforderung entspricht, nach unten 
oder oben an, um die nach Durchführung der bevorzugten Abwick­
lungsstrategie für die Abwicklungseinheit anzuwendende Anforde­
rung zu bestimmen. 

Der Ausschuss kann die Anforderung nach Unterabsatz 1 Buchstabe a 
Ziffer ii um einen angemessenen Betrag erhöhen, der notwendig ist, um 
sicherzustellen, dass das Unternehmen nach der Abwicklung für einen 
angemessenen Zeitraum, der nicht länger als ein Jahr ist, in der Lage ist, 
ausreichendes Marktvertrauen in das Unternehmen aufrechtzuerhalten. 

Kommt Unterabsatz 6 dieses Absatzes zur Anwendung, so wird der 
Betrag gemäß jenem Unterabsatz der nach Anwendung der Abwick­
lungsinstrumente anzuwendenden kombinierten Kapitalpufferanforde­
rung abzüglich des in Artikel 128 Nummer 6 Buchstabe a der Richt­
linie 2013/36/EU genannten Betrages gleichgesetzt. 

Der Betrag gemäß Unterabsatz 6 dieses Absatzes wird nach unten kor­
rigiert, wenn der Ausschuss — nach Anhörung der zuständigen Behör­
den, einschließlich der EZB — feststellt, dass es durchführbar und 
glaubwürdig ist, dass ein geringerer Betrag ausreicht, um das Markt­
vertrauen aufrechtzuerhalten und sowohl die Fortführung kritischer wirt­
schaftlicher Funktionen des Instituts oder des in Artikel 12 Absatz 1 ge­
nannten Unternehmens als auch seinen Zugang zu Finanzmitteln sicher­
zustellen, ohne dass nach Durchführung der Abwicklungsstrategie eine 
außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln er­
forderlich wäre, die über die Beiträge des Fonds gemäß Artikel 27 
Absatz 7 und Artikel 76 Absatz 3 hinausgeht. Dieser Betrag wird 
nach oben korrigiert, wenn der Ausschuss — nach Anhörung der zu­
ständigen Behörden, einschließlich der EZB — feststellt, dass ein hö­
herer Betrag notwendig ist, um für einen angemessenen Zeitraum, der 
nicht länger als ein Jahr ist, ein ausreichendes Marktvertrauen aufrecht­
zuerhalten und sowohl die Fortführung kritischer wirtschaftlicher Funk­
tionen des Instituts oder des in Artikel 12 Absatz 1 genannten Unter­
nehmens als auch seinen Zugang zu Finanzmitteln sicherzustellen, ohne 
dass über die Beiträge des Fonds gemäß Artikel 27 Absatz 7 und 
Artikel 76 Absatz 3 hinaus eine außerordentliche finanzielle Unterstüt­
zung aus öffentlichen Mitteln erforderlich wäre. 
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(4) Für Abwicklungseinheiten, die Artikel 92a der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 nicht unterliegen und die Teil einer Abwicklungsgruppe 
sind, bei der der Gesamtwert der Vermögenswerte über 100 Mrd. EUR 
liegt, entspricht die Höhe der in Absatz 3 dieses Artikels genannten 
Anforderung mindestens 

a) 13,5 %, sofern gemäß Artikel 12a Absatz 2 Buchstabe a berechnet, 
und 

b) 5 %, sofern gemäß Artikel 12a Absatz 2 Buchstabe b berechnet. 

Abweichend von Artikel 12c erfüllen Abwicklungseinheiten gemäß Un­
terabsatz 1 dieses Absatzes die Höhe der in Unterabsatz 1 dieses Ab­
satzes genannten Anforderung von 13,5 %, sofern gemäß Artikel 12a 
Absatz 2 Buchstabe a berechnet, bzw. von 5 %, sofern gemäß Arti­
kel 12a Absatz 2 Buchstabe b berechnet, mit Eigenmitteln, nachrangi­
gen berücksichtigungsfähigen Instrumenten oder mit Verbindlichkeiten 
im Sinne von Artikel 12c Absatz 3 der vorliegenden Verordnung. 

(5) Auf Verlangen der nationalen Abwicklungsbehörde einer Ab­
wicklungseinheit wendet der Ausschuss die Anforderungen nach Ab­
satz 4 dieses Artikels auf eine Abwicklungseinheit an, die Artikel 92a 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nicht unterliegt und die Teil einer 
Abwicklungsgruppe ist, bei der der Gesamtwert der Vermögenswerte 
unter 100 Mrd. EUR liegt, und bei der die nationale Abwicklungs­
behörde zu dem Ergebnis kommt, dass sie im Falle eines Ausfalls mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Systemrisiko darstellt. 

Bei einer Entscheidung darüber, ob ein Verlangen gemäß Unterabsatz 1 
dieses Absatzes gestellt wird, berücksichtigt die nationale Abwicklungs­
behörde die folgenden Kriterien: 

a) das Überwiegen von Einlagen und das Fehlen von Schuldtiteln in 
dem Refinanzierungsmodell; 

b) inwieweit der Zugang zu den Kapitalmärkten für berücksichtigungs­
fähige Verbindlichkeiten beschränkt ist; 

c) inwieweit die Abwicklungseinheit auf den Rückgriff auf hartes Kern­
kapital angewiesen ist, um die Anforderung nach Artikel 12f 
einzuhalten. 

Liegt kein Verlangen der nationalen Abwicklungsbehörde nach Unter­
absatz 1 dieses Absatzes vor, so bleiben jegliche Entscheidungen des 
Ausschusses nach Artikel 12c Absatz 5 hiervon unberührt. 

(6) Für Unternehmen, die selbst keine Abwicklungseinheiten sind, 
entspricht der in Absatz 2 Unterabsatz 1 genannte Betrag 

a) für die Zwecke der Berechnung der Anforderung nach Artikel 12a 
Absatz 1 nach Maßgabe von Artikel 12a Absatz 2 Buchstabe a der 
Summe aus 

i) den zu absorbierenden Verlusten, die den Anforderungen des 
Artikels 92 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 und des Artikels 104a der Richtlinie 2013/36/EU 
an das Unternehmen entsprechen, und 
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ii) einem Rekapitalisierungsbetrag, der es dem Unternehmen ermög­
licht, die für es geltende Anforderung an die Gesamtkapitalquote 
nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 und die Anforderung nach Artikel 104a der Richt­
linie 2013/36/EU nach Ausübung der Befugnis zur Herabschrei­
bung oder Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumenten und 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten im Einklang mit Ar­
tikel 21 der vorliegenden Verordnung oder nach Abwicklung der 
Abwicklungsgruppe wieder zu erfüllen, und 

b) für die Zwecke der Berechnung der Anforderung nach Artikel 12a 
Absatz 1 nach Maßgabe von Artikel 12a Absatz 2 Buchstabe b der 
Summe aus 

i) den zu absorbierenden Verlusten, die der Anforderung an die 
Verschuldungsquote des Unternehmens nach Artikel 92 Absatz 1 
Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 entsprechen, und 

ii) einem Rekapitalisierungsbetrag, der es dem Unternehmen ermög­
licht, die für es geltende Anforderung an die Verschuldungsquote 
nach Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 nach Ausübung der Befugnis zur Herabschreibung 
oder Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumenten und be­
rücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten im Einklang mit Arti­
kel 21 der vorliegenden Verordnung oder nach Abwicklung der 
Abwicklungsgruppe wieder zu erfüllen. 

Für die Zwecke des Artikels 12a Absatz 2 Buchstabe a wird die in 
Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung als der gemäß Unterabsatz 1 
Buchstabe a des vorliegenden Absatzes berechnete Betrag dividiert 
durch den Gesamtrisikobetrag als Prozentwert ausgedrückt. 

Für die Zwecke des Artikels 12a Absatz 2 Buchstabe b wird die in 
Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung als der gemäß Unterabsatz 1 
Buchstabe b des vorliegenden Absatzes berechnete Betrag dividiert 
durch die Gesamtrisikopositionsmessgröße als Prozentwert ausgedrückt. 

Bei der Festlegung der individuellen Anforderung nach Unterabsatz 1 
Buchstabe b dieses Absatzes berücksichtigt der Ausschuss die Anforde­
rungen nach Artikel 27 Absatz 7. 

Bei der Festlegung der in den vorstehenden Unterabsätzen genannten 
Rekapitalisierungsbeträge verfährt der Ausschuss wie folgt: 

a) Er verwendet die jüngsten gemeldeten Werte für den relevanten 
Gesamtrisikobetrag oder den relevanten Gesamtrisikopositionsbetrag 
für die Verschuldungsquote nach Anpassung an jegliche Änderungen 
infolge der im Abwicklungsplan vorgesehenen Maßnahmen, und 

b) er passt nach Anhörung der zuständigen Behörden, einschließlich der 
EZB, den Betrag, der der geltenden in Artikel 104a der Richt­
linie 2013/36/EU genannten Anforderung entspricht, nach unten 
oder oben an, um die Anforderung zu bestimmten, die nach Aus­
übung der Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung von 
relevanten Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen Ver­
bindlichkeiten im Einklang mit Artikel 21 der vorliegenden Verord­
nung oder nach Abwicklung der Abwicklungsgruppe für das ent­
sprechende Unternehmen anzuwenden ist. 
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Der Ausschuss kann die Anforderung nach Unterabsatz 1 Buchstabe a 
Ziffer ii dieses Absatzes um einen angemessenen Betrag erhöhen, der 
notwendig ist, um sicherzustellen, dass das Unternehmen nach Aus­
übung der Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung von rele­
vanten Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen Verbindlich­
keiten im Einklang mit Artikel 21 für einen angemessenen Zeitraum, der 
nicht länger als ein Jahr ist, in der Lage ist, ausreichendes Marktver­
trauen aufrechtzuerhalten. 

Kommt Unterabsatz 6 dieses Absatzes zur Anwendung, so wird der 
Betrag gemäß jenem Unterabsatz der nach Ausübung der Befugnis ge­
mäß Artikel 21 der vorliegenden Verordnung oder nach Abwicklung der 
Abwicklungsgruppe anzuwendenden kombinierten Kapitalpufferanforde­
rung abzüglich des in Artikel 128 Nummer 6 Buchstabe a der Richt­
linie 2013/36/EU genannten Betrages gleichgesetzt. 

Der in Unterabsatz 6 dieses Artikels genannte Betrag wird nach unten 
korrigiert, wenn der Ausschuss — nach Anhörung der zuständigen Be­
hörden, einschließlich der EZB — feststellt, dass es durchführbar und 
glaubwürdig ist, dass ein geringerer Betrag ausreicht, um das Markt­
vertrauen sicherzustellen und sowohl die Fortführung kritischer wirt­
schaftlicher Funktionen des Instituts oder des in Artikel 12 Absatz 1 ge­
nannten Unternehmens als auch seinen Zugang zu Finanzmitteln sicher­
zustellen, ohne dass eine außerordentliche finanzielle Unterstützung aus 
öffentlichen Mitteln erforderlich wäre, die über die Beiträge des Fonds 
gemäß Artikel 27 Absatz 7 und Artikel 76 Absatz 3 hinausgeht, nach­
dem die Ausübung der Befugnis nach Artikel 21 oder nachdem die 
Abwicklung der Abwicklungsgruppe erfolgt ist. Dieser Betrag wird 
nach oben korrigiert, wenn der Ausschuss — nach Anhörung der zu­
ständigen Behörden, einschließlich der EZB — feststellt, dass ein hö­
herer Betrag notwendig ist, um für einen angemessenen Zeitraum, der 
nicht länger als ein Jahr ist, ein ausreichendes Marktvertrauen aufrecht­
zuerhalten und sowohl die Fortführung kritischer wirtschaftlicher Funk­
tionen des Instituts oder des in Artikel 12 Absatz 1 genannten Unter­
nehmens als auch seinen Zugang zu Finanzmitteln sicherzustellen, ohne 
dass über die Beiträge des Fonds gemäß Artikel 27 Absatz 7 und 
Artikel 76 Absatz 3 hinaus eine außerordentliche finanzielle Unterstüt­
zung aus öffentlichen Mitteln erforderlich wäre. 

(7) Geht der Ausschuss davon aus, dass bestimmte Kategorien be­
rücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten mit hinreichender Wahrschein­
lichkeit gemäß Artikel 27 Absatz 5 vollständig oder teilweise vom 
Bail-in ausgeschlossen werden oder im Rahmen einer partiellen Über­
tragung vollständig auf einen übernehmenden Rechtsträger übertragen 
werden könnten, so wird die in Artikel 12a Absatz 1 genannte Anfor­
derung mit Eigenmitteln oder anderen berücksichtigungsfähigen Ver­
bindlichkeiten erfüllt, die ausreichen, um 

a) die gemäß Artikel 27 Absatz 5 ausgeschlossenen Verbindlichkeiten 
zu decken; 

b) die Erfüllung der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen zu ge­
währleisten. 

(8) Ein Beschluss des Ausschusses, im Rahmen des vorliegenden 
Artikels eine Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungs­
fähige Verbindlichkeiten vorzuschreiben, umfasst eine entsprechende 
Begründung samt einer vollständigen Bewertung der in den Absätzen 2 
bis 7 dieses Artikels genannten Elemente und wird unverzüglich durch 
den Ausschuss überprüft, um jeglichen Änderungen der Höhe der in 
Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU genannten Anforderung Rech­
nung zu tragen. 

(9) Für die Zwecke der Absätze 3 und 6 dieses Artikels sind die 
Kapitalanforderungen so auszulegen, wie es die zuständigen Behörden 
bei der Anwendung der Übergangsbestimmungen tun, die in Teil 10 
Titel I Kapitel 1, 2 und 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und in 
den nationalen Rechtsvorschriften zur Ausübung der Optionen, die den 
zuständigen Behörden im Rahmen der genannten Verordnung zur Ver­
fügung stehen, festgelegt sind. 
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Artikel 12e 

Festlegung der Mindestanforderung an Eigenmittel und 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten für Abwicklungseinheiten 
von G-SRI und bedeutende Unions-Tochterunternehmen von Nicht-EU- 

G-SRI 

(1) Die in Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung an eine Ab­
wicklungseinheit, bei der es sich um ein G-SRI oder einen Teil eines 
G-SRIs handelt, besteht aus 

a) den in den Artikeln 92a und 494 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
genannten Anforderungen und 

b) jeglicher zusätzlichen Anforderung an Eigenmittel und berücksichti­
gungsfähige Verbindlichkeiten, die vom Ausschuss gemäß Absatz 3 
dieses Artikels eigens im Zusammenhang mit diesem Unternehmen 
festgelegt wurde. 

(2) Die in Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung an ein bedeu­
tendes Unions-Tochterunternehmen einer Nicht-EU-G-SRI besteht aus 

a) den in den Artikeln 92b und 494 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
genannten Anforderungen und 

b) jeglicher zusätzlichen Anforderung an Eigenmittel und berücksichti­
gungsfähige Verbindlichkeiten, die vom Ausschuss eigens im Zu­
sammenhang mit diesem bedeutenden Tochterunternehmen gemäß 
Absatz 3 dieses Artikels festgelegt wurde und mit Eigenmitteln 
und Verbindlichkeiten zu erfüllen ist, die den in Artikel 12g und 
Artikel 92b Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten 
Bedingungen genügen. 

(3) Der Ausschuss stellt eine zusätzliche Anforderung an Eigenmittel 
und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten gemäß Absatz 1 Buch­
stabe b und Absatz 2 Buchstabe b nur, 

a) wenn die in Absatz 1 Buchstabe a oder Absatz 2 Buchstabe a ge­
nannte Anforderung nicht ausreicht, um die in Artikel 12d genannten 
Bedingungen zu erfüllen, und 

b) in einem solchen Umfang, dass die Erfüllung der Bedingungen nach 
Artikel 12d sichergestellt ist. 

(4) Ein Beschluss des Ausschusses, gemäß Absatz 1 Buchstabe b 
oder Absatz 2 Buchstabe b dieses Artikels eine zusätzliche Anforderung 
an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten vor­
zuschreiben, umfasst eine Begründung samt einer vollständigen Bewer­
tung der in Absatz 3 dieses Artikels genannten Elemente und wird 
unverzüglich durch den Ausschuss überprüft, um jeglichen Änderungen 
in Bezug auf die für die Abwicklungsgruppe oder das bedeutende 
Unions-Tochterunternehmen einer Nicht-EU-G-SRI geltende Höhe der 
in Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU genannten Anforderung 
Rechnung zu tragen. 

Artikel 12f 

Anwendung der Mindestanforderung an Eigenmittel und 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten auf Abwicklungseinheiten 

(1) Abwicklungseinheiten kommen den in den Artikeln 12c bis 12e 
festgelegten Anforderungen auf konsolidierter Basis auf Ebene der Ab­
wicklungsgruppe nach. 
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(2) Der Ausschuss legt, nach Anhörung der für die Gruppenabwick­
lung zuständigen Behörde — sofern diese nicht mit dem Ausschuss 
identisch ist — und der konsolidierenden Aufsichtsbehörde, die in Ar­
tikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung an eine in einem teilnehmen­
den Mitgliedstaat niedergelassene Abwicklungseinheit auf konsolidierter 
Basis auf Ebene der Abwicklungsgruppe auf der Grundlage der Anfor­
derungen nach den Artikeln 12c bis 12e und abhängig davon fest, ob 
die Tochterunternehmen der Gruppe in Drittländern dem Abwicklungs­
plan zufolge getrennt abzuwickeln sind. 

(3) Im Falle von Abwicklungsgruppen, die gemäß Artikel 3 Absatz 1 
Nummer 24b Buchstabe b identifiziert wurden, beschließt der Aus­
schuss nach Maßgabe der Merkmale des Solidaritätsmechanismus und 
der bevorzugten Abwicklungsstrategie, welche Unternehmen der Ab­
wicklungsgruppe Artikel 12d Absätze 3 und 4 sowie Artikel 12e Ab­
satz 1 Buchstabe a nachkommen müssen, um zu gewährleisten, dass die 
Abwicklungsgruppe als Ganzes den Absätzen 1 und 2 des vorliegenden 
Artikels nachkommt, und wie diese Unternehmen dies im Einklang mit 
dem Abwicklungsplan bewerkstelligen sollen. 

Artikel 12g 

Anwendung der Mindestanforderungen an Eigenmittel und 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten auf Unternehmen, bei 

denen es sich nicht um Abwicklungseinheiten handelt 

(1) Institute, die Tochterunternehmen einer Abwicklungseinheit oder 
eines Drittlandunternehmens aber selbst keine Abwicklungseinheiten 
sind, kommen den in Artikel 12d festgelegten Anforderungen auf Ein­
zelunternehmensbasis nach. 

Nach Anhörung der zuständigen Behörden, einschließlich der EZB, 
kann der Ausschuss beschließen, die in diesem Artikel festgelegte An­
forderung auf ein Unternehmen im Sinne von Artikel 2 Buchstabe b 
anzuwenden, das ein Tochterunternehmen einer Abwicklungseinheit 
aber selbst keine Abwicklungseinheit ist. 

Abweichend von Unterabsatz 1 dieses Absatzes kommen Unionsmutter­
unternehmen, die selbst keine Abwicklungseinheiten, aber Tochterunter­
nehmen von Drittlandsunternehmen sind, den in den Artikeln 12d 
und 12e festgelegten Anforderungen auf konsolidierter Basis nach. 

▼M4 
Abweichend von den Unterabsätzen 1 und 2 kann der Ausschuss be­
schließen, die in Artikel 12d festgelegte Anforderung für in diesem 
Absatz genannte Tochterunternehmen auf konsolidierter Basis festzule­
gen, wenn der Ausschuss zu dem Schluss kommt, dass alle folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das Tochterunternehmen erfüllt eine der folgenden Bedingungen: 

i) Das Tochterunternehmen wird direkt von der Abwicklungseinheit 
gehalten und 

— die Abwicklungseinheit ist eine Unions-Mutterfinanzholding­
gesellschaft oder eine gemischte Unions-Mutterfinanzholding­
gesellschaft, 

— sowohl das Tochterunternehmen als auch die Abwicklungs­
einheit sind in demselben teilnehmenden Mitgliedstaat nieder­
gelassen und Teil derselben Abwicklungsgruppe, 
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— die Abwicklungseinheit hält außer dem betroffenen Tochter­
unternehmen nicht unmittelbar ein in Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe a der Richtlinie 2014/59/EU genanntes Tochter­
institut oder ein in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b, c oder 
d jener Richtlinie genanntes Tochterunternehmen, wenn die­
ses Unternehmen der Anforderung nach Artikel 45c oder 45f 
jener Richtlinie oder nach Artikel 12d oder 12g der vorlie­
genden Verordnung unterliegt, 

— das Tochterunternehmen wäre von den nach Artikel 72e Ab­
satz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erforderlichen Ab­
zügen unverhältnismäßig stark betroffen; 

ii) das Tochterunternehmen unterliegt der in Artikel 104a der Richt­
linie 2013/36/EU genannten Anforderung nur auf konsolidierter 
Basis und die Festlegung der Anforderung nach Artikel 12d der 
vorliegenden Verordnung auf konsolidierter Basis würde nicht 
dazu führen, dass der Rekapitalisierungsbedarf der Untergruppe, 
die aus Unternehmen innerhalb des betreffenden Konsolidie­
rungskreises besteht, für die Zwecke des Artikels 12d Absatz 1 
Buchstabe b der vorliegenden Verordnung zu hoch angesetzt 
wird, insbesondere wenn im selben Konsolidierungskreis vorwie­
gend Abwicklungseinheiten vertreten sind; 

b) die Einhaltung der in Artikel 12d festgelegten Anforderung auf kon­
solidierter Basis anstelle der Einhaltung dieser Anforderung auf Ein­
zelbasis beeinträchtigt nicht wesentlich eines der Folgenden: 

i) die Glaubwürdigkeit und Durchführbarkeit der Gruppenabwick­
lungsstrategie, 

ii) die Kapazität des Tochterunternehmens, seine Eigenmittelanfor­
derung nach der Ausübung von Herabschreibungs- und Um­
wandlungsbefugnissen zu erfüllen und 

iii) die Angemessenheit des internen Verlustübertragungs- und Re­
kapitalisierungsmechanismus, einschließlich der Herabschreibung 
oder Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumenten und be­
rücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des betreffenden Toch­
terunternehmens oder anderer Unternehmen der Abwicklungs­
gruppe gemäß Artikel 21. 

▼M1 
Abwicklungsgruppen, die gemäß Artikel 3 Absatz 1 Nummer 24b 
Buchstabe b identifiziert wurden, jene Kreditinstitute, die einer Zentral­
organisation ständig zugeordnet aber selbst keine Abwicklungseinheiten 
sind, eine Zentralorganisation, die jedoch selbst keine Abwicklungsein­
heit ist, sowie alle Abwicklungseinheiten, die nicht den Anforderungen 
nach Artikel 12f Absatz 3 unterliegen, kommen Artikel 12d Absatz 6 
auf Einzelunternehmensbasis nach. 

Für ein in diesem Absatz genanntes Unternehmen wird die in Artikel 12a 
Absatz 1 genannte Anforderung anhand der in Artikel 12d festgelegten 
Anforderungen bestimmt. 

(2) Die in Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung an Unterneh­
men im Sinne von Absatz 1 des vorliegenden Artikels wird mit einem 
oder mehreren der folgenden Elemente erfüllt: 
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a) Verbindlichkeiten, 

i) die an die Abwicklungseinheit begeben und von dieser erwor­
ben werden, entweder direkt oder indirekt über andere Unter­
nehmen derselben Abwicklungsgruppe, die die Verbindlichkei­
ten von dem diesem Artikel unterliegenden Unternehmen er­
worben haben, oder an einen vorhandenen Anteilseigner, der 
nicht Teil derselben Abwicklungsgruppe ist, begeben und von 
diesem erworben werden, sofern die Kontrolle der Abwick­
lungseinheit über das Tochterunternehmen durch die Ausübung 
der Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung nach Ar­
tikel 21 nicht beeinträchtigt wird; 

ii) die die in Artikel 72a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ge­
nannten Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit erfüllen, 
mit Ausnahme jener des Artikels 72b Absatz 2 Buchstaben b, 
c, k, l und m und des Artikels 72b Absätze 3 bis 5 jener 
Verordnung; 

iii) die in regulären Insolvenzverfahren einen niedrigeren Rang ein­
nehmen als Verbindlichkeiten, die die Bedingung gemäß Ziffer i 
nicht erfüllen und für die Eigenmittelanforderungen nicht be­
rücksichtigt werden können; 

iv) der Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung gemäß 
Artikel 21 unterliegen, die mit der Abwicklungsstrategie der 
Abwicklungsgruppe im Einklang stehen und insbesondere die 
Kontrolle der Abwicklungseinheit über das Tochterunterneh­
men nicht beeinträchtigen; 

v) deren Erwerb weder direkt noch indirekt durch das diesem 
Artikel unterliegende Unternehmen finanziert wird; 

vi) für die Bestimmungen gelten, die weder explizit noch implizit 
erkennen lassen, dass das diesem Artikel unterliegende Unter­
nehmen die Verbindlichkeiten — außer im Falle der Insolvenz 
oder Liquidation des Unternehmens — vorzeitig kündigen, til­
gen, zurückzahlen bzw. zurückkaufen würde, und das Unter­
nehmen gibt auch anderweitig keinen dahingehenden Hinweis; 

vii) für die Bestimmungen gelten, die dem Inhaber nicht das Recht 
verleihen, die planmäßige künftige Auszahlung von Zinsen oder 
des Kapitalbetrags zu beschleunigen, außer im Falle der Insol­
venz oder Liquidation des diesem Artikel unterliegenden Unter­
nehmens; 

viii) für die gilt, dass die Höhe der auf die Verbindlichkeiten gege­
benenfalls fälligen Zins- oder Dividendenzahlungen nicht auf­
grund der Bonität des diesem Artikel unterliegenden Unterneh­
mens oder seines Mutterunternehmens angepasst wird; 

b) Eigenmittel wie folgt: 

i) hartem Kernkapital und 

ii) sonstige Eigenmittel, die 

— an Unternehmen derselben Abwicklungsgruppe begeben und 
von diesen erworben werden oder 
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— an Unternehmen begeben und von diesen erworben werden, 
die nicht derselben Abwicklungsgruppe angehören, sofern die 
Kontrolle der Abwicklungseinheit über das Tochterunterneh­
men durch die Ausübung der Befugnis zur Herabschreibung 
oder Umwandlung nach Artikel 21 nicht beeinträchtigt wird. 

▼M4 
(2a) Erfüllt ein in Absatz 1 genanntes Unternehmen die in Artikel 12a 
Absatz 1 genannte Anforderung auf konsolidierter Basis, so umfasst der 
Betrag der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 
dieses Unternehmens die folgenden Verbindlichkeiten, die gemäß Ab­
satz 2 Buchstabe a des vorliegenden Artikels von einem in der Union 
niedergelassenen, in die Konsolidierung dieses Unternehmens einbezo­
genen Tochterunternehmen begeben wurden: 

a) Verbindlichkeiten, die entweder direkt oder indirekt über andere 
Unternehmen derselben Abwicklungsgruppe, die nicht in die Kon­
solidierung des Unternehmens einbezogen sind und die in Artikel 12a 
Absatz 1 genannte Anforderung auf konsolidierter Basis erfüllen, an 
die Abwicklungseinheit begeben und von dieser erworben wurden; 

b) Verbindlichkeiten, die an einen bestehenden Anteilseigner begeben 
werden, der nicht Teil derselben Abwicklungsgruppe ist. 

(2b) Die in Absatz 2a Buchstaben a und b des vorliegenden Artikels 
genannten Verbindlichkeiten dürfen den Betrag nicht übersteigen, der 
sich ergibt, wenn vom Betrag der in Artikel 12 Absatz 1 genannten 
Anforderung, die für das in die Konsolidierung einbezogene Tochter­
unternehmen gilt, die Summe aus Folgendem abgezogen wird: 

a) die Verbindlichkeiten, die entweder direkt oder indirekt über andere 
Unternehmen derselben Abwicklungsgruppe, die in die Konsolidie­
rung des betreffenden Unternehmens einbezogen sind, an das Unter­
nehmen, das die in Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung auf 
konsolidierter Basis erfüllt, begeben und von ihm erworben wurden; 

b) der Betrag der gemäß Absatz 2 Buchstabe b dieses Artikels begebe­
nen Eigenmittel. 

▼M1 
(3) Der Ausschuss kann zulassen, dass die Anforderung gemäß Ar­
tikel 12a Absatz 1 ganz oder teilweise mittels einer Garantie erfüllt 
wird, die von der Abwicklungseinheit gestellt wird und folgende Vo­
raussetzungen erfüllt: 

a) Sowohl das Tochterunternehmen als auch die Abwicklungseinheit 
sind in demselben teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassen und 
Teil derselben Abwicklungsgruppe; 

b) die Abwicklungseinheit erfüllt die Anforderung nach Artikel 12f; 

c) die gestellte Garantie entspricht in ihrer Höhe zumindest der zu 
deckenden Anforderung; 

d) die Garantie wird fällig, wenn das Tochterunternehmen seine Schul­
den oder andere Verbindlichkeiten bei Fälligkeit nicht bedienen kann 
oder wenn in Bezug auf das Tochterunternehmen eine Feststellung 
gemäß Artikel 21 Absatz 3 getroffen wurde, je nachdem, welcher 
Fall zuerst eintritt; 
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e) die Garantie wird zu mindestens 50 % ihres Betrags über eine Fi­
nanzsicherheit im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a der 
Richtlinie 2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des Ra­
tes ( 1 ) besichert; 

f) die Sicherheit, mit der die Garantie unterlegt ist, erfüllt die Anfor­
derungen nach Artikel 197 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und 
reicht nach angemessen konservativen Sicherheitsabschlägen aus, um 
den gemäß Buchstabe e besicherten Garantiebetrag zu decken; 

g) die Sicherheit, mit der die Garantie unterlegt ist, ist unbelastet und 
dient insbesondere nicht als Sicherheit für andere Garantien; 

h) die Sicherheit verfügt über eine effektive Laufzeit, die dieselbe An­
forderung an die Laufzeit erfüllt wie jene, die in Artikel 72c Absatz 1 
der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannt ist; und 

i) es bestehen keinerlei rechtliche, regulatorische oder operative Hürden 
für die Übertragung der Sicherheit von der Abwicklungseinheit an 
das betreffende Tochterunternehmen, auch dann nicht, wenn in Be­
zug auf die Abwicklungseinheit Abwicklungsmaßnahmen getroffen 
werden. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstabe g stellt die Abwick­
lungseinheit auf Verlangen des Ausschusses ein unabhängiges, 
schriftliches und mit einer Begründung versehenes Rechtsgutachten 
bereit oder weist auf andere Weise glaubhaft nach, dass keinerlei 
rechtliche, regulatorische oder operative Hürden für die Übertragung 
der Sicherheit von der Abwicklungseinheit an das betreffende Toch­
terunternehmen bestehen. 

Artikel 12h 

Ausnahmeregelung in Bezug auf die Mindestanforderung an 
Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten für 

Unternehmen, die selbst keine Abwicklungseinheiten sind 

(1) Der Ausschuss kann ein in einem teilnehmenden Mitgliedstaat 
niedergelassenes Tochterunternehmen einer Abwicklungseinheit von 
der Anwendung des Artikels 12g ausnehmen, wenn 

a) sowohl das Tochterunternehmen als auch die Abwicklungseinheit in 
demselben teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassen und Teil der­
selben Abwicklungsgruppe sind; 

b) die Abwicklungseinheit die in Artikel 12f genannte Anforderung 
erfüllt; 

c) kein wesentliches praktisches oder rechtliches Hindernis für die un­
verzügliche Übertragung von Eigenmitteln oder die Rückzahlung 
von Verbindlichkeiten durch die Abwicklungseinheit an das Tochter­
unternehmen, in Bezug auf das eine Feststellung gemäß Artikel 21 
Absatz 3 getroffen wurde, vorhanden oder abzusehen ist, insbeson­
dere wenn in Bezug auf die Abwicklungseinheit Abwicklungsmaß­
nahmen getroffen werden. 

▼M1 

( 1 ) Richtlinie 2002/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
6. Juni 2002 über Finanzsicherheiten (ABl. L 168 vom 27.6.2002, S. 43).
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(2) Der Ausschuss kann ein in einem teilnehmenden Mitgliedstaat 
niedergelassenes Tochterunternehmen einer Abwicklungseinheit von 
der Anwendung des Artikels 12g ausnehmen, wenn 

a) sowohl das Tochterunternehmen als auch sein Mutterunternehmen in 
demselben teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassen und Teil der­
selben Abwicklungsgruppe sind; 

b) das Mutterunternehmen die Anforderung nach Artikel 12a Absatz 1 
in diesem teilnehmenden Mitgliedstaat auf konsolidierter Basis er­
füllt; 

c) kein wesentliches praktisches oder rechtliches Hindernis für die un­
verzügliche Übertragung von Eigenmitteln oder die Rückzahlung 
von Verbindlichkeiten durch das Mutterunternehmen an das Tochter­
unternehmen, in Bezug auf das eine Feststellung gemäß Artikel 21 
Absatz 3 getroffen wurde, vorhanden oder abzusehen ist, insbeson­
dere wenn in Bezug auf das Mutterunternehmen Abwicklungsmaß­
nahmen getroffen werden. 

Artikel 12i 

Ausnahmen für eine Zentralorganisation und Kreditinstitute, die 
einer Zentralorganisation ständig zugeordnet sind 

Der Ausschuss kann die Zentralorganisation oder ein Kreditinstitut, das 
einer Zentralorganisation ständig zugeordnet ist, ganz oder teilweise von 
der Anwendung des Artikels 12g ausnehmen, wenn alle der folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das Kreditinstitut und die Zentralorganisation unterliegen der Beauf­
sichtigung durch dieselbe zuständige Behörde, sind in demselben 
teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassen und Teil derselben Ab­
wicklungsgruppe; 

b) die Verbindlichkeiten der Zentralorganisation und der ihr ständig 
zugeordneten Kreditinstitute sind gemeinsame Verbindlichkeiten 
oder die Verbindlichkeiten der ständig zugeordneten Kreditinstitute 
werden von der Zentralorganisation in vollem Umfang garantiert; 

c) die Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten sowie an Solvenz und Liquidität der Zentralorga­
nisation sowie aller ihr ständig zugeordneten Kreditinstitute werden 
insgesamt auf der Grundlage konsolidierter Abschlüsse dieser Insti­
tute überwacht; 

d) im Falle von Ausnahmen für ein einer Zentralorganisation ständig 
zugeordnetes Kreditinstitut ist die Leitung der Zentralorganisation 
befugt, der Leitung der ihr ständig zugeordneten Institute Weisungen 
zu erteilen; 

e) die betreffende Abwicklungsgruppe erfüllt die Anforderung nach 
Artikel 12f Absatz 3; und 

f) es ist kein wesentliches tatsächliches oder rechtliches Hindernis für 
die unverzügliche Übertragung von Eigenmitteln oder die Rückzah­
lung von Verbindlichkeiten zwischen der Zentralorganisation und 
den ihr ständig zugeordneten Kreditinstituten im Fall der Abwick­
lung vorhanden oder abzusehen. 
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Artikel 12j 

Verstöße gegen die Mindestanforderung an Eigenmittel und 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 

(1) Jedem Verstoß gegen die Mindestanforderung an Eigenmittel und 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten nach Artikel 12f oder 12g 
wird auf der Grundlage von mindestens einem der folgenden Punkte 
nachgegangen: 

a) Befugnissen zum Abbau bzw. zur Beseitigung von Hindernissen für 
die Abwicklungsfähigkeit gemäß Artikel 10; 

b) den Befugnissen gemäß Artikel 10a; 

c) den in Artikel 104 der Richtlinie 2013/36/EU genannten Maßnah­
men; 

d) Frühinterventionsmaßnahmen gemäß Artikel 13; 

e) Verwaltungssanktionen und anderen Verwaltungsmaßnahmen gemäß 
den Artikeln 110 und 111 der Richtlinie 2014/59/EU; 

Der Ausschuss oder die EZB kann auch gemäß Artikel 18 eine Be­
wertung vornehmen, ob das Institut ausfällt oder wahrscheinlich ausfällt. 

(2) Der Ausschuss, die Abwicklungsbehörden und die zuständigen 
Behörden der teilnehmenden Mitgliedstaaten konsultieren einander bei 
der Ausübung ihrer jeweiligen Befugnisse gemäß Absatz 1. 

Artikel 12k 

Übergangsregelungen und Regelungen nach Abwicklung 

(1) Abweichend von Artikel 12a Absatz 1 legen der Ausschuss und 
die nationalen Abwicklungsbehörden für die in Artikel 12 Absätze 1 
und 3 genannten Unternehmen angemessene Übergangszeiträume fest, 
um die Anforderungen nach Artikel 12f bzw. 12g oder eine Anforde­
rung, die sich aufgrund der Anwendung von Artikel 12c Absatz 4, 5 
oder 7, je nach Anwendbarkeit, ergibt, zu erfüllen. Die Frist für Unter­
nehmen zur Erfüllung der Anforderungen nach Artikel 12f bzw. 12g 
oder der Anforderungen, die sich aufgrund der Anwendung von Arti­
kel 12c Absatz 4, 5 oder 7 ergeben, endet am 1. Januar 2024. 

Der Ausschuss legt Zwischenziele für die Anforderungen nach Arti­
kel 12f bzw. 12g oder für Anforderungen fest, die sich aufgrund der 
Anwendung von Artikel 12c Absatz 4, 5 oder 7, je nach Anwendbar­
keit, ergeben, die Unternehmen im Sinne von Artikel 12 Absätze 1 und 
3 bis zum 1. Januar 2022 erfüllen müssen. Mit diesen Zwischenzielen 
wird im Regelfall gewährleistet, dass ein linearer Aufbau von Eigen­
mitteln und des Bestands an berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 
zur Erfüllung der Anforderung erfolgt. 

Der Ausschuss kann einen Übergangszeitraum festsetzen, die nach dem 
1. Januar 2024 endet, wenn dies auf der Grundlage der in Absatz 7 ge­
nannten Kriterien hinreichend begründet und angemessen ist, wobei 
Folgendes berücksichtigt wird: 

a) die Entwicklung der Finanzlage des Unternehmens, 

b) die Aussicht, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, innerhalb 
eines angemessenen Zeitrahmens sicherzustellen, dass die Anforde­
rungen nach Artikel 12f bzw. 12g oder eine Anforderung, die sich 
aufgrund der Anwendung von Artikel 12c Absatz 4, 5 oder 7 ergibt, 
erfüllt werden, und 
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c) ob das Unternehmen in der Lage ist, Verbindlichkeiten zu ersetzen, 
die die in den Artikeln 72b und 72c der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 und in Artikel 12c oder Artikel 12g Absatz 2 der 
vorliegenden Verordnung festgelegten Kriterien für die Berücksich­
tigungsfähigkeit oder Laufzeit nicht mehr erfüllen, und wenn nicht, 
ob dieses Unvermögen idiosynkratischer Natur ist oder auf markt­
weite Störungen zurückzuführen ist. 

(2) Die Frist für Abwicklungseinheiten zur Erfüllung der Mindest­
höhe der Anforderungen gemäß Artikel 12d Absätze 4 und 5 endet am 
1. Januar 2022. 

(3) Die Mindesthöhe der Anforderungen gemäß Artikel 12d Ab­
sätze 4 und 5 gilt nicht für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Tag, 

a) an dem der Ausschuss oder die nationale Abwicklungsbehörde das 
Bail-in-Instrument angewandt hat; 

b) an dem die Abwicklungseinheit eine alternative Maßnahme der Pri­
vatwirtschaft nach Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b eingeführt hat, 
durch die Kapitalinstrumente und andere Verbindlichkeiten herab­
geschrieben oder in Instrumente des harten Kernkapital umgewandelt 
wurden oder an dem Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefug­
nisse gemäß Artikel 21 in Bezug auf diese Abwicklungseinheit aus­
geübt wurden, um die Abwicklungseinheit ohne Anwendung von 
Abwicklungsinstrumenten zu rekapitalisieren. 

(4) Die Anforderungen nach Artikel 12c Absätze 4 und 7 sowie 
Artikel 12d Absätze 4 und 5, je nach Anwendbarkeit, gelten nicht für 
einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Tag, an dem die Abwicklungs­
einheit oder die Gruppe, der die Abwicklungseinheit angehört, als ein 
G-SRI identifiziert wurde oder seit dem sich die Abwicklungseinheit in 
der in Artikel 12d Absatz 4 oder 5 beschriebenen Situation befindet. 

(5) Abweichend von Artikel 12a Absatz 1 legen der Ausschuss und 
die nationalen Abwicklungsbehörden für Unternehmen, auf die Abwick­
lungsinstrumente oder die Befugnis zur Herabschreibung oder Umwand­
lung gemäß Artikel 21 angewandt wurden, einen angemessenen Über­
gangszeitraum fest, um die Anforderungen nach Artikel 12f bzw. 12g 
oder eine Anforderung, die sich aufgrund der Anwendung von Arti­
kel 12c Absatz 4, 5 oder 7, je nach Anwendbarkeit, ergibt, zu erfüllen. 

(6) Für die Zwecke der Absätze 1 bis 5 teilen der Ausschuss und die 
nationalen Abwicklungsbehörden dem Unternehmen während des Über­
gangszeitraums für jeden Zeitraum von 12 Monaten eine geplante Min­
destanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbind­
lichkeiten mit, um ihm einen schrittweisen Aufbau seiner Verlustabsorp­
tions- und Rekapitalisierungskapazität zu erleichtern. Am Ende des 
Übergangszeitraums entspricht die Mindestanforderung an Eigenmittel 
und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten dem gemäß Artikel 12c 
Absatz 4, Absatz 5 oder Absatz 7, Artikel 12d Absatz 4, oder Absatz 5, 
Artikel 12f, oder Artikel 12g, je nach Anwendbarkeit, festgesetzten 
Betrag. 

(7) Bei der Festlegung des Übergangszeitraums berücksichtigt der 
Ausschuss Folgendes: 

a) das Überwiegen von Einlagen und das Fehlen von Schuldtiteln in 
dem Refinanzierungsmodell; 

b) den Zugang zu den Kapitalmärkten für berücksichtigungsfähige Ver­
bindlichkeiten; 
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c) inwieweit die Abwicklungseinheit auf den Rückgriff auf hartes Kern­
kapital angewiesen ist, um die Anforderung nach Artikel 12f 
einzuhalten. 

(8) Vorbehaltlich des Absatzes 1 wird der Ausschuss nicht daran 
gehindert, den Übergangszeitraum oder die gemäß Absatz 6 mitgeteilte 
geplante Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungs­
fähige Verbindlichkeiten anschließend zu ändern. 

▼B 

KAPITEL 2 

Frühintervention 

Artikel 13 

Frühintervention 

(1) Die EZB oder die zuständigen nationalen Behörden unterrichten 
den Ausschuss über alle Maßnahmen, zu denen sie ein Institut oder eine 
Gruppe verpflichten, oder die sie nach Artikel 16 der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2013 des Rates, Artikel 27 Absatz 1 oder Artikel 28 oder 29 
der Richtlinie 2014/59/EU oder Artikel 104 der Richtlinie 2013/36/EU 
selbst treffen. 

Der Ausschuss leitet alle Informationen, die er gemäß Unterabsatz 1 
erhält, an die Kommission weiter. 

(2) Ab dem Datum, an dem er die in Absatz 1 genannten Informa­
tionen erhält, und unbeschadet der Befugnisse von EZB und zuständi­
gen nationalen Behörden im Rahmen anderer Unionsvorschriften kann 
der Ausschuss die Abwicklung des betroffenen Instituts oder der betrof­
fenen Gruppe vorbereiten. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 beobachtet die EZB oder die 
jeweils zuständige nationale Behörde in Zusammenarbeit mit dem Aus­
schuss die Verfassung des Instituts oder des Mutterunterunternehmens 
sowie die Einhaltung aller etwaigen Frühinterventionsmaßnahmen, zu 
denen diese verpflichtet wurden, eingehend. 

Die EZB oder die relevante nationale zuständige Behörde stellt dem 
Ausschuss alle Informationen zur Verfügung, die er benötigt, um den 
Abwicklungsplan zu aktualisieren, die mögliche Abwicklung des Insti­
tuts vorzubereiten und eine Bewertung der Vermögenswerte und Ver­
bindlichkeiten des Instituts nach Artikel 20 Absätze 1 bis 15 
vorzunehmen. 

(3) Der Ausschuss ist befugt, von dem Institut oder dem Mutter­
unternehmen vorbehaltlich der in Artikel 39 Absatz 2 der Richtlinie 
2014/59/EU festgelegten Kriterien und der in Artikel 88 dieser Verord­
nung festgelegte Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses zu 
verlangen, an potenzielle Erwerber heranzutreten, um die Abwicklung 
des Instituts vorzubereiten. 

Der Ausschuss ist außerdem befugt von der betreffenden nationalen 
Abwicklungsbehörde den Entwurf eines vorläufigen Abwicklungskon­
zepts für das betroffene Institut oder die betroffene Gruppe zu 
verlangen. 

Der Ausschuss unterrichtet die EZB, die betreffenden nationalen zustän­
digen Behörden und die betreffenden nationalen Abwicklungsbehörden 
von den Maßnahmen, die er gemäß diesem Absatz ergreift. 
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(4) Wollen die EZB oder die zuständigen nationalen Behörden einem 
Institut oder einer Gruppe zusätzliche Maßnahmen nach Artikel 16 der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2013, nach Artikel 27 Absatz 1, Artikel 28 
oder 29 der Richtlinie 2014/59/EU oder nach Artikel 104 der Richtlinie 
2013/36/EU auferlegen, bevor das Unternehmen oder die Gruppe die 
erste dem Ausschuss mitgeteilte Maßnahme zur Gänze erfüllt hat, unter­
richten sie erst den Ausschuss, bevor sie dem betroffenen Institut oder 
der betroffenen Gruppe eine solche zusätzliche Maßnahme auferlegen. 

(5) Die EZB oder die zuständige nationale Behörde, der Ausschuss 
und die betreffenden nationalen Abwicklungsbehörden stellen sicher, 
dass die in Absatz 4 genannte zusätzliche Maßnahme sowie vom Aus­
schuss gemäß Absatz 2 zur Vorbereitung der Abwicklung getroffene 
Maßnahmen kohärent sind. 

KAPITEL 3 

Abwicklung 

Artikel 14 

Abwicklungsziele 

(1) Werden der Ausschuss, der Rat, die Kommission und gegebenen­
falls die nationalen Abwicklungsbehörden im Rahmen des in Artikel 18 
genannten Abwicklungsverfahrens tätig, tragen sie dabei in Bezug auf 
ihre jeweiligen Zuständigkeiten den Abwicklungszielen Rechnung und 
wählen die Abwicklungsinstrumente und die Abwicklungsbefugnisse 
aus, mit denen sich ihrer Ansicht nach den Umständen des Einzelfalls 
relevanten Abwicklungsziele am besten erreichen lassen. 

(2) Abwicklungsziele im Sinne des Absatzes 1 sind Folgende: 

a) die Sicherstellung der Kontinuität kritischer Funktionen; 

b) die Vermeidung erheblicher negativer Auswirkungen auf die Finanz­
stabilität, vor allem durch die Verhinderung einer Ansteckung, bei­
spielsweise von Marktinfrastrukturen, und durch die Erhaltung der 
Marktdisziplin; 

c) der Schutz öffentlicher Mittel durch geringere Inanspruchnahme au­
ßerordentlicher finanzieller Unterstützung aus öffentlichen Mitteln; 

d) der Schutz der unter die Richtlinie 2014/49/EU fallenden Einleger 
und der unter die Richtlinie 97/9/EG fallenden Anleger; 

e) der Schutz der Gelder und Vermögenswerte der Kunden. 

Der Ausschuss, der Rat, die Kommission und gegebenenfalls die na­
tionale Abwicklungsbehörde müssen bei der Verfolgung der in Unter­
absatz 1 genannten Ziele bemüht sein, die Kosten der Abwicklung mög­
lichst gering zu halten und die Vernichtung von Werten zu vermeiden, 
wenn sie nicht zur Verwirklichung der Abwicklungsziele erforderlich 
ist. 

(3) Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen dieser Verordnung 
sind die Abwicklungsziele gleichrangig und entsprechend der Art und 
den Umständen des jeweiligen Falls in angemessener Weise abzuwägen. 

▼B
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Artikel 15 

Allgemeine Grundsätze für eine Abwicklung 

(1) Werden der Ausschuss, der Rat und die Kommission sowie ge­
gebenenfalls die nationalen Abwicklungsbehörden im Rahmen des in 
Artikel 18 genannten Abwicklungsverfahrens tätig, treffen sie alle ge­
eigneten Maßnahmen, damit die Abwicklung im Einklang mit nachste­
henden Grundsätzen erfolgt: 

a) Verluste werden zuerst von den Anteilseignern des in Abwicklung 
befindlichen Instituts getragen. 

b) Nach den Anteilseignern tragen die Gläubiger des in Abwicklung 
befindlichen Instituts die Verluste in der Rangfolge der Forderungen 
gemäß Artikel 17, sofern in dieser Verordnung nicht ausdrücklich 
etwas anderes vorgesehen ist. 

c) Das Leitungsorgan und die Geschäftsleitung des in Abwicklung be­
findlichen Instituts werden ersetzt, außer in den Fällen, in denen die 
vollständige oder teilweise Beibehaltung des Leitungsorgans und der 
Geschäftsleitung unter den gegebenen Umständen als für die Errei­
chung der Abwicklungsziele erforderlich betrachtet wird. 

d) Das Leitungsorgan und die Geschäftsleitung des in Abwicklung be­
findlichen Instituts leisten die erforderliche Unterstützung für die 
Erreichung der Abwicklungsziele. 

e) Natürliche und juristische Personen haften nach geltendem nationa­
len Recht zivil- und strafrechtlich im Rahmen ihrer Verantwortung 
für den Ausfall des in Abwicklung befindlichen Instituts. 

f) Gläubiger derselben Klasse werden — vorbehaltlich anders lautender 
Bestimmungen dieser Verordnung — in gleicher Weise behandelt. 

g) Kein Gläubiger hat größere Verluste zu tragen, als er im Fall einer 
Liquidation eines Unternehmens im Sinne des Artikels 2 im Wege 
eines regulären Insolvenzverfahrens nach Maßgabe der in Artikel 29 
vorgesehenen Schutzbestimmungen zu tragen gehabt hätte. 

h) Gedeckte Einlagen sind vollständig abgesichert und 

i) die Abwicklungsmaßnahmen werden nach Maßgabe der in dieser 
Verordnung vorgesehenen Schutzbestimmungen getroffen. 

(2) Handelt es sich bei einem Institut um ein Unternehmen einer 
Gruppe, achten unbeschadet des Artikels 14 der Ausschuss, der Rat 
und die Kommission bei der Entscheidung über die Anwendung von 
Abwicklungsinstrumenten und die Ausübung von Abwicklungsbefug­
nissen darauf, dass die Auswirkungen auf andere Unternehmen der 
Gruppe und die Gruppe als Ganzes ebenso wie die negativen Auswir­
kungen auf die Finanzstabilität in der Union und ihren Mitgliedstaaten, 
insbesondere in Ländern, in denen die Gruppe tätig ist, so gering wie 
möglich gehalten werden. 

▼B



 

02014R0806 — DE — 10.11.2025 — 006.001 — 54 

(3) Wird das Instrument der Unternehmensveräußerung, das Instru­
ment des Brückeninstituts oder das Instrument der Ausgliederung von 
Vermögenswerten auf ein Unternehmen im Sinne des Artikels 2 dieser 
Verordnung angewandt, gilt dieses Unternehmen als Gegenstand eines 
Konkursverfahrens oder eines entsprechenden Insolvenzverfahrens im 
Sinne des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie 2001/23/EG des Rates ( 1 ). 

(4) Bei der Entscheidung über die Anwendung der Abwicklungs­
instrumente und die Ausübung der Abwicklungsbefugnisse weist der 
Ausschuss die nationalen Abwicklungsbehörden an, soweit angemessen 
die Arbeitnehmervertreter zu informieren und anzuhören. 

Dies gilt unbeschadet der Bestimmungen über die Vertretung der Ar­
beitnehmer in Leitungsorganen gemäß dem nationalen Recht oder na­
tionalen Gepflogenheiten. 

Artikel 16 

Abwicklung von Finanzinstituten und Mutterunternehmen 

(1) Der Ausschuss entscheidet über eine Abwicklungsmaßnahme für 
ein in einem teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassenes Finanzinsti­
tut, wenn die in Artikel 18 Absatz 1 festgelegten Voraussetzungen 
sowohl in Bezug auf das Finanzinstitut als auch in Bezug auf das 
Mutterunternehmen, das einer Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis 
unterliegt, erfüllt sind. 

▼M1 
(2) Der Ausschuss leitet für ein Mutterunternehmen im Sinne von 
Artikel 2 Buchstabe b eine Abwicklungsmaßnahme ein, wenn die in 
Artikel 18 Absatz 1 festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind. 

(3) Auch dann, wenn ein Mutterunternehmen die in Artikel 18 Ab­
satz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt, kann der Ausschuss 
über eine Abwicklungsmaßnahme in Bezug auf dieses Mutterunterneh­
men entscheiden, sofern dieses eine Abwicklungseinheit ist und sofern 
ein oder mehrere seiner Tochterunternehmen, bei denen es sich um 
Institute, nicht aber um Abwicklungseinheiten handelt, die in Artikel 18 
Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfüllen und ihre Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten so beschaffen sind, dass ihr Ausfall eine Bedro­
hung für ein Institut oder die Gruppe als Ganzes bewirkt, und eine 
Abwicklungsmaßnahme in Bezug auf dieses Mutterunternehmen entwe­
der für die Abwicklung jener Tochterunternehmen, bei denen es sich um 
Institute handelt, oder für die Abwicklung der betreffende Abwicklungs­
gruppe als Ganzes erforderlich ist. 

▼B 
Artikel 17 

Rangfolge der Forderungen 

(1) Bei der Anwendung des Bail-in-Instruments auf ein Unternehmen 
im Sinne des Artikels 2 dieser Verordnung entscheiden der Ausschuss, 
die Kommission oder gegebenenfalls die nationalen Abwicklungsbehör­
den — unbeschadet der in Artikel 27 Absatz 3 festgelegten Ausnahme 
bestimmter Verbindlichkeiten vom Bail-in-Instrument — über die Aus­
übung der Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse, einschließ­
lich einer möglichen Anwendung von Artikel 27 Absatz 5 dieser Ver­
ordnung, und die nationalen Abwicklungsbehörden üben diese Befug­
nisse entsprechend den Artikeln 47 und 48 der Richtlinie 2014/59/EU 
und in der umgekehrten Rangfolge von Forderungen aus, die durch ihr 
nationales Recht, einschließlich der Bestimmungen zur Umsetzung des 
Artikels 108 dieser Richtlinie, festgelegt ist. 

▼B 

( 1 ) Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der 
Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder 
Unternehmens- oder Betriebsteilen (ABl. L 82 vom 22.3.2001, S. 16).
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(2) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission 
und den Ausschuss über die Rangfolge der Forderungen gegen Unter­
nehmen im Sinne des Artikels 2 in nationalen Insolvenzverfahren am 
1. Juli jeden Jahres oder unverzüglich nach einer Änderung der Rang­
folge. 

Wenn das Bail-in-Instrument angewandt wird, haftet das jeweilige Ein­
lagensicherungssystem unter den in Artikel 79 vorgesehenen Bedingun­
gen. 

Artikel 18 

Abwicklungsverfahren 

(1) Der Ausschuss legt nur dann ein Abwicklungskonzept gemäß 
Absatz 5 in Bezug auf Unternehmen und Gruppen nach Artikel 7 Ab­
satz 2 und auf Unternehmen und Gruppen nach Artikel 7 Absatz 4 
Buchstabe b und Absatz 5, sofern die Voraussetzungen für die Anwen­
dung dieser Absätze erfüllt sind, fest, wenn er in seiner Präsidiumssit­
zung bei Erhalt einer Mitteilung gemäß Unterabsatz 4 oder von sich aus 
zu der Einschätzung gelangt, dass folgende Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

a) Das Unternehmen fällt aus oder fällt wahrscheinlich aus. 

▼M1 
b) Bei Berücksichtigung zeitlicher Zwänge und anderer relevanter Um­

stände besteht nach vernünftigem Ermessen keine Aussicht, dass der 
Ausfall des Instituts innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens 
durch alternative Maßnahmen der Privatwirtschaft, darunter Maßnah­
men im Rahmen von institutsbezogenen Sicherungssystemen, oder 
der Aufsichtsbehörden, darunter Frühinterventionsmaßnahmen oder 
die Herabschreibung oder Umwandlung relevanter Kapitalinstru­
mente oder berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten gemäß Arti­
kel 21Absatz 1, die in Bezug auf das Institut getroffen werden, 
abgewendet werden kann. 

▼B 
c) Eine Abwicklungsmaßnahme ist gemäß Absatz 5 im öffentlichen 

Interesse erforderlich. 

Eine Bewertung der Voraussetzung nach Unterabsatz 1 Buchstabe a 
erfolgt durch die EZB nach Anhörung des Ausschusses. Der Ausschuss 
darf in seiner Präsidiumssitzung eine solche Bewertung erst nach Unter­
richtung der EZB über seine Absicht und nur dannvornehmen, wenn die 
EZB innerhalb von drei Kalendertagen nach Eingang der Unterrichtung 
die genannte Bewertung nicht vornimmt. Die EZB stellt dem Ausschuss 
unverzüglich alle einschlägigen Informationen zur Verfügung, die er als 
Grundlage für seine Bewertung anfordert. 

Gelangt die EZB zu der Einschätzung, dass die in Unterabsatz 1 Buch­
stabe a genannte Voraussetzung in Bezug auf ein Institut oder eine 
Gruppe im Sinne des Unterabsatzes 1 erfüllt ist, teilt sie diese Einschät­
zung umgehend der Kommission und dem Ausschuss mit. 

Die Bewertung der in Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Voraus­
setzung erfolgt durch den Ausschuss in seiner Präsidiumssitzung oder 
gegebenenfalls durch die nationalen Abwicklungsbehörden in enger Zu­
sammenarbeit mit der EZB. Die EZB kann auch den Ausschuss oder die 
betroffenen nationalen Abwicklungsbehörden davon unterrichten, dass 
sie der Auffassung ist, dass die Voraussetzung nach Buchstabe b erfüllt 
ist. 

▼B
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(1a) Der Ausschuss kann ein Abwicklungskonzept gemäß Absatz 1 
in Bezug auf eine Zentralorganisation und alle ihr ständig zugeordneten 
Kreditinstitute, die Teil derselben Abwicklungsgruppe sind, festlegen, 
wenn diese Abwicklungsgruppe als Ganzes die Voraussetzungen nach 
Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis c erfüllt. 

▼B 
(2) Unbeschadet der Fälle, in denen die EZB beschlossen hat, die 
Aufsichtsaufgaben in Bezug auf Kreditinstitute durch die EZB nach 
Artikel 6 Absatz 5 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 
unmittelbar wahrzunehmen teilt der Ausschuss im Fall des Empfangs 
einer Unterrichtung nach Absatz 1, oder wenn der Ausschuss beabsich­
tigt, eine Bewertung nach Absatz 1 aus eigener Initiative in Bezug auf 
ein Unternehmen oder eine Gruppe nach Artikel 7 Absatz 3 vorzuneh­
men, seine Bewertung der EZB unverzüglich mit. 

(3) Die vorherige Annahme einer Maßnahme nach Artikel 16 der 
Verordnung (EU) Nr. 1024/2013, Artikel 27 Absatz 1 oder Artikel 28 
oder 29 der Richtlinie 2014/59/EU oder Artikel 104 der Richtlinie 
2013/36/EU ist keine Voraussetzung für eine Abwicklungsmaßnahme. 

(4) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe a ist das Unternehmen 
als ausfallend oder wahrscheinlich ausfallend zu betrachten, wenn eine 
oder mehrere der nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Das Unternehmen verstößt gegen die an eine dauerhafte Zulassung 
geknüpften Anforderungen in einer Weise, die den Entzug der Zu­
lassung durch die EZB rechtfertigen würde, oder es liegen objektive 
Anhaltspunkte dafür vor, dass dies in naher Zukunft der Fall sein 
wird, unter anderem weil das Institut Verluste erlitten hat oder vo­
raussichtlich erleiden wird, durch die sein gesamtes Eigenkapital 
oder ein wesentlicher Teil seines Eigenkapitals aufgebraucht wird. 

b) Die Vermögenswerte des Unternehmens unterschreiten die Höhe 
seiner Verbindlichkeiten, oder es liegen objektive Anhaltspunkte da­
für vor, dass dies in naher Zukunft der Fall sein wird. 

c) Das Unternehmen ist nicht in der Lage, seine Schulden oder sons­
tigen Verbindlichkeiten bei Fälligkeit zu begleichen, oder es liegen 
objektive Anhaltspunkte dafür vor, dass dies in naher Zukunft der 
Fall sein wird. 

d) Eine außerordentliche finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mit­
teln wird benötigt, es sei denn, diese außerordentliche finanzielle 
Unterstützung aus öffentlichen Mitteln wird zur Abhilfe bei einer 
schweren Störung der Volkswirtschaft eines Mitgliedstaats und zur 
Wahrung der Finanzstabilität in folgender Form gewährt: 

i) einer staatlichen Garantie für Liquiditätsfazilitäten, die von Zen­
tralbanken zu deren Bedingungen bereitgestellt werden, 

ii) einer staatlichen Garantie aus neu emittierten Verbindlichkeiten 
oder 

iii) einer Zufuhr von Eigenmitteln oder des Kaufs von Kapitalinstru­
menten zu das Unternehmen nicht begünstigenden Preisen und 
Bedingungen, wenn weder die unter den Buchstaben a, b und c 
dieses Absatzes genannten Voraussetzungen noch die in Arti­
kel 21 Absatz 1 genannten Voraussetzungen zu dem Zeitpunkt 
gegeben sind, zu dem die Unterstützung aus öffentlichen Mitteln 
gewährt wird. 

▼M1
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In jedem der in Unterabsatz 1 Buchstabe d Ziffern i, ii und iii genannten 
Fälle sind die Garantie oder gleichwertige Maßnahmen, die unter diesen 
Ziffern genannt werden, solventen Unternehmen vorbehalten und bedür­
fen einer abschließenden Genehmigung nach dem Rechtrahmen der 
Union für staatliche Beihilfen. Diese vorsorglichen und zeitweiligen 
Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein, um den Folgen schwerer 
Störungen zu begegnen, und sind nicht zum Ausgleich von Verlusten 
zu verwenden, die das Unternehmen erlitten hat oder in naher Zukunft 
voraussichtlich erleiden wird. 

Die Unterstützungsmaßnahmen nach Unterabsatz 1 Buchstabe d Ziffer iii 
beschränken sich auf zum Schließen von Kapitallücken notwendige Zu­
fuhren, die in Stresstests auf der Ebene der Mitgliedstaaten, der Union 
oder des SSM, bei der Bewertung der Qualität der Vermögenswerte 
oder vergleichbaren Prüfungen durch die EZB, die EBA oder nationale 
Behörden festgestellt und gegebenenfalls durch die zuständige Behörde 
bestätigt wurden. 

Wenn die Kommission einen Gesetzgebungsvorschlag nach Artikel 32 
Absatz 4 der Richtlinie 2014/59/EU vorlegt, legt sie, soweit angemes­
sen, einen entsprechenden Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieser 
Verordnung vor. 

(5) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe c dieses Artikels ist eine 
Abwicklungsmaßnahme als im öffentlichen Interesse liegend zu betrach­
ten, wenn sie für das Erreichen eines oder mehrerer der in Artikel 14 
genannten Abwicklungsziele notwendig und mit Blick auf diese Ziele 
verhältnismäßig ist und wenn dies bei einer Liquidation des Unterneh­
mens im Wege eines regulären Insolvenzverfahrens nicht im selben 
Umfang der Fall wäre. 

(6) Sind die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfüllt, legt der 
Ausschuss ein Abwicklungskonzept fest. Durch das Abwicklungskon­
zept 

a) wird das Unternehmen abgewickelt; 

b) wird bestimmt, die in Artikel 22 Absatz 2 genannten Abwicklungs­
instrumente auf das in Abwicklung befindliche Institut anzuwenden, 
insbesondere etwaige Ausnahmen von der Anwendung des Bail-in 
gemäß Artikel 27 Absätze 5 und 14; 

c) wird die Inanspruchnahme des Fonds zur Unterstützung der Abwick­
lungsmaßnahme gemäß Artikel 76 und gemäß einem Beschluss be­
stimmt, den die Kommission gemäß Artikel 19 gefasst hat. 

(7) Unmittelbar nach der Festlegung des Abwicklungskonzepts über­
mittelt der Ausschuss es der Kommission. 

Innerhalb von 24 Stunden ab Übermittlung des Abwicklungskonzepts 
durch den Ausschuss hat die Kommission das Abwicklungskonzept 
entweder zu billigen oder in den Fällen, die nicht unter Unterabsatz 3 
dieses Absatzes fallen, hinsichtlich der Aspekte des Abwicklungskon­
zepts, bei denen ein Ermessensspielraum besteht, Einwände zu erheben. 

Innerhalb von 12 Stunden nach Übermittlung des Abwicklungskonzepts 
durch den Ausschuss kann die Kommission dem Rat vorschlagen, 

a) gegen das Abwicklungskonzept Einwände mit der Begründung zu 
erheben, dass das vom Ausschuss angenommene Abwicklungskon­
zept nicht das Kriterium des öffentlichen Interesses nach Absatz 1 
Buchstabe c erfüllt, 

▼B
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b) eine erhebliche Änderung des Betrags des Fonds, der im Abwick­
lungskonzept des Ausschusses vorgesehen ist, zu billigen oder Ein­
wände zu erheben. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 3 handelt der Rat mit einfacher 
Mehrheit. 

Das Abwicklungskonzept kann nur in Kraft treten, wenn weder der Rat 
noch die Kommission innerhalb von 24 Stunden nach seiner Übermitt­
lung durch den Ausschuss Einwände erheben. 

Der Rat bzw. die Kommission haben die Gründe für die Ausübung ihres 
Rechts, Einwände zu erheben, anzugeben. 

Wenn der Rat innerhalb von 24 Stunden ab der Übermittlung des Ab­
wicklungskonzepts durch den Ausschuss den Vorschlag der Kommis­
sion zur Änderung des Abwicklungskonzepts aus den in Unterabsatz 3 
Buchstabe b genannten Gründen gebilligt hat oder wenn die Kommis­
sion gemäß Unterabsatz 2 Einwände erhoben hat, ändert der Ausschuss 
das Abwicklungskonzept innerhalb von acht Stunden nach Maßgabe der 
angegebenen Gründe. 

Wenn in dem vom Ausschuss angenommenen Abwicklungskonzept der 
Ausschluss bestimmter Verbindlichkeiten unter den außergewöhnlichen 
Umständen nach Artikel 24 Absatz 5 vorgesehene ist und wenn ein 
solcher Ausschluss einen Beitrag aus dem Fonds oder einer alternativen 
Finanzierungsquelle erfordert, um die Integrität des Binnenmarktes zu 
schützen, kann die Kommission den vorgeschlagenen Ausschluss ver­
bieten oder Änderungen verlangen; hierfür gibt sie angemessene Gründe 
auf der Grundlage der Verletzung der Anforderungen nach Artikel 27 
und nach dem von der Kommission gemäß Artikel 44 Absatz 11 der 
Richtlinie 2014/59/EU erlassenen delegierten Rechtsakt an. 

(8) Wenn der Rat Einwände dagegen erhebt, ein Institut abzuwickeln, 
weil das Kriterium des öffentlichen Interesses nach Absatz 1 Buchstabe c 
nicht erfüllt ist, wird das jeweilige Unternehmen nach dem anwendbaren 
nationalen Recht geordnet liquidiert. 

(9) Der Ausschuss sorgt dafür, dass die betreffenden nationalen Ab­
wicklungsbehörden die zur Durchführung des Abwicklungskonzepts 
notwendigen Abwicklungsmaßnahmen einleiten. Das Abwicklungskon­
zept ist an die betreffenden nationalen Abwicklungsbehörden gerichtet 
und weist diese an, gemäß Artikel 29 alle zur Umsetzung dieses Kon­
zepts notwendigen Maßnahmen zu ergreifen und zu diesem Zweck 
Abwicklungsbefugnisse auszuüben. Liegt eine staatliche Beihilfe oder 
eine Unterstützung aus dem Fonds vor, hält sich der Ausschuss an eine 
Entscheidung, die die Kommission über diese Beihilfe bzw. Unterstüt­
zung getroffen hat. 

(10) Die Kommission ist befugt, sich vom Ausschuss alle Informa­
tionen zu beschaffen, die sie zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf­
grund dieser Verordnung für relevant hält. Der Ausschuss ist befugt, 
sich von jeder Person gemäß Kapitel 5 dieses Titels alle Informationen 
zu beschaffen, die er zur Vorbereitung einer Abwicklungsmaßnahme 
und für den dazugehörigen Beschluss benötigt, einschließlich der in 
den Abwicklungsplänen gelieferten Aktualisierungen und Ergänzungen. 

▼B
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Artikel 19 

Staatliche Beihilfen und Unterstützung aus dem Fonds 

(1) Umfasst die Abwicklungsmaßnahme die Gewährung staatlicher 
Beihilfen gemäß Artikel 107 Absatz 1 AEUV oder eine Unterstützung 
aus dem Fonds gemäß Absatz 3 dieses Artikels, darf das Abwicklungs­
konzept erst dann nach Maßgabe von Artikel 18 Absatz 5 dieser Ver­
ordnung festgelegt werden, wenn die Kommission eine positive oder an 
Bedingungen geknüpfte Entscheidung bezüglich der Vereinbarkeit des 
Einsatzes dieser Beihilfen bzw. Unterstützung mit dem Binnenmarkt 
getroffen hat. 

Bei der Wahrnehmung der ihnen durch Artikel 18 dieser Verordnung 
übertragenen Aufgaben handeln die Organe der Union gemäß den in 
Artikel 3 Absatz 3 der Richtlinie 2014/59/EU aufgestellten Grundsätzen 
und machen alle einschlägigen Informationen über ihre diesbezügliche 
interne Organisation in geeigneter Weise öffentlich zugänglich. 

(2) Wenn der Ausschuss bei Erhalt einer Mitteilung gemäß Artikel 18 
Absatz 1 dieser Verordnung oder von sich aus zu der Auffassung ge­
langt, dass Abwicklungsmaßnahmen staatliche Beihilfen im Sinne von 
Artikel 107 Absatz 1 AEUV darstellen könnten, fordert er den oder die 
betroffenen teilnehmenden Mitgliedstaat(en) auf, die Kommission ge­
mäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV umgehend von den beabsichtigten 
Maßnahmen zu unterrichten. Der Ausschuss teilt der Kommission alle 
Fälle mit, in denen er einen oder mehrere Mitgliedstaat(en) zu einer 
Unterrichtung gemäß Artikel 108 Absatz 3 AEUV auffordert. 

(3) Soweit die Abwicklungsmaßnahme, wie sie vom Ausschuss vor­
geschlagen wird, die Inanspruchnahme des Fonds mit sich bringt, gibt 
der Ausschuss der Kommission die vorgeschlagene Inanspruchnahme 
des Fonds bekannt. Die Mitteilung des Ausschusses umfasst alle Infor­
mationen, die notwendig sind, damit die Kommission die Bewertungen 
nach diesem Absatz vornehmen kann. 

Die Mitteilung nach diesem Absatz führt dazu, dass die Kommission 
eine vorläufige Untersuchung einleitet, während derer die Kommission 
weitere Informationen vom Ausschuss anfordern kann. Die Kommission 
bewertet, ob die Inanspruchnahme des Fonds den Wettbewerb dadurch 
verfälschen oder zu verfälschen drohen würde, dass sie den Begüns­
tigten oder ein anderes Unternehmen insofern, als sie den Handel zwi­
schen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen würde, in einer mit dem Bin­
nenmarkt nicht zu vereinbarenden Weise bevorzugen würde. Die Kom­
mission legt an die Inanspruchnahme des Fonds die Kriterien an, die für 
die Anwendung der Vorschriften über staatliche Beihilfen gelten, wie 
sie in Artikel 107 AEUV verankert sind. Der Ausschuss stellt der 
Kommission die Informationen zur Verfügung, die die Kommission 
zur Durchführung dieser Bewertung für erforderlich hält. 

Wenn die Kommission erhebliche Zweifel an der Vereinbarkeit der 
vorgeschlagenen Inanspruchnahme des Fonds mit dem Binnenmarkt 
hat oder wenn der Ausschuss die erforderlichen Informationen auf 
eine Anforderung der Kommission gemäß Unterabsatz 2 hin nicht zur 
Verfügung gestellt hat, leitet die Kommission eine gründliche Unter­
suchung ein und teilt dies dem Ausschuss mit. Die Kommission ver­
öffentlicht ihre Entscheidung, eine gründliche Untersuchung einzuleiten, 
im Amtsblatt der Europäischen Union. Der Ausschuss, ein Mitgliedstaat 
oder eine Person, ein Unternehmen oder ein Verband, dessen/deren 
Interessen durch die Inanspruchnahme des Fonds berührt sein könnten, 
können der Kommission Anmerkungen innerhalb eines Zeitraums zu­
kommen lassen, der in der Mitteilung festgesetzt wird. Der Ausschuss 
kann sich zu den von den Mitgliedstaaten und interessierten Dritten 
übermittelten Anmerkungen innerhalb eines Zeitraums äußern, der von 
der Kommission festgesetzt werden kann. Am Ende des Untersuchungs­
zeitraums nimmt die Kommission ihre Bewertung der Frage vor, ob die 
Inanspruchnahme des Fonds mit dem Binnenmarkt vereinbar wäre. 

▼B
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Bei ihren Bewertungen und Untersuchungen nach diesem Absatz richtet 
sich die Kommission nach allen einschlägigen gemäß Artikel 109 
AEUV angenommenen Verordnungen sowie nach einschlägigen Mittei­
lungen, Leitlinien und Maßnahmen, die von der Kommission in An­
wendung der Vorschriften der Verträge zu staatlichen Beihilfen, die zu 
dem Zeitpunkt in Kraft sind, zu dem die Bewertung vorzunehmen ist, 
angenommen wurden. Bei diesen Maßnahmen wird so verfahren, als ob 
Bezugnahmen auf den für die Unterrichtung über die Beihilfe zuständi­
gen Mitgliedstaat Bezugnahmen auf den Ausschuss wären, und es wer­
den alle sonstigen erforderlichen Änderungen vorgenommen. 

Die Kommission fasst einen Beschluss über die Vereinbarkeit der In­
anspruchnahme des Fonds mit dem Binnenmarkt, der an den Ausschuss 
und die nationalen Abwicklungsbehörden des bzw. der betroffenen Mit­
gliedstaats/Mitgliedstaaten gerichtet ist. Dieser Beschluss kann an Be­
dingungen, Verpflichtungen oder Zusagen in Bezug auf den Begüns­
tigten geknüpft sein. 

In dem Beschluss können dem Ausschuss, den nationalen Abwicklungs­
behörden in dem/den betroffenen teilnehmenden Mitgliedstaat(en) oder 
dem Begünstigten auch Pflichten auferlegt werden, durch die die Ein­
haltung dieses Beschlusses überwacht werden kann. Hierzu können An­
forderungen bezüglich der Ernennung eines Treuhänders oder einer an­
deren unabhängigen Person, die die Überwachung unterstützt, gehören. 
Die Funktionen, die ein Treuhänder oder eine andere unabhängige Per­
son ausüben kann, können im Beschluss der Kommission festgelegt 
werden. 

Ein Beschluss nach diesem Absatz wird im Amtsblatt der Europäischen 
Union veröffentlicht. 

Die Kommission kann einen an den Ausschuss gerichteten ablehnenden 
Beschluss fassen, wenn sie entscheidet, dass die vorgeschlagene In­
anspruchnahme des Fonds mit dem Binnenmarkt unvereinbar wäre 
und nicht in der vom Ausschuss vorgeschlagenen Weise durchgeführt 
werden kann. Erhält der Ausschuss einen solchen Beschluss, hat er sein 
Abwicklungskonzept zu überprüfen und ein überarbeitetes Abwick­
lungskonzept zu erstellen. 

(4) Wenn die Kommission erhebliche Zweifel hat, ob ihr Beschluss 
nach Absatz 3 eingehalten wird, führt sie die notwendigen Untersuchun­
gen durch. Zu diesem Zweck kann die Kommission die Befugnisse 
ausüben, die ihr nach den in Absatz 3 Unterabsatz 4 genannten Ver­
ordnungen und sonstigen Maßnahmen zur Verfügung stehen, und sie hat 
sich von ihnen leiten zu lassen. 

(5) Ist die Kommission auf der Grundlage der von ihr durchgeführten 
Untersuchungen und nach Aufforderung an die betroffenen Parteien, 
ihre Anmerkungen zu übermitteln, der Auffassung, dass der Beschluss 
nach Absatz 3 nicht eingehalten wurde, erlässt sie einen Beschluss an 
die nationale Abwicklungsbehörde im betroffenen teilnehmenden Mit­
gliedstaat, in dem diese Behörde aufgefordert wird, die missbräuchlich 
verwendeten Beträge innerhalb einer Frist einzuziehen, die von der 
Kommission festzusetzen ist. Die gemäß dem Einziehungsbeschluss ein­
zuziehende Unterstützung aus dem Fonds umfasst Zinsen zu einem 
angemessenen Satz, der von der Kommission festgesetzt wird, und 
wird an den Ausschuss gezahlt. 

Der Ausschuss zahlt nach Unterabsatz 1 eingegangene Beträge in den 
Fonds ein und berücksichtigt diese Beträge, wenn er die Beiträge gemäß 
den Artikeln 70 und 71 festlegt. 

▼B
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Bei dem Einziehungsverfahren nach Unterabsatz 1 sind die Rechte der 
Begünstigten auf gute Verwaltung und auf Zugang zu Dokumenten zu 
achten, wie sie in den Artikeln 41 und 42 der Charta verankert sind. 

(6) Unbeschadet der Berichterstattungspflichten, die die Kommission 
in ihrem Beschluss nach Absatz 3 dieses Artikels auferlegen kann, legt 
der Ausschuss der Kommission jährliche Berichte vor, in denen bewer­
tet wird, ob bei der Inanspruchnahme des Fonds der Beschluss nach 
jenem Absatz eingehalten wurde. Bei der Ausarbeitung dieser Berichte 
macht der Ausschuss von seinen Befugnissen nach Artikel 34 Gebrauch. 

(7) Ein Mitgliedstaat oder eine Person, ein Unternehmen oder ein 
Verband, dessen/deren Interessen durch die Inanspruchnahme des Fonds 
berührt sein könnten, insbesondere Unternehmen im Sinne des Arti­
kels 2, sind berechtigt, der Kommission jeden mutmaßlichen Miss­
brauch des Fonds, der mit dem Beschluss nach Absatz 3 dieses Artikels 
unvereinbar ist, zu melden. 

(8) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechts­
akte gemäß Artikel 93 zu erlassen zur Festlegung detaillierter Verfah­
rensvorschriften über 

a) die Berechnung des Zinssatzes, der im Fall eines Einziehungs­
beschlusses gemäß Absatz 5 anzuwenden ist, 

b) die Garantien des Rechts auf gute Verwaltung und des Rechts auf 
Zugang zu Dokumenten gemäß Absatz 5. 

(9) Wenn die Kommission nach einer Empfehlung des Ausschusses 
oder von sich aus zu der Auffassung gelangt, dass die Anwendung von 
Abwicklungsinstrumenten und -maßnahmen nicht den Kriterien genügt, 
aufgrund derer ihr Beschluss nach Absatz 3 ergangen ist, kann sie einen 
solchen Beschluss überprüfen und geeignete Änderungen beschließen. 

(10) Abweichend von Absatz 3 kann der Rat einstimmig auf Antrag 
eines Mitgliedstaats beschließen, dass die Inanspruchnahme des Fonds 
als mit dem Binnenmarkt vereinbar zu betrachten ist, wenn außerge­
wöhnliche Umstände einen solchen Beschluss rechtfertigen. Äußert sich 
der Rat nicht binnen sieben Tagen nach Antragstellung, entscheidet die 
Kommission. 

(11) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre na­
tionalen Abwicklungsbehörden über die Befugnisse verfügen, die not­
wendig sind, um für die Einhaltung der Bedingungen zu sorgen, die in 
einem Beschluss der Kommission nach Absatz 3 festgelegt sind, und 
missbräuchlich verwendete Beträge gemäß einem Beschluss der Kom­
mission nach Absatz 5 einzuziehen. 

Artikel 20 

Bewertung für Abwicklungszwecke 

(1) Bevor Abwicklungsmaßnahmen getroffen werden oder die Befug­
nis zur Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten 
►M1 Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähige Verbindlichkei­
ten im Einklang mit Artikel 21 ◄ n ausgeübt wird, stellt der Ausschuss 
sicher, dass eine faire, vorsichtige und realistische Bewertung der Ver­
mögenswerte und Verbindlichkeiten eines Unternehmens im Sinne des 
Artikels 2 durch eine von staatlichen Stellen — einschließlich des Aus­
schusses und der nationalen Abwicklungsbehörde -und dem betroffenen 
Unternehmen unabhängige Person vorgenommen wird. 

▼B
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(2) Vorbehaltlich des Absatzes 15 gilt die Bewertung als endgültig, 
wenn alle in den Absätzen 1 und 4 bis 9 festgelegten Anforderungen 
erfüllt sind. 

(3) Ist eine unabhängige Bewertung gemäß Absatz 1 nicht möglich, 
kann der Ausschuss eine vorläufige Bewertung der Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten des Unternehmens im Sinne des Artikels 2 
nach Maßgabe von Absatz 10 dieses Artikels vornehmen. 

(4) Das Ziel der Bewertung ist, den Wert der Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten eines Unternehmens im Sinne des Artikels 2 zu er­
mitteln, das die Voraussetzungen für eine Abwicklung gemäß den Ar­
tikeln 16 und 18 erfüllt. 

(5) Die Bewertung dient folgenden Zwecken: 

a) der fundierten Feststellung, ob die Voraussetzungen für eine Ab­
wicklung oder die Voraussetzungen für die Herabschreibung oder 
Umwandlung von ►M1 Kapitalinstrumente und berücksichtigungs­
fähige Verbindlichkeiten im Einklang mit Artikel 21 ◄ erfüllt sind; 

b) falls die Voraussetzungen für eine Abwicklung erfüllt sind, der fun­
diertenEntscheidung über die in Bezug auf ein Unternehmen im 
Sinne des Artikels 2 zu treffenden angemessenen Abwicklungsmaß­
nahmen; 

▼M1 
c) wenn die Befugnis nach Artikel 21 Absatz 7, relevante Kapitalinstru­

mente und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten herabzuschrei­
ben oder umzuwandeln, ausgeübt wird, der fundierten Entscheidung 
über den Umfang der Löschung oder der Verwässerung von Eigent­
umstiteln und über den Umfang der Herabschreibung oder Umwand­
lung der relevanten Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten; 

d) wenn das Bail-in-Instrument angewandt wird, der fundierten Ent­
scheidung über den Umfang der Herabschreibung oder Umwandlung 
von bail-in-fähige Verbindlichkeiten; 

▼B 
e) wenn das Instrument des Brückeninstituts oder das Instrument der 

Ausgliederung von Vermögenswerten angewandt wird, der fundier­
ten Entscheidung über die zu übertragenden Vermögenswerte, 
Rechte, Verbindlichkeiten oder Eigentumstitel und der fundierten 
Entscheidung über den Wert von Gegenleistungen, die an das in 
Abwicklung befindliche Institut oder gegebenenfalls an die Inhaber 
der Eigentumstitel zu entrichten sind; 

f) wenn das Instrument der Unternehmensveräußerung angewandt wird, 
der fundierten Entscheidung über die zu übertragenden Vermögens­
werte, Rechte, Verbindlichkeiten oder Eigentumstitel und dem Ver­
ständnis der Abwicklungsbehörde dafür, was unter kommerziellen 
Bedingungen für die Zwecke des Artikels 24 Absatz 2 Buchstabe b 
zu verstehen ist; 

g) in jedem Fall der Sicherstellung, dass jegliche Verluste in Bezug auf 
Vermögenswerte eines Unternehmens im Sinne des Artikels 2 zum 
Zeitpunkt der Anwendung der Abwicklungsinstrumente oder der 
Ausübung der Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung 
von relevanten ►M1 Kapitalinstrumente und berücksichtigungs­
fähige Verbindlichkeiten im Einklang mit Artikel 21 ◄ vollständig 
erfasst werden. 

▼B
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(6) Unbeschadet des Rechtsrahmens der Union für staatliche Beihil­
fen beruht die Bewertung gegebenenfalls auf vorsichtigen Annahmen, 
unter anderem für die Ausfallquoten und den Umfang der Verluste. Bei 
der Bewertung darf ab dem Zeitpunkt, an dem eine Abwicklungsmaß­
nahme ergriffen oder die Befugnis zur Herabschreibung oder Umwand­
lung von relevanten ►M1 Kapitalinstrumenten und berücksichtigungs­
fähigen Verbindlichkeiten im Einklang mit Artikel 21 ◄ ausgeübt wird, 
nicht von einer potenziellen künftigen Gewährung einer außerordentli­
chen finanziellen Unterstützung aus öffentlichen Mitteln, einer Notfall­
liquiditätshilfe oder sonstigen Liquiditätshilfe der Zentralbank auf 
Grundlage nicht standardisierter Bedingungen in Bezug auf Besiche­
rung, Laufzeit und Zinssätze für ein Unternehmen im Sinne des Arti­
kels 2 ausgegangen werden. Außerdem muss bei der Bewertung berück­
sichtigt werden, dass im Fall der Anwendung eines Abwicklungsinstru­
ments 

a) der Ausschuss sich gemäß Artikel 22 Absatz 6 alle angemessenen 
Ausgaben, die ordnungsgemäß getätigt wurden, von dem in Abwick­
lung befindlichen Institut erstatten lassen kann, 

b) der Fonds Zinsen und Gebühren für die Garantien und Darlehen, die 
dem in Abwicklung befindlichen Institut nach Artikel 76 gewährt 
werden, erheben kann. 

(7) Die Bewertung wird durch folgende in den Büchern und Auf­
zeichnungen eines Unternehmens im Sinne des Artikels 2 enthaltenen 
Unterlagen ergänzt: 

a) eine aktualisierte Bilanz und einen Bericht über die Finanzlage eines 
Unternehmens im Sinne des Artikels 2; 

b) eine Analyse und eine Schätzung des Buchwerts der Vermögens­
werte; 

c) eine Aufstellung der in den Büchern und Aufzeichnungen eines 
Unternehmens im Sinne des Artikels 2 ausgewiesenen bilanziellen 
und außerbilanziellen offenen Verbindlichkeiten mit Angaben zu den 
jeweiligen Krediten und zu ihrem Rang nach Artikel 17. 

(8) Soweit zweckmäßig, können die Unterlagen nach Absatz 7 Buch­
stabe b dieses Artikels durch eine Analyse und eine Schätzung des 
Werts der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Unternehmens 
im Sinne des Artikels 2 auf der Grundlage des Marktwerts ergänzt 
werden, damit fundierte Entscheidungen nach Absatz 5 Buchstaben e 
und f dieses Artikels getroffen werden können. 

(9) Die Bewertung enthältAngaben zur Unterteilung der Gläubiger in 
Klassen entsprechend ihrem Rang nach Artikel 17 sowie eine Einschät­
zung der Behandlung jeder Klasse von Anteilseignern und Gläubigern, 
die zu erwarten wäre, wenn ein Unternehmen im Sinne des Artikels 2 
im Wege eines regulären Insolvenzverfahrens liquidiert würde. Die An­
wendung des in Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe g genannten Grund­
satzes „keine Schlechterstellung von Gläubigern“ wird von dieser Ein­
schätzung nicht berührt. 

(10) Ist es aufgrund der gebotenen Dringlichkeit entweder nicht mög­
lich, die Anforderungen der Absätze 7 und 9 zu erfüllen, oder gilt 
Absatz 3, wird eine vorläufige Bewertung vorgenommen. Bei der vor­
läufigen Bewertung müssen die Anforderungen von Absatz 4 und — 
insoweit dies unter den gegebenen Umständen angemessen und durch­
führbar ist — die Anforderungen der Absätze 1, 7 und 9 erfüllt werden. 

▼B
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Die vorläufige Bewertung gemäß Unterabsatz 1 umfasst einen Puffer für 
zusätzliche Verluste mit einer angemessenen Begründung. 

(11) Eine Bewertung, die nicht sämtliche in den Absätzen 1 und 4 
bis 9 festgelegten Anforderungen erfüllt, ist als vorläufig zu betrachten, 
bis eine unabhängige Person nach Absatz 1 eine Bewertung vornimmt, 
die sämtlichen in diesen Absätzen festgelegten Anforderungen uneinge­
schränkt genügt. Diese endgültige Ex-post-Bewertung wird so bald wie 
möglich vorgenommen. Sie wird entweder unabhängig von der Bewer­
tung nach den Absätzen 16, 17 und 18 oder gleichzeitig mit ihr und von 
derselben unabhängigen Person wie diese Bewertung durchgeführt, 
muss aber davon getrennt werden. 

Die endgültige Ex-post-Bewertung dient folgenden Zwecken: 

a) der Sicherstellung, dass jegliche Verluste in Bezug auf Vermögens­
werte eines Unternehmens im Sinne des Artikels 2 in den Büchern 
dieses Unternehmens vollständig erfasst werden; 

b) der fundierten Entscheidung über die Wiederheraufschreibung von 
Forderungen der Gläubiger oder die Erhöhung des Werts der zu 
entrichtenden Gegenleistung nach Absatz 12 dieses Artikels. 

(12) Fällt die im Rahmen der endgültigen Ex-post-Bewertung durch­
geführte Schätzung des Nettovermögenswerts eines Unternehmens im 
Sinne des Artikels 2 höher aus als die im Rahmen der vorläufigen 
Bewertung durchgeführte Schätzung des Nettovermögenswerts dieses 
Unternehmens, kann der Ausschuss die Abwicklungsbehörde ersuchen, 

a) ihre Befugnis zur Erhöhung des Werts der Forderungen von Gläu­
bigern oder Eigentümern relevanter Kapitalinstrumente, die im Rah­
men des Bail-in-Instruments herabgeschrieben wurden; 

b) ein Brückeninstitut oder eine für die Vermögensverwaltung gegrün­
dete Zweckgesellschaft anzuweisen, eine weitere Gegenleistung in 
Bezug auf die Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten an 
ein in Abwicklung befindliches Unternehmen oder gegebenenfalls in 
Bezug auf Eigentumstitel an die Eigner dieser Eigentumstitel zu 
entrichten. 

(13) Unbeschadet des Absatzes 1 stellt eine gemäß den Absätzen 10 
und 11 durchgeführte vorläufige Bewertung eine zulässige Grundlage 
für den Ausschuss dar, um Abwicklungsmaßnahmen zu ergreifen- unter 
anderem, indem er die nationalen Abwicklungsbehörden anweist, die 
Kontrolle über ein ausfallendes Institut zu übernehmen — oder über 
die Ausübung der Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung 
von relevanten ►M1 Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähi­
gen Verbindlichkeiten im Einklang mit Artikel 21 ◄ zu beschließen. 

(14) Der Ausschuss legt Regelungen fest und behält sie bei, um dafür 
zu sorgen, dass die Angaben über die Vermögenswerte und Verbindlich­
keiten des in Abwicklung befindlichen Instituts, auf die sich die Beur­
teilung der Anwendung des Bail-in-Instruments im Sinne des Artikels 27 
und die Bewertung gemäß Artikel 27 Absätze 1 bis 15 stützen, so 
aktuell und vollständig wie vernünftigerweise möglich sind. 

(15) Die Bewertung ist integraler Bestandteil der Entscheidung über die 
Anwendung eines Abwicklungsinstruments oder die Ausübung einer Abwick­
lungsbefugnis bzw. die Entscheidung über die Ausübung der Befugnis zur 
Abschreibung oder Umwandlung von ►M1 Kapitalinstrumenten und be­
rücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten im Einklang mit Artikel 21 ◄. Ge­
gen die Bewertung selbst kann kein gesondertes Rechtsmittel eingelegt wer­
den, aber gegen sie kann zusammen mit dem Beschluss des Ausschusses ein 
Rechtsmittel eingelegt werden. 

▼B
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(16) Der Ausschuss stellt zur Bewertung der Frage, ob die Anteils­
eigner und Gläubiger besser behandelt worden wären, wenn für das in 
Abwicklung befindliche Unternehmen ein reguläres Insolvenzverfahren 
eingeleitet worden wäre, sicher, dass möglichst bald nach Durchführung 
der Abwicklungsmaßnahme oder -maßnahmen eine Bewertung durch 
eine unabhängige Person nach Absatz 1 vorgenommen wird. Diese 
Bewertung erfolgt getrennt von der Bewertung nach den Absätzen 1 
bis 15. 

(17) Bei der Bewertung nach Absatz 16 wird festgestellt, 

a) wie Anteilseigner und Gläubiger, oder die einschlägigen Einlagensi­
cherungssysteme, behandelt worden wären, wenn für ein in Abwick­
lung befindliches Institut, für das die Abwicklungsmaßnahme oder 
die Abwicklungsmaßnahmen durchgeführt wurden, zu dem Zeit­
punkt, als der Beschluss über die Abwicklungsmaßnahme gefasst 
wurde, das reguläre Insolvenzverfahren eingeleitet worden wäre; 

b) wie Anteilseigner und Gläubiger im Rahmen der Abwicklung eines 
in Abwicklung befindlichen Instituts behandelt wurden und 

c) ob Unterschiede zwischen der Behandlung gemäß Buchstabe a die­
ses Absatzes und der Behandlung gemäß Buchstabe b dieses Ab­
satzes bestehen. 

(18) Die Bewertung nach Absatz 16 erfolgt 

a) unter der Annahme, dass für ein in Abwicklung befindliches Institut, 
für das die Abwicklungsmaßnahme oder die Abwicklungsmaßnah­
men durchgeführt wurden, zu dem Zeitpunkt, als der Beschluss über 
die Abwicklungsmaßnahme gefasst wurde, das reguläre Insolvenz­
verfahren eingeleitet worden wäre; 

b) unter der Annahme, dass die Abwicklungsmaßnahme oder die Ab­
wicklungsmaßnahmen nicht durchgeführt worden wären; 

c) ohne Berücksichtigung jeglicher außerordentlichen finanziellen Un­
terstützung eines in Abwicklung befindlichen Instituts aus öffent­
lichen Mitteln. 

Artikel 21 

▼M1 
Herabschreibung oder Umwandlung von Kapitalinstrumenten und 

berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

▼B 
(1) Der Ausschuss übt nur dann dieBefugnis zur Herabschreibung 
oder Umwandlung von relevanten ►M1 Kapitalinstrumenten und be­
rücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten gemäß Absatz 7a ◄ nach 
dem Verfahren des Artikels 18 in Bezug auf Unternehmen und Gruppen 
im Sinne des Artikels 7 Absatz 2 und auf Unternehmen und Gruppen 
im Sinne des Artikels 7 Absatz 4 Buchstabe b und Absatz 5, sofern die 
Voraussetzungen für die Anwendung dieser Absätze erfüllt sind, wenn 
er in seiner Präsidiumssitzung bei Erhalt einer Mitteilung gemäß Unter­
absatz 2 oder aus eigener Initiative zu der Einschätzung gelangt, dass 
eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Es wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen für eine Abwicklung 
nach Artikel 16 und 18 erfüllt waren, bevor eine Abwicklungsmaß­
nahme eingeleitet wurde. 

b) Das Unternehmen ist nur dann weiter existenzfähig, wenn die rele­
vanten ►M1 Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten gemäß Absatz 7a ◄ herabgeschrieben oder in Ei­
genkapital umgewandelt werden. 

▼B
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c) Im Falle von relevanten Kapitalinstrumenten, die von einem Tochter­
unternehmen ausgegeben werden und die auf Einzelbasis und auf 
konsolidierter Basis für die Zwecke der Erfüllung der Eigenmittel­
anforderungen anerkannt sind, ist die Gruppe nur dann, wenn die 
Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung in Bezug auf diese 
Instrumente ausgeübt wird, weiter existenzfähig. 

d) Im Falle von relevanten Kapitalinstrumenten, die auf der Ebene des 
Mutterunternehmens ausgegeben werden und diese relevanten Kapi­
talinstrumente auf Einzelbasis auf der Ebene des Mutterunterneh­
mens oder auf konsolidierter Basis für die Zwecke der Erfüllung 
der Eigenmittelanforderungen anerkannt sind, ist die Gruppe nur 
dann, wenn die Befugnis zur Herabschreibung oder Umwandlung 
in Bezug auf diese Instrumente ausgeübt wird, weiter existenzfähig. 

e) Von dem Unternehmen oder der Gruppe wird eine außerordentliche 
finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln benötigt, außer in 
den Situationen nach Artikel 18 Absatz 4 Buchstabe d Ziffer iii. 

Die EZB bewertet nach Anhörung des Ausschusses, ob die in den 
Buchstaben a, c und d des Unterabsatzes 1 genannten Voraussetzungen 
erfüllt sind. Der Ausschuss kann in seiner Präsidiumssitzung ebenfalls 
eine solche Bewertung vornehmen. 

(2) Was die Bewertung der Existenzfähigkeit des Unternehmens oder 
der Gruppe betrifft, darf der Ausschuss in seiner Präsidiumssitzung eine 
solche Bewertung erst nach Unterrichtung der EZB über seine Absicht 
und nur dann treffen, wenn die EZB innerhalb von drei Kalendertagen 
nach Eingang einer solchen Unterrichtung eine solche Bewertung nicht 
vornimmt. Die EZB stellt dem Ausschuss unverzüglich alle einschlägi­
gen Informationen zur Verfügung, die er zur Stützung seiner Bewertung 
anfordert. 

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 dieses Artikels gilt ein Unterneh­
men im Sinne des Artikels 2 oder eine Gruppe nur dann als nicht mehr 
existenzfähig, wenn die beiden nachstehend aufgeführten Voraussetzun­
gen erfüllt sind: 

a) das Unternehmen oder die Gruppe fällt aus oder fällt wahrscheinlich 
aus; 

b) bei Berücksichtigung zeitlicher Zwänge und anderer relevanter Um­
stände besteht nach vernünftigem Ermessen keine Aussicht, dass der 
Ausfall des Unternehmens oder der Gruppe innerhalb eines angemes­
senen Zeitrahmens durch andere Maßnahmen, einschließlich alterna­
tiver Maßnahmen der Privatwirtschaft oder der Aufsichtsbehörden, 
einschließlich Frühinterventionsmaßnahmen, als durch eine unabhän­
gig oder zusammen mit einer Abwicklungsmaßnahme durchgeführte 
Herabschreibung oder Umwandlung von ►M1 Kapitalinstrumenten 
und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten gemäß Absatz 7a ◄ 
abgewendet werden kann. 

(4) Für die Zwecke des Absatzes 2 Buchstabe a dieses Artikels gilt 
das Unternehmen als ausfallendes oder wahrscheinlich ausfallendes Un­
ternehmen, wenn eine oder mehrere der in Artikel 18 Absatz 4 genann­
ten Situationen eintreten. 

(5) Für die Zwecke des Absatzes 3 Buchstabe a gilt eine Gruppe als 
ausfallende oder wahrscheinlich ausfallende Gruppe, wenn sie gegen 
ihre konsolidierten Aufsichtsanforderungen in einer Weise verstößt, 
die ein Eingreifen der EZB oder der zuständigen Behörde rechtfertigen 
würde, oder wenn objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass dies in 
naher Zukunft der Fall sein wird, unter anderem weil die Gruppe Ver­
luste erlitten hat oder voraussichtlich erleiden wird, durch die die Ge­
samtheit oder ein wesentlicher Teil ihrer Eigenmittel aufgebraucht wird. 

▼B
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(6) Ein von einem Tochterunternehmen ausgegebenes relevantes Ka­
pitalinstrument wird höchstens in dem Umfang gemäß Absatz 59 Ab­
satz 3 Buchstabe c der Richtlinie 2014/59/EU herabgeschrieben oder zu 
schlechteren Bedingungen umgewandelt, wie gleichrangige Kapital­
instrumente auf der Ebene des Mutterunternehmens herabgeschrieben 
oder umgewandelt wurden. 

▼M1 
(7) Wenn eine oder mehrere der Voraussetzungen gemäß Absatz 1 
erfüllt sind, legt der Ausschuss nach dem Verfahren des Artikels 18 fest, 
ob die Befugnisse zur Herabschreibung oder Umwandlung von relevan­
ten Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 
unabhängig oder nach dem Verfahren des Artikels 18 zusammen mit 
einer Abwicklungsmaßnahme auszuüben sind. 

Wurden relevante Kapitalinstrumente und berücksichtigungsfähige Ver­
bindlichkeiten von der Abwicklungseinheit indirekt über andere Unter­
nehmen in derselben Abwicklungsgruppe erworben, so wird die Befug­
nis zur Herabschreibung oder Umwandlung dieser relevanten Kapital­
instrumente und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten zusammen 
mit derselben Befugnis auf Ebene des Mutterunternehmens des betref­
fenden Unternehmens oder auf der Ebene anderer Mutterunternehmen, 
die keine Abwicklungseinheiten sind, ausgeübt, sodass die Verluste 
tatsächlich auf das betreffende Unternehmen übertragen werden und 
dieses durch die Abwicklungseinheit rekapitalisiert wird. 

Nach der Ausübung der Befugnis, relevante Kapitalinstrumente oder 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten unabhängig von Abwick­
lungsmaßnahmen herabzuschreiben oder umzuwandeln, wird die Bewer­
tung nach Artikel 20 Absatz 16 vorgenommen und Artikel 76 Absatz 1 
Buchstabe e findet Anwendung. 

(7a) Von der Befugnis, berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten 
unabhängig von Abwicklungsmaßnahmen herabzuschreiben oder um­
zuwandeln, darf nur bei berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten Ge­
brauch gemacht werden, die den in Artikel 12g Absatz 2 Buchstabe a 
der vorliegenden Verordnung genannten Voraussetzungen — mit Aus­
nahme der Voraussetzung in Bezug auf die Restlaufzeit der Verbindlich­
keiten nach Maßgabe des Artikels 72c Absatz 1 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 — genügen. 

Wird diese Befugnis ausgeübt, so erfolgt die Herabschreibung oder 
Umwandlung nach dem Grundsatz des Artikels 15 Absatz 1 Buch­
stabe g. 

(7b) Wird eine Abwicklungsmaßnahme in Bezug auf eine Abwick­
lungseinheit oder in Ausnahmefällen und abweichend vom Abwick­
lungsplan in Bezug auf ein Unternehmen, das keine Abwicklungseinheit 
ist, getroffen, so wird der Betrag, der auf Ebene eines solchen Unter­
nehmens gemäß Artikel 21 Absatz 10 verringert, herabgeschrieben oder 
umgewandelt wird, auf die Schwellenwerte angerechnet, die gemäß Ar­
tikel 27 Absatz 7 Buchstabe a für das betreffende Unternehmen gelten. 

▼B 
(8) Stellt der Ausschuss nach dem Verfahren des Artikels 18 dieser 
Verordnung fest, dass eine oder mehrere der Voraussetzungen gemäß 
Absatz 1 dieses Artikels erfüllt, die Voraussetzungen für eine Abwick­
lung gemäß Artikel 18 Absatz 2 dieser Verordnung aber nicht erfüllt 
sind, weist er die nationalen Abwicklungsbehörden unverzüglich an, die 
Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnisse gemäß den Artikeln 59 
und 60 der Richtlinie 2014/59/EU auszuüben. 

▼B
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Der Ausschuss muss sicherstellen, dass vor der Ausübung der Befugnis zur 
Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten ►M1 Kapitalinstrumenten 
und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten gemäß Absatz 7a ◄ durch die 
nationalen Abwicklungsbehörden eine Bewertung der Vermögenswerte und 
Verbindlichkeiten eines Unternehmens im Sinne des Artikels 2 oder einer 
Gruppe nach Maßgabe von Artikel 20 Absätze 1 bis 15 durchgeführt wird. 
Diese Bewertung bildet die Grundlage für die Berechnung der Herabschrei­
bung, die bei den relevanten ►M1 Kapitalinstrumenten und berücksichti­
gungsfähigen Verbindlichkeiten gemäß Absatz 7a ◄ anzuwenden ist, um Ver­
luste auszugleichen, und für die Berechnung des Umfangs der Umwandlung, 
die bei den relevanten ►M1 Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähi­
gen Verbindlichkeiten gemäß Absatz 7a ◄ anzuwenden ist, um das Unterneh­
men im Sinne des Artikels 2 oder die Gruppe zu rekapitalisieren. 

(9) Ist bzw. sind auch eine oder mehrere der Voraussetzungen gemäß 
Absatz 1 und gemäß Artikel 18 Absatz 2 gegeben, findet das in Arti­
kel 18 Absätze 6, 7 und 8 dargelegte Verfahren Anwendung. 

(10) Der Ausschuss stellt sicher, dass die nationalen Abwicklungs­
behörden unverzüglich und im Einklang mit der Rangfolge der Forde­
rungen gemäß Artikel 17 so von den Herabschreibungs- bzw. Umwand­
lungsbefugnissen Gebrauch machen, dass folgende Ergebnisse erzielt 
werden: 

a) Die Posten des harten Kernkapitals werden als Erstes proportional zu 
den Verlusten und bis zu ihrer Kapazitätsgrenze verringert. 

b) Der Nennwert der Instrumente des zusätzlichen Kernkapitals wird — 
je nachdem, welcher Wert niedriger ist — in dem zur Verwirk­
lichung der Abwicklungsziele nach Artikel 14 erforderlichen Maß 
oder bis zu der Kapazitätsgrenze der relevanten Kapitalinstrumente 
herabgeschrieben oder in Instrumente des harten Kernkapitals umge­
wandelt oder beides. 

c) Der Nennwert der Instrumente des Ergänzungskapitals wird — je 
nachdem, welcher Wert niedriger ist — in dem zur Verwirklichung 
der Abwicklungsziele nach Artikel 14 erforderlichen Maß oder im 
Maß der Kapazität der relevanten Kapitalinstrumente herabgeschrie­
ben oder in Instrumente des harten Kernkapitals umgewandelt oder 
beides. 

▼M1 
d) Der Nennwert der in Absatz 7a genannten berücksichtigungsfähigen 

Verbindlichkeiten wird — je nachdem, welcher Wert niedriger ist — 
in dem zur Verwirklichung der Abwicklungsziele nach Artikel 14 
erforderlichen Maß oder bis zur Kapazitätsgrenze der relevanten 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten herabgeschrieben oder 
in Instrumente des harten Kernkapitals umgewandelt oder beides. 

▼B 
(11) Die nationalen Abwicklungsbehörden setzen die Weisungen des 
Ausschusses um und führen die Herabschreibung oder Umwandlung 
von relevanten Kapitalinstrumenten gemäß Artikel 29 durch. 

Artikel 22 

Allgemeine Grundsätze für Abwicklungsinstrumente 

(1) Beschließt der Ausschuss, ein Abwicklungsinstrument auf ein 
Unternehmen oder eine Gruppe im Sinne des Artikels 7 Absatz 2 
oder auf ein Unternehmen oder eine Gruppe im Sinne des Artikels 7 
Absatz 4 Buchstabe b und Absatz 5, sofern die Voraussetzungen für die 
Anwendung dieser Absätze erfüllt sind, anzuwenden und würde die 
Abwicklungsmaßnahme zu Verlusten für die Gläubiger oder zu einer 
Umwandlung ihrer Forderungen führen, weist der Ausschuss die natio­
nalen Abwicklungsbehörden an, die Befugnis zur Herabschreibung oder 
Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumenten gemäß Artikel 21 un­
mittelbar vor oder zeitgleich mit der Anwendung des Abwicklungs­
instruments auszuüben. 

▼B
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(2) Bei den Abwicklungsinstrumenten im Sinne des Artikels 18 Ab­
satz 6 Buchstabe b handelt es sich um 

a) das Instrument der Unternehmensveräußerung; 

b) das Instrument des Brückeninstituts; 

c) das Instrument der Ausgliederung von Vermögenswerten; 

d) das Bail-in-Instrument. 

(3) Bei der Annahme des Abwicklungskonzepts gemäß Artikel 18 
Absatz 6 berücksichtigt der Ausschuss folgende Faktoren: 

a) die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des in Abwicklung be­
findlichen Instituts aufgrund der Bewertung gemäß Artikel 20; 

b) die Liquiditätslage des in Abwicklung befindlichen Instituts; 

c) die Marktfähigkeit des Franchise-Werts des in Abwicklung befindli­
chen Instituts im Lichte der Wettbewerbsbedingungen und der wirt­
schaftlichen Bedingungen am Markt; 

d) die zur Verfügung stehende Zeit. 

(4) Die Abwicklungsinstrumente werden zur Verwirklichung der in 
Artikel 14 festgelegten Abwicklungsziele im Einklang mit den Abwick­
lungsgrundsätzen nach Artikel 15 angewandt. Sie können entweder ein­
zeln oder in einer beliebigen Kombination angewandt werden, mit Aus­
nahme des Instruments der Ausgliederung von Vermögenswerten, das 
nur zusammen mit einem anderen Abwicklungsinstrument angewandt 
werden kann. 

(5) Werden die in Absatz 2 Buchstabe a oder b dieses Artikels 
genannten Abwicklungsinstrumente angewandt, um die Vermögens­
werte, Rechte oder Verbindlichkeiten des in Abwicklung befindlichen 
Unternehmens nur teilweise zu übertragen, wird der verbleibende Teil 
des Unternehmens im Sinne des Artikels 2, dessen Vermögenswerte, 
Rechte oder Verbindlichkeiten übertragen wurden, im Wege eines re­
gulären Insolvenzverfahrens liquidiert. 

(6) Der Ausschuss kann sich alle angemessenen Ausgaben, die in 
Verbindung mit der Anwendung eines Abwicklungsinstruments oder 
der Ausübung einer Abwicklungsbefugnis ordnungsgemäß getätigt wur­
den, auf eine oder mehrere der folgenden Weisen erstatten lassen: 

a) als Abzug von einer vom übernehmenden Rechtsträger an das in 
Abwicklung befindliche Institut oder gegebenenfalls an die Inhaber 
der Eigentumstitel entrichteten Gegenleistung, 

b) von dem in Abwicklung befindlichen Institut als bevorrechtigter 
Gläubiger oder 

c) als bevorrechtigter Gläubiger aus Erlösen, die im Zusammenhang mit 
der Einstellung des Betriebs des Brückeninstituts oder der für die 
Vermögensverwaltung gegründeten Zweckgesellschaft erzielt 
wurden. 

Die Erlöse der nationalen Abwicklungsbehörden aus der Inanspruch­
nahme des Fonds werden dem Ausschuss erstattet. 

▼B
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Artikel 23 

Abwicklungskonzept 

In dem vom Ausschuss nach Artikel 18 beschlossenen Abwicklungs­
konzept werden im Einklang mit etwaigen Beschlüssen über staatliche 
Beihilfen oder Unterstützung aus dem Fonds die Einzelheiten der auf 
das in Abwicklung befindliche Institut anzuwendenden Abwicklungs­
instrumente zumindest im Hinblick auf die in Artikel 24 Absatz 2, 
Artikel 25 Absatz 2, Artikel 26 Absatz 2 und Artikel 27 Absatz 1 ge­
nannten Maßnahmen, die von den nationalen Abwicklungsbehörden im 
Einklang mit den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 
2014/59/EU so auszuführen sind, wie sie in nationales Recht umgesetzt 
wurden, sowie die genauen Beträge und Zwecke festgelegt, für die der 
Fonds verwendet werden soll. 

Im Abwicklungskonzept werden die Abwicklungsmaßnahmen umrissen, 
die der Ausschuss in Bezug auf das Unionsmutterunternehmen oder auf 
bestimmte in den teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassene Unter­
nehmen der Gruppe mit dem Ziel ergreifen sollte, die Abwicklungsziele 
gemäß Artikel 14 zu erreichen und die Abwicklungsgrundsätze gemäß 
Artikel 15 einzuhalten. 

Bei einem Beschluss über ein Abwicklungskonzept berücksichtigen und 
befolgen der Ausschuss, der Rat und die Kommission den Abwick­
lungsplan nach Artikel 8, es sei denn, der Ausschuss gelangt unter 
Berücksichtigung der Sachlage zu der Einschätzung, dass die Abwick­
lungsziele mit Maßnahmen, die im Abwicklungsplan nicht vorgesehen 
sind, besser zu erreichen sind. 

Im Laufe des Abwicklungsverfahrens kann das Abwicklungskonzept 
vom Ausschuss in einer den Umständen des Einzelfalls angemessenen 
Weise geändert und aktualisiert werden. Bei Änderungen und Aktuali­
sierungen kommt das Verfahren gemäß Artikel 18 zur Anwendung. 

Darüber hinaus ist im Abwicklungskonzept, falls angezeigt, die Bestel­
lung eines Sonderverwalters für das in Abwicklung befindliche Institut 
nach Artikel 35 der Richtlinie 2014/59/EU durch die nationalen Ab­
wicklungsbehörden vorzusehen. Der Ausschuss kann festlegen, dass ein 
und derselbe Sonderverwalter für alle Unternehmen derselben Gruppe 
bestellt wird, bei denen dies notwendig ist, um Lösungen für die Wie­
derherstellung der finanziellen Solidität der betroffenen Unternehmen zu 
finden. 

Artikel 24 

Instrument der Unternehmensveräußerung 

(1) Im Abwicklungskonzept besteht das Instrument der Unterneh­
mensveräußerung darin, Folgendes auf einen Erwerber, bei dem es 
sich nicht um ein Brückeninstitut handelt, zu übertragen: 

a) von einem in Abwicklung befindlichen Instituts ausgegebene Eigent­
umstitel oder 

b) alle oder einzelne Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten 
eines in Abwicklung befindlichen Instituts. 

(2) Mit Blick auf das Instrument der Unternehmensveräußerung wird 
in dem Abwicklungskonzept Folgendes festgelegt: 

a) die von der nationalen Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 38 Ab­
satz 1 und Absätze 7 bis 11 der Richtlinie 2014/59/EU zu über­
tragenden Titel, Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten; 

▼B
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b) die kommerziellen Bedingungen, unter Berücksichtigung der Um­
stände und der im Abwicklungsverfahren entstehenden Kosten und 
Aufwendungen, zu denen die nationale Abwicklungsbehörde die 
Übertragung gemäß Artikel 38 Absätze 2, 3 und 4 der Richtlinie 
2014/59/EU vornimmt; 

c) ob die Übertragungsbefugnisse von der nationalen Abwicklungs­
behörde gemäß Artikel 38 Absätze 5 und 6 der Richtlinie 
2014/59/EU mehr als einmal ausgeübt werden können; 

d) die Regelungen für die Vermarktung des jeweiligen Unternehmens 
oder der jeweiligen Titel, Vermögenswerte, Rechte und Verbindlich­
keiten durch die nationale Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 39 
Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2014/59/EU; 

e) ob die Einhaltung der Vermarktungsanforderungen durch die natio­
nale Abwicklungsbehörde wahrscheinlich die Erreichung der Ab­
wicklungsziele gemäß Absatz 3 dieses Artikels beeinträchtigen 
würde. 

(3) Der Ausschuss wendet das Instrument der Unternehmensveräuße­
rung an, ohne die in Absatz 2 Buchstabe e genannten Vermarktungs­
anforderungen einzuhalten, wenn er zu der Feststellung gelangt, dass die 
Einhaltung dieser Anforderungen wahrscheinlich die Erreichung eines 
oder mehrerer Abwicklungsziele beeinträchtigen würde, und insbeson­
dere, wenn er der Auffassung ist, dass 

a) ein Ausfall oder wahrscheinlicher Ausfall des in Abwicklung befind­
lichen Instituts eine schwerwiegende Bedrohung für die Finanzstabi­
lität darstellt bzw. eine bereits bestehende derartige Bedrohung er­
höht, und 

b) die Einhaltung dieser Anforderungen wahrscheinlich die Wirksam­
keit des Instruments der Unternehmensveräußerung mit Blick auf die 
Abwendung der Bedrohung oder die Erreichung des in Artikel 14 
Absatz 2 Buchstabe b genannten Abwicklungsziels beeinträchtigen 
würde. 

Artikel 25 

Instrument des Brückeninstituts 

(1) Im Abwicklungskonzept besteht das Instrument des Brückeninsti­
tuts darin, Folgendes auf ein Brückeninstitut zu übertragen: 

a) Eigentumstitel, die von einem oder mehreren in Abwicklung befind­
lichen Instituten ausgegeben werden; 

b) alle oder einzelne Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten 
eines oder mehrerer in Abwicklung befindlicher Institute. 

(2) Mit Blick auf das Instrument des Brückeninstituts wird in dem 
Abwicklungskonzept Folgendes festgelegt: 

a) die von der nationalen Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 40 Ab­
sätze 1 bis 12 der Richtlinie 2014/59/EU auf ein Brückeninstitut zu 
übertragenden Titel, Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten; 

▼B
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b) die Regelungen für die Einrichtung, den Betrieb und die Einstellung 
des Betriebs des Brückeninstituts durch die nationale Abwicklungs­
behörde gemäß Artikel 41 Absätze 1, 2, 3 und 5 bis 9 der Richtlinie 
2014/59/EU; 

c) die Regelungen für die Vermarktung des Brückeninstituts oder seiner 
Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten durch die nationale Ab­
wicklungsbehörde gemäß Artikel 41 Absatz 4 der Richtlinie 
2014/59/EU. 

(3) Der Ausschuss stellt sicher, dass der Gesamtwert der von der 
nationalen Abwicklungsbehörde auf das Brückeninstitut übertragenen 
Verbindlichkeiten nicht den Gesamtwert der Rechte und Vermögens­
werte übersteigt, die von dem in Abwicklung befindlichen Institut über­
tragen werden oder aus anderen Quellen stammen. 

Artikel 26 

Instrument der Ausgliederung von Vermögenswerten 

(1) Im Abwicklungskonzept besteht das Instrument der Ausglie­
derung von Vermögenswerten darin, Vermögenswerte, Rechte oder Ver­
bindlichkeiten eines in Abwicklung befindlichen Instituts oder eines 
Brückeninstituts auf eine oder mehrere für die Vermögensverwaltung 
gegründete Zweckgesellschaften zu übertragen. 

(2) Mit Blick auf das Instrument der Ausgliederung von Vermögens­
werten wird in dem Abwicklungskonzept Folgendes festgelegt: 

a) die von der nationalen Abwicklungsbehörde gemäß Artikel 42 Ab­
sätze 1 bis 5 und Absätze 8 bis 13 der Richtlinie 2014/59/EU auf 
eine für die Vermögensverwaltung gegründete Zweckgesellschaft zu 
übertragenden Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten; 

b) die Gegenleistung für die von der nationalen Abwicklungsbehörde 
auf die für die Vermögensverwaltung gegründete Zweckgesellschaft 
zu übertragenden Vermögenswerte, Rechte und Verbindlichkeiten im 
Einklang mit den in Artikel 20 dieser Verordnung und in Artikel 42 
Absatz 7 der Richtlinie 2014/59/EU niedergelegten Grundsätzen und 
mit dem Rechtsrahmen der Union für staatliche Beihilfen. 

Unterabsatz 1 Buchstabe b schließt nicht aus, dass die Gegenleistung 
einen Nominalwert oder negativen Wert annimmt. 

Artikel 27 

Bail-in-Instrument 

(1) Das Bail-in-Instrument kann für folgende Zwecke angewandt 
werden: 

a) zur Rekapitalisierung eines die Voraussetzungen für eine Abwick­
lung erfüllenden Unternehmens im Sinne des Artikels 2 dieser Ver­
ordnung in einem Umfang, der ausreichend ist, um es wieder in die 
Lage zu versetzen, den Zulassungsbedingungen zu genügen — so­
weit diese Bedingungen für das Unternehmen gelten — und weiter­
hin die Tätigkeiten auszuüben, für die es gemäß der Richtlinie 
2013/36/EU oder der Richtlinie 2014/65/EU zugelassen ist — sofern 
das Unternehmen gemäß diesen Richtlinien zugelassen ist —, sowie 
genügend Vertrauen des Marktes in das Institut oder Unternehmen 
aufrechtzuerhalten; 

b) zur Umwandlung in Eigenkapital — oder Herabsetzung des Nenn­
werts — der Forderungen oder Schuldtitel, die übertragen werden 

i) auf ein Brückeninstitut mit dem Ziel, Kapital für das Brücken­
institut bereitzustellen, oder 

▼B
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ii) im Rahmen des Instruments der Unternehmensveräußerung oder 
des Instruments der Ausgliederung von Vermögenswerten. 

Im Abwicklungskonzept wird mit Blick auf das Bail-in-Instrument Fol­
gendes festgelegt: 

a) der aggregierte Betrag, um den die ►M1 bail-in-fähigen Verbin­
dlichkeiten ◄ gemäß Absatz 13 zu vermindern oder umzuwandeln 
sind; 

b) die Verbindlichkeiten, die gemäß den Absätzen 5 bis 14 aus­
geschlossen werden können; 

c) die Ziele und der Mindestinhalt des gemäß Absatz 16 vorzulegenden 
Reorganisationsplans. 

(2) Das Bail-in-Instrument kann für den in Absatz 1 Buchstabe a 
genannten Zweck nur dann angewandt werden, wenn die begründete 
Aussicht besteht, dass die Anwendung dieses Instruments — zusammen 
mit anderen einschlägigen Maßnahmen, einschließlich der Maßnahmen, 
die im Einklang mit dem nach Absatz 16 vorzulegenden Reorganisati­
onsplan umgesetzt werden — über die Verwirklichung relevanter Ab­
wicklungsziele hinaus die finanzielle Solidität und langfristige Über­
lebensfähigkeit des jeweiligen Unternehmens wiederherstellt. 

Werden eines der in Artikel 22 Absatz 2 Buchstaben a, b und c ge­
nannten Abwicklungsinstrumente und das in Artikel 22 Absatz 2 Buch­
stabe d genannte Bail-in-Instrument angewandt, soweit dies angezeigt 
ist, wenn die in Unterabsatz 1 genannten Bedingungen nicht erfüllt sind. 

(3) Die folgenden Verbindlichkeiten sind — unabhängig davon, ob 
sie dem Recht eines Mitgliedstaats oder eines Drittlands unterliegen — 
nicht Gegenstand einer Herabschreibung oder Umwandlung: 

a) gedeckte Einlagen; 

b) besicherte Verbindlichkeiten einschließlich gedeckter Schuldver­
schreibungen und Verbindlichkeiten in Form von Finanzinstrumen­
ten, die zu Absicherungszwecken verwendet werden, einen festen 
Bestandteil des Deckungspools bilden und nach nationalem Recht 
ähnlich wie gedeckte Schuldverschreibungen besichert sind; 

c) etwaige Verbindlichkeiten aus einer von einem Institut oder einem 
Unternehmen im Sinne des Artikels 2 dieser Verordnung wahr­
genommenen Verwaltung von Kundenvermögen oder Kundengel­
dern, darunter Kundenvermögen oder Kundengelder, die im Namen 
von OGAW gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 2009/65/EG 
oder von AIF gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 
2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) hinter­
legt wurden, sofern der jeweilige Kunde nach dem geltenden Insol­
venzrecht geschützt ist; 

d) etwaige Verbindlichkeiten aus einem Treuhandverhältnis zwischen 
einem Unternehmen im Sinne des Artikels 2 (als Treuhänder) und 
einer anderen Person (als Begünstigten), sofern der Begünstigte nach 
dem geltenden Insolvenz- oder Zivilrecht geschützt ist; 

e) Verbindlichkeiten gegenüber Instituten — ausgenommen Unterneh­
men, die Teil derselben Gruppe sind — mit einer Ursprungslaufzeit 
von weniger als sieben Tagen; 

▼B 

( 1 ) Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Ände­
rung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 
vom 1.7.2011, S. 1).
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f) Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als sieben Ta­
gen gegenüber Systemen oder Betreibern von Systemen, die gemäß 
der Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Ra­
tes ( 1 ) benannt wurden, oder gegenüber deren Teilnehmern, die aus 
der Teilnahme an einem solchen System resultieren, oder gegenüber 
zentralen Gegenparteien, die in der Union gemäß Artikel 14 der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassen sind, und zentralen Ge­
genparteien aus Drittländern, die von der ESMA gemäß Artikel 25 
der genannten Verordnung anerkannt wurden; 

▼B 
g) Verbindlichkeiten gegenüber 

i) Beschäftigten aufgrund ausstehender Lohnforderungen, Renten­
leistungen oder anderer fester Vergütungen, ausgenommen varia­
ble Vergütungsbestandteile, die nicht tarifvertraglich geregelt 
sind; 

ii) Geschäfts- oder Handelsgläubigern aufgrund von Lieferungen 
und Leistungen, die für den alltäglichen Geschäftsbetrieb eines 
Instituts oder eines Unternehmens im Sinne des Artikels 2 von 
wesentlicher Bedeutung sind, einschließlich IT-Diensten, Versor­
gungsdiensten sowie Anmietung, Bewirtschaftung und Instand­
haltung von Gebäuden; 

iii) Steuer- und Sozialversicherungsbehörden, sofern es sich nach 
dem anwendbaren Recht um bevorrechtigte Verbindlichkeiten 
handelt; 

iv) Einlagensicherungssystemen aus fälligen Beiträgen nach der 
Richtlinie 2014/49/EU ; 

▼M1 
h) Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen gemäß Artikel 1 Absatz 1 

Buchstabe a, b, c oder d der Richtlinie 2014/59/EU, die Teil dersel­
ben Abwicklungsgruppe, selbst aber keine Abwicklungseinheiten 
sind, unabhängig von ihrer Laufzeit, außer wenn diese Verbindlich­
keiten einen niedrigeren Rang einnehmen als gewöhnliche unbe­
sicherte Verbindlichkeiten nach den einschlägigen nationalen Rechts­
vorschriften des teilnehmenden Mitgliedstaats über reguläre Insol­
venzverfahren, die am 28. Dezember 2020 Anwendung finden; 
wenn diese Ausnahmeregelung gilt, bewertet der Ausschuss, ob 
der Betrag der Posten, die die Anforderungen des Artikels 12g Ab­
satz 2 erfüllen, ausreicht, um die Durchführung der bevorzugten 
Abwicklungsstrategie zu unterstützen. 

▼B 
Unterabsatz 1 Buchstabe g Ziffer i findet keine Anwendung auf den 
variablen Bestandteil von Vergütungen von Trägern eines erheblichen 
Risikos nach Artikel 92 Absatz 2 der Richtlinie 2013/36/EU. 

(4) Der in Absatz 3 dieses Artikels dargelegte Anwendungsbereich 
des Bail-in-Instruments hindert die Abwicklungsbehörden nicht daran, 
die Bail-in-Befugnisse, soweit dies angezeigt ist, in Bezug auf einen 
beliebigen Teil einer mit Sicherheiten unterlegten Verbindlichkeit oder 
einer Verbindlichkeit, für die eine Sicherheit gestellt wurde, die den 
Wert der Vermögenswerte, des als Sicherheit gestellten Pfands, des 
Zurückbehaltungsrechts oder der Sicherheit, gegen die sie besichert 
ist, übersteigt, oder in Bezug auf einen Einlagebetrag, der die in Arti­
kel 6 der Richtlinie 2014/49/EU vorgesehene Deckung übersteigt, aus­
zuüben. 

▼M1 

( 1 ) Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 
1998 über die Wirksamkeit von Abrechnungen in Zahlungs- sowie 
Wertpapierliefer- und -abrechnungssystemen (ABl. L 166 vom 11.6.1998, 
S. 45).
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Der Ausschuss sorgt dafür, dass sämtliche besicherten Vermögenswerte 
im Zusammenhang mit einem Deckungspool für gedeckte Schuldver­
schreibungen weiterhin unberührt bleiben, getrennt behandelt werden 
und mit ausreichenden Mitteln ausgestattet sind. 

Unbeschadet der Vorschriften über Großkredite in der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2013/36/EU und mit Blick auf die 
Abwicklungsfähigkeit von Unternehmen und Gruppen weist der Aus­
schuss die nationalen Abwicklungsbehörden an, im Einklang mit Arti­
kel 10 Absatz 11 Buchstabe b dieser Verordnung den Umfang, in dem 
andere Institute ►M1 bail-in-fähige Verbindlichkeiten halten, ◄ zu 
beschränken; hiervon ausgenommen sind Verbindlichkeiten, die von 
Unternehmen gehalten werden, die derselben Gruppe angehören. 

(5) In Ausnahmefällen können bei der Anwendung des Bail-in-In­
struments bestimmte Verbindlichkeiten aus dem Anwendungsbereich 
der Herabschreibungs- oder Umwandlungsbefugnisse vollständig oder 
teilweise ausgeschlossen werden, sofern 

a) für diese Verbindlichkeiten trotz redlicher Bemühungen der betref­
fenden nationalen Abwicklungsbehörde ein Bail-in innerhalb einer 
angemessenen Frist nicht möglich ist, 

b) der Ausschluss zwingend erforderlich und angemessen ist, um die 
Kontinuität der kritischen Funktionen und Kerngeschäftsbereiche si­
cherzustellen, sodass die Fähigkeit des in Abwicklung befindlichen 
Instituts, die wichtigsten Geschäfte, Dienste und Transaktionen fort­
zusetzen, aufrechterhalten wird, 

c) der Ausschluss zwingend erforderlich und angemessen ist, um die 
Gefahr einer ausgedehnten Ansteckung — vor allem in Bezug auf 
erstattungsfähige Einlagen von natürlichen Personen, Kleinstunter­
nehmen und kleinen und mittleren Unternehmen — abzuwenden, 
die das Funktionieren der Finanzmärkte, einschließlich der Finanz­
marktinfrastrukturen, derart stören würde, dass dies die Wirtschaft 
eines Mitgliedstaats oder der Union erheblich beeinträchtigen könnte, 
oder 

d) die Anwendung des Bail-in-Instruments auf diese Verbindlichkeiten 
zu einer Wertvernichtung führen würde, bei der die von anderen 
Gläubigern zu tragenden Verluste höher wären, als wenn diese Ver­
bindlichkeiten vom Bail-in ausgeschlossen würden. 

▼M1 
Der Ausschuss bewertet sorgfältig, ob Verbindlichkeiten gegenüber In­
stituten oder Unternehmen, die Teil derselben Abwicklungsgruppe, 
selbst aber keine Abwicklungseinheiten sind und die nicht von der 
Anwendung der Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse nach 
Absatz 3 Buchstabe h ausgenommen sind, gemäß Unterabsatz 1 Buch­
staben a bis d ganz oder teilweise ausgeschlossen werden sollten, um 
die wirksame Durchführung der Abwicklungsstrategie sicherzustellen. 

Wird eine bail-in-fähige Verbindlichkeit oder eine Kategorie bail-in-fä­
higer Verbindlichkeiten gemäß diesem Absatz ganz oder teilweise aus­
geschlossen, kann der Umfang der auf andere bail-in-fähige Verbind­
lichkeiten angewandten Herabschreibung oder Umwandlung erweitert 
werden, um solchen Ausschlüssen Rechnung zu tragen, sofern beim 
Umfang der auf die anderen bail-in-fähigen Verbindlichkeiten ange­
wandten Herabschreibung oder Umwandlung der Grundsatz gemäß Ar­
tikel 15 Absatz 1 Buchstabe g eingehalten wird. 

(6) Wird eine bail-in-fähige Verbindlichkeit oder eine Kategorie 
bail-in-fähiger Verbindlichkeiten gemäß Absatz 5 ganz oder teilweise 
ausgeschlossen und sind die Verluste, die von diesen Verbindlichkeiten 
absorbiert worden wären, nicht vollständig an andere Gläubiger weiter­
gegeben worden, kann aus dem Fonds ein Beitrag an das in Abwicklung 
befindliche Institut geleistet werden, um 

▼B
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a) alle Verluste, die nicht von bail-in-fähigen Verbindlichkeiten absor­
biert wurden, abzudecken und den Nettovermögenswert des in Ab­
wicklung befindlichen Instituts gemäß Absatz 13 Buchstabe a wieder 
auf null zu bringen und/oder 

b) Eigentumstitel oder Kapitalinstrumente des in Abwicklung befindli­
chen Instituts zu erwerben, um das Institut gemäß Absatz 13 Buch­
stabe b zu rekapitalisieren. 

▼B 
(7) Der Fonds kann den in Absatz 6 genannten Beitrag nur leisten, 
sofern 

a) von den Anteilseignern oder den Inhabern relevanter Kapitalinstru­
mente und anderer ►M1 bail-in-fähige Verbindlichkeiten ◄ durch 
Herabschreibung, Umwandlung oder auf andere Weise ein Beitrag 
zum Verlustausgleich und zur Rekapitalisierung in Höhe von min­
destens 8 % der gesamten Verbindlichkeiten einschließlich Eigen­
mittel des in Abwicklung befindlichen Instituts — berechnet zum 
Zeitpunkt der Abwicklungsmaßnahme gemäß der in Artikel 20 Ab­
sätze 1 bis 15 vorgesehenen Bewertung — geleistet worden ist und 

b) der Beitrag des Fonds 5 % der gesamten Verbindlichkeiten ein­
schließlich Eigenmittel des in Abwicklung befindlichen Instituts — 
berechnet zum Zeitpunkt der Abwicklungsmaßnahme gemäß der in 
Artikel 20 Absätze 1 bis 15 vorgesehenen Bewertung — nicht über­
steigt. 

(8) Der in Absatz 7 dieses Artikels genannte Beitrag des Fonds kann 
wie folgt finanziert werden: 

a) durch den dem Fonds zur Verfügung stehenden Betrag, der durch 
Beiträge von Unternehmen im Sinne des Artikels 2 dieser Verord­
nung gemäß der Richtlinie 2014/59/EU sowie gemäß Artikel 67 Ab­
satz 4 und den Artikeln 70 und 71 dieser Verordnung aufgebracht 
wurde; 

b) wenn die Beträge gemäß Buchstabe a dieses Absatzes nicht ausrei­
chen, durch Beträge, die durch alternative Finanzierungsmöglichkei­
ten gemäß den Artikeln 73 und 74 aufgebracht werden. 

(9) Unter außergewöhnlichen Umständen kann eine weitere Finanzie­
rung aus alternativen Finanzierungsquellen angestrebt werden, nachdem 

a) die in Absatz 7 Buchstabe b festgelegte Obergrenze von 5 % erreicht 
worden ist und 

b) alle nicht besicherten und nicht bevorrechtigten Verbindlichkeiten, 
die keine erstattungsfähigen Einlagen sind, vollständig herab­
geschrieben oder umgewandelt worden sind. 

(10) Alternativ oder zusätzlich kann — sofern die in Absatz 9 Buch­
staben a und b festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind — ein Beitrag 
aus den Mitteln geleistet werden, die durch im Voraus erhobene Bei­
träge gemäß Artikel 70 aufgebracht wurden und noch nicht in Anspruch 
genommen worden sind. 

(11) Für die Zwecke dieser Verordnung findet Artikel 44 Absatz 8 
der Richtlinie 2014/59/EU keine Anwendung. 

▼M1



 

02014R0806 — DE — 10.11.2025 — 006.001 — 77 

(12) Bei der Entscheidung nach Absatz 5 wird Folgendes gebührend 
berücksichtigt: 

a) der Grundsatz, dass Verluste in erster Linie von den Anteilseignern 
und dann grundsätzlich von den Gläubigern des in Abwicklung be­
findlichen Instituts entsprechend ihrer Rangfolge zu tragen sind; 

b) das Niveau der Verlustabsorptionskapazität, über die das in Abwick­
lung befindliche Institut noch verfügen würde, wenn die Verbind­
lichkeit oder Kategorie von Verbindlichkeiten ausgeschlossen würde; 
und 

c) die Erforderlichkeit der Beibehaltung ausreichender Mittel zur Ab­
wicklungsfinanzierung. 

(13) Der Ausschuss bewertet den Anforderungen des Artikels 20 
Absätze 1 bis 15 entsprechend folgenden aggregierten Betrag: 

a) gegebenenfalls den Betrag, um den die ►M1 bail-in-fähigen 
Verbindlichkeiten ◄ herabzuschreiben sind, damit der Nettover­
mögenswert des in Abwicklung befindlichen Instituts gleich null 
ist, und 

b) gegebenenfalls den Betrag, in dessen Höhe die ►M1 bail-in-fähigen 
Verbindlichkeiten ◄ in Anteile oder andere Arten von Kapitalinstru­
menten umzuwandeln sind, um die harte Kernkapitalquote eines der 
folgenden Institute wiederherzustellen: 

i) entweder des in Abwicklung befindlichen Instituts oder 

ii) des Brückeninstituts. 

Bei der Bewertung nach Unterabsatz 1 wird der Betrag festgelegt, um 
den die ►M1 bail-in-fähigen Verbindlichkeiten ◄ herabgeschrieben 
oder umgewandelt werden müssen, um bei dem in Abwicklung befind­
lichen Institut die harte Kernkapitalquote wiederherzustellen oder gege­
benenfalls die Quote für das Brückeninstitut festzulegen, wobei etwaige 
Kapitalzuführungen durch den Fonds nach Artikel 76 Absatz 1 Buch­
stabe d zu berücksichtigen sind, und um ausreichendes Vertrauen des 
Markts in das in Abwicklung befindliche Institut oder das Brückeninsti­
tut sicherzustellen und es in die Lage zu versetzen, während mindestens 
eines Jahres die Zulassungsvoraussetzungen weiterhin zu erfüllen und 
die Tätigkeiten, für die es im Rahmen der Richtlinie 2013/36/EU oder 
der Richtlinie 2014/65/EU zugelassen ist, fortzuführen. 

Beabsichtigt der Ausschuss, das Instrument der Ausgliederung von Ver­
mögenswerten nach Artikel 26 anzuwenden, wird bei der Bestimmung 
des Betrags, um den die ►M1 bail-in-fähigen Verbindlichkeiten ◄ 
gesenkt werden müssen, gegebenenfalls eine vorsichtige Schätzung 
des Kapitalbedarfs der für die Vermögensverwaltung gegründeten 
Zweckgesellschaft berücksichtigt. 

(14) Die Ausschlüsse nach Absatz 5 können entweder vorgenommen 
werden, um eine Verbindlichkeit vollständig von der Herabschreibung 
auszuschließen oder um den Umfang der auf diese Verbindlichkeit an­
gewandten Herabschreibung zu begrenzen. 

(15) Bei den Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnissen wer­
den die in Artikel 17 dieser Verordnung niedergelegten Anforderungen 
in Bezug auf die Rangfolge der Forderungen eingehalten. 

(16) Die nationale Abwicklungsbehörde legt den Reorganisations­
plan, den sie gemäß Artikel 52 Absätze 1, 2 und 3 der Richtlinie 
2014/59/EU von dem Leitungsorgan oder der Person bzw. den Per­
sonen, die nach Artikel 72 Absatz 1 der genannten Richtlinie bestellt 
wurde bzw. wurden, erhalten hat, unverzüglich dem Ausschuss vor. 

▼B
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Innerhalb von zwei Wochen nach Vorlage des Reorganisationsplans 
übermittelt die betreffende nationale Abwicklungsbehörde dem Aus­
schuss ihre Bewertung des Plans. Der Ausschuss bewertet innerhalb 
eines Monats nach Vorlage des Reorganisationsplans die Wahrschein­
lichkeit, dass die langfristige Existenzfähigkeit eines Unternehmens im 
Sinne des Artikels 2 bei Durchführung des Plans wiederhergestellt wird. 
Die Bewertung wird im Einvernehmen mit der nationalen zuständigen 
Behörde oder, falls angezeigt, der EZB vorgenommen. 

Ist der Ausschuss davon überzeugt, dass dieses Ziel mit dem Plan 
erreicht werden würde, gestattet er der nationalen Abwicklungsbehörde, 
den Plan gemäß Artikel 52 Absatz 7 der Richtlinie 2014/59/EU zu 
genehmigen. Ist der Ausschuss nicht davon überzeugt, dass dieses 
Ziel mit dem Plan erreicht werden würde, weist er die nationale Ab­
wicklungsbehörde an, gemäß Artikel 52 Absatz 8 der genannten Richt­
linie dem Leitungsorgan oder der Person bzw. den Personen, die nach 
Artikel 72 Absatz 1 der genannten Richtlinie bestellt wurde bzw. wur­
den, seine Bedenken mit der Aufforderung mitzuteilen, den Plan so zu 
ändern, dass seine Bedenken berücksichtigt werden. In beiden Fällen 
wird die Bewertung im Benehmen mit der nationalen zuständigen Be­
hörde oder, falls angezeigt, der EZB vorgenommen. 

Das Leitungsorgan oder die nach Artikel 72 Absatz 1 der Richtlinie 
2014/59/EU bestellte Person bzw. bestellten Personen legt bzw. legen 
der nationalen Abwicklungsbehörde innerhalb von zwei Wochen nach 
Erhalt einer solchen Mitteilung einen geänderten Plan zur Genehmigung 
vor. Die nationale Abwicklungsbehörde legt dem Ausschuss den geän­
derten Plan und ihre Bewertung dieses Plans vor. Der Ausschuss be­
wertet den geänderten Plan und weist die nationale Abwicklungsbehörde 
an, dem Leitungsorgan oder der Person bzw. den Personen, die nach 
Artikel 72 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU bestellt wurde bzw. 
wurden, innerhalb einer Woche mitzuteilen, ob der geänderte Plan sei­
ner Überzeugung nach den geäußerten Bedenken Rechnung trägt oder 
ob er weiterer Änderungen bedarf. 

Der Ausschuss teilt der EBA den Gruppenreorganisationsplan mit. 

Artikel 28 

Überwachung durch den Ausschuss 

(1) Der Ausschuss überwacht die Umsetzung des Abwicklungskon­
zepts durch die nationalen Abwicklungsbehörden sorgfältig. Im Hinblick 
darauf sind die nationalen Abwicklungsbehörden verpflichtet, 

a) mit dem Ausschuss zusammenzuarbeiten und ihn bei der Erfüllung 
seiner Überwachungspflicht zu unterstützen; 

b) in regelmäßigen, vom Ausschuss festgelegten Abständen auf dessen 
Aufforderung genaue, verlässliche und vollständige Informationen 
zur Umsetzung des Abwicklungskonzepts, zur Anwendung der Ab­
wicklungsinstrumente und zur Ausübung der Abwicklungsbefugnisse 
vorzulegen, unter anderem in Bezug auf 

i) den Betrieb und die Finanzlage des in Abwicklung befindlichen 
Instituts, des Brückeninstituts und der für die Vermögensverwal­
tung gegründeten Zweckgesellschaft; 

ii) die Behandlung, die die Anteilseigner und Gläubiger bei einer 
Liquidation des Instituts im Rahmen eines regulären Insolvenz­
verfahrens erfahren hätten; 

▼B
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iii) laufende Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Liquida­
tion der Vermögenswerte des in Abwicklung befindlichen Insti­
tuts, Anfechtungen des Abwicklungsbeschlusses und der Bewer­
tung oder im Zusammenhang mit Entschädigungsanträgen von 
Anteilseignern oder Gläubigern; 

iv) die Bestellung, Absetzung oder Ersetzung vonGutachtern, Ver­
waltern, Wirtschaftsprüfern, Anwälten und sonstigen Berufsträ­
gern, die die nationale Abwicklungsbehörde gegebenenfalls un­
terstützen müssen, sowie in Bezug auf die Erfüllung ihrer Auf­
gaben; 

v) alle sonstigen Angelegenheiten, die für die Umsetzung des Ab­
wicklungskonzepts, einschließlich möglicher Verstöße gegen die 
in der Richtlinie 2014/59/EU festgelegten Schutzbestimmungen, 
relevant sind und auf die der Ausschuss gegebenenfalls Bezug 
nimmt; 

vi) Umfang und Art der Ausübung der in den Artikeln 63 bis 72 
der Richtlinie 2014/59/EU genannten Befugnisse der nationalen 
Abwicklungsbehörden; 

vii) die wirtschaftliche Tragfähigkeit, Durchführbarkeit und Umset­
zung des in Artikel 27 Absatz 16 vorgesehenen Reorganisati­
onsplans. 

Die nationalen Abwicklungsbehörden legen dem Ausschuss einen Ab­
schlussbericht über die Umsetzung des Abwicklungskonzepts vor. 

(2) Auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen kann der 
Ausschuss den nationalen Abwicklungsbehörden Weisungen zu allen 
Aspekten der Umsetzung des Abwicklungskonzepts erteilen, insbeson­
dere hinsichtlich der in Artikel 23 genannten Elemente und der Aus­
übung der Abwicklungsbefugnisse. 

(3) Soweit es für die Erreichung der Abwicklungsziele erforderlich 
ist, kann das Abwicklungskonzept geändert werden. Das Verfahren nach 
Artikel 18 findet Anwendung. 

Artikel 29 

Durchführung von Beschlüssen gemäß dieser Verordnung 

(1) Die nationalen Abwicklungsbehörden treffen die erforderlichen 
Maßnahmen, um die Beschlüsse gemäß dieser Verordnung umzusetzen, 
insbesondere indem sie Kontrolle über Unternehmen und Gruppen im 
Sinne des Artikels 7 Absatz 2 sowie über die Unternehmen und Grup­
pen im Sinne des Artikels 7 Absatz 4 Buchstabe b und Absatz 5 aus­
üben, sofern die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Absätze 
erfüllt sind, die erforderlichen Maßnahmen gemäß Artikel 35 oder Ar­
tikel 72 der Richtlinie 2014/59/EU treffen und sicherstellen, dass die in 
jener Richtlinie festgelegten Schutzbestimmungen eingehalten werden. 
Die nationalen Abwicklungsbehörden setzen alle an sie gerichteten Be­
schlüsse des Ausschusses um. 

Dazu üben sie — im Rahmen dieser Verordnung — die Befugnisse, die 
ihnen im nationalen Recht zur Umsetzung der Richtlinie 2014/59/EU 
übertragen werden, im Einklang mit den in nationalem Recht vorgese­
henen Bedingungen aus. Die nationalen Abwicklungsbehörden unter­
richten den Ausschuss in vollem Umfang über die Ausübung dieser 
Befugnisse. Alle von ihnen getroffenen Maßnahmen müssen mit den 
gemäß dieser Verordnung gefassten Beschlüssen des Ausschusses im 
Einklang stehen. 

▼B
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Bei der Umsetzung dieser Beschlüsse sorgen die nationalen Abwick­
lungsbehörden dafür, dass die in der Richtlinie 2014/59/EU festgelegten 
Schutzbestimmungen eingehalten werden. 

(2) Sollte eine nationale Abwicklungsbehörde einen gemäß dieser 
Verordnung gefassten Beschluss des Ausschusses nicht durchgeführt 
oder nicht eingehalten haben oder ihn so durchgeführt haben, dass die 
Abwicklungsziele gemäß Artikel 14 oder die effiziente Umsetzung des 
Abwicklungskonzepts gefährdet sind, darf der Ausschuss ein in Ab­
wicklung befindliches Institut anweisen, 

a) im Fall einer Maßnahme nach Artikel 18 bestimmte Rechte, Ver­
mögenswerte oder Verbindlichkeiten eines in Abwicklung befindli­
chen Instituts auf eine andere Person zu übertragen, 

b) im Fall einer Maßnahme nach Artikel 18 die Umwandlung etwaiger 
Schuldtitel zu verlangen, deren vertragliche Bedingungen unter den 
in Artikel 21 genannten Umständen eine Umwandlung vorsehen, 

c) andere Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind, um die Einhal­
tung des jeweiligen Beschlusses zu erwirken. 

Der Ausschuss fasst nur dann einen Beschluss im Sinne von Buchstabe c 
des Unterabsatzes 1, wenn mit der Maßnahme in erheblichem Umfang 
aufdie Gefährdung des jeweiligen Abwicklungsziels oder die effiziente 
Umsetzung des Abwicklungskonzepts eingegangenwird. 

Vor einem Beschluss über die Auferlegung von Maßnahmen unterrichtet 
der Ausschuss die betroffenen nationalen Abwicklungsbehörden und die 
Kommission über die beabsichtigten Maßnahmen. Die entsprechende 
Mitteilung muss nähere Angaben zu den vorgesehenen Maßnahmen, 
die Gründe für diese Maßnahmen und nähere Angaben zum Zeitpunkt 
des geplanten Inkrafttretens der Maßnahmen enthalten. 

Die Mitteilung muss mindestens 24 Stunden vor dem vorgesehenen 
Inkrafttreten der Maßnahmen erfolgen. Unter außergewöhnlichen Um­
ständen, unter denen eine Unterrichtung mit mindestens 24 Stunden 
Vorlauf nicht möglich ist, darf die Mitteilung durch den Ausschuss 
weniger als 24 Stunden vor dem geplanten Inkrafttreten der Maßnahmen 
erfolgen. 

(3) Das in Abwicklung befindliche Institut muss alle gemäß Absatz 2 
gefassten Beschlüsse einhalten. Diese Beschlüsse haben Vorrang vor 
allen zuvor von den nationalen Abwicklungsbehörden in derselben An­
gelegenheit erlassenen Beschlüssen. 

(4) Die nationalen Abwicklungsbehörden halten diesen Beschluss 
ein, wenn sie Maßnahmen in Bezug auf Angelegenheiten treffen, die 
Gegenstand eines Beschlusses gemäß Absatz 2 sind. 

(5) Der Ausschuss veröffentlicht auf seiner Website eine Kopie des 
Abwicklungskonzepts oder eine Bekanntmachung, in der die Auswir­
kungen der Abwicklungsmaßnahme, insbesondere die Auswirkungen 
auf die Kleinanleger, zusammengefasst werden. Die nationalen Abwick­
lungsbehörden halten die geltenden Verfahrenspflichten gemäß Arti­
kel 83 der Richtlinie 2014/59/EU ein. 

▼B
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KAPITEL 4 

Zusammenarbeit 

Artikel 30 

Verpflichtung zur Zusammenarbeit und Informationsaustausch im 
einheitlichen Abwicklungsmechanismus 

(1) Der Ausschuss unterrichtet die Kommission über alle von ihm 
zur Vorbereitung einer Abwicklung getroffenen Maßnahmen. Die Mit­
glieder des Rates, die Kommission sowie das Personal des Rates und 
der Kommission unterliegen hinsichtlich aller Informationen, die der 
Ausschuss ihnen bereitstellt, der in Artikel 88 festgelegten Verpflich­
tung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses. 

(2) Bei der Ausübung ihrer jeweiligen Zuständigkeiten gemäß dieser 
Verordnung arbeiten der Ausschuss, der Rat, die Kommission, die EZB 
sowie die nationalen Abwicklungsbehörden und die nationalen zustän­
digen Behörden eng zusammen, insbesondere bei der Planung einer 
Abwicklung, bei frühzeitigem Eingreifen und in den einzelnen Phasen 
der Abwicklung gemäß den Artikeln 8 bis 29. Sie stellen einander alle 
Informationen bereit, die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erfor­
derlich sind. 

(3) Die EZB oder die nationalen zuständigen Behörden übermitteln 
dem Ausschuss und den nationalen Abwicklungsbehörden die von ihnen 
genehmigten Vereinbarungen über gruppeninterne finanzielle Unterstüt­
zung und Änderungen daran. 

(4) Für die Zwecke dieser Verordnung kann die EZB den Vorsitzen­
den des Ausschusses zur Teilnahme als Beobachter an dem nach Ar­
tikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 eingerichteten Aufsichts­
gremium der EZB einladen. Der Ausschuss kann, wenn er es für zweck­
mäßig erachtet, zu diesem Zweck einen anderen Vertreter anstelle des 
Vorsitzenden benennen. 

(5) Der Ausschuss benennt für die Zwecke dieser Verordnung einen 
Vertreter, der für ihn an dem nach Artikel 127 der Richtlinie 
2014/59/EU eingerichteten Abwicklungsausschuss der EBA teilnimmt. 

(6) Der Ausschuss bemüht sich darum, eng mit den Fazilitäten für 
eine öffentliche finanzielle Unterstützung, einschließlich der Europäi­
schen Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und dem Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM), zusammenzuarbeiten, insbesondere unter 
den in Artikel 27 Absatz 9 genannten außergewöhnlichen Umständen 
und wenn eine solche Einrichtung in einem teilnehmenden Mitgliedstaat 
niedergelassenen Unternehmen direkten oder indirekten finanziellen Bei­
stand gewährt hat oder voraussichtlich gewähren wird. 

(7) Der Ausschuss schließt erforderlichenfalls mit der EZB und den 
nationalen Abwicklungsbehörden und den nationalen zuständigen Be­
hörden eine Vereinbarung, in der die allgemeinen Bestimmungen für 
ihre Zusammenarbeit gemäß den Absätzen 2 und 4 bei der Wahrneh­
mung ihrer jeweiligen Aufgaben nach dem Unionsrecht festgelegt wer­
den. Die Vereinbarung wird regelmäßig überprüft und vorbehaltlich der 
Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses veröffentlicht. 

Artikel 31 

Zusammenarbeit im einheitlichen Abwicklungsmechanismus 

(1) Der Ausschuss nimmt seine Aufgaben in enger Zusammenarbeit 
mit den nationalen Abwicklungsbehörden wahr. In Zusammenarbeit mit 
den nationalen Abwicklungsbehörden billigt und veröffentlicht er für die 
Gestaltung der praktischen Vereinbarungen ein Rahmenwerk über die 
Umsetzung dieses Artikels. 

▼B
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Im Interesse einer wirksamen und einheitlichen Anwendung dieses Ar­
tikels verfährt der Ausschuss wie folgt: 

a) er gibt Leitlinien heraus und richtet allgemeine Anweisungen an die 
nationalen Abwicklungsbehörden, nach denen sie Aufgaben ausfüh­
ren und Abwicklungsbeschlüsse fassen; 

b) er kann jederzeit die in den Artikeln 34 bis 37 genannten Befugnisse 
ausüben; 

c) er kann auf Ad-hoc-Basis oder auf kontinuierlicher Basis Informa­
tionen von den nationalen Abwicklungsbehörden über die Ausübung 
der von ihnen gemäß Artikel 7 Absatz 3 wahrgenommenen Auf­
gaben anfordern; 

d) er erhält von den nationalen Abwicklungsbehörden den Entwurf ei­
ner Entscheidung, zu dem er seine Ansichten darlegen und bei dem 
er insbesondere auf die Elemente hinweisen kann, die nicht mit 
dieser Verordnung oder seinen allgemeinen Anweisungen im Ein­
klang stehen. 

Unbeschadet des Kapitels 5 dieses Titels kann der Ausschuss die na­
tionalen Abwicklungsbehörden auffordern, ihm zwecks Beurteilung von 
Abwicklungsplänen alle notwendigen Informationen, die sie sich gemäß 
Artikel 11 und Artikel 13 Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU beschafft 
haben,vorzulegen. 

(2) Artikel 13 Absätze 4 bis 10 und die Artikel 88 bis 92 der Richt­
linie 2014/59/EU gelten nicht für die Beziehungen zwischen den na­
tionalen Abwicklungsbehörden. Gemeinsame Entscheidungen und bei 
Fehlen einer gemeinsamen Entscheidung gemäß ►M1 Artikel 45h ◄ 
der Richtlinie 2014/59/EU getroffene Entscheidungen finden keine An­
wendung. Stattdessen finden die einschlägigen Bestimmungen dieser 
Verordnung Anwendung. 

▼M5 

Artikel 31a 

Informationsaustausch zwischen Behörden und mit anderen 
Einrichtungen 

(1) Der Ausschuss übermittelt den anderen Behörden auf Antrag 
regelmäßig oder auf Einzelfallbasis Informationen, die er von Finanz­
instituten oder von den anderen Behörden in Wahrnehmung seiner Auf­
gaben erhalten hat und die sich aus der Anwendung und Umsetzung des 
Unionsrechts ergeben, sofern die ersuchende Behörde gemäß dem Uni­
onsrecht berechtigt ist, diese Informationen von Finanzinstituten oder 
den anderen Behörden einzuholen. 

(2) Der Ausschuss fordert Informationen von einer der anderen Be­
hörden, die diese Informationen erhalten haben, an, anstatt sie direkt 
von Finanzinstituten anzufordern, sofern der Ausschuss gemäß dem 
Unionsrecht berechtigt ist, diese Informationen einzuholen. 

Unterabsatz 1 berührt nicht die Befugnisse des Ausschusses, die ange­
forderten Informationen von Finanzinstituten einzuholen, wenn die an­
dere Behörde nicht in der Lage ist, die Informationen weiterzugeben, 
dringende Maßnahmen notwendig sind oder die Einholung der Informa­
tionen direkt von Finanzinstituten für die Wahrnehmung der Aufgaben 
des Ausschusses gemäß dem Unionsrecht erforderlich ist. 

(3) In dem Ersuchen um Informationsaustausch gemäß Absatz 1 die­
ses Artikels ist anzugeben, aufgrund welcher Rechtsgrundlage des Uni­
onsrechts die ersuchende Behörde berechtigt ist, die Informationen von 
Finanzinstituten oder den anderen Behörden einzuholen. 

▼B
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Die ersuchende Behörde und der Ausschuss unterliegen den Verpflich­
tungen aufgrund des Berufsgeheimnisses und des Datenschutzes, die in 
Artikel 88 und Artikel 89 und in sektorspezifischen Rechtsvorschriften 
für den Informationsaustausch zwischen dem Finanzinstitut und der er­
suchenden Behörde sowie zwischen dem Finanzinstitut und dem Aus­
schuss festgelegt sind. 

(4) Übermittelt der Ausschuss Informationen gemäß Absatz 1, so 
unterrichtet er hierüber unverzüglich jede Behörde, von der er die In­
formationen erhalten hat, oder jedes Finanzinstitut, wenn die Informa­
tionen direkt von Finanzinstituten eingeholt wurden. Im Falle eines 
wiederkehrenden oder regelmäßigen Informationsaustauschs ist der Aus­
schuss nur einmal verpflichtet, das Finanzinstitut oder die Behörde, von 
dem bzw. der er die Informationen erhalten hat, zu unterrichten. 

(5) Abweichend von Absatz 4 ist der Ausschuss nicht verpflichtet, 
die Behörde bzw. das Finanzinstitut über den Informationsaustausch zu 
unterrichten, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist: 

a) Die Informationen wurden so anonymisiert, dass sie sich nicht mehr 
auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen 
und das Finanzinstitut oder andere juristische Personen nicht mehr 
identifizierbar sind; oder 

b) die Informationen wurden verändert, aggregiert oder nach einer an­
deren Methode der Offenlegungskontrolle aufbereitet, um vertrauli­
che Informationen, einschließlich Geschäftsgeheimnissen, sowie per­
sonenbezogene Daten durch geeignete technische und organisatori­
sche Maßnahmen im Einklang mit den Verordnungen (EU) 
2016/679 ( 1 ) und (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 2 ) zu schützen. 

(6) Abweichend von Absatz 4 unterrichtet der Ausschuss das Finanz­
institut nicht über den Informationsaustausch, wenn er feststellt oder von 
der ersuchenden Behörde darüber unterrichtet wird, dass dies Aufsichts- 
oder Abwicklungsverfahren, -maßnahmen oder -untersuchungen beein­
trächtigen könnte. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten auch für Informationen, die der Aus­
schuss von einem Finanzinstitut oder von den anderen Behörden erhal­
ten und anschließend Qualitätskontrollen unterzogen oder anderweitig 
verarbeitet hat. 

(8) Um den Informationsaustausch gemäß den Absätzen 1 bis 7 zu 
erleichtern, kann der Ausschuss Vereinbarungen mit den anderen Be­
hörden über die Modalitäten eines solchen Austauschs schließen. In den 
Vereinbarungen können auch Regelungen für die gemeinsame Nutzung 
von Ressourcen für die Zwecke der Erhebung und Verarbeitung aus­
getauschter Informationen festgelegt werden. Die Kommission kann 
nach Konsultation des Ausschusses und der anderen Behörden Leit­
linien zu den wichtigsten Elementen solcher Vereinbarungen 
ausarbeiten. 

▼M5 

( 1 ) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per­
sonenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj). 

( 2 ) Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. 
L 295 vom 21.11.2018, S. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/ 
oj).
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(9) Die Absätze 1 bis 8 berühren nicht den Schutz der Rechte des 
geistigen Eigentums und dürfen den im Einklang mit anderen Bestim­
mungen dieser Verordnung oder anderen Rechtsvorschriften der Union 
erfolgenden Informationsaustausch zwischen dem Ausschuss und den 
anderen Behörden nicht behindern oder einschränken. 

Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesem Artikel und anderen Be­
stimmungen dieser Verordnung oder anderen Rechtsvorschriften der 
Union, die den Informationsaustausch zwischen dem Ausschuss und 
den anderen Behörden regeln, haben die einschlägigen anderen Bestim­
mungen Vorrang. 

(10) Der Ausschuss und die Abwicklungsbehörden können Finanz­
instituten, Forschenden und anderen Einrichtungen, die zu Forschungs- 
und Innovationszwecken ein berechtigtes Interesse an bestimmten Infor­
mationen haben und diese Informationen weiterverwenden wollen, nach 
eigenem Ermessen Zugang zu Informationen gewähren, die sie in Wahr­
nehmung ihrer Aufgaben erlangt haben, sofern der Ausschuss oder die 
Abwicklungsbehörde, die den Zugang gewährt, sichergestellt hat, dass 
alle folgenden Anforderungen erfüllt sind: 

a) Es wurden die erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um die Infor­
mationen so zu anonymisieren, dass einzelne Finanzinstitute, Ein­
richtungen, betroffene Personen und — sofern der Ausschuss den 
Zugang zu den Informationen gewährt — Mitgliedstaaten nicht iden­
tifiziert werden können; 

b) die Informationen wurden verändert, aggregiert oder nach einer an­
deren Methode der Offenlegungskontrolle aufbereitet, um vertrauli­
che Informationen, einschließlich Geschäftsgeheimnissen oder Inhal­
ten, die unter Rechte des geistigen Eigentums fallen, zu schützen. 

Die von einer Behörde erhaltenen Informationen werden gemäß Unter­
absatz 1 nur mit Zustimmung der Behörde, die diese Informationen 
ursprünglich erlangt hat, weitergegeben. 

(11) Der Ausschuss erstattet der Kommission in enger Zusammen­
arbeit mit den Abwicklungsbehörden bis zum 11. November 2027 Be­
richt über alle rechtlichen Hindernisse in sektorspezifischen Rechtsvor­
schriften, die sie in jeglicher Weise daran hindern, Informationen mit 
den anderen Behörden oder mit anderen Einrichtungen auszutauschen. 
In diesem Bericht kann auch auf nicht wesentliche, veraltete, doppelte 
oder in sonstiger Weise irrelevante Berichtspflichten eingegangen wer­
den. Er kann auch Vorschläge zur Verbesserung der Kohärenz zwischen 
den Berichtspflichten für Finanz- und Nichtfinanzunternehmen enthal­
ten. Der Bericht wird soweit erforderlich regelmäßig aktualisiert. 

Unter Berücksichtigung des Berichts gemäß Unterabsatz 1, des Schutzes 
von Rechten des geistigen Eigentums und der Verpflichtungen aufgrund 
des Berufsgeheimnisses und des Datenschutzes übermittelt die Kommis­
sion dem Europäischen Parlament und dem Rat soweit erforderlich 
einen Gesetzgebungsvorschlag zur Beseitigung solcher rechtlichen Hin­
dernisse in sektorspezifischen Rechtsvorschriften, um den Informations­
austausch zwischen Behörden und mit anderen Einrichtungen zu för­
dern. 

(12) Für die Zwecke dieses Artikels und des Artikels 88 Absatz 7 
bezeichnet der Begriff „andere Behörden“ eine der folgenden Behörden: 

a) den ESRB; 

b) die EBA; 

c) die EIPOA; 

d) die ESMA; 

▼M5
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e) zuständige Behörden im Sinne von Artikel 4 Nummer 2 der Ver­
ordnung (EU) Nr. 1093/2010, mit der Ausnahme der nationalen 
Abwicklungsbehörden; 

f) zuständige Behörden im Sinne von Artikel 4 Nummer 2 der Ver­
ordnung (EU) Nr. 1094/2010; 

g) zuständige Behörden im Sinne von Artikel 4 Nummer 3 der Ver­
ordnung (EU) Nr. 1095/2010; 

h) die Behörden, aus denen der einheitliche Aufsichtsmechanismus im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 9 der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 
zusammengesetzt ist; 

i) die mit der Verordnung (EU) 2024/1620 des Europäischen Par­
laments und des Rates ( 1 ) eingerichtete Behörde zur Bekämpfung 
von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung; 

j) Finanzaufseher im Sinne des Artikels 2 Unterabsatz 2 Nummer 1 der 
Richtlinie (EU) 2024/1640 des Europäischen Parlaments und des 
Rates ( 2 ). 

Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Begriff „Finanzinstitut“ 
ein Finanzinstitut im Sinne von Artikel 2 Buchstabe a der Verord­
nung (EU) Nr. 1092/2010. 

▼B 

Artikel 32 

Anhörung von und Zusammenarbeit mit nicht teilnehmenden 
Mitgliedstaaten und Drittländern 

(1) Umfasst eine Gruppe sowohl in teilnehmenden Mitgliedstaaten 
niedergelassene als auch in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten oder 
Drittländern niedergelassene Unternehmen, so vertritt der Ausschuss 
unbeschadet einer gemäß dieser Verordnung gegebenenfalls erforderli­
chen Zustimmung des Rates oder der Kommission die nationalen Ab­
wicklungsbehörden der teilnehmenden Mitgliedstaaten bei der Anhö­
rung von und der Zusammenarbeit mit nicht teilnehmenden Mitglied­
staaten oder Drittländern gemäß den Artikeln 7, 8, ►M1 12 bis 12k ◄, 
13, 16, 18, 55 und 88 bis 92 der Richtlinie 2014/59/EU. 

Umfasst eine Gruppe in teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassene 
Unternehmen und in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelas­
sene Tochterunternehmen oderdort ansässige bedeutende Zweigstellen, 
so unterrichtet der Ausschuss die zuständigen Behörden und/oder die 
Abwicklungsbehörden des nicht teilnehmenden Mitgliedstaats über alle, 
gruppenrelevanten Pläne, Beschlüsse oder Maßnahmen gemäß den Ar­
tikeln 8, 10, 11, 12 und 13, soweit dies angezeigt ist. 

(2) Der Ausschuss, die EZB und die Abwicklungsbehörden sowie die 
zuständigen Behörden der nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten schlie­
ßen Vereinbarungen, in denen sie die allgemeinen Bestimmungen für 
ihre Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach der 
Richtlinie 2014/59/EU festlegen. 

▼M5 

( 1 ) Verordnung (EU) 2024/1620 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 31. Mai 2024 zur Errichtung der Behörde zur Bekämpfung von Geld­
wäsche und Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der 
Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) 
Nr. 1095/2010 (ABl. L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/ 
reg/2024/1620/oj). 

( 2 ) Richtlinie (EU) 2024/1640 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
31. Mai 2024 über die von den Mitgliedstaaten einzurichtenden Mechanismen 
zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geld­
wäsche oder der Terrorismusfinanzierung, zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Änderung und Aufhebung der 
Richtlinie (EU) 2015/849 (ABl. L, 2024/1640, 19.6.2024, ELI: http://data.eu­
ropa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).
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Unbeschadet des Unterabsatzes 1 schließt der Ausschuss eine Verein­
barung mit der Abwicklungsbehörde jedes nicht teilnehmenden Mit­
gliedstaats, in dem mindestens ein global systemrelevantes Institut an­
gesiedelt ist, das als solches gemäß Artikel 131 der Richtlinie 
2013/36/EU anerkannt ist. 

(3) Jede Vereinbarung wird regelmäßig überprüft und vorbehaltlich 
der Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses veröffentlicht. 

(4) Der Ausschuss schließt im Namen der nationalen Abwicklungs­
behörden der teilnehmenden Mitgliedstaaten rechtlich nicht bindende 
Kooperationsvereinbarungen gemäß der in Artikel 97 Absatz 2 der 
Richtlinie 2014/59/EU genannten Rahmenkooperationsvereinbarung 
der EBA. Er unterrichtet die EBA über diese Kooperationsvereinbarun­
gen. 

Artikel 33 

Anerkennung und Durchsetzung der Abwicklungsverfahren von 
Drittländern 

(1) Dieser Artikel gilt in Bezug auf Drittlandsabwicklungsverfahren, 
sofern und solange keine internationale Übereinkunft gemäß Artikel 93 
Absatz 1 der Richtlinie 2014/59/EU mit dem betreffenden Drittland in 
Kraft tritt. Er gilt ferner nach dem Inkrafttreten einer internationalen 
Übereinkunft gemäß Artikel 93 Absatz 1 der genannten Richtlinie mit 
dem betreffenden Drittland, insofern die Anerkennung und Durchset­
zung der Abwicklungsverfahren von Drittländern nicht durch diese 
Übereinkunft geregelt wird. 

(2) Der Ausschuss richtet eine einschlägige Empfehlung an die na­
tionalen Abwicklungsbehörden, nachdem er die Anerkennung und 
Durchsetzung von Abwicklungsverfahren bewertet hat, die von Abwick­
lungsbehörden von Drittländern in Bezug auf ein in Drittländern ansäs­
siges Institut oder Mutterunternehmen durchgeführt werden, das 

a) ein oder mehrere Unionstochterunternehmen in einem oder mehreren 
teilnehmenden Mitgliedstaaten hat oder 

b) über Vermögenswerte, Rechte oder Verbindlichkeiten verfügt, die in 
einem oder mehreren teilnehmenden Mitgliedstaaten belegen sind 
oder dem Recht der teilnehmenden Mitgliedstaaten unterliegen. 

Der Ausschuss führt seine Bewertung nach Anhörung der nationalen 
Abwicklungsbehörden bzw. — wenn ein europäisches Abwicklungskol­
legium gemäß Artikel 89 der Richtlinie 2014/59/EU eingerichtet 
wurde — der Abwicklungsbehörden nicht teilnehmender Mitgliedstaa­
ten durch. 

Bei der Bewertung wird den Interessen der einzelnen teilnehmenden 
Mitgliedstaaten, in denen ein Drittlandinstitus oder Mutterunternehmen 
unterhalten wird, und vor allem den potenziellen Folgen der Anerken­
nung und Durchsetzung von Drittlandabwicklungsverfahren für die an­
deren Unternehmen der Gruppe und die Finanzstabilität in den jeweili­
gen Mitgliedstaaten gebührend Rechnung getragen. 

▼B
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(3) Der Ausschuss empfiehlt die Verweigerung der Anerkennung 
oder Durchsetzung des Abwicklungsverfahrens nach Absatz 1, wenn 
er der Auffassung ist, dass 

a) sich das jeweilige Abwicklungsverfahren des Drittlands negativ auf 
die Finanzstabilität in einem teilnehmenden Mitgliedstaat auswirken 
würde, 

b) Gläubiger, insbesondere Einleger, die in einem teilnehmenden Mit­
gliedstaat ansässig oder auszuzahlen sind, im Rahmen des inländi­
schen Abwicklungsverfahrens des Drittlands nicht dieselbe Behand­
lung wie Drittlandgläubiger und Einleger mit vergleichbaren Rechten 
genießen würden, 

c) die Anerkennung oder Durchsetzung des Drittlandabwicklungsver­
fahrens erhebliche haushaltspolitische Auswirkungen auf den teilneh­
menden Mitgliedstaat haben würde oder 

d) die Auswirkungen dieser Anerkennung oder Durchsetzung im Wi­
derspruch zum nationalen Recht des teilnehmenden Mitgliedstaats 
stehen würden. 

(4) Die nationalen Abwicklungsbehörden setzen die Empfehlung des 
Ausschusses um und ersuchen um die Anerkennung oder Durchsetzung 
der Abwicklungsverfahren in ihren jeweiligen Hoheitsgebieten oder er­
läutern dem Ausschuss in einer begründeten Stellungnahme, warum sie 
die Empfehlung des Ausschusses nicht umsetzen können. 

(5) Bei der Ausübung von Abwicklungsbefugnissen gegenüber Un­
ternehmen in Drittländern üben die nationalen Abwicklungsbehörden 
gegebenenfalls die Befugnissen aus, die ihnen auf der Grundlage der 
Bestimmungen des Artikels 94 Absatz 4 der Richtlinie 2014/59/EU 
übertragen wurden. 

KAPITEL 5 

Untersuchungsbefugnisse 

Artikel 34 

Auskunftsersuchen 

(1) Der Ausschuss kann unter voller Ausschöpfung aller bei der EZB 
oder den nationalen zuständigen Behörden verfügbaren Informationen 
zur Wahrnehmung seiner Aufgaben im Sinne dieser Verordnung von 
den folgenden juristischen oder natürlichen Personen über die nationalen 
Abwicklungsbehörden oder, nachdem diese Personen von ihm darüber 
informiert worden sind, direkt sämtliche Informationen anfordern, die 
für die Wahrnehmung der ihm durch diese Verordnung übertragenen 
Aufgaben erforderlich sind: 

a) von Unternehmen im Sinne des Artikels 2, 

b) von Mitarbeitern der Unternehmen im Sinne des Artikels 2, 

c) von Dritten, an die Unternehmen im Sinne des Artikels 2 Funktionen 
oder Tätigkeiten ausgelagert haben. 

▼B
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(2) Die in Absatz 1 genannten Unternehmen und Personen müssen 
die gemäß jenem Absatz angeforderten Informationen zur Verfügung 
stellen. Die Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses führt 
nicht dazu, dass diese Unternehmen und Personen von der Pflicht frei­
gestellt werden, diese Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Be­
reitstellung der angeforderten Informationen gilt nicht als Verstoß gegen 
die Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses. 

(3) Erhält der Ausschuss Informationen direkt von diesen Unterneh­
men oder Personen, übermittelt er sie den betroffenen nationalen Ab­
wicklungsbehörden. 

(4) Der Ausschuss kann hinsichtlich eines Instituts, das seinen Ab­
wicklungsbefugnissen unterliegt, alle Informationen, die für die Aus­
übung seiner Funktionen im Sinne dieser Verordnung erforderlich sind, 
insbesondere über das Kapital, die Liquidität sowie die Vermögenswerte 
und Verbindlichkeiten, auch kontinuierlich einholen. 

(5) Der Ausschuss, die EZB, die nationalen zuständigen Behörden 
und die nationalen Abwicklungsbehörden können Vereinbarungen mit 
Bestimmungen über das bei diesem Informationsaustausch anzuwen­
dende Verfahren schließen. Der Informationsaustausch zwischen dem 
Ausschuss, der EZB, den nationalen zuständigen Behörden und den 
nationalen Abwicklungsbehörden gilt nicht als Verstoß gegen die Ver­
pflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses. 

(6) Die nationalen zuständigen Behörden, gegebenenfalls die EZB 
und die nationalen Abwicklungsbehörden arbeiten mit dem Ausschuss 
zusammen, um nachzuprüfen, ob einige oder alle angeforderten Infor­
mationen bereits vorliegen. Ist dies der Fall, stellen die nationalen zu­
ständigen Behörden, gegebenenfalls die EZB oder die nationalen Ab­
wicklungsbehörden dem Ausschuss diese Informationen bereit. 

Artikel 35 

Allgemeine Untersuchungen 

(1) Der Ausschuss kann zur Wahrnehmung seiner Aufgaben im 
Sinne dieser Verordnung und vorbehaltlich anderer im einschlägigen 
Unionsrecht festgelegten Bedingungen hinsichtlich jeder in einem teil­
nehmenden Mitgliedstaat niedergelassenen oder ansässigen juristischen 
oder natürlichen Person im Sinne des Artikels 34 Absatz 1 alle erfor­
derlichen Untersuchungen durchführen, und zwar über die nationalen 
Abwicklungsbehörden, oder er kann, nachdem diese Personen von 
ihm darüber informiert worden sind, direkt entsprechend tätig werden. 

Zu diesem Zweck kann der Ausschuss 

a) Unterlagen anfordern, 

b) die Bücher und Aufzeichnungen jeder juristischen oder natürlichen 
Person im Sinne des Artikels 34 Absatz 1 prüfen und Kopien oder 
Auszüge dieser Bücher und Aufzeichnungen anfertigen, 

c) von jeder juristischen oder natürlichen Person im Sinne des Arti­
kels 34 Absatz 1 oder deren Vertretern oder Mitarbeitern schriftliche 
oder mündliche Erklärungen einholen, 

d) jede andere natürliche oder juristische Person befragen, die dieser 
Befragung zum Zweck der Einholung von Informationen über den 
Gegenstand einer Untersuchung zustimmt. 
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(2) Die natürlichen oder juristischen Personen im Sinne des Arti­
kels 34 Absatz 1 müssen sich den mit einem Beschluss des Ausschusses 
eingeleiteten Untersuchungen unterziehen. 

Behindert eine Person die Durchführung einer Untersuchung, so leisten 
die nationalen Abwicklungsbehörden des teilnehmenden Mitgliedstaats, 
in dem sich die betroffenen Räumlichkeiten befinden, die erforderliche 
Amtshilfe im Einklang mit dem nationalen Recht; dazu leisten sie unter 
anderem Hilfe beim Zugang des Ausschusses zu den Geschäftsräumen 
natürlicher oder juristischer Personen im Sinne des Artikels 34 Absatz 1, 
damit diese Rechte ausgeübt werden können. 

Artikel 36 

Prüfungen vor Ort 

(1) Der Ausschuss kann zur Wahrnehmung seiner Aufgaben im 
Sinne dieser Verordnung, vorbehaltlich anderer im einschlägigen Uni­
onsrecht festgelegten Bedingungen nach Maßgabe des Artikels 37 und 
nach vorheriger Unterrichtung der jeweiligen nationalen Abwicklungs­
behörden sowie der jeweils betreffenden nationalen zuständigen Behör­
den und, falls angezeigt, in Zusammenarbeit mit diesen Behörden in den 
Geschäftsräumen natürlicher oder juristischer Personen im Sinne des 
Artikels 34 Absatz 1 alle erforderlichen Prüfungen vor Ort durchführen. 
Der Ausschuss kann die Prüfung vor Ort durchführen, ohne diese ju­
ristischen Personen vorab darüber zu informieren, soweit dies für die 
ordnungsgemäße Durchführung und die Effizienz der Prüfung erforder­
lich ist. 

(2) Die Bediensteten des Ausschusses und sonstige von ihm zur 
Durchführung der Prüfungen vor Ort bevollmächtigte Personen sind 
befugt, die Geschäftsräume und Grundstücke der juristischen Personen, 
die Gegenstand eines Beschlusses des Ausschusses über die Einleitung 
einer Untersuchung gemäß Artikel 35 Absatz 2 sind, zu betreten, und 
verfügen über sämtliche in Artikel 35 Absatz 1 genannten Befugnisse. 

(3) Juristische Personen im Sinne des Artikels 34 Absatz 1 müssen 
sich den mit einem Beschluss des Ausschusses eingeleiteten Prüfungen 
vor Ort unterziehen. 

(4) Die Bediensteten der nationalen Abwicklungsbehörde des Mit­
gliedstaats, in dem die Prüfung vorgenommen werden soll, sowie andere 
von dieser Behörde entsprechend bevollmächtigte oder bestellte Begleit­
personen unterstützen unter Aufsicht und Koordinierung des Ausschus­
ses die Bediensteten des Ausschusses und sonstige von ihm bevollmäch­
tigte Personen aktiv. Sie verfügen hierzu über die in Absatz 2 genannten 
Befugnisse. Die Bediensteten der nationalen Abwicklungsbehörden der 
betroffenen teilnehmenden Mitgliedstaaten sowie andere von dieser Be­
hörde entsprechend bevollmächtigte oder bestellte Begleitpersonen sind 
ebenfalls berechtigt, an den Prüfungen vor Ort teilzunehmen. 

(5) Stellen die Bediensteten des Ausschusses und andere von ihm 
bevollmächtigte oder bestellte Begleitpersonen fest, dass sich eine Per­
son einer gemäß Absatz 1 angeordneten Prüfung widersetzt, so leistet 
die nationale Abwicklungsbehörde des betroffenen teilnehmenden Mit­
gliedstaats im Einklang mit ihrem nationalen Recht die erforderliche 
Amtshilfe. Soweit es für die Prüfung erforderlich ist, schließt diese 
Amtshilfe die Versiegelung jeglicher Geschäftsräume und Bücher oder 
Aufzeichnungen ein. Verfügt die betroffene nationale Abwicklungs­
behörde nicht über die dafür erforderliche Befugnis, übt sie ihre Befug­
nisse aus, um die erforderliche Amtshilfe von anderen nationalen Be­
hörden anzufordern. 
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Artikel 37 

Gerichtliche Genehmigung 

(1) Ist für eine Prüfung vor Ort gemäß Artikel 36 Absätze 1 und 2 
oder für die Amtshilfe gemäß Artikel 36 Absatz 5 nach nationalem 
Recht eine gerichtliche Genehmigung erforderlich, wird diese beantragt. 

(2) Wird die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Genehmigung 
beantragt, prüft das nationale Gericht, ob der Beschluss des Ausschusses 
echt ist und ob die beantragten Zwangsmaßnahmen in Anbetracht des 
Gegenstands der Prüfung nicht willkürlich oder unverhältnismäßig sind. 
Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Zwangsmaßnahmen kann 
das nationale Gericht den Ausschuss um detaillierte Erläuterungen bit­
ten, insbesondere in Bezug auf die Gründe, aus denen der Ausschuss 
annimmt, dass ein Verstoß gegen die in Artikel 29 genannten Entschei­
dungen erfolgt ist, die Schwere des mutmaßlichen Verstoßes und die Art 
der Beteiligung der den Zwangsmaßnahmen unterworfenen Person. Das 
nationale Gericht prüft jedoch weder die Notwendigkeit der Prüfung 
noch verlangt es die Übermittlung der in den Akten des Ausschusses 
enthaltenen Informationen. Die Rechtmäßigkeit des Beschlusses des 
Ausschusses unterliegt ausschließlich der Prüfung durch den Gerichts­
hof. 

KAPITEL 6 

Sanktionen 

Artikel 38 

Geldbußen 

(1) Stellt der Ausschuss fest, dass ein Unternehmen im Sinne des 
Artikels 2 vorsätzlich oder fahrlässig einen der in Absatz 2 aufgeführten 
Verstöße begangen hat, so fasst er im Sinne des Absatzes 3 einen 
Beschluss über die Verhängung einer Geldbuße. 

Ein Verstoß eines dieser Unternehmen gilt als vorsätzlich begangen, 
wenn objektive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das Unternehmen 
oder sein Leitungsorgan oder seine Geschäftsleitung den Verstoß ab­
sichtlich begangen hat. 

(2) Gegen Unternehmen im Sinne des Artikels 2 werden bei folgen­
den Verstößen Geldbußen verhängt: 

a) wenn sie die gemäß Artikel 34 angeforderten Informationen nicht 
vorlegen, 

b) wenn sie sich einer allgemeinen Untersuchung gemäß Artikel 24 
oder einer Prüfung vor Ort gemäß Artikel 36 nicht unterziehen, 

c) wenn sie einen gemäß Artikel 29 an sie gerichteten Beschluss des 
Ausschusses nicht einhalten. 
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(3) Der Grundbetrag der Geldbußen nach Absatz 1 dieses Artikels 
wird als Prozentsatz des jährlichen Gesamtnettoumsatzes, einschließlich 
des Bruttoeinkommens aus Zinserträgen und ähnlichen Erträgen, Erträ­
gen aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen oder festverzins­
lichen Wertpapieren sowie Erträgen aus Provisionen und Gebühren im 
Sinne des Artikels 316 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, den das 
Unternehmen im vorangegangenen Geschäftsjahr erzielt hat, bzw. in 
Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, in entsprechender 
Höhe in Landeswährung am 19. August 2014 innerhalb folgender 
Grenzwerte veranschlagt: 

a) Bei Verstößen im Sinne von Absatz 2 Buchstaben a und b beläuft 
sich der Grundbetrag auf mindestens 0,05 % und darf 0,15 % nicht 
übersteigen. 

b) Bei Verstößen im Sinne von Absatz 2 Buchstabe c beläuft sich der 
Grundbetrag auf mindestens 0,25 % und darf 0,5 % nicht überstei­
gen. 

Wenn der Ausschuss festlegt, ob der Grundbetrag einer Geldbuße an 
den in Unterabsatz 1 genannten Untergrenzen, in der Mitte oder an den 
dort genannten Obergrenzen liegen sollte, berücksichtigt er den Jahres­
umsatz des betroffenen Unternehmens im vorangegangenen Geschäfts­
jahr. Der Grundbetrag liegt für Unternehmen mit einem Jahresumsatz 
von weniger als 1 000 000 000 EUR an den Untergrenzen, mit einem 
Jahresumsatz zwischen 1 000 000 000 und 5 000 000 000 EUR in der 
Mitte und mit einem Jahresumsatz von mehr als 5 000 000 000 EUR an 
den Obergrenzen. 

(4) Die in Absatz 3 genannten Grundbeträge werden erforderlichen­
falls unter Berücksichtigung der erschwerenden Umstände gemäß Ab­
satz 5 oder der mildernden Umstände gemäß Absatz 6 durch Anwen­
dung der relevanten Koeffizienten gemäß Absatz 9 angepasst. 

Jeder relevante mildernde Koeffizient wird einzeln auf den Grundbetrag 
angewendet. Ist mehr als ein mildernder Koeffizient anzuwenden, wird 
die Differenz zwischen dem Grundbetrag und dem Betrag, der sich aus 
der Anwendung jedes einzelnen mildernden Koeffizienten ergibt, vom 
Grundbetrag abgezogen. 

Jeder relevante erschwerende Koeffizient wird einzeln auf den Grund­
betrag angewendet. Ist mehr als ein erschwerender Koeffizient anzuwen­
den, wird die Differenz zwischen dem Grundbetrag und dem Betrag, der 
sich aus der Anwendung jedes einzelnen erschwerenden Koeffizienten 
ergibt, zum Grundbetrag hinzugerechnet. 

(5) In Bezug auf die Geldbußen gemäß Absatz 1 gelten als erschwe­
rende Umstände: 

a) Der Verstoß wurde vorsätzlich begangen. 

b) Der Verstoß wurde wiederholt begangen. 

c) Der Verstoß wurde während eines Zeitraums von mehr als drei 
Monaten begangen. 
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d) Durch den Verstoß sind systemimmanente Schwachstellen in der 
Organisation des Unternehmens, insbesondere in seinen Verfahren, 
Verwaltungssystemen oder internen Kontrollen, erkennbar geworden. 

e) Seit der Feststellung des Verstoßes wurden keine Abhilfemaßnahmen 
getroffen. 

f) Die Geschäftsleitung des Unternehmens hat nicht mit dem Ausschuss 
bei der Durchführung von dessen Ermittlungen zusammengearbeitet. 

(6) In Bezug auf die Geldbußen gemäß Absatz 1 gelten als mildernde 
Umstände: 

a) Der Verstoß wurde während eines Zeitraums von weniger als zehn 
Arbeitstagen begangen. 

b) Die Geschäftsleitung des Unternehmens kann nachweisen, dass sie 
alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung des Verstoßes er­
griffen hat. 

c) Das Unternehmen hat den Ausschuss zügig, wirkungsvoll und um­
fassend von dem Verstoß in Kenntnis gesetzt. 

d) Das Unternehmen hat freiwillig Maßnahmen getroffen, damit ein 
ähnlicher Verstoß künftig nicht mehr begangen werden kann. 

(7) Ungeachtet der Absätze 2 bis 6 dürfen die auferlegten Geldbußen 
1 % des im vorangegangenen Geschäftsjahr erzielten Jahresumsatzes 
des betroffenen Unternehmens im Sinne von Absatz 1 nicht übersteigen. 

Abweichend von Unterabsatz 1 beläuft sich die Geldbuße in Fällen, in 
denen dem Unternehmen direkt oder indirekt ein finanzieller Vorteil aus 
dem Verstoß entstanden ist und in denen festgestellt werden kann, dass 
wegen des Verstoßes Gewinne erzielt oder Verluste abgewendet wur­
den, mindestens auf die Höhe dieses finanziellen Vorteils. 

Hat ein Unternehmen im Sinne von Absatz 1 als Folge einer Handlung 
oder Unterlassung mehr als einen der in Absatz 2 aufgeführten Verstöße 
begangen, wird nur die höhere der gemäß diesem Artikel berechneten 
Geldbußen für einen der zugrunde liegenden Verstöße verhängt. 

(8) In Fällen, die nicht unter Absatz 2 fallen, kann der Ausschuss den 
nationalen Abwicklungsbehörden empfehlen, mit geeigneten Maßnah­
men dafür zu sorgen, dass angemessene Sanktionen nach Maßgabe 
der Artikel 110 bis 114 der Richtlinie 2014/59/EU und den einschlägi­
gen innerstaatlichen Rechtsvorschriften verhängt werden. 

(9) Bei der Berechnung der Geldbußen wendet der Ausschuss fol­
gende Berichtigungskoeffizienten auf erschwerende Umstände an: 

a) Wenn der Verstoß wiederholt begangen wurde, gilt für jede Wieder­
holung ein zusätzlicher Koeffizient von 1,1. 
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b) Wenn der Verstoß während eines Zeitraums von mehr als drei Mo­
naten begangen wurde, gilt ein Koeffizient von 1,5. 

c) Wenn durch den Verstoß systemimmanente Schwachstellen in der 
Organisation des Unternehmens, insbesondere in seinen Verfahren, 
Verwaltungssystemen oder internen Kontrollen, erkennbar geworden 
sind, gilt ein Koeffizient von 2,2. 

d) Wenn der Verstoß vorsätzlich begangen wurde, gilt ein Koeffizient 
von 2. 

e) Wenn seit der Feststellung des Verstoßes keine Abhilfemaßnahmen 
getroffen wurden, gilt ein Koeffizient von 1,7. 

f) Wenn die Geschäftsleitung des Unternehmens nicht mit dem Aus­
schuss bei der Durchführung von dessen Ermittlungen zusammen­
gearbeitet hat, gilt ein Koeffizient von 1,5. 

Bei der Berechnung der Geldbußen wendet der Ausschuss folgende 
Berichtigungskoeffizienten auf mildernde Umstände an: 

a) Wenn der Verstoß während eines Zeitraums von weniger als zehn 
Arbeitstagen begangen wurde, gilt ein Koeffizient von 0,9. 

b) Wenn die Geschäftsleitung des Unternehmens nachweisen kann, dass 
sie alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhinderung des Verstoßes 
ergriffen hat, gilt ein Koeffizient von 0,7. 

c) Wenn das Unternehmen den Ausschuss zügig, wirkungsvoll und 
umfassend von dem Verstoß in Kenntnis gesetzt hat, gilt ein Koef­
fizient von 0,4. 

d) Wenn das Unternehmen freiwillig Maßnahmen getroffen hat, damit 
ein ähnlicher Verstoß künftig nicht mehr begangen werden kann, gilt 
ein Koeffizient von 0,6. 

Artikel 39 

Zwangsgelder 

(1) Der Ausschuss verhängt durch Beschluss ein Zwangsgeld gegen 
ein Unternehmen im Sinne des Artikels 2, um 

a) dieses Unternehmen zur Einhaltung eines gemäß Artikel 34 erlasse­
nen Beschlusses zu verpflichten; 

b) eine in Artikel 34 Absatz 1 genannte Person zur Vorlage vollstän­
diger Informationen zu verpflichten, die mit einem Beschluss gemäß 
dem genannten Artikel angefordert wurden; 

c) eine in Artikel 35 Absatz 1 genannte Person zur Duldung einer 
Untersuchung und insbesondere zur Vorlage vollständiger Unterla­
gen, Daten, Verfahren und sonstiger angeforderter Materialien sowie 
zur Vervollständigung und Korrektur sonstiger Informationen zu ver­
pflichten, die im Rahmen einer mit einem Beschluss gemäß dem 
genannten Artikel eingeleiteten Untersuchung bereitgestellt wurden; 
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d) eine in Artikel 36 Absatz 1 genannte Person zur Duldung einer 
Prüfung vor Ort zu verpflichten, die mit einem Beschluss gemäß 
dem genannten Artikel angeordnet wurde. 

(2) Zwangsgelder müssen wirksam und verhältnismäßig sein. Ein 
Zwangsgeld wird für jeden Tag bis zu dem Zeitpunkt berechnet, zu 
dem das betroffene Unternehmen im Sinne des Artikels 2 oder die 
betroffene Person den jeweiligen Beschlüssen gemäß Absatz 1 Buch­
staben a bis d dieses Artikels nachkommt. 

(3) Ungeachtet von Absatz 2 beläuft sich der Betrag der Zwangs­
gelder auf 0,1 % des durchschnittlichen Tagesumsatzes im vorangegan­
genen Geschäftsjahr. Ein Zwangsgeld wird ab dem Datum berechnet, 
das in dem Beschluss über die Verhängung des Zwangsgelds festgelegt 
ist. 

(4) Ein Zwangsgeld kann für einen Zeitraum von höchstens sechs 
Monaten ab der Bekanntgabe des Beschlusses des Ausschusses verhängt 
werden. 

Artikel 40 

Anhörung der dem Verfahren unterworfenen Personen 

(1) Vor einem Beschluss über die Verhängung einer Geldbuße und/ 
oder eines Zwangsgelds gemäß den Artikeln 38 und 39 gibt der Aus­
schuss den natürlichen oder juristischen Personen, die dem Verfahren 
unterworfen sind, Gelegenheit, zu den im Rahmen des Verfahrens ge­
troffenen Feststellungen angehört zu werden. Der Ausschuss stützt seine 
Beschlüsse nur auf Feststellungen, zu denen die natürlichen oder juris­
tischen Personen, die dem Verfahren unterworfen sind, sich äußern 
konnten. 

(2) Die Verteidigungsrechte der natürlichen oder juristischen Per­
sonen, die dem Verfahren unterworfen sind, müssen während des Ver­
fahrens in vollem Umfang gewahrt werden. Die Personen haben vor­
behaltlich des berechtigten Interesses anderer Personen an der Wahrung 
ihrer Geschäftsgeheimnisse das Recht auf Einsicht in die Akten des 
Ausschusses. Vom Recht auf Akteneinsicht ausgenommen sind vertrau­
liche Informationen sowie interne vorbereitende Unterlagen des Aus­
schusses. 

Artikel 41 

Offenlegung, Art, Zwangsvollstreckung und Zuweisung der 
Geldbußen und Zwangsgelder 

(1) Der Ausschuss macht Beschlüsse über die Verhängung von 
Zwangsgeldern im Sinne von Artikel 38 Absatz 1 und Artikel 39 Ab­
satz 1 öffentlich bekannt, es sei denn, die Abwicklung des betroffenen 
Unternehmens könnte dadurch gefährdet werden. In den folgenden Fäl­
len erfolgt die öffentliche Bekanntmachung anonym: 

a) Die veröffentlichten Informationen enthalten personenbezogene Da­
ten, und eine vorgeschriebene vorherige Bewertung ergibt, dass die 
öffentliche Bekanntmachung der personenbezogenen Daten unver­
hältnismäßig wäre. 

b) Die öffentliche Bekanntmachung würde die Stabilität der Finanz­
märkte oder laufende strafrechtliche Ermittlungen gefährden. 
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c) Durch die öffentliche Bekanntmachung würde den beteiligten natür­
lichen oder juristischen Personen — sofern sich dieser ermitteln 
lässt — ein unverhältnismäßiger Schaden zugefügt. 

Alternativ kann in diesen Fällen die Bekanntmachung der betreffenden 
Angaben um einen angemessenen Zeitraum aufgeschoben werden, wenn 
abzusehen ist, dass die Gründe für eine anonyme Bekanntmachung im 
Laufe dieses Zeitraums wegfallen werden. 

Der Ausschuss unterrichtet die EBA über alle Geldbußen und Zwangs­
gelder, die er gemäß den Artikeln 38 und 39 verhängt hat, und stellt 
Informationen zum Stand der jeweiligen Beschwerden und deren Ergeb­
nisse bereit. 

(2) Gemäß den Artikeln 38 und 39 verhängte Geldbußen und 
Zwangsgelder sind administrativer Art. 

(3) Gemäß den Artikeln 38 und 39 verhängte Geldbußen und 
Zwangsgelder sind vollstreckbar. 

Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach dem geltenden Verfahrensrecht 
des teilnehmenden Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sie stattfindet. 
Der Vollstreckungstitel wird dem Vollstreckungsbeschluss nach einer 
Prüfung, die sich lediglich auf die Echtheit des Vollstreckungsbeschlus­
ses erstrecken darf, von der Behörde ausgestellt, die die Regierung jedes 
teilnehmenden Mitgliedstaats zu diesem Zweck bestimmt und die sie 
dem Ausschuss und dem Gerichtshof benennt. 

Sind diese Formvorschriften auf Antrag der die Vollstreckung betrei­
benden Partei erfüllt, so kann diese die Zwangsvollstreckung nach na­
tionalem Recht betreiben, indem sie die zuständige Stelle unmittelbar 
anruft. 

Die Zwangsvollstreckung kann nur durch eine Entscheidung des Ge­
richtshofs ausgesetzt werden. Für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit 
der Vollstreckungsmaßnahmen sind jedoch die Rechtsprechungsorgane 
des betroffenen teilnehmenden Mitgliedstaats zuständig. 

(4) Die Beträge der Geldbußen und Zwangsgelder werden dem 
Fonds zugewiesen. 

TEIL III 

INSTITUTIONELLER RAHMEN 

TITEL I 

DER AUSSCHUSS 

Artikel 42 

Rechtsform 

(1) Hiermit wird der Ausschuss geschaffen. Der Ausschuss ist eine 
Agentur der Union mit einer seinen Aufgaben entsprechenden Struktur. 
Er besitzt eigene Rechtspersönlichkeit. 

(2) Der Ausschuss genießt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende 
Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach nationa­
lem Recht zuerkannt ist. Er kann insbesondere bewegliches und unbe­
wegliches Vermögen erwerben und veräußern und ist vor Gericht par­
teifähig. 
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(3) Der Ausschuss wird von seinem Vorsitzenden vertreten. 

Artikel 43 

Zusammensetzung 

(1) Der Ausschuss setzt sich zusammen aus 

a) dem Vorsitzenden, der nach Maßgabe des Artikels 56 ernannt wird; 

b) vier weiteren Vollzeitmitgliedern, die nach Maßgabe des Artikels 56 
ernannt werden; 

c) jeweils einem von jedem teilnehmenden Mitgliedstaat benannten 
Mitglied, die ihre nationalen Abwicklungsbehörden vertreten. 

(2) Jedes Mitglied, einschließlich des Vorsitzenden, hat eine Stimme. 

(3) Die Kommission und die EZB benennen je einen Vertreter, der 
als ständiger Beobachter zur Teilnahme an den Präsidiumssitzungen und 
Plenarsitzungen berechtigt ist. 

Die Vertreter der Kommission und der EZB sind berechtigt, an den 
Aussprachen teilzunehmen, und haben Zugang zu allen Unterlagen. 

(4) Gibt es in einem teilnehmenden Mitgliedstaat mehr als eine na­
tionale Abwicklungsbehörde, so ist ein zweiter Vertreter zur Teilnahme 
als Beobachter ohne Stimmrecht berechtigt. 

(5) Die Verwaltungs- und Managementstruktur des Ausschusses um­
fasst 

a) eine Plenarsitzung des Ausschusses, in der die in Artikel 50 genann­
ten Aufgaben wahrgenommen werden, 

b) eine Präsidiumssitzung des Ausschusses, in der die in Artikel 54 ge­
nannten Aufgaben wahrgenommen werden, 

c) einen Vorsitzenden, der die in Artikel 56 genannten Aufgaben 
wahrnimmt; 

d) ein Sekretariat, das die für die Wahrnehmung aller dem Ausschuss 
zugewiesenen Aufgaben erforderliche administrative und technische 
Unterstützung leistet. 

Artikel 44 

Einhaltung des Unionsrechts 

Der Ausschuss arbeitet im Einklang mit dem Unionsrecht, insbesondere 
mit nach dieser Verordnung erlassenen Beschlüssen des Rates und der 
Kommission. 

Artikel 45 

Rechenschaftspflicht 

(1) Der Ausschuss ist dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission in Bezug auf die Anwendung dieser Verordnung gemäß 
den Absätzen 2 bis 8 rechenschaftspflichtig. 

▼B
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(2) Der Ausschuss unterbreitet dem Europäischen Parlament, den na­
tionalen Parlamenten der teilnehmenden Mitgliedstaaten nach Maßgabe 
des Artikels 46, dem Rat, der Kommission und dem Europäischen 
Rechnungshof einen jährlichen Bericht über die Wahrnehmung der 
ihm durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben. Dieser Bericht 
wird, vorbehaltlich der Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheim­
nisses, auf der Website des Ausschusses veröffentlicht. 

(3) Der Vorsitzende legt diesen Bericht öffentlich dem Europäischen 
Parlament und dem Rat vor. 

(4) Der Vorsitzende nimmt auf Verlangen des Europäischen Par­
laments an Anhörungen des zuständigen Ausschusses des Europäischen 
Parlaments zur Wahrnehmung der Abwicklungsaufgaben durch den 
Ausschuss teil. Mindestens einmal jährlich findet eine Anhörung statt. 

(5) Der Vorsitzende kann vom Rat auf dessen Verlangen zur Wahr­
nehmung der Abwicklungsaufgaben des Ausschusses gehört werden. 

(6) Der Ausschuss antwortet gemäß seinen eigenen Verfahren und in 
jedem Fall innerhalb von fünf Wochen nach Eingang einer Frage münd­
lich oder schriftlich auf Fragen, die ihm vom Europäischen Parlament 
oder vom Rat gestellt werden. 

(7) Auf Verlangen führt der Vorsitzende mit dem Vorsitz und den 
stellvertretenden Vorsitzen des zuständigen Ausschusses des Europäi­
schen Parlaments unter Ausschluss der Öffentlichkeit vertrauliche Ge­
spräche, sofern solche Gespräche erforderlich sind, damit das Europäi­
sche Parlament seine Befugnisse gemäß dem AEUV ausüben kann. Das 
Europäische Parlament und der Ausschuss schließen eine Vereinbarung 
über die ausführlichen Modalitäten solcher Gespräche im Hinblick auf 
die Wahrung absoluter Vertraulichkeit im Einklang mit der Verpflich­
tung zur Wahrung des Berufsgehimnisses, die dem Ausschuss durch 
diese Verordnung und wenn er als eine nationale Abwicklungsbehörde 
handelt, gemäß dem einschlägigen Unionsrecht auferlegt wurde. 

(8) Bei Untersuchungen durch das Europäische Parlament arbeitet der 
Ausschuss nach Maßgabe des AEUV und insbesondere der in dessen 
Artikel 226 genannten Verordnungen mit dem Europäischen Parlament 
zusammen. Der Ausschuss und das Europäische Parlament schließen 
binnen sechs Monaten nach der Ernennung des Vorsitzenden angemes­
sene Vereinbarungen über die praktischen Modalitäten für die Ausübung 
der demokratischen Rechenschaftspflicht und die Kontrolle über die 
Wahrnehmung der dem Ausschuss durch diese Verordnung übertrage­
nen Aufgaben. Vorbehaltlich der Befugnisse des Europäischen Par­
laments nach Artikel 226 AEUV wird in diesen Vereinbarungen unter 
anderem der Zugang zu Informationen, einschließlich der Vorschriften 
über den Umgang mit und den Schutz von Verschlusssachen oder an­
derweitig als vertraulich eingestuften Informationen, die Zusammen­
arbeit bei Anhörungen im Sinne des Artikels 45 Absatz 4 dieser Ver­
ordnung, vertraulichen Gesprächen, Berichten, Antworten auf Anfragen 
und Untersuchungen sowie die Unterrichtung über das Verfahren zur 
Auswahl des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden und der 
vier Mitglieder nach Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verord­
nung geregelt. 

▼B
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Artikel 46 

Nationale Parlamente 

(1) Aufgrund der spezifischen Aufgaben, die dem Ausschuss durch 
diese Verordnung übertragen werden, können die nationalen Parlamente 
der teilnehmenden Mitgliedstaaten den Ausschuss im Rahmen ihrer 
eigenen Verfahren ersuchen, auf ihre an den Ausschuss gerichteten 
Bemerkungen oder Fragen zu den Aufgaben des Ausschusses nach 
dieser Verordnung zu antworten, und der Ausschuss ist verpflichtet, 
schriftlich auf alle Bemerkungen oder Fragen zu antworten. 

(2) Gleichzeitig mit der Vorlage des Berichts nach Artikel 45 Ab­
satz 2 legt der Ausschuss den nationalen Parlamenten der teilnehmenden 
Mitgliedstaaten diesen Bericht unmittelbar vor. Die nationalen Par­
lamente können dem Ausschuss begründete Stellungnahmen zu diesem 
Bericht übermitteln. Der Ausschuss antwortet gemäß seinen eigenen 
Verfahren mündlich oder schriftlich auf Bemerkungen oder Fragen, 
die von den nationalen Parlamenten der teilnehmenden Mitgliedstaaten 
an ihn gerichtet werden. 

(3) Das nationale Parlament eines teilnehmenden Mitgliedstaats kann 
den Vorsitzenden einladen, gemeinsam mit einem Vertreter der natio­
nalen Abwicklungsbehörde an einem Gedankenaustausch über die Ab­
wicklung von Unternehmen im Sinne des Artikels 2 in diesem Mitglied­
staat teilzunehmen. Der Vorsitzende muss derartigen Einladungen Folge 
leisten. 

(4) Diese Verordnung berührt nicht die Rechenschaftspflicht der na­
tionalen Abwicklungsbehörden gegenüber ihren nationalen Parlamenten 
nach Maßgabe des nationalen Rechts in Bezug auf die Wahrnehmung 
von Aufgaben, die dem Ausschuss, dem Rat oder der Kommission 
durch diese Verordnung nicht übertragen werden, sowie auf Tätigkeiten, 
die sie gemäß Artikel 7 Absatz 3 ausüben. 

Artikel 47 

Unabhängigkeit 

(1) Bei der Wahrnehmung der ihnen durch diese Verordnung über­
tragenen Aufgaben handeln der Ausschuss und die nationalen Abwick­
lungsbehörden unabhängig und im Allgemeininteresse. 

(2) Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und die Mit­
glieder nach Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b nehmen ihre Aufgaben 
im Einklang mit den Beschlüssen des Ausschusses, des Rates und der 
Kommission wahr. Sie handeln unabhängig und objektiv im Interesse 
der Union als Ganzes und dürfen von den Organen oder Einrichtungen 
der Union, von der Regierung eines Mitgliedstaats oder von öffentlichen 
oder privaten Stellen weder Weisungen anfordern noch 
entgegennehmen. 

Bei Beratungen und im Beschlussverfahren im Ausschuss äußern sie 
ihre eigenen Ansichten und stimmen unabhängig ab. 

(3) Weder die Mitgliedstaaten, die Organe oder Einrichtungen der 
Union noch andere öffentliche oder private Stellen dürfen versuchen, 
den Vorsitzenden, den stellvertretenden Vorsitzenden oder die Mitglie­
der des Ausschusses zu beeinflussen. 

▼B
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(4) Nach Maßgabe des in Artikel 87 Absatz 6 dieser Verordnung 
genannten Statuts der Beamten in der Fassung der Verordnung (EWG, 
Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates ( 1 ) (im Folgenden „Statut“) sind 
der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und die Mitglieder 
nach Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung auch nach 
ihrem Ausscheiden aus dem Dienst verpflichtet, bei der Annahme ge­
wisser Tätigkeiten oder Vorteile ehrenhaft und zurückhaltend zu sein. 

Artikel 48 

Sitz 

Der Ausschuss hat seinen Sitz in Brüssel, Belgien. 

TITEL II 

PLENARSITZUNG DES AUSSCHUSSES 

Artikel 49 

Teilnahme an Plenarsitzungen 

An den Plenarsitzungen des in Artikel 43 Absatz 1 genannten Aus­
schusses nehmen alle Ausschussmitglieder teil. 

Artikel 50 

Aufgaben 

(1) Aufgaben des Ausschusses im Rahmen der Plenarsitzung: 

a) jährlich zum 30. November Verabschiedung des Jahresarbeitspro­
gramms des Ausschusses für das Folgejahr auf der Grundlage eines 
Entwurfs des Vorsitzenden und Übermittlung des Programms zur 
Kenntnisnahme an das Europäische Parlament, den Rat, die Kom­
mission und die EZB; 

b) Annahme und Kontrolle des jährlichen Haushalts des Ausschusses 
gemäß Artikel 61 Absatz 2; Genehmigung des endgültigen Jahres­
abschlusses des Ausschusses und Entlastung des Vorsitzenden ge­
mäß Artikel 63 Absatz 4 bzw. 8; 

c) vorbehaltlich des Verfahrens nach Absatz 2 Fassung von Beschlüs­
sen über die Inanspruchnahme des Fonds, wenn die Unterstützung 
des Fonds bei einer spezifischen Abwicklungsmaßnahme oberhalb 
des Schwellenwerts von 5 000 000 000 EUR, für die der Gewich­
tungsfaktor für die Liquiditätsunterstützung 0,5 beträgt, erforderlich 
ist; 

d) sobald die akkumulierte Nettoinanspruchnahme des Fonds in den 
vorangegangenen aufeinanderfolgenden zwölf Monaten den Schwel­
lenwert von 5 000 000 000 EUR erreicht, Bewertung der Anwen­
dung der Abwicklungsinstrumente, insbesondere der Inanspruch­
nahme des Fonds, und Bereitstellung von Leitlinien, an die sich 
die Präsidiumssitzung bei nachfolgenden Abwicklungsbeschlüssen 
halten muss, wobei insbesondere, falls angezeigt, zwischen Liquidi­
tätsunterstützung und anderen Formen der Unterstützung zu unter­
scheiden ist; 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates vom 29. Februar 
1968 zur Festlegung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaf­
ten und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser 
Gemeinschaften sowie zur Einführung von Sondermaßnahmen, die vorüber­
gehend auf die Beamten der Kommission anwendbar sind (ABl. L 56 vom 
4.3.1968, S. 1).
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e) Fassung von Beschlüssen über die Notwendigkeit der Erhebung 
außerordentlicher nachträglicher Beiträge gemäß Artikel 71, über 
freiwillige Darlehen zwischen Finanzierungsmechanismen gemäß 
Artikel 72, über alternative Finanzierungsmöglichkeiten gemäß Ar­
tikel 73 und 74 und über die gegenseitige Unterstützung der natio­
nalen Finanzierungsmechanismen gemäß Artikel 78 unter Einbezie­
hung der Unterstützung des Fonds oberhalb des Schwellenwerts 
gemäß Buchstabe c dieses Absatzes; 

f) Fassung von Beschlüssen über Anlagen gemäß Artikel 75; 

g) Verabschiedung des jährlichen Tätigkeitsberichts über die in Arti­
kel 45 genannten Tätigkeiten des Ausschusses, wobei der Bericht 
detaillierte Angaben zur Ausführung des Haushalts enthalten muss; 

h) Annahme der Finanzvorschriften des Ausschusses gemäß Arti­
kel 64; 

i) Annahme einer Betrugsbekämpfungsstrategie, die unter Berücksich­
tigung der Kosten und des Nutzens der durchzuführenden Maßnah­
men den Betrugsrisiken angemessen ist; 

j) Annahme von Bestimmungen zur Verhinderung und Bewältigung 
von Interessenkonflikten bei Mitgliedern; 

k) Annahme der Geschäftsordnung und der Geschäftsordnung des Aus­
schusses in seiner Präsidiumssitzung; 

l) gemäß Absatz 2 dieses Artikels in Bezug auf das Personal des 
Ausschusses Ausübung der Befugnisse, die durch das Statut der 
Beamten der Europäischen Union der Anstellungsbehörde und durch 
die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der 
Europäischen Union in der Fassung der Verordnung (EWG, Eura­
tom, EGKS) Nr. 259/68 des Rates (im Folgenden „Beschäftigungs­
bedingungen“) der zum Abschluss von Dienstverträgen ermächtigten 
Behörde übertragen werden (im Folgenden „Befugnisse der Anstel­
lungsbehörde“); 

m) Erlass geeigneter Durchführungsbestimmungen zur Anwendung des 
Statuts und der Beschäftigungsbedingungen gemäß Artikel 110 des 
Statuts; 

n) Ernennung eines Rechnungsführers gemäß dem Statut und den Be­
schäftigungsbedingungen, der seinen Aufgaben funktional unabhän­
gig nachkommt; 

o) Durchführung angemessener Folgemaßnahmen zu den Ergebnissen 
und Empfehlungen von Berichten über interne und externe Prüfun­
gen und von internen und externen Evaluierungen sowie von Unter­
suchungen des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung (OLAF); 

p) Fassung sämtlicher Beschlüsse über die Schaffung sowie, falls not­
wendig, Änderung der internen Strukturen des Ausschusses; 

▼B
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q) Billigung des in Artikel 31 Absatz 1 genannten Rahmens für die 
Gestaltung der praktischen Vereinbarungen über die Zusammen­
arbeit mit den nationalen Abwicklungsbehörden. 

(2) Bei der Beschlussfassung handelt die Plenarsitzung des Aus­
schusses im Einklang mit den in den Artikeln 6 und 14 festgelegten 
Zielen. 

Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe c gilt das von der Präsidiums­
sitzung ausgearbeitete Abwicklungskonzept als angenommen, es sei 
denn, binnen drei Stunden nach Übermittlung des Entwurfs durch die 
Präsidiumssitzung an die Plenarsitzung hat mindestens ein Mitglied der 
Plenarsitzung eine Plenarsitzung einberufen. In diesem Fall wird der 
Beschluss über das Abwicklungskonzept von der Plenarsitzung gefasst. 

(3) Der Ausschuss erlässt auf seiner Plenarsitzung gemäß Artikel 110 
des Statuts der Beamten einen Beschluss auf der Grundlage von Arti­
kel 2 Absatz 1 des Statuts und Artikel 6 der Beschäftigungsbedingun­
gen, mit dem dem Vorsitzenden die entsprechenden Befugnisse der 
Anstellungsbehörde übertragen und die Bedingungen festgelegt werden, 
unter denen die Befugnisübertragung ausgesetzt werden kann. Der Vor­
sitzende kann diese Befugnisse weiter übertragen. 

In außergewöhnlichen Umständen kann der Ausschuss in seiner Plenar­
sitzung in einem Beschluss die Übertragung der Befugnisse der Anstel­
lungsbehörde an den Vorsitzenden und alle von ihm weiter übertragenen 
Befugnisse vorübergehend aussetzen und sie selbst ausüben oder sie 
einem seiner Mitglieder oder einem anderen Personalmitglied als dem 
Vorsitzenden übertragen. 

Artikel 51 

Plenarsitzung des Ausschusses 

(1) Gemäß Artikel 56 Absatz 2 Buchstabe a beruft der Vorsitzende 
die Plenarsitzungen des Ausschusses ein und nimmt den Vorsitz dabei 
wahr. 

(2) Der Ausschuss hält jährlich mindestens zwei ordentliche Plenar­
sitzungen ab. Darüber hinaus tritt er auf Veranlassung des Vorsitzenden 
oder auf Antrag von mindestens einem Drittel seiner Mitglieder zusam­
men. Der Vertreter der Kommission kann den Vorsitzenden ersuchen, 
eine Plenarsitzung des Ausschusses einzuberufen. Beruft der Vorsit­
zende innerhalb einer angemessenen Frist keine Sitzung ein, begründet 
er dies schriftlich. 

(3) Der Ausschuss kann, falls angezeigt, zusätzlich zu den in Arti­
kel 43 Absatz 3 auf Ad-hoc-Basis Beobachter, einschließlich eines Ver­
treters der EBA, zur Teilnahme an seinen Plenarsitzungen einladen. 

(4) Der Ausschuss übernimmt die Sekretariatsgeschäfte für seine Ple­
narsitzungen. 

▼B
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Artikel 52 

Allgemeine Bestimmungen zum Beschlussverfahren 

(1) Sofern in dieser Verordnung nicht anders bestimmt, fasst der 
Ausschuss seine Beschlüsse auf der Plenarsitzung mit einfacher Mehr­
heit seiner Mitglieder. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Aus­
schlag. 

(2) Abweichend von Absatz 1 werden Beschlüsse nach Artikel 50 
Absatz 1 Buchstaben c und d sowie Beschlüsse über die gegenseitige 
Unterstützung nationaler Finanzierungsmechanismen gemäß Artikel 78 — 
sofern sie auf die Inanspruchnahme der verfügbaren Finanzmittel des 
Fonds beschränkt sind — von einer einfachen Mehrheit der Mitglieder 
des Ausschusses gefasst, die mindestens 30 % der Beiträge repräsentie­
ren muss. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme. Bei Stim­
mengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 

(3) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels werden Beschlüsse 
nach Artikel 50 Absatz 1 im Zusammenhang mit der Erhebung von 
nachträglichen Beiträgen gemäß Artikel 71, über freiwillige Darlehen 
zwischen Finanzierungsmechanismen gemäß Artikel 72, über alternative 
Finanzierungsmöglichkeiten gemäß Artikel 73 und Artikel 74 sowie 
über die gegenseitige Unterstützung der nationalen Finanzierungsmecha­
nismen gemäß Artikel 78, die über die Inanspruchnahme der verfüg­
baren Finanzmittel des Fonds hinausgehen, mit Zweidrittelmehrheit der 
Mitglieder des Ausschusses gefasst, die während des Übergangszeit­
raums von acht Jahren bis zur vollständigen Zusammenlegung des 
Fonds mindestens 50 % der Beiträge und danach mindestens 30 % 
der Beiträge repräsentieren muss. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat 
eine Stimme. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
den Ausschlag. 

(4) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und veröffentlicht 
sie. In der Geschäftsordnung werden detaillierte Abstimmungsmodalitä­
ten, insbesondere die Bedingungen, unter denen ein Mitglied im Namen 
eines anderen Mitglieds handeln kann, und, soweit angebracht, die Be­
stimmungen für die Beschlussfähigkeit festgelegt. 

TITEL III 

PRÄSIDIUMSSITZUNG DES AUSSCHUSSES 

Artikel 53 

Teilnahme an den Präsidiumssitzungen 

(1) An den Präsidiumssitzungen des Ausschusses nehmen der Vor­
sitzende und die vier Mitglieder gemäß Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b 
teil. Die Präsidiumssitzungen des Ausschusses finden nach Bedarf statt. 

Präsidiumssitzungen des Ausschusses werden vom Vorsitzenden auf 
dessen eigene Veranlassung oder auf Antrag eines seiner Mitglieder 
einberufen und vom Vorsitzenden geleitet. 

Falls angezeigt, kann der Ausschuss zu den Präsidiumssitzungen zusätz­
lich zu den ständigen Beobachtern gemäß Artikel 43 Absatz 3 weitere 
Beobachter einschließlich eines Vertreters der EBA einladen. Er lädt 
außerdem die nationalen Abwicklungsbehörden nicht teilnehmender 
Mitgliedstaaten zur Teilnahme an seinen Sitzungen ein, wenn über 
eine Gruppe beraten wird, die Tochterunternehmen oder bedeutende 
Zweigstellen in diesen nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten hat. Die 
Teilnahme erfolgt auf Ad-hoc-Basis. 

▼B
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(2) Im Einklang mit den Absätzen 3 und 4 nehmen die Ausschuss­
mitglieder gemäß Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c an den Präsidiums­
sitzungen des Ausschusses teil. 

(3) Bei Beratungen über Unternehmen im Sinne des Artikels 2 oder 
Unternehmensgruppen, die nur in einem teilnehmenden Mitgliedstaat 
niedergelassen sind, nimmt an den Beratungen und am Beschlussver­
fahren auch das von dem betreffenden Mitgliedstaat benannte Mitglied 
teil, und die Bestimmungen des Artikels 55 Absatz 1 finden Anwen­
dung. 

(4) Bei Beratungen über grenzüberschreitende Gruppen nehmen am 
Beschlussverfahren auch das von dem Mitgliedstaat, in dem die für die 
Gruppenabwicklung zuständige Behörde ansässig ist, benannte Mitglied 
und die von den Mitgliedstaaten, in denen ein Tochterunternehmen oder 
ein unter die konsolidierte Beaufsichtigung fallendes Unternehmen nie­
dergelassen ist, benannten Mitglieder teil, und die Bestimmungen des 
Artikels 55 Absatz 2 finden Anwendung. 

(5) Die Mitglieder des Ausschusses gemäß Artikel 43 Absatz 1 
Buchstaben a und b stellen sicher, dass die Abwicklungsbeschlüsse 
und -maßnahmen, insbesondere hinsichtlich der Inanspruchnahme des 
Fonds, in den verschiedenen Zusammensetzungen der Präsidiumssitzun­
gen des Ausschusses durchgehend kohärent, sachgerecht und verhält­
nismäßig sind. 

Artikel 54 

Aufgaben 

(1) Aufgaben des Ausschusses im Rahmen der Präsidiumssitzung: 

a) Vorbereitung aller von der Plenarsitzung des Ausschusses zu ver­
abschiedenden Beschlüsse, 

b) Annahme aller Beschlüsse zur Umsetzung dieser Verordnung, sofern 
in dieser Verordnung nichts anderes vorgesehen ist. 

(2) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben gemäß Absatz 1 dieses 
Artikels erfolgt durch den Ausschuss: 

a) die Vorbereitung, die Bewertung und die Genehmigung der Abwick­
lungspläne für Unternehmen und Gruppen gemäß Artikel 7 Absatz 2 
sowie — sofern die Voraussetzungen für die Anwendung dieser 
Bestimmungen erfüllt sind — für Unternehmen und Gruppen gemäß 
Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b und Absatz 5 im Einklang mit den 
Artikeln 8, 10 und 11; 

b) die Anwendung vereinfachter Anforderungen bei Unternehmen und 
Gruppen gemäß Artikel 7 Absatz 2 sowie — sofern die Vorausset­
zungen für die Anwendung dieser Bestimmungen erfüllt sind — bei 
Unternehmen und Gruppen gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b 
und Absatz 5 im Einklang mit Artikel 11; 

c) die Festlegung der Mindestanforderungen an Eigenmittel und be­
rücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die Unternehmen und 
Gruppen gemäß Artikel 7 Absatz 2 sowie — sofern die Vorausset­
zungen für die Anwendung dieser Bestimmungen erfüllt sind — 
Unternehmen und Gruppen gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b 
und Absatz 5 im Einklang mit Artikel 12 jederzeit einhalten müssen; 

▼B
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d) die frühestmögliche Übermittlung eines Abwicklungskonzepts gemäß 
Artikel 18 mit allen relevanten Informationen an die Kommission, 
damit sie innerhalb einer angemessenen Frist eine Bewertung vor­
nehmen und gemäß Artikel 18 Absatz 7 einen Beschluss fassen oder 
gegebenenfalls dem Rat einen Beschluss vorschlagen kann; 

e) das Fassen von Beschlüsse über Teil II des Ausschusshaushalts 
(Fonds) gemäß Artikel 60. 

(3) Bei dringlichem Bedarf kann der Ausschuss auf der Präsidiums­
sitzung bestimmte vorläufige Beschlüsse im Namen der Plenarsitzung 
des Ausschusses treffen; dies gilt insbesondere in Bezug auf 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen. 

(4) Die Präsidiumssitzung des Ausschusses unterrichtet die Plenarsit­
zung des Ausschusses über die hinsichtlich der Abwicklung gefassten 
Beschlüsse. 

Artikel 55 

Beschlussfassung 

(1) Bei Beratungen über einzelne Unternehmen oder nur in einem 
teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassene Gruppen fassen der Vor­
sitzende und die Mitglieder gemäß Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b 
einen Beschluss mit einfacher Mehrheit, sofern die Mitglieder gemäß 
Artikel 53 Absatz 1 und Absatz 3 nicht innerhalb einer vom Vorsitzen­
den festgelegten Frist im Konsens zu einer Einigung gelangen. 

(2) Bei Beratungen über grenzüberschreitende Gruppen fassen der 
Vorsitzende und die Mitglieder gemäß Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b 
einen Beschluss mit einfacher Mehrheit, sofern die Mitglieder gemäß 
Artikel 53 Absatz 1 und Absatz 4 nicht innerhalb einer vom Vorsitzen­
den festgelegten Frist im Konsens zu einer Einigung gelangen. 

(3) Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag. 

TITEL IV 

VORSITZENDER 

Artikel 56 

Ernennung und Aufgaben 

(1) Der Vorsitz des Ausschusses wird von einem Vorsitzenden in 
Vollzeittätigkeit ausgeübt. 

(2) Der Vorsitzende hat folgende Aufgaben: 

a) Vorbereitung der Arbeiten des Ausschusses für die Plenar- und Prä­
sidiumssitzungen sowie Einberufung und Wahrnehmung des Vorsit­
zes der Sitzungen; 

b) Regelung aller Personalangelegenheiten; 

c) laufende Verwaltung; 

▼B
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d) Erstellung des Entwurfs des Haushalts des Ausschusses gemäß Ar­
tikel 61 Absatz 1 und Ausführung des Haushalts des Ausschusses 
gemäß Artikel 63; 

e) Leitung des Ausschusses; 

f) Umsetzung des Jahresarbeitsprogramms des Ausschusses; 

g) jährliche Erstellung des Entwurfs eines Jahresberichts gemäß Arti­
kel 45 mit einem Abschnitt über die Abwicklungstätigkeiten des 
Ausschusses und einem Abschnitt über finanzielle und administrative 
Angelegenheiten. 

Bei der Wahrnehmung seiner in diesem Artikel genannten Aufgaben 
wird der Vorsitzende von eigens hierfür vorgesehenem Personal unter­
stützt. 

(3) Der Vorsitzende wird von einem stellvertretenden Vorsitzenden 
unterstützt. 

Der stellvertretende Vorsitzende nimmt bei Abwesenheit oder begrün­
deter Verhinderung des Vorsitzenden dessen Aufgaben im Einklang mit 
dieser Verordnung wahr. 

(4) Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und die Mit­
glieder gemäß Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b werden auf der Grund­
lage ihrer Verdienste, Fähigkeiten, Kenntnisse in Banken- und Finanz­
fragen sowie ihrer Erfahrung im Bereich der Finanzaufsicht und -regu­
lierung und der Bankenabwicklung ernannt. Der Vorsitzende, der stell­
vertretende Vorsitzende und die Mitglieder gemäß Artikel 43 Absatz 1 
Buchstabe b werden auf der Grundlage eines offenen Auswahlverfah­
rens ausgewählt, bei dem die Grundsätze der Ausgewogenheit der Ge­
schlechter, der Erfahrung und der Qualifikation geachtet werden und 
über das das Europäische Parlament und der Rat in jeder Phase zeitnah 
gebührend unterrichtet werden. 

(5) Die Amtszeit des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzen­
den und der Mitglieder gemäß Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b beträgt 
fünf Jahre. Vorbehaltlich Absatz 7 ist eine Wiederernennung nicht zu­
lässig. 

Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und die Mitglieder 
gemäß Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b dürfen kein Amt auf nationaler, 
Unions- oder internationaler Ebene bekleiden. 

(6) Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament nach 
Anhörung der Plenarsitzung des Ausschusses eine Auswahlliste der 
Kandidaten für die Positionen des Vorsitzenden und des stellvertreten­
den Vorsitzenden sowie für die Mitglieder gemäß Artikel 43 Absatz 1 
Buchstabe b und unterrichtet den Rat über die Auswahlliste. 

Abweichend von Unterabsatz 1 legt die Kommission die Auswahlliste 
der Kandidaten für die Ernennung der ersten Mitglieder des Ausschus­
ses nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung ohne Anhörung des Aus­
schusses vor. 

Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament einen Vor­
schlag für die Ernennung des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vor­
sitzenden und der Mitglieder gemäß Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b 
und ersucht um dessen Annahme. Im Anschluss an die Annahme dieses 
Vorschlags erlässt der Rat einen Durchführungsbeschluss zur Ernennung 
des Vorsitzenden, des stellvertretenden Vorsitzenden und der Mitglieder 
gemäß Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b. Der Rat beschließt mit quali­
fizierter Mehrheit. 

▼B
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(7) Abweichend von Absatz 5 beträgt die Amtszeit des ersten Vor­
sitzenden, der nach Inkrafttreten dieser Verordnung ernannt wird, drei 
Jahre. Die Amtszeit kann einmalig um fünf Jahre verlängert werden. 
Der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende und die Mitglieder 
gemäß Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b bleiben bis zur Ernennung 
ihrer Nachfolger im Amt. 

(8) Ein Vorsitzender, dessen Amtszeit verlängert worden ist, darf bei 
Ende des Gesamtzeitraums nicht an einem weiteren Auswahlverfahren 
für die gleiche Stelle teilnehmen. 

(9) Erfüllen der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende oder 
ein in Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b genanntes Mitglied die für 
die Ausübung ihres Amtes erforderlichen Voraussetzungen nicht mehr 
oder haben sie sich eines schweren Fehlverhaltens schuldig gemacht, so 
kann der Rat auf einen vom Europäischen Parlament gebilligten Vor­
schlag der Kommission im Wege eines Durchführungsbeschlusses den 
Vorsitzenden, den stellvertretenden Vorsitzenden oder das in Artikel 43 
Absatz 1 Buchstabe b genannte Mitglied seines Amtes entheben. Der 
Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit. 

Für diese Zwecke können das Europäische Parlament oder der Rat der 
Kommission mitteilen, dass sie die Bedingungen für die Enthebung des 
Vorsitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden oder der in Arti­
kel 43 Absatz 1 Buchstabe b genannten Mitglieder von ihrem Amt als 
erfüllt erachten, worauf die Kommission zu antworten hat. 

TITEL V 

FINANZVORSCHRIFTEN 

KAPITEL 1 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 57 

Ressourcen 

(1) Der Ausschuss ist dafür verantwortlich, die für die Wahrnehmung 
der ihm durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben erforderlichen 
finanziellen Mittel sowie das dafür erforderliche Personal einzusetzen. 

(2) Für die Finanzierung des Haushalts des Ausschusses oder seiner 
im Rahmen dieser Verordnung ergriffenen Abwicklungsmaßnahmen 
dürfen unter keinen Umständen Haushaltsmittel der Mitgliedstaaten he­
rangezogen werden. 

Artikel 58 

Haushalt 

(1) Der Ausschuss verfügt über einen eigenen Haushalt, der nicht 
Teil des Haushalts der Union ist. Alle Einnahmen und Ausgaben des 
Ausschusses werden für jedes Haushaltsjahr geschätzt und im Haus­
haltsplan des Ausschusses ausgewiesen; das Haushaltsjahr fällt mit 
dem Kalenderjahr zusammen. 

(2) Der Haushalt des Ausschusses muss hinsichtlich der Einnahmen 
und der Ausgaben ausgeglichen sein. 

▼B
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(3) Der Haushalt umfasst zwei Teile: Teil I betrifft die Verwaltung 
des Ausschusses und Teil II den Fonds. 

Artikel 59 

Teil I des Haushalts: Verwaltung des Ausschusses 

(1) Die Einnahmen von Teil I des Haushalts stammen aus den jähr­
lichen Beiträgen zur Deckung der geschätzten jährlichen Verwaltungs­
ausgaben. 

(2) Die Ausgaben von Teil I des Haushalts umfassen zumindest Per­
sonalaufwendungen, Entgelte, Verwaltungs- und Infrastrukturausgaben, 
Ausgaben für berufliche Fortbildung und laufende Kosten. 

(3) Dieser Artikel berührt nicht das Recht der nationalen Abwick­
lungsbehörden, im Einklang mit dem nationalen Recht Gebühren zur 
Deckung ihrer Verwaltungsausgaben der in den Absätzen 1 und 2 ge­
nannten Arten zu erheben, was auch für die Ausgaben gilt, die bei der 
Zusammenarbeit mit dem Ausschuss und seiner Unterstützung 
entstehen. 

Artikel 60 

Teil II des Haushalts: der Fonds 

(1) Die Einnahmen von Teil II des Haushalts stammen insbesondere 
aus 

a) Beiträgen von Instituten mit Sitz in den teilnehmenden Mitgliedstaa­
ten gemäß Artikel 67 Absatz 4 und den Artikeln 69, 70 und 71; 

b) Darlehen von anderen Abwicklungsfinanzierungsmechanismen in 
nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten gemäß Artikel 72 Absatz 1; 

c) Darlehen von Finanzinstituten oder sonstigen Dritten gemäß den 
Artikeln 73 und 74; 

d) Erträgen aus der Anlage der vom Fonds gehaltenen Beträge gemäß 
Artikel 75; 

e) dem Teil der Ausgaben für die Zwecke von Artikel 76, der bei den 
Abwicklungsverfahren wiedererlangt wird. 

(2) Die Ausgaben von Teil II des Haushalts umfassen 

a) Ausgaben für die Zwecke von Artikel 76; 

b) Anlagen gemäß Artikel 75; 

c) Zinsen für Darlehen von anderen Abwicklungsfinanzierungsmecha­
nismen in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten gemäß Artikel 72 
Absatz 1; 

▼B
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d) Zinsen für Darlehen von Finanzinstituten oder sonstigen Dritten ge­
mäß den Artikeln 73 und 74. 

Artikel 61 

Aufstellung und Ausführung des Haushalts 

(1) Der Vorsitzende erstellt bis zum 15. Februar eines jeden Jahres 
einen Entwurf des Haushalts des Ausschusses einschließlich eines Vor­
anschlags der Einnahmen und Ausgaben des Ausschusses für das Folge­
jahr und des Stellenplans und legt ihn dem Ausschuss zur Annahme 
vor. 

(2) Der Ausschuss ändert gegebenenfalls in seiner Plenarsitzung den 
vom Vorsitzenden vorgelegten Entwurf und nimmt den endgültigen 
Haushalt des Ausschusses zusammen mit dem Stellenplan spätestens 
am 31. März eines jeden Jahres an. 

Artikel 62 

Interne Rechnungsprüfung und Kontrolle 

(1) Der Ausschuss schafft eine Stelle für die interne Rechnungsprü­
fung, die gemäß den einschlägigen internationalen Standards arbeitet. 
Der interne Prüfer wird vom Ausschuss ernannt und ist ihm gegenüber 
dafür verantwortlich zu überprüfen, ob die Systeme und Verfahren des 
Ausschusses für die Ausführung des Haushalts ordnungsgemäß 
funktionieren. 

(2) Der interne Prüfer berät den Ausschuss in Fragen der Risikokon­
trolle durch unabhängige Stellungnahmen zur Qualität der Verwaltungs- 
und Kontrollsysteme und durch Abgabe von Empfehlungen zur Ver­
besserung der Voraussetzungen für die praktischen Tätigkeiten sowie 
Empfehlungen für eine wirtschaftliche Haushaltsführung. 

(3) Der Ausschuss ist dafür zuständig, im Hinblick auf die Wahr­
nehmung der Aufgaben des internen Prüfers geeignete Systeme und 
Verfahren für die interne Kontrolle zu schaffen. 

Artikel 63 

Ausführung des Haushalts, Rechnungslegung und Entlastung 

(1) Der Vorsitzende handelt als Weisungsbefugter und führt den 
Haushaltsplan des Ausschusses aus. 

(2) Der Rechnungsführer des Ausschusses übermittelt dem Rech­
nungshof bis zum 1. März des folgenden Haushaltsjahres die vorläu­
figen Abschlüsse mit dem Bericht über die Haushaltsführung und das 
Finanzmanagement für das abgeschlossene Haushaltsjahr und ersucht 
den Rechnungshof um Bemerkungen. 

Der Rechnungsführer des Ausschusses legt den Mitgliedern des Aus­
schusses, dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission 
den Bericht über die Haushaltsführung und das Finanzmanagement bis 
zum 31. März des folgenden Haushaltsjahres vor. 

(3) Der Vorsitzende übermittelt dem Europäischen Parlament, dem 
Rat und der Kommission bis zum 31. März eines jeden Jahres die 
vorläufigen Abschlüsse des Ausschusses für das abgelaufene Haushalts­
jahr. 

▼B
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(4) Nach Eingang der Bemerkungen des Rechnungshofs zu den vor­
läufigen Abschlüssen des Ausschusses erstellt der Vorsitzende in eige­
ner Verantwortung den endgültigen Jahresabschluss des Ausschusses 
und legt diesen der Plenarsitzung des Ausschusses zur Genehmigung 
vor. 

(5) Im Anschluss an die Genehmigung durch den Ausschuss über­
mittelt der Vorsitzende dem Europäischen Parlament, dem Rat, der 
Kommission und dem Rechnungshof bis zum 1. Juli jedes Jahres den 
endgültigen Jahresabschluss für das vorangegangene Haushaltsjahr. 

(6) Gehen Bemerkungen des Rechnungshofs ein, so übermittelt der 
Vorsitzende ihm darauf bis zum 30. September eine Antwort. 

(7) Der endgültige Jahresabschluss für das vorangegangene Haus­
haltsjahr wird bis zum 15. November jedes Jahres im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlicht. 

(8) Der Ausschuss erteilt dem Vorsitzenden auf seiner Plenarsitzung 
Entlastung für die Ausführung des Haushalts. 

(9) Der Vorsitzende übermittelt auf Anfrage des Europäischen Par­
laments oder des Rates dem ersuchenden Organ der Union alle Infor­
mationen, auf die in der Buchführung des Ausschusses verwiesen wird, 
wobei jedoch die in dieser Verordnung festgelegte Verpflichtung zur 
Wahrung des Berufsgeheimnisses einzuhalten sind. 

Artikel 64 

Finanzvorschriften 

Der Ausschuss legt nach Anhörung des Rechnungshofes und der Kom­
mission interne Finanzvorschriften fest, die insbesondere das Verfahren 
für die Aufstellung und Ausführung des Haushalts gemäß den Arti­
keln 61 und 63 detailliert regeln. 

Soweit mit dem besonderen Charakter des Ausschusses vereinbar, be­
ruhen die Finanzvorschriften auf der Rahmenfinanzregelung für Einrich­
tungen, die gemäß dem AEUV geschaffen wurden, nach Artikel 208 der 
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates ( 1 ). 

Artikel 65 

Beiträge zu den Verwaltungsausgaben des Ausschusses 

(1) Die Unternehmen im Sinne des Artikels 2 tragen zu Teil I des 
Haushalts des Ausschusses gemäß dieser Verordnung und den nach 
Absatz 5 erlassenen delegierten Rechtsakten über Beiträge bei. 

(2) Die Höhe der Beiträge wird so festgelegt, dass die diesbezügli­
chen Einnahmen grundsätzlich ausreichen, Teil I des Haushalts des 
Ausschusses jedes Jahr auszugleichen. 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Haushaltsordnung für den Gesamt­
haushaltsplan der Union (ABl. L 298 vom 26.10.2012, S. 1).
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(3) Der Ausschuss legt gemäß den in Absatz 5 dieses Artikels ge­
nannten delegierten Rechtsakten die Beiträge der Unternehmen im Sinne 
des Artikels 2 jeweils in einem an das betroffene Unternehmen gerich­
teten Beschluss fest und erhebt sie entsprechend. Der Ausschuss wendet 
Regeln über die anzuwendenden Verfahren und das Berichtswesen so­
wie weitere Vorschriften an, damit die Beiträge vollständig und pünkt­
lich gezahlt werden. 

(4) Die nach den Absätzen 1, 2 und 3 erhobenen Beträge werden 
ausschließlich für die Zwecke dieser Verordnung verwendet. 

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, im Einklang mit 
Artikel 93 delegierte Rechtsakte über Beiträge zu erlassen, um Folgen­
des festzulegen: 

a) die Art der Beiträge und die Angelegenheiten, für die Beiträge fällig 
werden, die Methode zur Berechnung der Höhe der Beiträge und die 
Art, wie sie zu zahlen sind; 

b) die in Absatz 3 genannten Registrierungs-, Rechnungslegungs- und 
Berichtspflichten sowie weitere Vorschriften zur Sicherstellung der 
vollständigen und pünktlichen Zahlung der Beiträge; 

c) die jährlichen Beiträge zur Deckung der Verwaltungsausgaben bis 
zur vollständigen Arbeitsaufnahme des Ausschusses. 

Artikel 66 

Betrugsbekämpfung 

(1) Zum Zweck der Bekämpfung von Betrug, Korruption und sons­
tigen rechtswidrigen Handlungen nach der Verordnung (EU, Euratom) 
Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) tritt der 
Ausschuss innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der Aufnahme 
seiner Tätigkeiten der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 25. Mai 
1999 über interne Untersuchungen von OLAF bei und verabschiedet 
unverzüglich geeignete Bestimmungen nach dem Muster in der Anlage 
zu der Interinstitutionellen Vereinbarung, die für sämtliche Mitarbeiter 
des Ausschusses gelten. 

(2) Der Rechnungshof ist befugt, bei Empfängern, Auftragnehmern 
und Unterauftragnehmern, die vom Ausschuss Gelder erhalten haben, 
Rechnungsprüfungen anhand von Unterlagen und vor Ort durchzufüh­
ren. 

(3) OLAF kann gemäß den Vorschriften und Verfahren, die in der 
Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 ( 2 ) und in der Verordnung (EU, 
Euratom) Nr. 883/2013 niedergelegt sind, Untersuchungen einschließ­
lich Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durchführen, um festzustel­
len, ob im Zusammenhang mit einem vom Ausschuss finanzierten Ver­
trag ein Betrugs- oder Korruptionsdelikt oder eine sonstige rechtswid­
rige Handlung, die den finanziellen Interessen der Union schadet, 
vorliegt. 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäi­
schen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates 
und der Verordnung (Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 
18.9.2013, S. 1). 

( 2 ) Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 
betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission 
zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor 
Betrug und anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2).
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KAPITEL 2 

Der einheitliche Abwicklungsfonds 

A b s c h n i t t 1 

B i l d u n g d e s F o n d s 

Artikel 67 

Allgemeine Bestimmungen 

(1) Hiermit wird der einheitliche Abwicklungsfonds (im Folgenden 
„Fonds“) errichtet. Der Fonds wird gemäß den im Übereinkommen ver­
ankerten Regelungen über die Übertragung der auf nationaler Ebene 
erhobenen Mittel auf den Fonds gefüllt. 

(2) Der Ausschuss bedient sich des Fonds ausschließlich zu dem 
Zweck, die effiziente Anwendung der Abwicklungsinstrumente und 
die effiziente Ausübung der Abwicklungsbefugnisse, die in Teil II Titel 
I genannt sind,sicherzustellen, und gemäß den in den Artikeln 14 und 
15 genannten Abwicklungszielen und -grundsätzen. Der Unionshaushalt 
oder die einzelstaatlichen Haushalte werden unter keinen Umständen für 
Aufwendungen oder Verluste des Fonds haftbar gemacht. 

(3) Eigentümer des Fonds ist der Ausschuss. 

(4) Die Beiträge nach Maßgabe der Artikel 69, 70 und 71 werden 
von den nationalen Abwicklungsbehörden bei den Unternehmen im 
Sinne des Artikels 2 erhoben und gemäß dem Übereinkommen auf 
den Fonds übertragen. 

Artikel 68 

Verpflichtung zur Einrichtung von Abwicklungsfinanzierungsmechanismen 

Die teilnehmenden Mitgliedstaaten richten Finanzierungsmechanismen 
gemäß Artikel 100 der Richtlinie 2014/59/EU und dieser Verordnung 
ein. 

Artikel 69 

Zielausstattung 

(1) Bis zum Ende einer Aufbauphase von acht Jahren ab dem 1. Ja­
nuar 2016 oder andernfalls ab dem Zeitpunkt, ab dem dieser Absatz 
gemäß Artikel 99 Absatz 6 gilt, erreichen die verfügbaren Mittel des 
Fonds mindestens 1 % der gedeckten Einlagen aller in allen teilneh­
menden Mitgliedstaaten zugelassenen Kreditinstitute. 

(2) Während der in Absatz 1 genannten Aufbauphase werden die 
gemäß Artikel 70 berechneten und nach Artikel 67 Absatz 4 erhobenen 
Beiträge zum Fonds zeitlich so gleichmäßig wie möglich gestaffelt, bis 
die Zielausstattung erreicht ist, wobei jedoch die Konjunkturphase und 
die etwaigen Auswirkungen prozyklischer Beiträge auf die Finanzlage 
der beitragenden Institute zu berücksichtigen sind. 

▼B
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(3) Der Ausschuss verlängert die in Absatz 1 genannte Aufbauphase 
um maximal vier Jahre, wenn der Fonds insgesamt Auszahlungen in 
Höhe von über 0,5 % des in Absatz 1 genannten Gesamtbetrags der 
gedeckten Einlagen vorgenommen hat und wenn die Kriterien, die mit 
dem delegierten Rechtsakt gemäß Absatz 5 Buchstabe b festgelegt wur­
den, erfüllt sind. 

(4) Liegt nach der in Absatz 1 genannten Aufbauphase der Betrag 
der verfügbaren Mittel unter der in dem genannten Absatz angegebenen 
Zielausstattung, werden die nach Artikel 70 berechneten regulären Bei­
träge erhoben, bis die Zielausstattung erreicht ist. Nachdem die Ziel­
ausstattung erstmals erreicht worden ist und nachdem die verfügbaren 
Finanzmittel auf weniger als zwei Drittel der Zielausstattung abge­
schmolzen sind, werden die genannten Beiträge in einer Höhe fest­
gelegt, mit der die Zielausstattung binnen sechs Jahren erreicht werden 
kann. 

Bei der Festlegung der Jahresbeiträge im Rahmen dieses Absatzes wird 
der reguläre Beitrag unter gebührender Berücksichtigung der Konjunk­
turphase und der etwaigen Auswirkungen prozyklischer Beiträge 
festgelegt. 

(5) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, delegierte Rechts­
akte gemäß Artikel 93 zu erlassen, in denen Folgendes festgelegt wird: 

a) Kriterien für die zeitliche Staffelung der nach Absatz 2 berechneten 
Beiträge, 

b) Kriterien für die Festlegung der Anzahl der Jahre, um die die in 
Absatz 1 genannte Aufbauphase gemäß Absatz 3 verlängert werden 
kann, 

c) Kriterien für die Festlegung der jährlichen Beiträge gemäß Absatz 4. 

Artikel 70 

Im Voraus erhobene Beiträge 

(1) Die jeweiligen Beiträge der einzelnen Institute werden mindestens 
jährlich erhoben und anteilig zur Gesamthöhe ihrer Verbindlichkeiten 
(ohne Eigenmittel) abzüglich gedeckter Einlagen im Verhältnis zu den 
aggregierten Verbindlichkeiten (ohne Eigenmittel) abzüglich gedeckter 
Einlagen aller im Hoheitsgebiet aller teilnehmenden Mitgliedstaaten zu­
gelassenen Institute berechnet. 

(2) Nach Anhörung der EZB oder der nationalen zuständigen Be­
hörde und in enger Zusammenarbeit mit den nationalen Abwicklungs­
behörden errechnet der Ausschuss jährlich die einzelnen Beiträge, damit 
die Beiträge, die von allen im Hoheitsgebiet aller teilnehmenden Mit­
gliedstaaten zugelassenen Instituten zu entrichten sind, 12,5 % der Ziel­
ausstattung nicht übersteigen. 

Die jährliche Berechnung der Beiträge der einzelnen Institute beruht 
auf: 

a) einem Pauschalbetrag, der sich anteilig aus dem Betrag der Verbind­
lichkeiten — ohne Eigenmittel und gedeckte Einlagen — eines In­
stituts im Verhältnis zur Gesamthöhe der Verbindlichkeiten — ohne 
Eigenmittel und gedeckte Einlagen — aller im Hoheitsgebiet der 
teilnehmenden Mitgliedstaaten zugelassenen Institute ergibt, und 

▼B
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b) einem risikoadjustierten Beitrag, der auf der Grundlage der in Ar­
tikel 103 Absatz 7 der Richtlinie 2014/59/EU festgelegten Kriterien 
errechnet wird, wobei der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ge­
wahrt werden muss und keine Verzerrungen zwischen den Strukturen 
der Bankensektoren der Mitgliedstaaten ausgelöst werden dürfen. 

Bei dem Verhältnis zwischen dem Pauschalbeitrag und den risikoberei­
nigten Beiträgen ist auf eine ausgewogene Verteilung der Beiträge zwi­
schen den verschiedenen Arten von Banken zu achten. 

In jedem Fall darf der gemäß den Buchstaben a und b jährlich berech­
nete aggregierte Betrag der einzelnen Beiträge aller im Hoheitsgebiet 
aller teilnehmenden Mitgliedstaaten zugelassenen Institute 12,5 % der 
Zielausstattung nicht übersteigen. 

(3) Die verfügbaren Finanzmittel, die mit Blick auf die Erreichung 
der Zielausstattung gemäß Artikel 69 zu berücksichtigen sind, können 
unwiderrufliche Zahlungsverpflichtungen umfassen, die in vollem Um­
fang durch Sicherheiten mit niedrigem Risiko abgesichert sind, die nicht 
durch Rechte Dritter belastet, frei verfügbar und ausschließlich der Ver­
wendung durch den Ausschuss für die in Artikel 76 Absatz 1 genannten 
Zwecke vorbehalten sind. Der Anteil dieser unwiderruflichen Zahlungs­
verpflichtungen darf 30 % des Gesamtbetrags der gemäß diesem Artikel 
erhobenen Beiträge nicht übersteigen. 

(4) Die ordnungsgemäß von Unternehmen im Sinne des Artikels 2 
erhaltenen Beiträge werden diesen Unternehmen nicht rückerstattet. 

(5) Haben teilnehmende Mitgliedstaaten bereits nationale Abwick­
lungsfinanzierungsmechanismen eingerichtet, können sie vorsehen, 
dass diese Mechanismen ihre verfügbaren Finanzmittel, die sie zwischen 
dem 17. Juni 2010 und dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Richtlinie 
2014/59/EU von den Instituten erhoben haben, einsetzen, um den In­
stituten einen Ausgleich für die im Voraus erhobenen Beiträge zu ge­
währen, die sie gegebenenfalls an den Fonds abzuführen haben. Die den 
Mitgliedstaaten aus der Richtlinie 2014/49/EU erwachsenden Verpflich­
tungen bleiben von einer solchen Rückerstattung unberührt. 

(6) Es gelten die von der Kommission gemäß Artikel 103 Absatz 7 
der Richtlinie 2014/59/EU erlassenen delegierten Rechtsakte, in denen 
das Konzept der Beitragsanpassung entsprechend dem Risikoprofil der 
Institute festgelegt wird. 

(7) Der Rat erlässt im Rahmen eines in Absatz 6 genannten delegier­
ten Rechtsakts auf Vorschlag der Kommission Durchführungsrechtsakte 
zur Festlegung der Durchführungsbestimmungen zu den Absätzen 1, 2 
und 3 und insbesondere hinsichtlich 

a) der Anwendung der Methode zur Berechnung der einzelnen Bei­
träge; 

b) der praktischen Modalitäten bei der Zuordnung der Institute zu den 
in dem delegierten Rechtsakt festgelegten Risikofaktoren. 

▼B
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Artikel 71 

Außerordentliche nachträglich erhobene Beiträge 

(1) Reichen die verfügbaren Finanzmittel nicht aus, um Verluste, 
Kosten und sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der In­
anspruchnahme des Fonds für Abwicklungsmaßnahmen zu decken, wer­
den von den im Hoheitsgebiet der teilnehmenden Mitgliedstaaten zuge­
lassenen Instituten außerordentliche nachträgliche Beiträge erhoben, um 
die zusätzlichen Aufwendungen zu decken. Die Berechnung der Höhe 
der außerordentlichen nachträglich erhobenen Beiträge und ihre Zuwei­
sung zu den einzelnen Instituten erfolgen gemäß den in den Artikeln 69 
und 70 festgelegten Regeln. 

Der Gesamtbetrag der jährlichen außerordentlichen nachträglich erhobe­
nen Beiträge darf das Dreifache der jährlichen Summe der gemäß Ar­
tikel 70 festgelegten Beiträge nicht übersteigen. 

(2) Der Ausschuss schiebt auf eigenes Betreiben — nach Anhörung 
der nationalen Abwicklungsbehörde — oder auf Vorschlag einer natio­
nalen Abwicklungsbehörde im Einklang mit den in Absatz 3 genannten 
delegierten Rechtsakten ganz oder teilweise die Zahlung außerordentli­
cher nachträglich erhobener Beiträge eines Instituts gemäß Absatz 1 auf, 
wenn dies für den Schutz der Finanzlage des Instituts erforderlich ist. 
Ein solcher Aufschub wird für höchstens sechs Monate gewährt, kann 
aber auf Antrag des Instituts erneuert werden. Die gemäß dieses Ab­
satzes aufgeschobenen Beiträge werden zu einem späteren Zeitpunkt 
entrichtet, wenn die Finanzlage des Instituts durch die Entrichtung des 
Betrags nicht mehr gefährdet ist. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 93 
delegierte Rechtsakte zu erlassen, in denen sie die Umstände und Be­
dingungen festlegt, unter denen die Zahlung von nachträglich erhobenen 
Beiträgen durch ein Unternehmen im Sinne des Artikels 2 gemäß Ab­
satz 2 dieses Artikels teilweise oder ganz aufgeschoben werden kann. 

Artikel 72 

Freiwillige Darlehen zwischen Abwicklungsfinanzierungsmechanismen 

(1) Der Ausschuss beschließt, für den Fonds freiwillige Darlehen bei 
Abwicklungsfinanzierungsmechanismen in nicht teilnehmenden Mit­
gliedstaaten zu beantragen, falls 

a) die nach Artikel 70 erhobenen Beträge nicht ausreichen, um die im 
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Fonds für Abwick­
lungsmaßnahmen entstandenen Verluste, Kosten und sonstigen Auf­
wendungen zu decken; 

b) die in Artikel 71 vorgesehenen außerordentlichen nachträglich er­
hobenen Beiträge nicht unmittelbar verfügbar sind und 

c) die in Artikel 73 vorgesehenen alternativen Finanzierungsmöglich­
keiten zu vertretbaren Bedingungen nicht unmittelbar verfügbar sind. 

(2) Die genannten Abwicklungsfinanzierungsmechanismen entschei­
den über einen solchen Antrag gemäß Artikel 106 der Richtlinie 
2014/59/EU. Die Darlehensbedingungen unterliegen Artikel 106 Ab­
sätze 4, 5 und 6 der Richtlinie 2014/59/EU 

▼B
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(3) Der Ausschuss kann beschließen, anderen Abwicklungsfinanzie­
rungsmechanismen nicht teilnehmender Mitgliedstaaten Darlehen zu ge­
währen, wenn ein entsprechender Antrag gemäß Artikel 106 der Richt­
linie 2014/59/EU gestellt wird. Die Darlehensbedingungen unterliegen 
Artikel 106 Absätze 4, 5 und 6der Richtlinie 2014/59/EU. 

Artikel 73 

Alternative Finanzierungsmöglichkeiten 

(1) Um die Kosten der Finanzierung so gering wie möglich zu halten 
und das Ansehen des Ausschusses zu wahren, kann der Ausschuss für 
den Fonds bei den Instituten, Finanzinstituten oder anderen Dritten, die 
zu dem am besten geeigneten Zeitpunkt die besseren Bedingungen bie­
ten, Darlehen aufnehmen oder andere Formen der Unterstützung ver­
traglich vereinbaren, falls die nach den Artikeln 70 und 71 erhobenen 
Beträge nicht unmittelbar verfügbar sind oder die durch die Inanspruch­
nahme des Fonds für Abwicklungsmaßnahmen entstandenen Aufwen­
dungen nicht decken. 

(2) Die in Absatz 1 erwähnten Darlehen oder andere Formen der 
Unterstützung werden im Einklang mit den Artikeln 69, 70 und 71 
innerhalb der Laufzeit der Ausleihung voll rückerstattet. 

(3) Aufwendungen, die durch die Inanspruchnahme der in Absatz 1 
genannten Darlehen entstehen, werden von Teil II des Haushalts des 
Ausschusses und nicht vom Haushalt der Union oder von den teilneh­
menden Mitgliedstaaten getragen. 

Artikel 74 

Zugriff auf Finanzierungsfazilitäten 

Reichen die gemäß den Artikeln 70 und 71 erhobenen oder zur Ver­
fügung stehenden Beträge nicht aus, um die Verpflichtungen des Fonds 
zu erfüllen, trifft der Ausschuss für den Fonds vertragliche Vereinbarun­
gen über Finanzierungskonstruktionen einschließlich — falls ange­
zeigt — öffentlicher Finanzierungskonstruktionen, damit unmittelbar zu­
sätzliche Finanzmittel für eine Verwendung gemäß Artikel 76 zur Ver­
fügung stehen. 

A b s c h n i t t 2 

V e r w a l t u n g d e s F o n d s 

Artikel 75 

Anlagen 

(1) Der Ausschuss verwaltet den Fonds im Einklang mit dieser Ver­
ordnung und mit den nach Absatz 4 erlassenen delegierten Rechtsakten. 

(2) Die von einem in Abwicklung befindlichen Institut oder einem 
Brückeninstitut eingegangenen Beträge, Zinsen und sonstigen Erträge 
aus Anlagen und etwaigen weiteren Einnahmen werden ausschließlich 
dem Fonds zugeführt. 

▼B
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(3) Der Ausschuss verfolgt eine vorsichtige und auf Sicherheit be­
dachte Anlagestrategie, die in den nach Absatz 4 dieses Artikels erlas­
senen delegierten Rechtsakten vorgesehen ist, und legt die im Fonds 
gehaltenen Beträge in Schuldverschreibungen der Mitgliedstaaten oder 
zwischenstaatlicher Organisationen oder in hochliquiden Vermögens­
werten hoher Bonität an, wobei er dem delegierten Rechtsakt gemäß 
Artikel 460 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und anderen einschlä­
gigen Bestimmungen der genannten Verordnung Rechnung trägt. Die 
Anlagen müssen branchenspezifisch, geografisch und anteilmäßig diver­
sifiziert sein. Die Einkünfte aus diesen Anlagen werden dem Fonds 
zugeführt. 

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, nach dem in 
Artikel 93 festgelegten Verfahren delegierte Rechtsakte über die detail­
lierten Regeln zur Verwaltung des Fonds und über die allgemeinen 
Grundsätze und Kriterien für seine Anlagestrategie zu erlassen. 

A b s c h n i t t 3 

I n a n s p r u c h n a h m e d e s F o n d s 

Artikel 76 

Auftrag des Fonds 

(1) Innerhalb des Abwicklungskonzepts kann der Ausschuss bei der 
Anwendung der Abwicklungsinstrumente auf Unternehmen im Sinne 
des Artikels 2 den Fonds nur insoweit heranziehen, als es für die wirk­
same Anwendung der Abwicklungsinstrumente zu folgenden Zwecken 
erforderlich ist: 

a) für die Besicherung der Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten des 
in Abwicklung befindlichen Instituts, seiner Tochterunternehmen, 
eines Brückeninstituts oder einer für die Vermögensverwaltung ge­
gründeten Zweckgesellschaft; 

b) für die Gewährung von Darlehen an das in Abwicklung befindliche 
Institut, seine Tochterunternehmen, ein Brückeninstitut oder eine für 
die Vermögensverwaltung gegründete Zweckgesellschaft; 

c) für den Erwerb von Vermögenswerten des in Abwicklung befindli­
chen Instituts; 

d) für die Bereitstellung von Kapital für ein Brückeninstitut und eine 
für die Vermögensverwaltung gegründete Zweckgesellschaft; 

e) für Entschädigungszahlungen an Anteilseigner oder Gläubiger, falls 
sie nach einer Bewertung gemäß Artikel 20 Absatz 5 größere Ver­
luste erlitten haben als sie nach einer Bewertung gemäß Artikel 20 
Absatz 16 bei einer Liquidation im Rahmen eines regulären Insol­
venzverfahrens erlitten hätten; 

f) für Beitragsleistungen an das in Abwicklung befindliche Institut an­
stelle der Herabschreibung oder Umwandlung der Verbindlichkeiten 
bestimmter Gläubiger, wenn das Bail-in-Instrument angewandt wird 
und die Entscheidung getroffen wird, bestimmte Gläubiger vom An­
wendungsbereich des Bail-in gemäß Artikel 27 Absatz 5 auszuschlie­
ßen; 

▼B
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g) für eine beliebige Kombination der unter den Buchstaben a bis f 
genannten Maßnahmen. 

(2) Der Fonds kann im Kontext des Instruments der Unternehmens­
veräußerung auch für unter Absatz 1 genannte Maßnahmen in Bezug 
auf den Erwerber in Anspruch genommen werden. 

(3) Der Fonds wird nicht unmittelbar herangezogen, um die Verluste 
eines Unternehmens im Sinne des Artikels 2 auszugleichen oder solch 
ein Unternehmen zu rekapitalisieren. Führt die Inanspruchnahme des 
Fonds für die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Zwecke indirekt 
dazu, dass ein Teil der Verluste eines Unternehmens im Sinne von 
Artikel 2 an den Fonds weitergegeben wird, gelten die in Artikel 27 
für die Inanspruchnahme des Fonds genannten Grundsätze. 

(4) Der Ausschuss darf das Kapital, das gemäß Absatz 1 Buchstabe f 
beigetragen wurde, höchstens für einen Zeitraum von fünf Jahren halten. 

Artikel 77 

Inanspruchnahme des Fonds 

Die Inanspruchnahme des Fonds ist an das Übereinkommen gebunden, 
in dem die teilnehmenden Mitgliedstaaten vereinbaren, die von ihnen 
gemäß dieser Verordnung und der Richtlinie 2014/59/EU und auf na­
tionaler Ebene erhobenen Beiträge auf den Fonds zu übertragen, und 
erfolgt unter Einhaltung der Grundsätze dieses Übereinkommens. 

Demzufolge nimmt der Ausschuss gemäß dem Übereinkommen so­
lange, bis die in Artikel 69 genannte Zielausstattung des Fonds erreicht 
ist, jedoch höchstens acht Jahre ab dem Geltungsbeginn dieses Artikels, 
den Fonds im Einklang mit den Grundsätzen in Anspruch, die auf einer 
Aufteilung des Fonds in nationale Kammern jedes teilnehmenden Mit­
gliedstaats und auf einer fortschreitenden Zusammenführung der einzel­
nen, auf nationaler Ebene erhobenen und den nationalen Kammern des 
Fonds zugewiesenen Mittel beruhen. 

Artikel 78 

Gegenseitige Unterstützung der nationalen Finanzierungsmechanismen 
bei Gruppenabwicklungen, bei denen Institute in nicht teilnehmenden 

Mitgliedstaaten involviert sind 

Bei einer Gruppenabwicklung, bei der einerseits in einem oder mehreren 
teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassene Institute und andererseits 
in einem oder mehreren nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten nieder­
gelassene Institute involviert sind, trägt der Fonds gemäß Artikel 107 
Absätze 2 bis 5 der Richtlinie 2014/59/EU zur Finanzierung der Grup­
penabwicklung bei. 

Artikel 79 

Inanspruchnahme von Einlagensicherungssystemen im Rahmen 
einer Abwicklung 

(1) Die teilnehmenden Mitgliedstaaten stellen sicher, dass — wenn 
der Ausschuss Abwicklungsmaßnahmen ergreift und vorausgesetzt, dass 
durch diese Maßnahmen Einleger weiterhin auf ihre Einlagen zugreifen 
können — das Einlagensicherungssystem, dem das Institut angehört, für 
die in Artikel 109 Absätze 1 und 4 der Richtlinie 2014/59/EU genann­
ten Beträge haftet. 

▼B
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Das einschlägige Einlagensicherungssystem tritt bei Liquidationsverfah­
ren mit einem der Höhe seiner Zahlung entsprechenden Betrag in die 
Rechte und Pflichten der gedeckten Einleger ein. 

(2) Der Betrag, in dessen Höhe das Einlagensicherungssystem gemäß 
Absatz 1dieses Artikels haftet, bestimmt sich nach den in Artikel 20 ge­
nannten Bedingungen. 

(3) Bevor der Ausschuss nach Absatz 2 dieses Artikels entscheidet, 
in welcher Höhe das Einlagensicherungssystem haftet, hört er die be­
troffene benannte Behörde im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Nummer 18 
der Richtlinie 2014/49/EU unter voller Berücksichtigung der Dringlich­
keit der Angelegenheit an. 

(4) Werden erstattungsfähige Einlagen bei einem in Abwicklung be­
findlichen Institut anhand des Instruments für die Unternehmensver­
äußerung oder des Instruments des Brückeninstituts an ein anderes Un­
ternehmen übertragen, haben die Einleger hinsichtlich der Teile ihrer 
Einlagen bei dem in Abwicklung befindlichen Institut, die nicht über­
tragen werden, keinen Anspruch gegenüber dem Einlagensicherungssys­
tem im Rahmen der Richtlinie 2014/49/EU, vorausgesetzt, dass die 
Höhe der übertragenen Mittel der in Artikel 6 der genannten Richtlinie 
vorgesehenen Gesamtdeckungssumme entspricht oder sie übersteigt. 

(5) Ungeachtet der Absätze 1 bis 4 wird der reguläre Beitrag zum 
Einlagensicherungssystem, wenn die verfügbaren Finanzmittel solcher 
Systeme nach den Absätzen 1 bis 4 eingesetzt werden und in der Folge 
auf weniger als zwei Drittel der Zielausstattung des Einlagensicherungs­
sytems abgeschmolzen sind, in einer Höhe festgelegt, mit der die Ziel­
ausstattung binnen sechs Jahren erreicht werden kann. 

Die Haftung eines Einlagensicherungssystems geht nicht über 50 % des 
Betrags hinaus, der gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Richtlinie 
2014/49/EU als seine Zielausstattung vorgeschrieben ist. 

In jedem Fall geht die Beteiligung des Einlagensicherungssystems nach 
dieser Verordnung nicht über den Betrag der Verluste hinaus, die es im 
Fall einer Liquidation nach dem normalen Insolvenzverfahren hätte er­
leiden müssen. 

TITEL VI 

SONSTIGE BESTIMMUNGEN 

Artikel 80 

Vorrechte und Befreiungen 

Das Protokoll Nr. 7 über die Vorrechte und Befreiungen der Europäi­
schen Union im Anhang zum EUV und zum AEUV gilt für den Aus­
schuss und dessen Personal. 

Artikel 81 

Sprachenregelung 

(1) Für den Ausschuss gilt die Verordnung Nr. 1 ( 1 ) des Rates. 

▼B 

( 1 ) Verordnung Nr. 1 des Rates zur Regelung der Sprachenfrage für die Euro­
päische Wirtschaftsgemeinschaft (ABI. Nr. 17 vom 6.10.1958, S. 385).
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(2) Der Ausschuss entscheidet über die interne Sprachregelung des 
Ausschusses. 

(3) Der Ausschuss kann darüber entscheiden, welche der Amtsspra­
chen er bei der Übermittlung von Dokumenten an Organe oder Einrich­
tungen der Union benutzt. 

(4) Der Ausschuss kann sich mit jeder nationalen Abwicklungs­
behörde über die Sprache oder die Sprachen einigen, in der/denen die 
an die nationale Abwicklungsbehörde oder von ihr zu übermittelnden 
Dokumente abgefasst sein sollen. 

(5) Die für die Arbeit des Ausschusses erforderlichen Übersetzungs­
aufgaben werden vom Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der 
Europäischen Union angefertigt. 

Artikel 82 

Personal 

(1) Das Statut, die Beschäftigungsbedingungen sowie die gemeinsam 
von den Organen der Union zum Zweck ihrer Anwendung erlassenen 
Vorschriften gelten für das Personal des Ausschusses. 

Abweichend von Unterabsatz 1 sind der Vorsitzende, der stellvertre­
tende Vorsitzende und die vier Mitglieder gemäß Artikel 43 Absatz 1 
Buchstabe b hinsichtlich der Besoldung und des Alters für die Verset­
zung in den Ruhestand jeweils einem Vizepräsidenten, einem Richter 
und einem Kanzler des Gerichtshofs gemäß der Verordnung 
Nr. 422/67/EWG, Nr. 5/67/Euratom des Rates ( 1 ) gleichgestellt; für sie 
gilt beim Alter für die Versetzung in den Ruhestand keine Höchst­
grenze. Für Angelegenheiten, die nicht in den Geltungsbereich dieser 
Verordnung oder der Verordnung Nr. 422/67/EWG, Nr. 5/67/Euratom 
fallen, gelten das Statut und die Beschäftigungsbedingungen 
entsprechend. 

(2) Der Ausschuss erlässt im Einvernehmen mit der Kommission die 
erforderlichen Durchführungsbestimmungen gemäß den Festlegungen 
von Artikel 110 des Statuts. 

(3) Der Ausschuss übt hinsichtlich seines Personals die Befugnisse 
aus, die der Anstellungsbehörde durch das Statut und der vertragsschlie­
ßenden Behörde durch die Beschäftigungsbedingungen übertragen 
wurden. 

Artikel 83 

Austausch von Personal 

(1) Der Ausschuss kann entsandte nationale Sachverständige oder 
anderes nicht vom Ausschuss eingestelltes Personal heranziehen. 

(2) Der Ausschuss verabschiedet auf seiner Plenarsitzung geeignete 
Beschlüsse zur Festlegung von Vorschriften über Austausch und Ent­
sendung von Mitarbeitern sowohl zwischen den nationalen Abwick­
lungsbehörden als auch zwischen diesen Behörden und dem Ausschuss. 

▼B 

( 1 ) Verordnung Nr. 422/67/EWG, Nr. 5/67/Euratom des Rates vom 25. Juli 1967 
über die Regelung der Amtsbezüge für den Präsidenten und die Mitglieder 
der Kommission sowie für den Präsidenten, die Richter, die Generalanwälte 
und den Kanzler des Gerichtshofs und für den Präsidenten, die Mitglieder 
und den Kanzler des Gerichts sowie für den Präsidenten, die Mitglieder und 
den Kanzler des Gerichts für den öffentlichen Dienst der Europäischen Union 
(ABl. L 187 vom 8.8.1967, S. 1).
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(3) Der Ausschuss kann interne Abwicklungsteams einrichten, die 
sich aus seinen Mitarbeitern und Mitarbeitern der nationalen Abwick­
lungsbehörden sowie, falls angezeigt, Beobachtern der nationalen Ab­
wicklungsbehörden von nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten 
zusammensetzen. 

(4) Richtet der Ausschuss interne Abwicklungsteams gemäß Absatz 3 
dieses Artikels ein, ernennt er Koordinatoren derjenigen Teams, die sich 
aus eigenen Mitarbeitern zusammensetzen. Gemäß Artikel 51 Absatz 3 
können die Koordinatoren als Beobachter zur Teilnahme an den Präsi­
diumssitzungen des Ausschusses eingeladen werden, an den die von den 
jeweiligen Mitgliedstaaten ernannten Mitglieder gemäß Artikel 53 Ab­
sätze 3 und 4 teilnehmen. 

Artikel 84 

Interne Ausschüsse 

Der Ausschuss kann interne Ausschüsse einsetzen, die die Aufgabe 
haben, ihn bei der Wahrnehmung seiner Funktionen nach dieser Ver­
ordnung zu beraten und Anleitung zu geben. 

Artikel 85 

Beschwerdeausschuss 

(1) Der Ausschuss richtet einen Beschwerdeausschuss ein, der über 
die gemäß Absatz 3 eingereichten Beschwerden beschließt. 

(2) Der Beschwerdeausschuss besteht aus fünf Personen, die ein ho­
hes Ansehen genießen, aus den Mitgliedstaaten stammen und nachweis­
lich über weitreichende einschlägige Kenntnisse und Berufserfahrung — 
auch in der Abwicklung — im Bankensektor oder im Bereich anderer 
Finanzdienstleistungen verfügen und nicht zum aktuellen Personal des 
Ausschusses, der Abwicklungsbehörden oder anderer Organe, Einrich­
tungen, Ämter und Agenturen der Mitgliedstaaten oder der Union ge­
hören, das an der Wahrnehmung der Aufgaben, die dem Ausschuss 
durch diese Verordnung übertragen wurden, beteiligt ist. Der Beschwer­
deausschuss ist mit den Mitteln und dem Fachwissen ausgestattet, die 
erforderlich sind, um den Ausschuss bei der Ausübung seiner Befug­
nisse sachkundig rechtlich zu beraten. Der Ausschuss ernennt die Mit­
glieder des Beschwerdeausschusses und zwei Stellvertreter für eine 
Amtszeit von fünf Jahren, die im Anschluss an eine im Amtsblatt der 
Europäischen Union veröffentlichte öffentliche Aufforderung zur Inte­
ressenbekundung einmal verlängert werden kann. Die Mitglieder des 
Beschwerdeausschusses und die Stellvertreter sind an keinerlei Weisun­
gen gebunden. 

(3) Eine natürliche oder juristische Person einschließlich der Abwick­
lungsbehörden kann Beschwerde gegen einen Beschluss des Ausschus­
ses gemäß den Artikel 10 Absatz 10, Artikel 11, Artikel 12 Absatz 1, 
den Artikeln 38 bis 41, Artikel 65 Absatz 3, Artikel 71 und Artikel 90 
Absatz 3 einlegen, wenn dieser Beschluss an diese Person gerichtet ist 
oder diese Person unmittelbar und einzeln betrifft. 

Die Beschwerde ist samt Begründung innerhalb von sechs Wochen nach 
dem Tag der Bekanntgabe des Beschlusses an die betroffene Person 
oder, sofern eine Bekanntgabe nicht erfolgt ist, innerhalb von sechs 
Wochen ab dem Tag, an dem die betroffene Person Kenntnis von 
dem Beschluss erlangt hat, schriftlich bei dem Beschwerdeausschuss 
einzureichen. 

(4) Der Beschwerdeausschuss entscheidet innerhalb eines Monats 
nach der Einreichung über die Beschwerde. 

▼B
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Er entscheidet mit einer Mehrheit von mindestens drei seiner fünf Mit­
glieder. 

(5) Die Mitglieder des Beschwerdeausschusses handeln unabhängig 
und im öffentlichen Interesse. Zu diesem Zweck geben sie eine öffent­
liche Verpflichtungserklärung und eine öffentliche Interessenerklärung 
ab, in der angegeben wird, welche direkten oder indirekten Interessen 
vorhanden sind, die als ihre Unabhängigkeit beeinträchtigend angesehen 
werden könnten, oder aus der hervorgeht, dass keine solchen Interessen 
bestehen. 

(6) Eine Beschwerde nach Absatz 3 hat keine aufschiebende Wir­
kung. 

Der Beschwerdeausschuss kann jedoch den Vollzug des angefochtenen 
Beschlusses aussetzen, wenn die Umstände dies seiner Auffassung nach 
erfordern. 

(7) Ist die Beschwerde zulässig, prüft der Beschwerdeausschuss, ob 
sie begründet ist. Er fordert die am Beschwerdeverfahren Beteiligten 
auf, innerhalb bestimmter Fristen eine Stellungnahme zu den von ihm 
selbst abgegebenen Mitteilungen oder zu den Schriftsätzen der anderen 
am Beschwerdeverfahren Beteiligten einzureichen. Die am Beschwerde­
verfahren Beteiligten haben das Recht, mündliche Erklärungen 
abzugeben. 

(8) Der Beschwerdeausschuss kann den Beschluss des Ausschusses 
bestätigen oder den Fall an den Ausschuss zurückverweisen. Der Aus­
schuss ist an die Entscheidung des Beschwerdeausschusses gebunden 
und erlässt in der betreffenden Angelegenheit einen geänderten Be­
schluss. 

(9) Die Entscheidungen des Beschwerdeausschusses sind zu begrün­
den und werden den Parteien übermittelt. 

(10) Der Beschwerdeausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung und 
veröffentlicht sie. 

Artikel 86 

Klagen vor dem Gerichtshof 

(1) Im Einklang mit Artikel 263 AEUV kann vor dem Gerichtshof 
Klage gegen eine Entscheidung des Beschwerdeausschusses oder — in 
Fällen, in denen keine Beschwerde beim Beschwerdeausschuss einge­
reicht werden kann — des Ausschusses erhoben werden. 

(2) Im Einklang mit Artikel 263 AEUV können die Mitgliedstaaten 
und die Organe der Union sowie jede natürliche oder juristische Person 
Klage vor dem Gerichtshof gegen Beschlüsse des Ausschusses erheben. 

(3) Fasst der Ausschuss trotz der Verpflichtung, tätig zu werden, 
keinen Beschluss, so kann vor dem Gerichtshof eine Untätigkeitsklage 
nach Artikel 265 AEUV erhoben werden. 

(4) Der Ausschuss ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um dem 
Urteil des Gerichtshofs nachzukommen. 

Artikel 87 

Haftung des Ausschusses 

(1) Die vertragliche Haftung des Ausschusses bestimmt sich nach 
dem Recht, das auf den betreffenden Vertrag anzuwenden ist. 

▼B
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(2) Der Gerichtshof ist für Entscheidungen aufgrund einer Schieds­
klausel in einem vom Ausschuss geschlossenen Vertrag zuständig. 

(3) Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt der Ausschuss 
den durch ihn oder seine Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit, 
insbesondere ihrer Abwicklungsfunktionen einschließlich Handlungen 
und Unterlassungen zugunsten ausländischer Abwicklungsverfahren, 
verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die 
den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Haftung der 
öffentlichen Stellen für Schäden gemeinsam sind. 

(4) Der Ausschuss entschädigt eine nationale Abwicklungsbehörde 
für Schadenersatz, dessen Entrichtung von einem nationalen Gericht 
angeordnet wurde oder zu dem sie sich in Absprache mit dem Aus­
schuss infolge einer gütlichen Regelung verpflichtet hat und der sich aus 
einer Handlung oder Unterlassung dieser nationalen Abwicklungs­
behörde im Zuge einer Abwicklung nach dieser Verordnung von Un­
ternehmen und Gruppen nach Artikel 7 Absatz 2 sowie von Unterneh­
men und Gruppen nach Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b und Absatz 5, 
sofern die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Absätze erfüllt 
sind, oder gemäß Artikel 7 Absatz 3 Unterabsatz 2 ergab. Diese Ver­
pflichtung gilt nicht, wenn mit dieser Handlung oder Unterlassung vor­
sätzlich oder im Rahmen eines offensichtlichen und schweren Beurtei­
lungsfehlers gegen diese Verordnung, eine andere Rechtsvorschrift der 
Union, einen Beschluss des Ausschusses, des Rates oder der Kommis­
sion verstoßen wurde. 

(5) Der Gerichtshof ist bei jeder Streitigkeit im Zusammenhang mit 
den Absätzen 3 und 4 zuständig. Die aus außervertraglicher Haftung 
hergeleiteten Ansprüche verjähren fünf Jahre nach Eintritt des Ereignis­
ses, das ihnen zugrunde liegt. 

(6) Die persönliche Haftung der Mitarbeiter gegenüber dem Aus­
schuss unterliegt dem Statut bzw. den für sie geltenden Beschäftigungs­
bedingungen. 

Artikel 88 

Berufsgeheimnis und Informationsaustausch 

(1) Mitglieder des Ausschusses, der stellvertretende Vorsitzende, die 
Mitglieder des Ausschusses gemäß Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b, 
das Personal des Ausschusses und Mitarbeiter, die im Rahmen eines 
Austauschs mit oder einer Entsendung von den teilnehmenden Mitglied­
staaten Abwicklungsaufgaben wahrnehmen, sind nach Artikel 339 
AEUV und den einschlägigen Bestimmungen des Unionsrechts ver­
pflichtet, auch nach Beendigung ihrer Amtstätigkeit das Berufsgeheim­
nis zu wahren. Insbesondere ist es ihnen untersagt, vertrauliche Infor­
mationen, die sie in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeiten oder von 
einer zuständigen Behörde oder einer Abwicklungsbehörde im Zusam­
menhang mit ihren Funktionen nach dieser Verordnung erhalten haben, 
an andere Personen oder Stellen weiterzugeben, es sei denn, dies ge­
schieht im Rahmen ihrer Funktionen nach dieser Verordnung oder in 
zusammengefasster oder allgemeiner Form, die keine Rückschlüsse auf 
die Unternehmen im Sinne des Artikels 2 zulässt, oder die Behörde oder 
das Unternehmen, von der bzw. dem die Information stammt, hat im 
Voraus ausdrücklich ihre bzw. seine Zustimmung erteilt. 

Die unter die Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses fal­
lenden Informationen werden keiner anderen öffentlichen oder privaten 
Stelle gegenüber offengelegt, es sei denn, die Offenlegung ist für ein 
Gerichtsverfahren erforderlich. 

▼B
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Diese Verpflichtung gilt auch für potenzielle Erwerber, an die gemäß 
Artikel 13 Absatz 3 herangetreten wurde, um die Abwicklung eines 
Unternehmens vorzubereiten. 

(2) Der Ausschuss stellt sicher, dass Einzelpersonen, die direkt oder 
indirekt, ständig oder gelegentlich Dienstleistungen im Zusammenhang 
mit der Wahrnehmung von Aufsichtsaufgaben erbringen, einschließlich 
Beamter und anderer Personen, die vom Ausschuss ermächtigt oder von 
den nationalen Abwicklungsbehörden ernannt wurden, um Prüfungen 
vor Ort vorzunehmen, der Verpflichtung zur Wahrung des Berufs­
geheimnisses entsprechend den in Absatz 1 festgelegten Pflichten 
unterliegen. 

(3) Die Verpflichtung zur Wahrung des Berufsgeheimnisses gemäß 
Absatz 1 gelten auch für die Beobachter, die an den Sitzungen des 
Ausschusses teilnehmen, und für die Beobachter aus nicht teilnehmen­
den Mitgliedstaaten, die gemäß Artikel 83 Absatz 3 an internen Ab­
wicklungsteams beteiligt sind. 

(4) Der Ausschuss ergreift die für den sicheren Umgang mit und die 
sichere Verarbeitung von vertraulichen Informationen erforderlichen 
Maßnahmen. 

(5) Vor der Offenlegung von Informationen trägt der Ausschuss da­
für Sorge, dass diese Informationen keine vertraulichen Angaben ent­
halten, indem er insbesondere die Folgen einer etwaigen Weitergabe 
dieser Informationen mit Blick auf öffentliche Interessen der Finanz-, 
Währungs- oder Wirtschaftspolitik, Geschäftsinteressen natürlicher und 
juristischer Personen und die Zwecke von Inspektions-, Untersuchungs- 
und Prüftätigkeiten bewertet. Die Verfahren zur Überprüfung der Folgen 
einer Offenlegung von Informationen enthalten eine konkrete Bewertung 
der Folgen einer Weitergabe der Inhalte und Einzelheiten von Abwick­
lungsplänen im Sinne der Artikel 8 und 9, der Ergebnisse der nach 
Artikel 10 durchgeführten Bewertungen oder des Abwicklungskonzepts 
nach Artikel 18 stattfindet. 

(6) Mit diesem Artikel wird es dem Ausschuss, dem Rat, der Kommis­
sion, der EZB, den nationalen Abwicklungsbehörden oder den nationalen 
zuständigen Behörden einschließlich ihrer Bediensteten und Sachverstän­
digen nicht untersagt, zum Zweck der Planung oder Durchführung einer 
Abwicklungsmaßnahme Informationen untereinander und mit zuständigen 
Ministerien, Zentralbanken, Einlagensicherungssystemen, Anlegerentschä­
digungssystemen, den für das reguläre Insolvenzverfahren zuständigen 
Behörden, Abwicklungsbehörden und zuständigen Behörden nicht teil­
nehmender Mitgliedstaaten, der EBA oder vorbehaltlich Artikel 33 mit 
Drittlandsbehörden, die ähnliche Aufgaben wie Abwicklungsbehörden 
wahrnehmen, oder vorbehaltlich strenger Vertraulichkeitsanforderungen 
mit einem potenziellen Erwerber auszutauschen. 

▼M5 
(7) Dieser Artikel hindert den Ausschuss nicht daran, mit den in 
Artikel 31a Absatz 12 genannten anderen Behörden Informationen 
auszutauschen. 

▼B 

Artikel 89 

Datenschutz 

Diese Verordnung berührt weder die aus der Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) erwachsenden Verpflichtungen 
der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener 

▼B 

( 1 ) Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Ok­
tober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personen­
bezogener Daten und zum freien Datenverkehr (ABl. L 281 vom 23.11.1995, 
S. 31).
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Daten noch die aus der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates ( 1 ) hervorgehenden Verpflichtungen des Aus­
schusses, des Rates und der Kommission hinsichtlich ihrer Verarbeitung 
personenbezogener Daten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. 

Artikel 90 

Zugang zu Dokumenten 

(1) Für Dokumente im Besitz des Ausschusses gilt die Verordnung (EG) 
Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 ). 

(2) Binnen sechs Monaten nach seiner ersten Sitzung verabschiedet 
der Ausschuss die konkreten Maßnahmen für die Anwendung der 
Verordnung (EG) Nr. 1049/2001. 

(3) Gegen Beschlüsse des Ausschusses nach Artikel 8 der Verord­
nung (EG) Nr. 1049/2001 kann eine Beschwerde beim Europäischen 
Bürgerbeauftragten eingelegt oder Klage vor dem Gerichtshof erhoben 
werden, nachdem gemäß den Artikeln 228 und 263 AEUV bei dem in 
Artikel 85 dieser Verordnung genannten Beschwerdeausschuss in geeig­
neter Weise ein Rechtsbehelf eingelegt worden ist. 

(4) Die von den Beschlüssen des Ausschusses betroffenen Personen 
haben vorbehaltlich des legitimen Interesses anderer Personen an dem 
Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse das Recht auf Zugang zu den Akten 
des Ausschusses. Vom Recht auf Akteneinsicht ausgenommen sind ver­
trauliche Informationen sowie interne vorbereitende Unterlagen des 
Ausschusses. 

Artikel 91 

Sicherheitsvorschriften für den Schutz von Verschlusssachen und 
nicht als Verschlusssache eingestuften vertraulichen Informationen 

Der Ausschuss wendet die Sicherheitsgrundsätze gemäß den Sicher­
heitsvorschriften der Kommission für den Schutz von Verschlusssachen 
der Europäischen Union und nicht als Verschlusssache eingestuften 
sensiblen Informationen an, die im Anhang des Beschlusses 
2001/844/EG, EGKS, Euratom der Kommission ( 3 ) festgelegt sind. 
Die Anwendung der Sicherheitsgrundsätze umfasst unter anderem Be­
stimmungen über den Austausch, die Verarbeitung und die Speicherung 
solcher Informationen. 

Artikel 92 

Rechnungshof 

(1) Der Rechnungshof erstellt für jeden Zwölfmonatszeitraum vom 
1. April bis zum 31. März des Folgejahres einen Sonderbericht. 

(2) In jedem dieser Berichte wird geprüft, ob 

▼B 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbei­
tung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr (ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1). 

( 2 ) Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des 
Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission (ABl. L 145 vom 
31.5.2001, S. 43). 

( 3 ) Beschluss 2001/844/EG, EGKS, Euratom der Kommission vom 29. November 
2001 zur Änderung ihrer Geschäftsordnung (ABl. L 317 vom 3.12.2001, 
S. 1).
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a) bei der Inanspruchnahme des Fonds den Grundsätzen der Wirtschaft­
lichkeit, der Wirksamkeit und der Effizienz und insbesondere dem 
Erfordernis, die Inanspruchnahme des Fonds möglichst gering zu 
halten, Rechnung getragen wurde; 

b) die durch den Fonds geleistete Unterstützung wirksam und kon­
sequent bewertet wurde. 

(3) Jeder Bericht gemäß Absatz 1 ist innerhalb von sechs Monaten 
nach dem Ende des Berichtszeitraums zu erstellen. 
(4) Nach der Prüfung des vom Ausschuss gemäß Artikel 63 aufgestell­
ten Jahresabschlusses erstellt der Rechnungshof bis zum 1. Dezember 
nach Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres einen Bericht mit sei­
nen Ergebnissen. Insbesondere berichtet der Rechnungshof über alle 
Eventualverbindlichkeiten (für den Ausschuss, den Rat, die Kommission 
oder sonstige), die daraus resultieren, dass der Ausschuss, der Rat und die 
Kommission ihre Aufgaben nach dieser Verordnung wahrnehmen. 
(5) Das Europäische Parlament und der Rat können den Rechnungs­
hof ersuchen, auch andere einschlägige Fragen innerhalb ihrer in Arti­
kel 287 Absatz 4 AEUV festgelegten Zuständigkeit zu prüfen. 
(6) Die Berichte gemäß den Absätzen 1 und 4 werden dem Aus­
schuss, dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission 
übermittelt und unverzüglich veröffentlicht. 
(7) Die Kommission legt innerhalb von zwei Monaten nach dem Zeit­
punkt der Veröffentlichung jedes Berichts gemäß Absatz 1 eine ausführ­
liche Antwort in schriftlicher Form vor, die ebenfalls veröffentlicht wird. 
Der Ausschuss, der Rat und die Kommission legen innerhalb von zwei 
Monaten nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung jedes Berichts ge­
mäß Absatz 4 eine ausführliche Antwort in schriftlicher Form vor, die 
ebenfalls veröffentlicht wird. 
(8) Der Rechnungshof ist befugt, beim Ausschuss, beim Rat und bei 
der Kommission alle Informationen einzuholen, die er für die Wahr­
nehmung der ihm durch diesen Artikel übertragenen Aufgaben benötigt. 
Der Ausschuss, der Rat und die Kommission stellen innerhalb einer 
vom Rechnungshof festzulegenden Frist alle angeforderten einschlägi­
gen Informationen bereit. 

TEIL IV 

DURCHFÜHRUNGSBEFUGNISSE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 93 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kom­
mission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertra­
gen. 
(2) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 19 Absatz 8, Artikel 65 
Absatz 5, Artikel 69 Absatz 5, Artikel 71 Absatz 3 und Artikel 75 
Absatz 4 gilt ab den in Artikel 99 angegebenen Zeitpunkten auf unbe­
stimmte Zeit. 
(3) Die Kommission trägt für die Kohärenz zwischen den gemäß 
dieser Verordnung und den gemäß der Richtlinie 2014/59/EU erlassenen 
delegierten Rechtsakten Sorge. 
(4) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 19 Absatz 8, Artikel 65 
Absatz 5, Artikel 69 Absatz 5, Artikel 71 Absatz 3 und Artikel 75 
Absatz 4 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Über­
tragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder 
zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeit­
punkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

▼B
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, über­
mittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 19 Absatz 8, Arti­
kel 65 Absatz 5, Artikel 69 Absatz 5, Artikel 71 Absatz 3 und Artikel 75 
Absatz 4 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische 
Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 
Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese 
Frist um drei Monate verlängert. 

(7) Wenn dem Europäischen Parlament aufgrund einer Parlaments­
pause weniger als fünf Monate einschließlich Verlängerung zur Prüfung 
bleiben, erlässt die Kommission keine delegierten Rechtsakte. 

Artikel 94 

Überprüfung 

(1) Die Kommission veröffentlicht bis zum 31. Dezember 2018 und 
danach alle drei Jahre einen Bericht über die Anwendung dieser Ver­
ordnung, wobei sie einen besonderen Schwerpunkt auf die Über­
wachung der möglichen Auswirkungen auf das reibungslose Funktio­
nieren des Binnenmarkts legt. In diesem Bericht wird Folgendes evalu­
iert: 

a) das Funktionieren des einheitlichen Abwicklungsmechanismus, seine 
Kosteneffizienz und die Auswirkungen seiner Abwicklungstätigkei­
ten auf die Interessen der Union als Ganzes und auf die Kohärenz 
und Integrität des Binnenmarkts für Finanzdienstleistungen — ein­
schließlich der möglichen Auswirkungen auf die Strukturen der na­
tionalen Bankensysteme innerhalb der Union gegenüber anderen 
Bankensystemen — und in Bezug auf die Wirksamkeit der Zusam­
menarbeit und der Informationsaustauschregelungen innerhalb des 
einheitlichen Abwicklungsmechanismus, zwischen dem einheitlichen 
Abwicklungsmechanismus und dem einheitlichen Aufsichtsmecha­
nismus sowie zwischen dem einheitlichen Abwicklungsmechanismus 
und den nationalen Abwicklungsbehörden sowie den nationalen zu­
ständigen Behörden und den Abwicklungsbehörden der nicht teilneh­
menden Mitgliedstaaten, wobei insbesondere bewertet wird, ob 

i) die mit dieser Verordnung dem Ausschuss, dem Rat und der 
Kommission übertragenen Aufgaben ausschließlich von einem 
unabhängigen Organ der Union wahrgenommen werden müs­
sen, und — wenn dies der Fall ist — ob eine Änderung der 
einschlägigen Bestimmungen erforderlich ist, was auch das Pri­
märrecht einschließt; 

ii) die Zusammenarbeit zwischen dem einheitlichen Abwicklungs­
mechanismus, dem einheitlichen Aufsichtsmechanismus, dem 
ESRB, der EBA, der ESMA und der EIOPA sowie den anderen 
Behörden, die dem ESFS angehören, sachgerecht ist; 

iii) das Anlageportfolio nach Artikel 75 aus sicheren und diversifi­
zierten Vermögenswerten besteht; 

iv) die Verknüpfung von Staatsschulden und Bankrisiko beseitigt 
wurde; 

v) die Verwaltungsregelungen angemessen sind, was auch die Auf­
gabenteilung innerhalb des Ausschusses und die Abfassung der 
Abstimmungsmodalitäten sowohl in den Präsidiums- als auch in 
den Plenarsitzungen des Ausschusses und dessen Beziehungen 
zur Kommission und zum Rat umfasst; 

▼B
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vi) der Referenzpunkt für die Festlegung der Zielausstattung des 
Fonds angemessen ist und insbesondere, ob gedeckte Einlagen 
oder Gesamtverbindlichkeiten eine besser geeignete Grundlage 
darstellen und ob ein absoluter Mindestbetrag für den Fonds 
festgelegt werden sollte, um Schwankungen beim Zufluss der 
Finanzmittel an den Fonds vorzubeugen und um für die lang­
fristige Stabilität und Angemessenheit der Finanzierung des 
Fonds zu sorgen; 

vii) die Höhe der für den Fonds festgelegten Zielausstattung und die 
Höhe der Beiträge geändert werden müssen, damit innerhalb der 
Union gleiche Rahmenbedingungen gegeben sind; 

b) die Wirksamkeit der Regelungen bezüglich der Unabhängigkeit und 
der Rechenschaftspflicht; 

c) das Zusammenspiel zwischen dem Ausschuss und der EBA; 

d) das Zusammenspiel zwischen dem Ausschuss und den nationalen 
Abwicklungsbehörden der nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten und 
die Auswirkungen des einheitlichen Abwicklungsmechanismus auf 
diese Mitgliedstaaten sowie das Zusammenspiel zwischen dem Aus­
schuss und zuständigen Behörden von Drittländern wie in Artikel 2 
Absatz 1 Nummer 90 der Richtlinie 2014/59/EU festgelegt; 

e) die Notwendigkeit von Maßnahmen für die Harmonisierung von 
Insolvenzverfahren für ausgefallene Institute. 

(2) Der Bericht wird dem Europäischen Parlament und dem Rat über­
mittelt. Die Kommission macht gegebenenfalls begleitende Vorschläge. 

(3) Die Kommission wird aufgefordert, anlässlich der Überprüfung 
der Richtlinie 2014/59/EU auch diese Verordnung zu überprüfen, soweit 
dies angemessen ist. 

Artikel 95 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 

Die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 4 Nummer 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) ‚zuständige Behörden‘ 

i) zuständige Behörden im Sinne des Artikels 4 Absatz 1 
Nummer 40 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 — ein­
schließlich der Europäischen Zentralbank wenn es um An­
gelegenheiten geht, die die ihr durch die Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2013 übertragenen Aufgaben betreffen, zuständige 
Behörden im Sinne der Richtlinie 2007/64/EG sowie solche, 
die in der Richtlinie 2009/110/EG genannt sind; 

ii) in Bezug auf die Richtlinien 2002/65/EG und 2005/60/EG 
die Behörden, die dafür zuständig sind, die Einhaltung der 
Anforderungen der genannten Richtlinien durch die Kredit- 
und Finanzinstitute sicherzustellen; 

▼B
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iii) in Bezug auf Einlagensicherungssysteme Einrichtungen, die 
Einlagensicherungssysteme nach der Richtlinie 2014/49/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates (*) verwalten, 
oder in dem Fall, dass der Betrieb des Einlagensicherungs­
systems von einer privaten Gesellschaft verwaltet wird, die 
öffentliche Behörde, die solche Systeme gemäß der genann­
ten Richtlinie beaufsichtigt; und 

iv) in Bezug auf die Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Par­
laments und des Rates (**) und die Verordnung (EU) 
Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (***) 
die in Artikel 3 der Richtlinie 2014/59/EU genannten Abwick­
lungsbehörden und der mit der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 
eingeführte ►C1 Einheitlicher Abwicklungsausschuss ◄ sowie 
der Rat und die Kommission, wenn sie Maßnahmen im Sinne 
des Artikels 16 der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ergreifen, 
sofern sie keine Ermessensspielräume wahrnehmen oder politi­
sche Entscheidungen treffen. 

___________ 
(*) Richtlinie 2014/49/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 16. April 2014 über Einlagensicherungs­
systeme (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 149). 

(**) Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rah­
mens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinsti­
tuten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richt­
linie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU 
sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) 
Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

(***) Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Par­
laments und des Rates vom 15. Juli 2014 zur Festlegung 
einheitlicher Vorschriften und eines einheitlichen Verfah­
rens für die Abwicklung von Kreditinstituten und be­
stimmten Wertpapierfirmen im Rahmen eines einheitli­
chen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen 
Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 225 vom 30.7.2014, S. 1).“ 

2. In Artikel 25 wird folgender Absatz eingefügt: 

„(1a) Die Behörde kann Peer Reviews bezüglich des Informati­
onsaustauschs und der gemeinsamen Aktivitäten des in der 
Verordnung (EU) Nr. 806/2014 genannten Ausschusses und der na­
tionalen Abwicklungsbehörden der nicht am einheitlichen Abwick­
lungsmechanismus teilnehmenden Mitgliedstaaten bei der Abwick­
lung grenzüberschreitender Gruppen organisieren und durchführen, 
um die Wirksamkeit und Kohärenz der Ergebnisse zu verstärken. 
Zu diesem Zweck entwickelt die Behörde Methoden, die ihr eine 
objektive Bewertung und objektive Vergleiche gestatten.“ 

3. In Artikel 40 Absatz 6 wird der folgende Unterabsatz angefügt: 

„Für die Zwecke seines Handelns im Rahmen der Richtlinie 2014/59/EU 
übt der Vorsitzende des ►C1 Einheitlichen Abwicklungsausschusses ◄ 
im Rat der Aufseher eine Beobachterrolle aus.“ 

▼B
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Artikel 96 

Ersetzung der nationalen Abwicklungsfinanzierungsmechanismen 

Ab dem in Artikel 99 Absätze 2 und 6 dieser Verordnung genannten 
Geltungsbeginn wird der Fonds als der Abwicklungsfinanzierungs­
mechanismus der teilnehmenden Mitgliedstaaten gemäß der Artikel 99 
bis 109 der Richtlinie 2014/59/EU betrachtet. 

Artikel 97 

Sitzabkommen und Bedingungen der Funktionsweise 

(1) Die notwendigen Vorkehrungen im Hinblick auf die Unterbrin­
gung des Ausschusses in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen Sitz hat, 
und die von diesem Mitgliedstaat zur Verfügung zu stellenden Einrich­
tungen sowie die spezifischen Vorschriften, die in diesem Mitgliedstaat 
für den Vorsitzenden, die Mitglieder der Plenarsitzung des Ausschusses, 
das Personal des Ausschusses sowie deren Familienmitglieder gelten, 
werden in einem Sitzabkommen zwischen dem Ausschuss und diesem 
Mitgliedstaat festgelegt; dieses Abkommen wird geschlossen, nachdem 
der Ausschuss auf seiner Plenarsitzung seine Zustimmung erteilt hat, 
spätestens am 20. August 2016. 

(2) Der Mitgliedstaat, in dem der Ausschuss seinen Sitz hat, sorgt für 
die bestmöglichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Arbeits­
ablauf des Ausschusses, einschließlich eines mehrsprachigen und euro­
päisch ausgerichteten schulischen Angebots und geeigneter Verkehrs­
anbindungen. 

Artikel 98 

Aufnahme der Tätigkeit durch den Ausschuss 

(1) Der Ausschuss nimmt bis zum 1. Januar 2015 seine volle Tätig­
keit auf. 

(2) Die Kommission ist für die Errichtung und den anfänglichen 
Betrieb des Ausschusses zuständig, bis der Ausschuss die operativen 
Kapazitäten zur Ausführung seines eigenen Haushalts erreicht hat. Zu 
diesem Zweck wird Folgendes bestimmt: 

a) Bis der Vorsitzende nach seiner Ernennung durch den Rat gemäß 
Artikel 56 sein Amt antritt, kann die Kommission einen Kommis­
sionsbediensteten benennen, der als Interimsvorsitzender fungiert und 
die Aufgaben des Vorsitzenden wahrnimmt; 

b) abweichend von Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe l und bis zur An­
nahme eines Beschlusses, wie er in Artikel 50 Absatz 3 aufgeführt 
ist, übt der Interimsvorsitzende die Befugnisse der Anstellungs­
behörde aus; 

c) die Kommission kann dem Ausschuss Unterstützung leisten, ins­
besondere durch die Entsendung von Kommissionsbeamten zur Aus­
übung der Tätigkeiten der Agentur unter der Verantwortung des 
Interimsvorsitzenden oder des Vorsitzenden; 

(3) Der Interimsvorsitzende kann alle durch Mittel gedeckte Zahlun­
gen, die in den Haushaltsplan des Ausschusses eingetragen wurden, 
genehmigen und kann Verträge — einschließlich Dienstverträgen — 
abschließen. 

▼B
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Artikel 99 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffent­
lichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

(2) Vorbehaltlich der in den Absätzen 3 bis 5 genannten Einschrän­
kungen gilt diese Verordnung ab dem 1. Januar 2016. 

(3) Abweichend von Absatz 2 dieses Artikels gelten die Bestimmun­
gen über die Befugnisse des Ausschusses hinsichtlich der Erhebung von 
Informationen und der Zusammenarbeit mit den nationalen Abwick­
lungsbehörden bei der Ausarbeitung von Abwicklungsplänen gemäß 
den Artikeln 8 und 9 sowie alle anderen damit verknüpften Bestimmun­
gen ab dem 1. Januar 2015. 

(4) Abweichend von Absatz 2 dieses Artikels gelten die Artikel 1 bis 
4, 6, 30, 42 bis 48, 49, Artikel 50 Absatz 1 Buchstaben a, b and g bis p, 
Artikel 50 Absatz 3, Artikel 51, Artikel 52 Absätze 1 und 4, Artikel 53 
Absätze 1 und 2, die Artikel 56 bis 59, 61 bis 66, 80 bis 84, 87 bis 95 
und 97 und 98 ab dem 19. August 2014. 

(5) Abweichend von Absatz 2 dieses Artikels gelten Artikel 69 Ab­
satz 5, Artikel 70 Absätze 6 und 7 und Artikel 71 Absatz 3, mit denen 
dem Rat die Befugnis zum Erlass von Durchführungsrechtsakten und 
der Kommission die Befugnis zum Erlass von delegierten Rechtsakten 
übertragen wird, ab dem 1. November 2014. 

(6) Ab dem 1. Januar 2015 übermittelt der Ausschuss dem Europäi­
schen Parlament, dem Rat und der Kommission monatlich einen in 
seiner Plenarsitzung verabschiedeten Bericht, in dem er angibt, ob die 
Voraussetzungen für die Übertragung von Beiträgen auf den Fonds 
erfüllt sind. 

Ab dem 1. Dezember 2015, sofern in diesen Berichten zutage tritt, dass 
die Voraussetzungen für die Übertragung von Beiträgen auf den Fonds 
nicht erfüllt sind, wird die Anwendung der Bestimmungen nach Absatz 2 
jeweils um einen Monat verschoben. Der Ausschuss übermittelt jedes 
Mal am Ende dieses Monats einen weiteren Bericht. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel­
bar in jedem Mitgliedstaat. 

▼B
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